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1. Ziele und Aufgabenstellung des Projekts 

1.1 Planung und Ablauf des Projekts 
1.1.1 Aufgabenstellung 

Der Erwerb von Teilzeit-Wohnrechten ist in Deutschland durch die §§ 481 ff. BGB geregelt. 

Diese Normen gehen auf die Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von 

Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien1 zurück und dienen 

ihrer Umsetzung. In jüngerer Zeit sind Bestrebungen auf europäischer Ebene erkennbar, die 

auf eine Reform der Richtlinie abzielen. Bereits im Jahre 1999 fragte sich die Kommission 

auf Grundlage einer Analyse der Richtlinienumsetzung, in welchen Punkten die 

Timesharingrichtlinie zu ändern sei und stellte in ihrem Bericht „Überlegungen zu einer 

künftigen Anpassung der Richtlinie“ an2. Hierauf folgten im Jahr 2002 Reformüberlegungen 

des Europäischen Parlaments. In einer Entschließung „zur Beobachtung der 

Gemeinschaftspolitik im Bereich des Schutzes der Erwerber von Teilzeitnutzungsrechten an 

Immobilien“ forderte es insbesondere die Ergreifung von Maßnahmen gegen eine Umgehung 

des Anwendungsbereichs der Richtlinie, eine Verbesserung des Rücktrittsrechts des 

Erwerbers, Maßnahmen gegen die Annahme verbotener Anzahlungen und Regelungen für die 

Verwaltung und Instandhaltung der Timesharinganlagen.3 Vor dem Hintergrund dieser 

Entwicklungen sollen folgende Fragen geklärt werden: 

¾ Wie wurde die Timesharingrichtlinie in Österreich, Frankreich, Großbritannien, 

Spanien, Italien und den Niederlanden umgesetzt? 

¾ Welche Probleme treten aus verbraucherpolitischer Sicht für in Deutschland ansässige 

Personen beim Erwerb und bei der Nutzung von Teilzeit-Wohnrechten in Deutschland 

und in anderen EU-Mitgliedstaaten auf? 

¾ Welche Probleme bestehen in diesem Bereich in anderen Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft? 

¾ Wie können die Probleme auf deutscher und europäischer Ebene beseitigt werden? 

1 ABl. Nr. L 280 vom 29. Oktober 1994, S. 83ff. im Folgenden als Timesharingrichtlinie bezeichnet. 

2 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von

Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien, SEC (1999) 1795 final, S. 25ff. 

3 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, 

abgedruckt in: NJW 2002, S. 3604ff. 
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Zur Bewältigung dieser umfangreichen Aufgabenstellung wurde durch das Institut ein 

Arbeitsplan ausgearbeitet, der die notwendigen Arbeitsschritte in fünf Projektphasen 

unterteilt.4 

1.1.2 Geplante Arbeitsschritte  

In einer ersten Projektphase sollten die bereits aufdeckten verbraucherpolitischen Probleme 

auf ihre Relevanz hin näher analysiert und gegebenenfalls modifiziert werden. Insbesondere 

stellte sich die Frage nach noch unbekannten Problemen. Letztlich sollte also eine 

umfangreiche verbraucherrechtliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Hierfür war 

beabsichtigt, auch Verbände und Verbraucherschutzorganisationen zu konsultieren, um 

reiches Anschauungsmaterial aus der Praxis der Vertragsgestaltung für die Vorbereitung eines 

Fragenkataloges zu erlangen. Diese Phase sollte ein bis zwei Monate dauern. 

Aufgrund des geplanten rechtsvergleichenden Ansatzes der Arbeit, der die Einbindung eines 

Netzwerkes ausländischer Wissenschaftler vorsah5, sollte in einer zweiten Phase ein 

Fragenkatalog entworfen werden, der den beteiligten ausländischen Wissenschaftlern 

zugesandt werden sollte. Dieser sollte aufgrund seiner Formulierung eine möglichst konkrete 

und leicht vergleichbare Beantwortung der verbraucherrechtlichen Fragestellungen erlauben. 

Für diesen Abschnitt, der mit dem Versand des Fragenkatalogs enden sollte, waren ein bis 

zwei Monate vorgesehen. 

In einer dritten Projektphase sollte dann ein zweitätiges Seminar mit den ausländischen 

Wissenschaftlern vorbereitet und abgehalten werden. Dieses Seminar sollte nach dem 

methodischen Plan eine vertiefte Diskussion und gemeinsame Analyse der aufgeworfenen 

Probleme ermöglichen.6 Zur Vorbereitung sollten auch vorläufige Länderberichte erstellt 

werden, die neben den beantworteten Fragen eine Diskussionsgrundlage für die Tagung 

bieten sollten. Für diesen Abschnitt, der mit der Durchführung des Seminars enden sollte, war 

eine Dauer von ein bis zwei Monaten vorgesehen. 

4 Vgl. hierzu das Angebot über die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas „Analyse verbraucherpolitischer 

Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten“ vom 23. Februar 2005, vorgelegt durch das Institut für 

ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg, S. 14ff. 

5 Vgl. hierzu das Angebot (Fn. 4), S. 13f. 

6 Vgl. dazu das Angebot (Fn. 4), S. 13f. 




Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 3 

Eine vierte Phase, in der die endgültigen Länderberichte erstellt werden sollten und eine 

fünfte Phase, die dem Verfassen des Generalberichts dienen sollte, sollten sich anschließen. 

Für sie waren ebenfalls jeweils ein bis zwei Monate vorgesehen.7 

1.1.3 Geplanter Ablauf 

Entsprechend den genannten Phasen ergab sich folgender geplanter Ablauf: 

Projektphasen Geplanter Zeitraum 

1. Ergänzung und vertiefte Analyse der identifizierbaren 
Schutzlücken und Umsetzungsdefizite zur Vorbereitung 
eines Fragenkatalogs 

Monat 1 – 2 

2. Erstellung des Fragenkatalogs für die Netzwerkpartner, 
Auswahl der zu beteiligenden ausländischen 
Wissenschaftler, Versendung des Fragenkatalogs 

Monat 2 – 3 

3. Veranstaltung eines zweitägigen Seminars unter 
Beteiligung ausländischer Wissenschaftler zur vertiefenden 
Diskussion und Analyse des beantworteten Fragenkatalogs 
sowie zur rechtsvergleichenden Auffindung von 
Problemlösungen 

Monat 3 – 4 

4. Erstellung der Länderberichte, Erarbeitung und 
Formulierung von Vorschlägen zur Beseitigung der 
identifizierten Probleme auf nationaler sowie auf 
europäischer Ebene 

Monat 4 – 5 

5. Erstellung des Generalberichts und Zusammenfassung der 
Ergebnisse 

Monat 5 – 6 

1.1.4 Tatsächlicher Projektablauf  

1.1.4.1 Vertiefung der Problemanalyse 

Die Bearbeitung begann mit der weiteren Analyse verbraucherrechtlicher Probleme im 

Timesharingrecht. Ausgangspunkt waren die bereits im Angebot genannten Problempunkte8. 

Im Folgenden fand eine umfangreiche Analyse des deutschen Schrifttums zum 

Timesharingrecht statt. Zahlreiche Quellen, die sich mit rechtspolitischen Fragestellungen 

zum Timesharingrecht beschäftigen, mussten ausgewertet werden. 

7 Näheres zu diesen Phasen im Angebot (Fn. 4), S. 15f. 
8 Vgl. dazu das Angebot (Fn. 4), S. 10ff. 
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Der ersten Analyse folgte eine vorläufige Bewertung der praktischen Relevanz der erkannten 

Punkte. Neben einer Analyse der schriftlichen Quellen konnten auch Gespräche mit 

Verbraucherschutzorganisationen (Europäisches Verbraucherzentrum in Kiel, Europäisches 

Verbraucherzentrum für Deutschland und Frankreich in Kehl) zur Klärung einiger Fragen 

beitragen. Um Einblick in die anwaltliche Praxis zu erhalten, konnte auch ein Gespräch mit 

den Anwälten der Heidelberger Kanzlei Bornemann-von Loeben geführt werden, die sich 

unter anderem auf Timesharing spezialisiert hat. Darüber hinaus konnte zur Bewertung der 

Problempunkte eine Anzahl statistischer Untersuchungen herangezogen werden. Insbesondere 

konnten diese Informationsquellen zur Klärung der Frage beitragen, inwieweit bestimmte 

Fragestellungen des Timesharings überhaupt verbraucherschutzrechtliche Relevanz besitzen.  

1.1.4.2 Erstellung des Fragenkatalogs 

Danach war der Fragenkatalog zu erstellen, der zur Vorbereitung auf das Seminar an die 

beteiligten ausländischen Netzwerkpartner versandt wurde. Neben den speziellen Fragen zu 

Schutzlücken und Umsetzungsdefiziten, die zuvor ermittelt wurden, hielten wir auch die 

Klärung einiger allgemeiner Fragen zur Richtliniensetzung für angebracht. So stellten wir 

Fragen nach der Verbraucherrechtslage vor Umsetzung der Timesharingrichtlinie und 

allgemeine Fragen zum Umsetzungsakt selbst. 

Nach Erstellung und Versand der Fragebögen tauchten zwei weitere interessante 

Problempunkte auf, die in einem Ergänzungsdokument zum Fragebogen den 

Netzwerkpartnern nachgereicht wurden. 

1.1.4.3 Auswahl der ausländischen Wissenschaftler und Zusendung des 
Fragenkatalogs 

Parallel zur Erstellung des Fragebogens fand die Auswahl der ausländischen Netzwerkpartner 

statt. Neben besonderer Expertise im europäischen Verbraucherschutzrecht und im 

Verbraucherschutzrecht des jeweiligen Mitgliedstaates legten wir bei der Auswahl 

insbesondere auch auf fundierte Kenntnisse des deutschen Zivilrechts wert. Die Beurteilung 

von Umsetzungsdefiziten im deutschen Recht aus Sicht der ausländischen Rechtsordnung 

kann nur vor dem Hintergrund eines Grundverständnisses des deutschen Rechts erfolgen. 
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Durch die guten Verbindungen des Instituts zu ausländischen Institutionen und Einrichtungen 

konnten hervorragende Wissenschaftler gewonnen werden, die uns tiefe Einblicke in die zu 

untersuchenden Rechtsordnungen erlaubten. 

Im Einzelnen konnten wir für die Mitwirkung am Projekt gewinnen: 

 Für Österreich: 	 Frau Professor Dr. Brigitta Jud, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 Für Frankreich: 	 Frau Dr. Stephanie Rohlfing-Dijoux, 
Paris 

 Für Großbritannien: 	 Frau Ass. iur. Annette Nordhausen, 
University of Sheffield 

 Für Spanien: 	 Frau Professor Dr. Alicia Arroyo Aparicio

und 

Herrn Professor Dr. Miguel Gómez-Jene, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Madrid 

 Für Italien:	 Herrn Professor Dr. Stefano Troiano, 
Università degli Studi di Verona 

 Für die Niederlande: 	 Frau Dr. Viola Heutger

 und 


Herrn Dr. Bastiaan van der Velden, 
Vrije Universiteit Amsterdam 

1.1.4.4 Erstellung vorläufiger Länderberichte 

Nach dem Versand der Fragenkataloge an die ausländischen Partner konnte eine erste eigene 

Analyse der zu untersuchenden Rechtsordnungen stattfinden. Am Anfang stand dabei 

zunächst immer die Analyse der Umsetzungsnormen. Anschließend konnten Sekundärquellen 

einen Überblick über die praktische Anwendung und Wirkung der jeweiligen Regelungen 

liefern. So fügte sich ein Gesamtbild, das die Basis für eine gemeinsame Diskussion im 

Rahmen des Seminars schuf. 

1.1.4.5 Vorbereitung des Seminars  

Das geplante zweitätige Seminar mit den ausländischen Partnern fand vom 28. Oktober bis 

zum 30. Oktober 2005 in den Räumen des Instituts statt. Im Vorfeld verfassten unsere 

ausländischen Partner schriftliche Antworten zum vorgelegten Fragenkatalog. Diese und die 

oben genannten eigenen Studien dienten der inhaltlichen Vorbereitung der Tagung.  
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Während des Seminars beschäftigten wir uns vertieft mit den analysierten Problemen und 

versuchten Lösungsansätze zu entwickeln.  

1.1.4.6 Erarbeitung der Ergebnisse und Erstellung des Abschlussberichts  

Anschließend konnte die Arbeit am Schlussbericht beginnen. Die Darstellung der 

Arbeitsergebnisse wurde in vier Teile untergliedert.  

Zunächst soll ein einleitender Überblick mit der Materie, der Timesharingrichtlinie und mit 

der deutschen Richtlinienumsetzung vertraut machen (Teil 1). Dieser Teil dient der 

Einführung in das Timesharingrecht und legt damit den Grundstein für die weiteren 

Ausführungen. 

Anschließend sollen in einem zweiten Teil die Umsetzungskonzepte der zu untersuchenden 

Rechtsordnungen dargestellt werden. Es soll dabei jeweils auch ein Überblick über die 

wirtschaftliche Entwicklung, die praktische Bedeutung und über die allgemeinen rechtlichen 

Rahmenbedingungen für Timesharing gegeben werden. Neben den Länderberichten wurde 

auch direkt ausländische Literatur und Rechtsprechung verarbeitet. 

Der dritte Teil der Bearbeitung widmet sich den verbraucherpolitischen Problempunkten. 

Dabei soll zunächst der jeweilige Problempunkt dargestellt werden. Dies erfordert eine 

Darstellung der Rechtslage und eine Diskussion über deren Problemträchtigkeit. 

Anschließend sollen – jeweils am konkreten Problem – die rechtsvergleichenden Aspekte 

eingebracht werden. Hierbei wird hauptsächlich auf die im zweiten Teil dargestellten 

Erkenntnisse zurückgegriffen. Zuletzt sind daraus Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln, die für 

eine Beseitigung der Problemlagen in Betracht kommen. 

Ein vierter Teil, der ausschließlich Tabellen beinhaltet, die die Verbreitung und 

wirtschaftliche Entwicklung des Timesharings in Europa allgemein und in den zu 

untersuchenden Mitgliedstaaten abbilden, komplettiert die Darstellung der Arbeitsergebnisse. 

1.2 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den 
angeknüpft wurde 
Der Stand der Wissenschaft ergibt sich aus den Ausführungen unter 3.1 (Ausführliche 

Darstellung der wichtigsten Ergebnisse). 
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2. Material und Methoden 
Als Arbeitsmaterialen standen in- und ausländische Literatur, Rechtsprechung, sowie 

Materialien zur Entstehungsgeschichte der zu untersuchenden Normen zur Verfügung. Für die 

Erstellung des Abschlussberichts standen auch die Berichte der Landesberichterstatter zur 

Verfügung, welche in den Abschlussbericht einflossen. Zum methodischen Vorgehen vgl. 

oben 1.1.4 

3. Ergebnisse 

3.1 Ausführliche Darstellung der wichtigsten Ergebnisse  

Teil 1 Einleitender Überblick über Timesharing, Timesharingrichtlinie und 

die deutsche Umsetzung 

A. Grundkonzept, Entstehungsgeschichte und wirtschaftliche Entwicklung 

des Timesharings 

I. Grundkonzept 

Die wirtschaftliche Grundidee, die hinter dem Konzept des Timesharings9 (auch: Time

Sharing10 oder Time-sharing11) steht, ist leicht zu fassen: Es gibt Wirtschaftsgüter, die in der 

Anschaffung teuer sind, jedoch nicht ständig genutzt werden. Die Idee, dass ein solches Gut, 

das nicht ständig benötigt wird, von mehreren Personen gemeinsam angeschafft und zeitlich 

versetzt genutzt wird, ist daher einleuchtend. Das teure Gut kann beim Gebrauch durch 

möglichst viele Personen optimal genutzt werden. Jeder Benutzer muss für die Nutzung nur 

einen Bruchteil der Anschaffungs- und Unterhaltskosten tragen, so dass dieses System sowohl 

den volkswirtschaftlichen Vorteil der optimierten Nutzung knapper Ressourcen, als auch den 

individuellen Vorteil der Kostensenkung für den einzelnen Nutzer bringt12. 

Sucht man nach einer allgemeinen Beschreibung dieses Grundgedankens, so bietet sich 

folgende Definition an: 

9 Zur korrekten Schreibweise Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 2. 

10 So z.B. Gralka, Time-Sharing; Kelp, Time-Sharing-Verträge; Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien. 

11 So z.B. Tonner, Recht des Time-sharing. 

12 Gralka, Time-Sharing, S. 5. 
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Das Teilzeitnutzungsrecht ist, ungeachtet seiner Rechtsnatur, das in seiner Gesamtdauer 

befristete oder unbefristete Recht, einen bestimmten oder bestimmbaren Gegenstand während 

eines bestimmten oder bestimmbaren Zeitraumes periodisch wiederkehrend zu nutzen. Dabei 

kommt dem jeweiligen Berechtigten während der ihm zugewiesenen Nutzungszeit jeweils die 

ausschließliche Nutzungsbefugnis zu.13 

Obwohl sich das Timesharing-Konzept für alle selten genutzten jedoch teuren 

Investitionsgüter anbietet, hat Timesharing die wirtschaftlich weitaus größte Bedeutung bei 

der Nutzung von Ferienimmobilien erlangt.14 Das Timesharing im engeren Sinne ist daher 

dadurch gekennzeichnet, dass der Gegenstand der Nutzung eine Immobilie ist und diese zu 

Erholungs- und Wohnzwecken verwendet wird.15 Dies deckt sich im Übrigen auch mit dem 

allgemeinen Sprachgebrauch. Soweit in Presse und Öffentlichkeit von Timesharing die Rede 

ist, wird damit stets die zeitanteilige Nutzung von Ferienimmobilien verbunden.16 

II. Entstehungsgeschichte und wirtschaftliche Entwicklung 

Die Grundidee der zeitlich versetzten Nutzung wurde bereits seit alters her in 

landwirtschaftlichen Gerätegenossenschaften verwirklicht und findet seit der 

Industrialisierung auch auf Nutzung und Anschaffung selten gebrauchter Produktionsanlagen 

Anwendung17. Der Begriff „Timesharing“ wurde durch die gemeinsame, zeitlich versetzte 

Nutzung von Großrechnern geprägt. Den Unternehmen, die an dem Rechenzentrum beteiligt 

waren, stand die Anlage nur zu festgelegten Zeiten zur alleinigen Nutzung zur Verfügung18. 

Ab der Mitte des letzten Jahrhunderts begann man dieses Konzept auf Ferienimmobilien zu 

übertragen. 1958 wurden durch einen deutschen Kaufmann so genannte „Teilappartements“ 

angeboten19. 1965 warb man mit dem Slogan „Ne louez plus la chambre, achetez l’hôtel – 

c’est moins onéreux“ für den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Ferienwohnungen in den 

französischen Alpen20. Jedoch überlebte die Branche hierzulande zunächst nicht. Neben 

13 Definition nach Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 22. 

14 Vgl. Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 2f.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 22. 

15 Ebenso mit weiteren Einschränkung im Hinblick auf die gesetzliche Regelung durch § 481 I BGB Martinek in: 

Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 3.

16 Lenz, Time-Sharing, S. 1f. 

17 Vgl. Gralka, Time-Sharing, S. 5; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 19 m.w.N.

18 Vgl. Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 1f.; Gralka, Time-Sharing, S. 5, jeweils m.w.N. 

19 Gralka, Time-Sharing, S. 5; Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 55; Martinek in: Staudinger 

(2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 30; Froese, Die Zeit v. 6.7.1984, S. 43f. (S. 43). 

20 Edmonds, International Timesharing, S. 1; Jungkind, Das Formstatut bei grenzüberschreitenden Timesharing-

Verträgen, S. 32; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 1; Schalch, Time-Sharing an

Ferienimmobilien, S. 57; jeweils m.w.N.
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Kalkulationsfehlern trugen hierzu auch die Versuche bei, mit Hilfe des Timesharingkonzepts 

unrentable und heruntergewirtschaftete Anlagen zu sanieren21. Nachdem sich die Übertragung 

des Konzepts auf Ferienimmobilien in Europa zunächst nicht recht durchsetzte, verbreitete 

sich das Timesharing rasch in den USA und kehrte nach großen Erfolgen Ende der siebziger 

Jahre nach Europa zurück22. Dort war dem Timesharing zunächst nur ein mäßiger Erfolg 

beschieden. Im Jahre 1990 wurden in Europa erst 490 Timesharinganlagen gezählt23. In der 

Folgezeit kam es jedoch auch in Europa zu erheblichen  

Zuwachsraten, so dass Ende 1994 bereits 1.188 Anlagen zu verzeichnen waren24. Im Jahr 

2001 wurden 1.452 europäische Anlagen gezählt25. Im Jahr 2003 befanden sich schließlich 

ausweislich einer amerikanischen Studie 25 % der weltweit 5.424 Timesharing-

Urlaubsanlagen in Europa26. 

Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in Europa verschafft folgende 

Tabelle:27 

Europa – Gesamt 1990 1992 1994 1997 2001 

Timesharinganlagen 490 797 1.188 1.315 1.452 
Timesharer europ. 
Anlagen 257.760 426.316 608.613 742.127 1.400.000 
Timesharer aus Europa 259.040 420.997 669.571 kA kA 
Anzahl der Einheiten kA kA kA 39.769 83.026 

B. Entstehung der Timesharingrichtlinie 
I. Die Rechtsentwicklung in Europa 

Die anfänglichen Probleme in der Timesharingbranche besserten sich zunächst nicht. In Folge 

dessen erließen europäische Staaten, wie Portugal28, Frankreich29, Griechenland30 und 

Großbritannien31 verschiedenste Rechtsakte, um den Markt zu regulieren32. 

21 Gralka, Time-Sharing, S. 5. 

22 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 29f. m.w.N. 

23 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz 

Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing Industry. 

24 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 

25 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21. 

26 Ragatz Associates, Resort Timesharing Worldwide, 2003 Edition, Summary Report, S. 2.

27 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 

28 Gesetz Nr. 355/81 vom 31.12.1981. 

29 Gesetz Nr. 86-18 vom 06.01.1986. 

30 Gesetz Nr. 1652/86 vom 30.10.1986.

31 Timeshare Act vom 16.03.1992.

32 Vgl. auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 30; Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 60f. 
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Schließlich veranlassten Ende der 80er Jahre „missbräuchliche Praktiken und Betrügereien“ 

beim Erwerb von Timesharingrechten und die Feststellung, dass Verbraucher „skrupellosen 

Agenturen und Geschäftemachern aufgesessen sind“, die europäischen Institutionen zum 

Handeln.33 In einer „Entschließung zu der Notwendigkeit, die Gesetzeslücke im Bereich des 

Teilzeiteigentums (Time-sharing) zu schließen“, ersuchte 1989 das Europäische Parlament die 

Kommission, einen Richtlinienvorschlag zur Regelung der Materie zu unterbreiten.34 

Nachdem das Parlament 1991 in einer zweiten Entschließung seinen Wunsch nach einem 

europäischen Rechtsakt bekräftigte35, legte die Kommission im Jahr 1992 einen „Vorschlag 

für eine Richtlinie des Rates zum Schutz der Erwerber bei Verträgen über die Nutzung von 

Immobilien als Teilzeiteigentum“ vor36. Zu diesem äußerte sich der Wirtschafts- und 

Sozialausschuss im Jahre 1993 in einer Stellungnahme und unterbreitete dabei zahlreiche 

Änderungsvorschläge.37 Im gleichen Jahr billigte auch das Europäische Parlament den 

Vorschlag der Kommission, wobei ebenfalls noch Änderungswünsche geäußert wurden.38 Im 

Frühjahr 1994 legte sich der Rat auf einen Gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf die 

Annahme der Richtlinie fest.39 Im Oktober 1994 einigten sich Parlament und Rat auf eine 

endgültige Richtlinienfassung, so dass die Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte 

Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien (kurz: 

Timesharingrichtlinie) schließlich am 29. Oktober 1994 im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften veröffentlicht werden konnte.40 

Ausweislich ihres Art. 12 I war die Richtlinie innerhalb von 30 Monaten nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt von den Mitgliedstaaten umzusetzen, so dass sich ein Ablauf 

der Umsetzungsfrist zum 30. April 1997 ergab. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch erst zwei 

Mitgliedstaaten (das Vereinigte Königreich und Deutschland) der Kommission die 

Umsetzung der Richtlinienbestimmungen in nationales Recht mitgeteilt.41 Es dauerte bis zum 

1. Oktober 1999, bis mit Griechenland der letzte Mitgliedstaat der Kommission die 

Umsetzung der Timesharingrichtlinie vermelden konnte.42 

33 Vgl. ABl. C 290/148 vom 14.11.1988, S. 148. 

34 ABl. C 290/148 vom 14.11.1988, S. 148f.

35 Vgl. Dok. EP 152.802, S. 54, zitiert nach Martinek, ZEuP 1994, S. 470ff. (S. 472). 

36 ABl. C 222/5 vom 29.8.1992.

37 ABl. C 108/1 vom 19.4.1993.

38 ABl. C 176/95 vom 28.6.1993. 

39 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994. 

40 ABl. L 280/83 vom 29.10.1994. 

41 Vgl. den Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, SEC (1999) 1795 final, S. 5.

42 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, SEC (1999) 1795 final, S. 5.
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II. Konzeption der Timesharingrichtlinie 

Die Richtlinie ist dadurch gekennzeichnet, dass zwar einerseits möglichst alle 

Erscheinungsformen und Spielarten des Timesharings erfasst sein sollen, jedoch andererseits 

nur bestimmte Aspekte des Vertragsabschlusses geregelt wurden. Man beschränkte sich auf 

Fragen, die mit Vertragsanbahnung und Vertragsschluss zusammenhängen.  

Dies spiegeln die Art. 1 und 2 der Richtlinie wider. Während Art. 1 der Richtlinie den 

schmalen Ansatz einer Begrenzung auf Fragen des Vertragsschlusses wiedergibt, findet sich 

in Art. 2, 1. Spiegelstrich eine recht umfassende Definition der Vertragstypen, die als 

Timesharingverträge erfasst sein sollen. Daneben wird durch Art. 2 auch der Begriff der 

„Immobilie“ als Nutzungsobjekt (Art. 2, 2. Spiegelstrich), und die Begriffe „Verkäufer“ (Art. 

2, 3. Spiegelstrich) und „Erwerber“ (Art. 2, 4. Spiegelstrich) näher erläutert. 

Inhaltlich ruht die Timesharingrichtlinie im Wesentlichen auf folgenden vier Säulen43: 

Erstes zentrales Schutzinstrument sind die umfangreichen Informationspflichten, die sowohl 

im vorvertraglichen Stadium durch eine Prospektpflicht (Art. 3 der Richtlinie), als auch beim 

Vertragsschluss als vertragliche Pflichtangaben (Art. 4 der Richtlinie) eine Rolle spielen. 

Gemäß Art. 3 I der Richtlinie ist jedem Interessenten, der Informationen über die Immobilien 

wünscht, ein Schriftstück auszuhändigen, das die Mehrzahl der in der Anlage zur Richtlinie 

aufgeführten Angaben enthalten muss. Auch muss in diesem darauf hingewiesen werden, wie 

weitere Informationen zu erlangen sind. Nach Art. 3 III der Richtlinie ist bei jeder Werbung 

auf dieses Schriftstück und auf seine Bezugsquelle hinzuweisen. 

Im Gegensatz zu diesem Informationsprospekt muss der eigentliche Vertrag alle Angaben 

gemäß dem Anhang der Richtlinie enthalten, Art. 4 1. Spiegelstrich der Richtlinie. Der 

Timesharingvertrag bedarf im Übrigen der Schriftform. 

Diese Vorschriften zu Prospekt und Vertrag sind durch erwerberfreundliche 

Sprachregelungen ergänzt. Nach Art. 4, 2. Spiegelstrich der Richtlinie sind beide nach der 

Wahl des Erwerbers in der oder einer zu den Amtssprachen der Gemeinschaft zählenden 

43 Einteilung nach Franzen in: MüKo, Vor § 481 BGB, Rn 13; eine ähnliche Einteilung findet sich bei Martinek 
in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 42; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 76; 
vgl. diese auch zum Folgenden. 
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Sprache des Angehörigkeitsstaates oder Wohnsitzstaates des Erwerbers zu verfassen. 

Die zweite Säule stellt die Einräumung einer Rücktrittsmöglichkeit dar, durch die sich der 

Erwerber nachträglich vom geschlossenen Vertrag lösen kann (Art. 5 der Richtlinie). 

Innerhalb von 10 Tagen nach der Unterzeichnung des Vertrages kann sich der Erwerber ohne 

Angabe von Gründen vom Vertrag lösen, Art. 5 Nr. 1, 1. Spiegelstrich, S. 1 der Richtlinie. 

Gemäß Art. 5 Nr. 1, 2. und 3. Spiegelstrich kann sich diese Frist bis auf 3 Monate und zehn 

Tage verlängern, wenn der Verkäufer gegen bestimmte vertragliche Informationspflichten 

verstößt. 

Dieses Rücktrittsrecht wird durch ein Anzahlungsverbot ergänzt, welches dem Anbieter des 

Rechts die Annahme von Anzahlungen auf den Erwerbspreis während der zehntägigen 

Rücktrittsfrist verbietet, vgl. Art. 6 der Richtlinie. 

Drittens kann auch bei durch Kredit finanzierten Verträgen der Darlehensvertrag 

entschädigungsfrei aufgelöst werden, wenn der Erwerber den Timesharingvertrag rückgängig 

macht (Art. 7 der Richtlinie).  

Als vierte Säule sind die Anforderungen an das nationale Internationale Privatrecht zu 

verstehen, die Art. 9 der Richtlinie verlangt. Danach muss sichergestellt sein, dass dem 

Erwerber unabhängig von dem jeweils anwendbaren Recht der durch die Richtlinie gewährte 

Schutz nicht vorenthalten wird, wenn die Immobilie im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

belegen ist. 

C. Umsetzung in Deutschland 
I. Umsetzungsgeschichte 

In Deutschland wurde zum Zweck der Richtlinienumsetzung mit dem Teilzeit-

Wohnrechtegesetz (TzWrG) vom 20.12.1996 ein Sondergesetz geschaffen, das zum 1.1.1997 

in Kraft trat.44 Das TzWrG von 1996 beschränkte sich im Wesentlichen auf die Umsetzung 

der Timesharingrichtlinie45 und folgte damit einem minimalistischen Ansatz46: Es ruhte auf 

44 BGBl. 1996 I, S. 2154ff. 

45 Vgl. BT-Drucks. 13/4185, S. 9.

46 So Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 48. 
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denselben vier Säulen, die auch die Timesharingrichtlinie tragen.47 Prospektpflicht und 

Informationspflichten bei Vertragsschluss, ein als Widerrufsrecht konzipiertes 

Auflösungsrecht, die Auflösung von Finanzierungsgeschäften und eine Sonderanknüpfung für 

Fälle mit Auslandsbezug bestimmten die Grundzüge des TzWrG in der Fassung von 1996. 

Im Jahr 2000 machten zahlreiche und bedeutsame Änderungen, die die Schaffung des 

Fernabsatzgesetzes48 mit sich brachte, eine Neubekanntmachung des TzWrG erforderlich49. 

Es wurden Begriffsbestimmungen für Verbraucher und Unternehmer in das BGB (§§ 13, 14 

BGB) eingefügt, auf die das TzWrG nun Bezug nahm. Daneben wurde mit den §§ 361a f. 

BGB eine einheitliche Regelung des Widerrufsrechts für alle Verbraucherschutzgesetze 

geschaffen, auf die das neue TzWrG verwies. Auch wurde die bisherige Sonderanknüpfung 

für Fälle mit Auslandsbezug aufgehoben. Eine neue Sonderanknüpfung wurde mit Art. 29a 

EGBGB in die anderen Regelungen des Internationalen Privatrechts eingebettet. 

Zum 1.1.2002 wurden die Regelungen des TzWrG im Rahmen der 

Schuldrechtsmodernisierung in das BGB eingegliedert. Man brachte sie in den §§ 481ff. BGB 

unter. Die Sonderanknüpfung des Art. 29a EGBGB blieb unverändert, der umfangreiche 

Katalog der Pflichtangaben für Prospekt und Vertrag wurde in eine Rechtsverordnung 

ausgelagert (§ 2 der BGB-InfoV).  

Es ging dem Gesetzgeber vorrangig um die gesetzestechnische Umgestaltung in formeller 

Hinsicht. Zwar wurden auch inhaltliche Änderungen vorgenommen, diese stellen aber eher 

Randkorrekturen dar.50 Die Beschränkung auf die Regelung nur bestimmter Fragen behielt 

man bei. 

II. Die gegenwärtige Richtlinienumsetzung 

Nach der Schuldrechtsmodernisierung ergibt sich für das deutsche Timesharingrecht 

folgendes Bild:  

§ 481 BGB enthält eine Definition des Teilzeit-Wohnrechtevertrags, die den Veräußerer als 

Unternehmer bezeichnet und den Erwerber als Verbraucher. Damit greift § 481 BGB zur 

Bestimmung des persönlichen Anwendungsbereichs der Regelungen auf die §§ 13, 14 BGB 

47 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 49. 

48 BGBl. 2000 I, S. 897ff. (S. 906f.). 

49 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 50. 

50 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. §§ 481-487 BGB, Rn 53f.
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zurück, die Unternehmer und Verbraucher im Sinne des BGB legal definieren. 

Die erste tragende Säule des Richtlinienrechts, nämlich die Informationspflichten mittels 

Prospekt und Vertrag, findet sich in den §§ 482ff. BGB. § 482 I BGB legt fest, dass der 

veräußernde Unternehmer, jedem Interessenten einen Prospekt auszuhändigen hat, der nach 

§ 482 II BGB i.V.m. Art. 242 EGBGB die Informationen nach § 2 I und II BGB-InfoV 

enthalten muss. Der gemäß § 484 I S. 1 BGB mindestens schriftlich abzufassende Vertrag 

muss gemäß § 484 I S. 2 i.V.m. Art. 242 EGBGB die in § 2 I und III BGB-InfoV 

aufgeführten Angaben enthalten. Die Regelungen zur Vertrags- und Prospektsprache finden 

sich nun in § 483 BGB wieder. 

Die zweite Säule der Richtlinie, das Auflösungsrecht ohne Angabe von Gründen, wird durch 

§§ 485, 355 BGB ins deutsche Recht transformiert. Das dem Verbraucher nach §§ 485, 355 

BGB zustehende Widerrufsrecht beträgt grundsätzlich zwei Wochen, § 355 I S. 2 BGB. Für 

den Fall, dass dem Verbraucher der Prospekt nicht oder nicht in der richtigen Sprache wird, 

bestimmt § 485 III BGB eine einmonatige Frist. Falls vertragliche Pflichtangaben fehlen, so 

beginnt die Widerrufsfrist erst mit deren Ergänzung zu laufen, § 485 IV BGB. Das 

Widerrufsrecht erlischt jedoch gemäß § 355 III S. 1 BGB grundsätzlich spätestens sechs 

Monate nach Vertragsschluss. Nur wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein 

Widerrufsrecht belehrt wurde, erlischt das Recht auch nach Ablauf dieser Frist nicht, § 355 III 

S. 3 BGB. 

Das Anzahlungsverbot des Art. 6 ist durch § 486 BGB ins deutsche Recht überführt worden. 

Der dritte zentrale Punkt, nämlich die Auflösung verbundener Kreditverträge, findet sich in 

§ 358 BGB wieder. 

Letztlich bildet der bereits im Jahr 2000 eingeführte Art. 29a EGBGB die von der Richtlinie 

geforderte internationalprivatrechtliche Flankierung der sachrechtlichen Regelungen. Der 

Umsetzung des Art. 9 der Richtlinie dienen dabei sowohl Art. 29a I EGBGB auch 

Art. 29a III EGBGB. 

Art. 29a I EGBGB ordnet für den Fall, dass ein Vertrag auf Grund einer Rechtswahl nicht 

dem Recht eines EU- oder EWR-Staates unterliegt und der Vertrag jedoch einen engen 
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Zusammenhang mit dem Gebiet eines solchen Staates aufweist, an, dass die im Gebiet dieses 

Staats geltenden Umsetzungsnormen der Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl 

anzuwenden sind. Was unter einem engen Zusammenhang zu verstehen ist, wird 

exemplarisch durch Art. 29a II EGBGB erläutert. Zu den Verbraucherschutzrichtlinien nach 

Art. 29a I EGBGB gehört gemäß Art. 29a IV Nr. 2 EGBGB auch die Timesharingrichtlinie. 

Art. 29a III EGBGB ordnet im Übrigen an, dass die Vorschriften des BGB über Teilzeit-

Wohnrechteverträge auch dann auf einen Vertrag, der nicht dem Recht eines EU- oder EWR-

Staats unterliegt, anzuwenden sind, wenn das Wohngebäude im Hoheitsgebiet eines EU- oder 

EWR-Staats liegt. 

D. Künftige rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung 
I. Wirtschaftliche Entwicklungsprognosen 

Trotz der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung in den neunziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts, muss die Zukunft der Branche als offen bezeichnet werden.  

Vertreter der Timesharingbranche selbst sehen die Zukunft des Marktes relativ positiv. Zwar 

erkennt man, dass bereits seit 1994 eine gewisse Verringerung der Zuwachsraten zu 

verzeichnen ist.51 Zugleich geht man jedoch in der Branche in diesem Jahrzehnt von einem 

Wachstum des europäischen Timesharingangebots um 9 % aus.52 Insbesondere für das 

Vereinigte Königreich (34 %), Tschechien (19%), die Schweiz (18 %), Spanien und Italien 

(jeweils 11 %) werden positive Wachstumsprognosen aufgestellt. Dagegen geht man für 

andere Staaten wie z.B. Frankreich (6 %), Deutschland (4 %) und Österreich (1%) von einem 

sehr geringen Wachstum aus.53 

Jüngste Wortmeldungen aus dem rechtswissenschaftlichen Schrifttum zeichnen ebenfalls ein 

differenziertes Bild. Während in der Bundesrepublik keine neuen Projekte mehr aufgelegt 

werden, so erfreue sich das Timesharingmodell unter anderem im Mittelmeerraum noch 

immer alter Beliebtheit.54 Dies spricht dafür, dass in Teilen der Gemeinschaft auch künftig 

mit der Neuauflage von Timesharingprojekten zu rechnen ist. 

51 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 16. 
52 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 20. 
53 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 19. 
54 Drasdo, NJW-Spezial 2005, S. 289f. (S. 290). 
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Gesicherte Belege dafür, dass die Timesharinggesetzgebung den europäischen 

Timesharingmarkt „strangulieren und schließlich ersticken könnte“55, liegen jedenfalls noch 

nicht vor. 

II. Rechtliche Reformbestrebungen 

Trotz der Schaffung der Timesharingrichtlinie und dem Erlass von Umsetzungsakten kommt 

die rechtspolitische Diskussion über Timesharing nicht zur Ruhe. Im rechtswissenschaftlichen 

Schrifttum waren schon bald nach Umsetzung der Richtlinie zahlreiche kritische Stimmen zu 

hören. Diese Kritik bezog sich sowohl auf die Richtlinie selbst, als auch auf ihre Umsetzung 

ins deutsche Recht. Zum einen werden Umsetzungsdefizite bei der Transformation der 

Richtlinie ins deutsche Recht beklagt. Insbesondere wird jedoch auch Kritik dahingehend 

geäußert, dass das gegenwärtige Recht, auch bei richtiger Richtlinienumsetzung, erhebliche 

Schutzlücken für Verbraucher aufweist. 

1. Bericht der Kommission 1999 

Im Jahre 1999 legte die EG-Kommission einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie 

94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der 

Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von 

Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien vor56. Dieser widmete sich in erster Linie der 

Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Er beschrieb und 

kommentierte die Umsetzungsakte. Die Kommission ließ es jedoch nicht bei einer 

Bestandsaufnahme bewenden. Sie stellte auch zahlreiche Überlegungen zu einer künftigen 

Änderung der Richtlinie an. Grund hierfür war die Erkenntnis, dass die Verbraucherprobleme 

in Bezug auf Timesharingrechte an Immobilien nach Erlass der Richtlinie nicht abnahmen.57 

Es seien bei den zuständigen Dienststellen der Kommission zahlreiche Beschwerden und bei 

den Mitgliedern des Parlaments eine Vielzahl von Eingaben eingegangen. Dabei wurde 

festgestellt, dass es sich in den meisten Fällen um Materien handele, die von der Richtlinie 

nicht erfasst seien.58 Im Hinblick darauf wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Abänderung 

der Richtlinie in Betracht gezogen werden sollte.59 

55 Dies befürchtet Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481-487 BGB, Rn 33. 

56 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von

Teilnutzungsrechten an Immobilien, SEC (1999) 1795 final. 

57 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, SEC (1999) 1795 final, S. 25. 

58 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, SEC (1999) 1795 final, S. 25. 

59 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, SEC (1999) 1795 final, S. 26. 
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2. Entschließung des Europäischen Parlaments 2002 

Im Jahr 2002 griff das Europäische Parlament die geäußerten Reformüberlegungen der 

Kommission auf. In der Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der 

Gemeinschaftspolitik im Bereich des Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an 

Immobilien (Richtlinie 94/47/EG)60 wurden umfangreiche Änderungen gefordert. Grund 

hierfür war die Erkenntnis, dass das erforderliche Verbraucherschutzniveau durch den „auf 

einen Minimum beschränkten rechtlichen Ansatz“ der Richtlinie nicht sichergestellt werden 

konnte. Zugleich beklagte das Parlament, dass auch die Mitgliedstaaten meist nicht von der 

Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten, gemäß Art. 11 der Richtlinie ein höheres 

Verbraucherschutzniveau zu etablieren.61 

3. Erster jährlicher Fortschrittsbericht der Kommission 2005 

Jüngst veröffentlichte die Kommission ihren ersten jährlichen Fortschrittsbericht zum 

europäischen Vertragsrecht und zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands.62 

Dieser Bericht stellt die Fortschritte der Initiative „Europäisches Vertragsrecht“ (EVR) und 

die Fortschritte bei der Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands sowie die 

wesentlichen politischen Fragen in diesem Zusammenhang konsolidierend dar.63 

Im Bericht stellt die Kommission fest, dass noch immer verbraucherrechtliche Probleme im 

Bereich des Timesharings auftreten. Es lägen zahlreiche Beschwerden, insbesondere aus 

Spanien, Portugal und Zypern vor. Europäische Verbraucherzentren bestätigten die 

festgestellte Problemträchtigkeit.64 

60 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. 

61 Entschließung des Europäischen Parlaments (a.a.O.), S. 3604. 

62 Bericht der Kommission, Erster jährlicher Fortschrittsbericht zum europäischen Vertragsrecht und zur 

Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands vom 23.9.2005, KOM (2005) 456 final. 

63 Vgl. erster jährlicher Fortschrittsbericht zum europäischen Vertragsrecht und zur Überprüfung des 

gemeinschaftlichen Besitzstands, KOM (2005) 456 final, S. 2.

64 Erster jährlicher Fortschrittsbericht zum europäischen Vertragsrecht und zur Überprüfung des 

gemeinschaftlichen Besitzstands, KOM (2005) 456 final, S. 9.
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Teil 2 Überblick über die Umsetzung der Timesharingrichtlinie in den 

Mitgliedstaaten 

A. Österreich65 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

In Österreich traten Timesharingmodelle ab den siebziger Jahren auf. Auch hier lockte die 

Verbindung einer (scheinbar) eigentümerähnlichen Rechtsposition mit einem zeitlich 

begrenzten Nutzungsrecht viele Verbraucher an, für die der Erwerb eines Ferienhauses oder 

einer Ferienwohnung aus finanziellen Gründen nicht in Frage kam.66 

Nach der jüngsten verfügbaren Studie werden in Österreich 55 Anlagen verzeichnet, die 

insgesamt 3.230 Timeshare-Wohnungen beherbergen.67 Mit annährend 45.000 

Rechtsinhabern stellen die Deutschen die mit Abstand größte Gruppe der Timesharingkunden 

an österreichischen Anlagen dar. Die Österreicher selbst folgen mit großem Abstand und 

10.000 Rechtsinhabern auf Platz 2. Der Anteil der anderen Nationen liegt jeweils deutlich 

unter 5.000 Rechtsinhabern.68 

Unter den Österreichern gibt es 33.253 Anteilseigner an europäischen Objekten. 30 % dieser 

Anteile halten die Österreicher an heimischen Anlagen. 25 % der österreichischen Timesharer 

sind an einem im Deutschland belegenen Nutzungsobjekt beteiligt. Spanische und italienische 

Objekte sind bei den Österreichern ebenfalls beliebt (14,6 % und 13,7 %).69 

Naturgemäß befinden sich die Mehrzahl der Objekte in Berg- und Skiregionen. Daneben sind 

auch Objekte an Seen vorhanden.70 

Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und Verbreitung des Timesharings in 

Österreich verschafft folgende Tabelle:71 

65 Der Überblick über die österreichische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Frau Professor Dr. Brigitta Jud erstellt. 

66 Vg. Stabenteiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 67).

67 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 

68 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 84. 

69 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 85. 

70 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 23 und 85. 

71 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 
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Österreich 1990 1992 1994 1995 1996 1997 2001 
Timesharinganlagen 26 37 52 51 50 50 55 
Timesharer an österr. Anlagen 5.630 18.661 15.959  20.993 
Timesharer aus Österreich 1.440 4.711 6.070 33.253 
Anzahl der Einheiten 3.230 

II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

Zur rechtlichen Konstruktion des Timesharings kommen in Österreich grundsätzlich 

dingliche, schuldrechtliche und mitgliedschaftliche Konstruktionen in Betracht. Die 

Bandbreite reicht von Miteigentum und Fruchtgenuss an einer Liegenschaft über 

Vereinssysteme und gesellschaftsrechtliche Systeme bis hin zu Beherbergungsverträgen.72 

Dabei sind sachenrechtliche Konstruktionen trotz der grundsätzlich denkbaren Möglichkeit 

zur dinglichen Regelung nicht stark verbreitet. Dies verwundert auf den ersten Blick, da in 

Österreich ein zeitlich beschränktes Eigentum grundsätzlich anerkannt wird.73 Das Problem 

besteht jedoch darin, dass die periodische Wiederkehr des Eigentumsrechts nicht ins 

Grundbuch eingetragen werden kann. Mangels Eintragbarkeit einer entsprechenden 

Benützungsvereinbarung, die die zeitliche Aufteilung regelt, bieten sich eigentumsrechtliche 

Konstruktionen nicht an.74 Auch der Fruchtgenuss ist nur bedingt tauglich. Das 

Fruchtgenussrecht kann nur der Ausübung, nicht jedoch dem Grunde nach übertragen 

werden.76 Das Wohnungsrecht ist nicht einmal der Ausübung nach übertragbar.77 

Eine bedeutsame Rolle spielen hingegen gesellschaftsrechtliche und vereinsrechtliche 

Konstruktionen.78 Bei der gesellschaftsrechtlichen Variante erwirbt der Timesharer einen 

Anteil an der Gesellschaft, welcher ein dingliches Recht an der Immobilie zusteht. Die 

vereinsrechtliche Variante erfordert einen Beitritt des Timesharers zu einem Verein, dem ein 

entsprechendes dingliches Recht zusteht. Das Nutzungsrecht an der Immobilie wird dann 

72 Vgl. Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 112ff.; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 65f.).

73 Pittl, WoBl. 1995, S. 208ff. (S. 210); Spielbüchler in: Rummel, §§ 357-360 ABGB, Rn 4; Barta, Zivilrecht, 

Teil 1, S. 515; Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 115. 

74 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 115f. 

76 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 116; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 66); Hofmann in: Rummel, § 509 

ABGB, Rn 1, spricht davon, dass der Fruchtgenuss „mindestens der Ausübung nach“ übertragbar sei.

77 Hofmann in: Rummel, § 521 ABGB, Rn 4; Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 116f.; Spruzina, ZMR 1998,

S. 65ff. (S. 66).

78 Vgl. Villotti, WoBl. 1990, S. 149ff. (S. 151f.). 
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entweder direkt aus dem mitgliedschaftlichen Rechtsverhältnis oder über Zusatzabreden 

gewährt.79 

Auch schuldrechtliche Modelle kommen in Österreich vor. Es handelt sich hierbei unter 

anderem um Formen des Beherbergungsvertrages, bei denen als Gegenleistung ein 

Gesamtentgelt vereinbart wurde.80 

III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

In Österreich wurde die Timesharingrichtlinie durch das Teilzeitnutzungsgesetz (TNG) 

umgesetzt. Dieses wurde am 27. März 1997 im österreichischen Bundesgesetzblatt81 

verkündet und trat ausweislich seines § 13 S. 1 zum 1. April 1997 in Kraft.82 

Man wählte den Weg eines Sondergesetzes und entschied sich gegen eine Einbettung der 

Materie in das österreichische Konsumentenschutzgesetz.83 

Dies wurde nicht einhellig begrüßt. Man wandte dagegen ein, dass eine Eingliederungen der 

betreffenden Vorschriften möglich und im Hinblick auf eine Zentralisierung der 

zivilrechtlichen Verbraucherschutzbestimmungen sogar vorteilhaft gewesen wäre.84 Es hätte 

der Vorteil der Übersichtlichkeit und der Erhaltung eines „Konsumentenkodex“ bestanden.85 

Gleichwohl wurde der Weg des Sondergesetzes beschritten. Im Wesentlichen wurde für diese 

Lösung angeführt, dass es sich beim Timesharing um eine sehr eingegrenzte, spezifische 

Materie handele, die einen beträchtlichen Regelungsumfang und recht komplexe 

kollisionsrechtliche Bestimmungen erfordere. Eine Eingliederung in das 

Konsumentenschutzgesetz (KSchG) wäre, so sagt man, systematisch unglücklich gewesen.86 

Mit der In-Kraft-Setzung des TNG zum 1. April 1997 kam Österreich seiner 

79 Vgl. hierzu und zu den rechtlichen Schwierigkeiten dieser Konstruktionen Spruzina in: Stabentheiner, TNG, 
S. 117ff.; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 66). 

80 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 120f. 

81 BGBl. I 1997 Nr. 32 vom 27. März 1997. 

82 Zur Entstehung und zum Gesetzgebungsprozess vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, S. 5f. und 

Vorwort; Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 148f. 

83 Vgl. dazu die Entwurfsbegründung der Regierungsvorlage: EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 6.

84 Jesser/Kiendl, WoBl 1997, S. 11ff. (12f.). 

85 Heiss/Rudisch, ecolex 1997, S. 238ff. (S. 238f.). 

86 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 8f. ebenso Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, S. 5; zustimmend Haybäck, 

WBl. 1997, S. 221 (S. 224). 
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Umsetzungsverpflichtung nach Art. 12 der Timesharingrichtlinie noch innerhalb der 

Umsetzungsfrist nach.  

Das TNG wurde, wenn man von der Beseitigung eines Druckfehlers absieht,87 nur zwei Mal 

verändert. 

Durch das Notariats-Berufsrechts-Änderungsgesetz88 erfuhr das TNG seine erste 

Modifikation. Dabei wurde § 10 I S. 1 und II S. 1 des TNG geändert und die Möglichkeit der 

Treuhänderstellung einer Notar-Partnerschaft beseitigt.  

Im Jahr 2001 erfuhr das TNG durch das 1. Euro-Umstellungsgesetz des Bundes89 eine weitere 

Änderung. Die vorgenommene Anpassung der §§ 7 II S. 2, 12 I und II TNG, sowie die 

Einfügung eines § 13 II TNG wurden durch die Währungsumstellung auf den Euro 

erforderlich. 

Dem Wesen nach liegt das TNG daher noch immer in seiner Urfassung vor. 

2. Grundzüge des Umsetzungsakts 

a) Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich des österreichischen TNG ergibt sich im Wesentlichen aus den 

§§ 1 und 2 TNG.90 

Dabei bestimmt § 1 TNG den eigentlichen Geltungsbereich. Nach § 1 I ist das TNG auf 

Verträge anwendbar, mit denen ein Verbraucher von einem Unternehmer 

Teilzeitnutzungsrechte erwirbt. 

Bezüglich der Begriffe Unternehmer und Verbraucher verweist die Norm auf 

§ 1 Konsumentenschutzgesetz (KSchG). Unternehmer ist nach § 1 I Nr. 1 KSchG jemand, für 

den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört, während nach § 1 I Nr. 2 KSchG 

der Verbraucher jemand ist, auf den das nicht zutrifft. Die Besonderheit bei dieser Definition 

besteht darin, dass als „jemand“ sowohl auf Verbraucher-, als auf Unternehmerseite, 

87 Das BGBl. I 1997, S. 82 hat lediglich einen Druckfehler in § 9 Abs 2 TNG bereinigt.

88 BGBl. I 1999, Nr. 72. 

89 BGBl. I 2001, Nr. 98. 

90 Vgl. EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 12; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 2 (S. 17). 
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grundsätzlich auch eine juristische Person in Betracht kommt.91 Der Anwendungsbereich des 

TNG geht also weiter als der der Richtlinie, die nur natürliche Personen auf Erwerberseite 

berücksichtigen will.92 

Gegenstand des Rechtsgeschäfts zwischen Verbraucher und Unternehmer ist der Erwerb von 

Teilzeitnutzungsrechten. Das Teilzeitnutzungsrecht wird durch § 2 I TNG definiert. Es handelt 

sich dabei um ein für mindestens drei Jahre eingeräumtes dingliches oder obligatorisches 

Recht, ein Nutzungsobjekt wiederkehrend während eines begrenzten Zeitraums zu benutzen, 

§ 2 I S. 1 TNG. Dabei kann das Recht an einem bestimmten Nutzungsobjekt oder in der 

Möglichkeit bestehen, aus mehreren Nutzungsobjekten nach Maßgabe allgemeiner 

Vergaberichtlinien wiederkehrend ein Nutzungsobjekt auszuwählen, § 2 I S. 2 TNG. Dies 

stellt klar, dass neben dem klassischen bestimmten Timesharing auch flexible Modelle mit 

Wohnrechtspunkten erfasst werden.93 Beachtenswert ist bei dieser Definition weiterhin, dass 

auf die von der Richtlinie nach Art. 2, 1. Spiegelstrich eigentlich vorgesehene Einschränkung 

einer Mindestnutzungszeit von einer Woche verzichtet wurde.94 Um nicht nur die jährliche 

Teilzeitnutzung, sondern auch ein Nutzungsrecht nur in jedem zweiten Jahr zu erfassen, 

wurde daneben auf ein einschränkendes Definitionsmerkmal wie „Zeitraum des Jahres“ 

verzichtet.95 

Das genannte Nutzungsobjekt muss nach § 2 III TNG eine Wohnung, ein zu Wohn- oder 

Beherbergungszwecken dienendes Gebäude oder ein Teil derselben sein. Dies kann im 

Rahmen der vertraglichen Nebenleistungspflichten auch die zugehörigen Grün- und 

Erholungsflächen umfassen.96 Typische Objekte sind dabei Hotels, Ferienanlagen- und Clubs, 

sowie Ferienhäuser, während durch die Definition Schiffe, Hausboote und Wohnwagen 

ausgenommen sind.97 

Der zwischen Verbraucher und Unternehmer abzuschließende Vertrag wird daneben auch 

durch § 2 II TNG näher umrissen.98 Danach ist der Teilzeitnutzungsvertrag ein Vertrag über 

91 Vgl. Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 150f.; zu den durchaus strittigen Einzelheiten: Krejci in: Rummel, 

ABGB, § 1 KSchG, Rn 7. 

92 Vgl. dazu auch Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 6 (S. 18f.); Jehle, Timesharing-Richtlinie, 

S. 151. 

93 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 9 (S. 24f.); Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 224). 

94 Vgl. dazu Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 71), ders., ZMR 1998, S. 61ff. (S. 62). 

95 Vgl. Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 225); Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 62). 

96 Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 278); Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 70). 

97 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 16 (S. 26). 

98 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 3 (S. 17). 
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den Erwerb eines Teilzeitnutzungsrechts gegen ein Gesamtentgelt, § 2 II TNG a. A. Dabei ist 

das Gesamtentgelt ein wesentliches Merkmal, dem eine zeitliche und sachliche Dimension 

zukommt. Zeitlich deshalb, weil mit der Zahlung dieses Gesamtentgelts die 

Rechtseinräumung in ihrem gesamten Zeitausmaß abgegolten wird, dieses also das „Korrelat 

für die Rechtsausübung“99 während der gesamten Nutzungsdauer darstellt.100 In sachlicher 

Hinsicht ist mit dem Gesamtentgelt nicht nur der Gebrauch des Nutzungsobjekts im engeren 

Sinne als Wohneinheit abgegolten, sondern regelmäßig zugleich die Nutzung der 

Infrastruktur, wie z.B. Pool, Tennisplatz oder Sauna.101 

Nach § 2 II TNG a. E. soll die Einordnung eines solchen Vertrags als Teilzeitnutzungsvertrag 

unabhängig von der für den Erwerb und das Recht gewählten Rechtsform, von der 

Rechtsform des Veräußerers, von einer Beteiligung des Erwerbers am Veräußerer und von 

den das Nutzungsobjekt betreffenden Rechtsverhältnissen gelten. Durch diese Regelung soll 

den vielfältigen Konstruktionsformen des Timesharings Rechnung getragen werden.102 Man 

wollte gewährleisten, dass alle bestehenden und künftigen Formen des Timesharings vom 

TNG erfasst sind.103 Insbesondere wird durch die Passage „Beteiligung des Erwerbers am 

Veräußerer“ klargestellt, dass gesellschaftsrechtliche Formen des Timesharings ebenso wie 

dingliche und schuldrechtliche Konstruktionen erfasst sind.104 

Für das Verhältnis zu anderen Vorschriften findet sich schließlich eine Regelung in § 1 II S. 1 

TNG. Danach bleiben andere, für den Erwerber günstigere Vorschriften unberührt. Diese 

Norm soll Zweifelsfragen darüber vermeiden, ob durch das TNG andere, für den Erwerber 

günstigere Normen verdrängt werden. Ist eine andere Vorschrift für den Erwerber in concreto 

günstiger, so soll sie weiterhin anwendbar bleiben.105 

b) Informationspflichten 

Art. 3 der Timesharingrichtlinie, der die Aushändigung eines Informationsschriftstücks an 

Interessenten verlangt, wird durch § 3 TNG umgesetzt. Nach § 3 I TNG hat der Veräußerer 

99 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 15. 

100 So Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 13 (S. 25); vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, 

S. 152; Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 278).

101 Vgl. neben Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 13 (S. 25) auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, 

S. 152 und Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 278). 

102 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 14 (S. 26).

103 So Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 152. 

104 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 2 Anm. 14f. (S. 26) unter ausdrücklicher Nennung von 

Timesharinggesellschaften auf Aktien. 

105 So EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 13; vgl. auch Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 10 (S. 19). 
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jedem, der von ihm Informationen über die angebotenen Nutzungsobjekte begehrt (1. Alt.) 

oder der über diese im Rahmen unmittelbarer Werbemaßnahmen Werbematerial größeren 

Umfangs erhält (2. Alt.), eine Informationsschrift auszuhändigen, die bestimmte, in § 3 I Nr. 1 

und 2 im einzelnen angegebene Informationen enthalten muss. Als Beispiel für eine 

unmittelbare Werbemaßnahme führt § 3 I TNG eine Werbeveranstaltung auf. 

Während die erste Alternative, nämlich die Aushändigungspflicht bei Begehren des 

Interessenten, eine genaue Umsetzung des Art. 3 I der Richtlinie darstellt, geht der 

österreichische Gesetzgeber mit der zweiten Alternative über die Anforderungen der 

Richtlinie hinaus.106 Eine unmittelbare Werbemaßnahme im Sinn des § 3 I TNG ist dann 

gegeben, wenn der Veräußerer oder die von ihm Beauftragten mit dem Umworbenen 

persönlich in Kontakt treten und ihm die Nutzungsobjekte oder das Nutzungsobjekt 

anpreisen.107 Als Beispiel für eine typische unmittelbare Werbemaßnahme wird der Fall 

genannt, dass der Interessent zu einem unentgeltlichen Kurzurlaub in einer Anlage eingeladen 

wird und dort zur Teilnahme an einer Werbeveranstaltung gebracht wird.108 Ratio dieser 

Bestimmung ist es, dass eine qualifizierte Information auch für solche Erwerber gewährleistet 

werden soll, die durch das Gesamtgeschehen den Eindruck umfassender Information 

gewinnen müssen.109 Der Kunde bekomme durch die Geschehensabläufe den Eindruck einer 

umfassenden Information, zu der dann auch die Informationsschrift gehöre110. 

Die einzelnen Informationen sind in besonders bedeutsame Angaben (§ 3 I Nr. 1 TNG) und 

sonstige Angaben (§ 3 I Nr. 2 TNG) unterteilt, wobei diese Unterteilung erst im Hinblick auf 

die Verlängerung des Widerrufsrechts eine Rolle spielt.111 Zu den besonders bedeutsamen 

Angaben nach § 3 I Nr. 1 TNG zählt beispielsweise der Name und Sitz des Veräußerers (lit. 

a), die Beschreibung des Nutzungsrechts (lit. b), evtl. eine genaue Beschreibung des 

Nutzungsobjekts (lit. c), Hinweise zum Rücktrittsrecht (lit. f und h) und zu 

Tauschmöglichkeiten (lit. h). Dabei stellt die prospektmäßige Informationspflicht über 

Tauschmöglichkeiten eine Erweiterung gegenüber den Vorgaben der Richtlinie dar.112 Diese 

106 Vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 153.

107 Vgl. Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 225); Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 3 Anm. 4 (S. 30).

108 Vgl. Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 71); Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 3 Anm. 4 (S. 30). 

109 Vgl. Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 225). 

110 Vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 153.

111 Vgl. unten Teil 2:A.III.2.d). 

112 So auch Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 64). 
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sieht, wie sich aus Art. 3 I, 4 der Timesharingrichtlinie und aus lit. k des Anhangs der 

Richtlinie ergibt, solche Angaben nur im Vertrag zwingend vor.113 

Zu den sonstigen Angaben nach § 3 I Nr. 2 TNG zählen beispielsweise Informationen über die 

Ver- und Entsorgungseinrichtungen (lit. a), Dienstleistungen (lit. a) und Gemeinschafts

einrichtungen (lit. b). In Erweiterung der Vorgaben der Richtlinie sind bereits in der 

Informationsschrift Angaben über etwaige Beschränkungen der Übertragbarkeit und 

Vererbbarkeit des Nutzungsrechts und gegebenenfalls über in diesem Fall entstehende Kosten 

erforderlich (lit. e).114 

Nach § 3 II TNG ist in jeder Werbung für ein Nutzungsrecht auf die Informationsschrift nach 

§ 3 I TNG hinzuweisen und anzugeben, an welcher Stelle diese angefordert werden kann. Das 

TNG transformiert hierdurch Art. 3 II der Richtlinie. 

Für die Sprache der Informationsschrift enthält § 5 II i.V.m. I TNG eine Regelung. Danach 

muss der Prospekt, wenn der Erwerber Angehöriger eines Vertragsstaats des EWR-

Abkommens ist oder in einem solchen Staat seinen Wohnsitz hat, nach dessen Wahl in der 

oder einer zu den Amtssprachen der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens zählenden 

Sprachen des Heimat- oder Wohnsitzstaates abgefasst werden. 

Die Norm umfasst eine Informationspflicht des Veräußerers. Er muss den Interessenten über 

dessen etwaiges Wahlrecht hinsichtlich der Sprache unterrichten. Der Hinweis auf das 

Wahlrecht ist jedoch nicht nötig, wenn sich für den Veräußerer keine Anhaltspunkte dafür 

ergeben, dass Wohnsitz und Staatsangehörigkeit auseinander fallen.115 Die 

Informationsschrift muss dann in der Amtssprache des Wohnsitzstaats verfasst werden.116 

Bestehen mehrere Amtssprachen in einem Vertragsstaat oder besitzt ein Erwerber eine 

doppelte Staatsangehörigkeit, so besteht ebenfalls ein Wahlrecht.117 

113 Vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 159.

114 Vgl. Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 64) und Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 160f. 

115 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 5 Anm. 5 (S. 47). 

116 Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 279). 

117 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 5 Anm. 6f. (S. 47).
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c) Vertragsschluss 

Die Umsetzung des Art. 4 der Timesharingrichtlinie wird in Österreich durch die §§ 4 und 5 

TNG erreicht. Nach § 4 I S. 1 müssen die Nutzungsverträge schriftlich und in der nach § 5 I 

geforderten Sprache abschlossen werden. Für die Vertragssprache gilt das bereits zur Sprache 

der Informationsschrift Gesagte entsprechend. Vorgeschriebene Vertragssprache ist, je nach 

Wahl des Erwerbers, der Angehöriger oder Einwohner eines EWR-Staates ist, diejenige 

Sprache, die an seinem Wohnsitz oder im Staat seiner Angehörigkeit gesprochen wird, wenn 

sie Amtssprache eines Vertragsstaats des EWR-Abkommens ist.118 

Nach § 4 I S. 2, 1. HS TNG kann sich nur der Erwerber auf die Unwirksamkeit des Vertrages 

wegen Verstoßes gegen die Sprachregelungen des § 5 I TNG berufen. § 4 I S. 2 TNG führt 

also nur zu einer relativen Unwirksamkeit zu Gunsten des Verbrauchers. Nur dieser und nicht 

der veräußernde Unternehmer kann sich unter Berufung auf den Formmangel vom Vertrag 

lösen.119 Die Möglichkeit, sich auf die Formnichtigkeit zu berufen, endet gemäß 

§ 4 I S. 2, 2. HS TNG nach Ablauf von zwei Jahren ab Beginn des Vertragsverhältnisses. 

Grund für diese zweijährige Präklusionsfrist ist die Tatsache, dass es häufig erst nach rund 

eindreiviertel Jahren erstmalig zu einer Vorschreibung der laufenden Kosten kommt. Durch 

eine zweijährige Frist werde dem Großteil der Erwerber, die wegen sprachlichen Problemen 

kein zutreffendes Bild von ihren Pflichten aus dem Vertragsverhältnis hatten, die 

Geltendmachung der Unwirksamkeit ermöglicht.120 

Eine Rechtsfolge beim Verstoß gegen die Schriftform ist dem TNG nicht unmittelbar zu 

entnehmen. Jedoch kann man aus § 4 I S. 2 TNG, mit seiner Anordnung der relativen 

Formunwirksamkeit bei Verstoß gegen das Spracherfordernis, den Schluss ziehen, dass im 

Fall des Verstoßes gegen das Formgebot eine absolute Nichtigkeit die Folge sein muss.121 

Obwohl die noch im Ministerialentwurf enthaltene Passage „zu ihrer Rechtswirksamkeit“ 

wegfiel, besteht letztlich, im Hinblick auf Sinn und Zweck der Regelung, unter 

Berücksichtigung der Gesetzgebungsgeschichte und unter Einbeziehung des § 4 I S. 2 TNG, 

kein Zweifel an der Rechtsfolge der absoluten Nichtigkeit.122 

118 Vgl. Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 279). 

119 Vgl. Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 62f.); Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 226).

120 Vgl. EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 20. 

121 So Heiss/Rudisch, ecolex 1997, S. 238ff. (S. 240) jedoch mit rechtspolitischer Kritik hieran. 

122 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 4 Anm. 2 (S. 37); im Ergebnis ebenso Stabentheiner, ZMR

1998, S. 61ff. (S. 62); Heiss/Rudisch, ecolex 1997, S. 239ff. (S. 240), jedoch mit rechtspolitischer Kritik; 

Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 226); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 161; Fellner, NZ 1997, S. 276ff. 

(S. 279). 
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Nach § 4 II werden die in § 3 I TNG angeführten Angaben Vertragsbestandteil, soweit nicht 

unter Hinweis auf die Abweichung ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Nach § 4 III 

müssen neben diesen Angaben noch weitere Angaben enthalten sein, die nach Vorbild des § 3 

I TNG in besonders bedeutsame Angaben (Nr. 1) und sonstige Angaben (Nr. 2) unterteilt sind. 

Nach Nr. 1 muss der Zeitraum oder der sonstige Maßstab des zeitlichen Ausmaßes des 

Nutzungsrechts (lit. a), der Zeitpunkt der erstmaligen Nutzungsmöglichkeit (lit. b), die 

bestimmte oder unbestimmte Dauer des Rechts (lit. c) und Zeit und Ort der Unterzeichnung 

durch die Parteien (lit. d) angegeben werden. Nach Nr. 2 müssen Angaben über den Namen 

und Wohnsitz des Erwerbers (lit. a) und eine Zusage des Veräußerers gemacht werden, dass 

für den Erwerber keine weiteren, als im Vertrag angegebenen Kosten, Verpflichtungen und 

sonstige Lasten mit den Erwerb des Nutzungsrechts verbunden sind (lit. b).  

Damit werden diejenigen Mindestangaben des Anhangs der Richtlinie erfasst, die nicht 

bereits nach § 3 I TNG in der Informationsschrift enthalten sein müssen. Es sind solche 

Angaben, bei denen eine Unterbringung in der Informationsschrift nicht möglich oder nicht 

sinnvoll ist, da sie auf einen bestimmten Vertragschluss mit einem bestimmten 

Vertragspartner abgestimmt sein müssen.123 

Nach § 4 IV TNG muss der Veräußerer dem Erwerber eine Ausfertigung oder eine Abschrift 

der Vertragsurkunde aushändigen. Für die Sprache, in der dies zu erfolgen hat, gilt der bereits 

erläuterte § 5 I TNG. 

Daneben ist dem Erwerber unter Umständen auch noch eine weitere Übersetzung der 

Vertragsurkunde auszuhändigen. Gemäß § 5 II TNG, der Art. 4, 2. Spiegelstrich S. 2, 2. HS 

der Timesharingrichtlinie ins österreichische Recht transformiert, ist dem Erwerber auch eine 

beglaubigte Übersetzung der Vertragsurkunde auszuhändigen, wenn die Vertragsurkunde über 

ein bestimmtes Nutzungsobjekt nicht in der oder einer zu den Amtssprachen der 

Vertragsstaaten des EWR-Abkommens zählenden Sprache des Vertragsstaates abgefasst 

wurde, in dem sich das Nutzungsobjekt befindet. Die Regelung soll dem Erwerber eine 

Übersetzung der Vertragsurkunde in die Sprache des Belegenheitsorts ersparen, die dieser 

möglicherweise aus administrativen Gründen benötigt.124 

123 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 4 Anm. 11 (S. 45). 
124 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 5 Anm. 19 (S. 49). 



28 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

d) Das Auflösungsrecht (Rücktritt) und Anzahlungsverbot 

Das Rücktrittsrecht des Erwerbers gemäß Art. 5 der Timesharingrichtlinie wird in Österreich 

durch § 6 TNG umgesetzt. Nach § 6 I S. 1 TNG kann der Erwerber binnen einer Frist von 

vierzehn Tagen vom Nutzungsvertrag oder von einem darauf gerichteten Vorvertrag 

zurücktreten. Damit geht der österreichische Gesetzgeber über die europarechtliche Vorgabe 

einer zehntätigen Frist hinaus. Gegen die Einführung einer zehntägigen Frist wurde unter 

anderem ins Feld geführt, dass Österreich bislang keine zehntägige Frist kannte und die 

Einführung einer solchen daher der Einheitlichkeit der Rechtsordnung abträglich sei und 

daneben zu Unsicherheiten und Irrtümern bei Verbrauchern führen könnte. Im Übrigen wurde 

auch eingewandt, dass eine zehntätige Überlegungsfrist in den häufigen Fällen des 

Vertragsschlusses im Urlaub zu kurz sei.125 

Daneben spielte auch der Verzicht auf eine Art. 5 Nr. 1, 1. Spiegelstrich, S. 2 der 

Timesharingrichtlinie entsprechende Regelung eine Rolle. Man wollte ursprünglich auf eine 

ausdrückliche Fristhemmung im TNG für den Fall verzichten, dass der zehnte Tag auf einen 

Sonn- oder Feiertag fällt. Die Umsetzung dieser Bestimmung wurde zunächst für unnötig 

erachtet, da bereits § 903 S. 2 ABGB, der neben rechtsgeschäftlichen Fristen auch für 

Verjährungs- und Ausschlussfristen gilt126, eine Fristenhemmung für diesen Fall vorsah. Man 

übersah dabei jedoch, dass § 903 S. 2 ABGB bereits nach dessen Wortlaut dispositiv ist („…, 

vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen,…“)127. Durch die Verlängerung auf ein 

vierzehntätiges Rücktrittsrecht wurde auch dieses Problem gelöst, da selbst bei einer 

Abbedingung des § 903 S. 2 AGBG und einer Kumulation von Feiertagen noch ein 

richtlinienkonformer Zustand besteht.128 

Beachtenswert ist ferner, dass unter Abweichung von Art. 5 Nr. 1, 1. Spiegelstrich der 

Richtlinie die Frist nicht schon mit der Unterzeichnung des Vertrages oder Vorvertrages 

durch beide Parteien zu laufen beginnt, sondern gemäß § 6 I S. 2 TNG erst mit der 

Aushändigung der Vertragsurkunde. Nach § 902 I ABGB, der für alle materiellrechtlichen 

Fristen gilt129, ist dabei zu beachten, dass bei einer solchen nach Tagen bestimmten Frist der 

Tag nicht mitgezählt wird, in welchen das Ereignis fällt, von dem der Fristablauf beginnt. Die 

125 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 3 (S. 51f.); Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 63); 

Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 172f. 

126 Vgl. Dittrich/Tades, § 903 ABGB; Reischauer in: Rummel, § 903 ABGB, Rn 1 i.V.m. § 902 ABGB, Rn 1a. 

127 Vgl. dazu auch Reischauer in: Rummel, ABGB, § 903, Rn 8 i.V.m. § 902, Rn 2. 

128 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 3 (S. 52).

129 Vgl. Dittrich/Tades, AGBG, § 902; Reischauer in: Rummel, ABGB, § 902, Rn 1a. 
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vierzehntägige Frist nach österreichischem Recht beginnt also erst am Tag nach der 

Vertragsaushändigung an den Erwerber.130 

Für die Form des Rücktritts ist in § 6 III TNG eine Regelung vorgesehen. Nach § 6 I S. 1 TNG 

bedarf der Rücktritt zu seiner Wirksamkeit der Schriftform, wobei man eine Übermittlung der 

schriftlichen Erklärung per Telefax ausreichen lässt.131 

Wie sich aus § 4 II i.V.m. § 3 I Nr. 1 lit. f TNG ergibt, ist der Rücktritt gegenüber der Person 

zu erklären, die im Vertrag als Erklärungsempfänger genannt ist. Verstößt der Veräußerer 

jedoch gegen seine Verpflichtung zur Angabe dieses Erklärungsempfängers, so kann gemäß 

§ 6 III S. 4 TNG der Rücktritt auch gegenüber dem vom Veräußerer Beauftragten erklärt 

werden, der an den Vertragsverhandlungen mitgewirkt hat.132 

Die grundsätzlich bestehende vierzehntägige Frist kann sich gemäß § 6 II TNG verlängern. 

Werden im Vertrag besonders bedeutsame Angaben nach § 3 I Nr. 1 und § 4 III Nr. 1 TNG 

nicht gemacht, so beginnt die vierzehntägige Rücktrittsfrist gemäß § 6 II TNG erst nach 

Aushändigung einer Ergänzungsurkunde zu laufen, die sämtliche fehlenden Angaben enthält. 

Spätestens jedoch drei Monate nach Aushändigung einer Ergänzungsurkunde, die zumindest 

die Hinweise auf das Rücktrittsrecht nach § 3 I Nr. 1 lit. f und g i.V.m. § 4 II TNG enthält, 

soll die vierzehntägige Frist zu laufen beginnen, § 6 II a.E. TNG.133 

Wie sich aus dem ausschließlichen Verweis auf §§ 3 I Nr. 1 und 4 III Nr. 1 TNG ergibt, zieht 

nur das Fehlen der besonders bedeutsamen Angaben einen Aufschub des Fristbeginns nach 

sich. Das Fehlen der sonstigen Angaben nach §§ 3 I Nr. 2 und 4 III Nr. 2 TNG ist indessen für 

die Rücktrittsfrist ohne Bedeutung.134 

Aus der Regelung des § 6 II TNG ergibt sich eine absolute Höchstfrist von drei Monaten und 

vierzehn Tagen. Diese gilt jedoch nicht, wenn der Erwerber nicht im Vertrag auf die ihm 

zustehenden Rücktrittsrechte hingewiesen wurde. In diesem Fall kann der Erwerber zeitlich 

130 Vgl. Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 173; zur Frage des Fristbeginns siehe auch Jesser/Kiendl, WoBl. 1997, 
S. 67ff. (S. 69).

131 Ausführlich dazu, insbesondere im Hinblick auf die österreichische Judikatur zum Thema Telekopie und

Schriftformgebot Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 10f. (S. 55ff.); Stabentheiner, JBl. 1997, 

S. 65ff. (S. 72f.) jeweils m.w.N. 

132 Vgl. dazu Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 71f.). 

133 Vgl. Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 280). 

134 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 8 (S. 55).
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unbegrenzt während der gesamten Vertragsdauer zurücktreten, solange kein nachträglicher 

Hinweis auf das Rücktrittsrecht erfolgt.135 Allenfalls unter besonderen zeitlichen 

Voraussetzungen kann eventuell ein schlüssiger Verzicht auf das Rücktrittsrecht angenommen 

werden.136 

§ 6 IV TNG sieht eine Kostenerstattungspflicht für den Fall des Rücktritts vor. Es kann nach 

§ 6 IV S. 1 TNG Ersatz für entrichtete Abgaben, sowie für erforderliche Beglaubigungen von 

Unterschriften und für erforderlichen Übersetzungen der Vertragsurkunde verlangt werden, 

wenn gemäß §§ 3 I Nr. 1 lit. f, 4 II TNG ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Gemäß 

§ 6 IV S. 3 TNG ist jeder Kostenersatzanspruch ausgeschlossen, wenn die Urkunde im Sinn 

des § 6 II TNG unvollständig war, also nicht die erforderlichen besonders bedeutsamen 

Abgaben enthielt. Für die Rückabwicklung ist gemäß § 6 IV S. 2 TNG grundsätzlich 

§ 4 KSchG anzuwenden, der eigentlich für die Rückabwicklung im Falle des Rücktritts bei 

einem Haustürgeschäft gilt und dabei die allgemeinen Rückabwicklungsregeln zu Gunsten 

des Verbrauchers abgewandelt137. Durch § 6 IV S. 2 TNG wird allerdings die Einschränkung 

gemacht, dass dem Veräußerer (entgegen den Bestimmungen des § 4 I Nr. 2, II KSchG) kein 

Anspruch auf ein angemessenes Entgelt für die Benutzung des Objekts oder auf Ersatz der 

Kosten für die Benutzung zusteht.138 Durch den noch zu erläuternden § 7 II TNG wird eine 

Spezialregelung für die Rückzahlung rechtswidrig geleisteter Anzahlungen normiert, die dem 

§ 4 KSchG vorgeht und damit § 4 I Nr. 1 KSchG verdrängt.139 

Das Anzahlungsverbot des Art. 6 der Timesharingrichtlinie findet sich in § 7 TNG wieder. 

§ 7 I S. 1, 1. HS TNG enthält dabei zunächst eine Bestimmung zur Fälligkeit der Vergütung. 

Danach werden vor Ablauf von vierzehn Tagen nach der Aushändigung der Vertragsurkunde 

die vereinbarten Zahlungen nicht fällig. Der Veräußerer darf nach § 7 I S. 1, 2. HS TNG vor 

dieser Fälligkeit Zahlungen weder fordern noch annehmen. Art. 6 der Richtlinie wird also 

derart umgesetzt, dass über eine gesetzliche Bestimmung zur Fälligkeit und ein Forderungs- 

und Annahmeverbot vor Fälligkeit das Anzahlungsverbot erreicht wird.140 Ähnliche 

Bestimmungen sind in der österreichischen Rechtsordnung wohlbekannt. So ist beispielsweise 

eine Fälligkeitsregelung für Erwerberleistungen im Rahmen des § 10 II 

135 Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 176f. 

136 So Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 6 (S. 54f.). 

137 Vgl. Krejci in: Rummel, ABGB, § 4 KSchG, Rn 1. 

138 Vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 179.

139 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 20 (S. 62). 

140 Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 281). 
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Bauträgervertragsgesetz vorgesehen. Auch § 23 Ia des österreichischen WEG enthält eine 

ähnliche Regelung. Diese Normen dienten als Vorbild für § 7 I TNG.141 

Besonders hervorzuheben ist, dass die vierzehntägige Wartefrist nach § 7 I S. 2 TNG erst nach 

Aushändigung einer Ergänzungsurkunde zu laufen beginnt, wenn die Vertragsurkunde 

unvollständig im Sinne des § 6 II TNG ist, spätestens jedoch drei Monate nach der 

Aushändigung einer zumindest die Hinweise auf das Rücktrittsrecht enthaltenden 

Vertragsurkunde. Die Wartefrist nach § 7 I TNG für die Fälligkeit und Annahme von 

Zahlungen stimmt in ihren möglichen Längen mit der Rücktrittsfrist nach § 6 I und II 

überein.142 Es ist dadurch ein vollständiger Gleichlauf von Rücktrittsrecht und 

Anzahlungsverbot gewährleistet.143 

Gemäß § 7 II S. 1 TNG kann der Erwerber alle Zahlungen, die vom Veräußerer entgegen § 7 I 

TNG angenommen wurden, zurückfordern. Es handelt sich hierbei, wie bereits oben 

angesprochen, um eine spezielle Rückzahlungspflicht. Dieser Rückforderungsanspruch 

besteht unabhängig davon, ob der Rücktritt geltend gemacht wird, so dass eine 

Geltendmachung des Anspruchs nach § 7 II S. 1 TNG auch bei einem aufrechterhaltenen 

Vertragsverhältnis möglich ist. Ist bei regelwidriger Anzahlung die Rücktrittsfrist und damit 

auch die Wartefrist abgelaufen, ohne dass ein Rücktritt erklärt wurde, so kann der Erwerber 

ab diesem Zeitpunkt keine Rückzahlung mehr verlangen. Eine etwaige Kenntnis des 

Erwerbers von der Gesetzwidrigkeit einer Anzahlung lässt den Anspruch unberührt. 144 

Nach § 7 II S. 2 TNG hat der Veräußerer die angenommenen Beträge ab dem Zahlungstag mit 

6% über dem jeweils geltenden Basiszinssatz zu verzinsen. Dieser relativ hohe Zinssatz soll 

sowohl Nachteilsausgleich für den Erwerber als auch zivilrechtliche Sanktion zur 

Durchsetzung des Anzahlungsverbots sein.145 

e) Verbundene Verträge 

Im Hinblick auf die Auflösung von Kreditverträgen zur Finanzierung des Erwerbs des 

Nutzungsrechts unterscheidet § 8 TNG grundlegend zwischen dem Fall, in dem der Kredit 

141 Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 281); Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 1 (S. 63).

142 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 1 (S. 63). 

143 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 2 (S. 64).

144 Zum ganzen EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 26; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 6 (S. 66).

145 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 7 (S. 66); EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 26. 




Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 32 

durch den Veräußerer gewährt wird (§ 8 I TNG) und dem Fall der Kreditgewährung durch 

einen Dritten (§ 8 II TNG).146 

Wird der Nutzungsvertrag ganz oder teilweise durch einen vom Veräußerer gewährten Kredit 

finanziert, so gilt gemäß § 8 I S. 1 TNG ein nach § 6 TNG erklärter Rücktritt des Erwerbers 

auch für den Kreditvertrag. Der Rücktritt vom Nutzungsvertrag erstreckt sich also 

automatisch auf den Darlehensvertrag mit dem Veräußerer.147 

Im Fall des § 8 II TNG, also wenn nach § 8 II S. 1 TNG der Erwerb des Nutzungsrechts ganz 

oder teilweise durch einen von einem Dritten gewährten Kredit finanziert wird und die beiden 

Verträge eine wirtschaftliche Einheit gemäß § 18 KSchG bilden, dann kann der Erwerber 

(und im Übrigen auch der Dritte) innerhalb von drei Monaten ab Absendung der 

Rücktrittserklärung bezüglich des Nutzungsvertrags vom Kreditvertrag zurücktreten. Für die 

Lösung von einem Kreditvertrag mit einem Dritten ist also eine eigene Rücktrittserklärung 

erforderlich.148 

Die erforderliche wirtschaftliche Einheit ist nach § 18 S. 1, 2. HS KSchG anzunehmen, wenn 

der Geldgeber und der Unternehmer im Rahmen des Vorgangs zueinander in eine 

Rechtsbeziehung treten oder wenn sie miteinander wegen derartiger Finanzierungen in 

ständiger Geschäftsverbindung stehen.149 

Eine über die Vorgaben der Richtlinie hinausgehende Regelung ist in § 9 TNG zu finden. 

Während § 8 TNG die Auflösung zusammenhängender Kreditverträge regelt, wird durch § 9 

TNG eine Rücktrittsmöglichkeit bezüglich sonstiger zusammenhängender Verträge 

geschaffen. § 9 I S. 1 TNG bestimmt, dass wenn ein mit einem Dritten geschlossener Vertrag, 

der die Ausübung oder Verwertung des Nutzungsrechts betrifft und nicht ohnedies 

Bestandteil des Nutzungsvertrags ist, und der Nutzungsvertrag für den Veräußerer und den 

Dritten eine wirtschaftliche Einheit bilden, der Erwerber (und auch der Dritte) auf Grund 

eines nach § 6 TNG erklärten Rücktritts innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Absendung 

der Rücktrittserklärung auch vom zusammenhängenden Vertrag zurücktreten kann. § 9 I S. 2, 

3 TNG regeln dabei die Details des Rücktritts, § 9 II TNG die Modalitäten der 

Rückgewährung empfangener Leistungen. 

146 Vgl. Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 280). 

147 Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 183. 

148 Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 185. 

149 Zu den Details der wirtschaftlichen Einheit: Krejci in: Rummel, ABGB, § 18, 19 KSchG, Rn 8ff. 
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Grund für diese Regelung war die Einsicht, dass in der Praxis neben dem Kreditgeber weitere, 

auf Unternehmerseite stehende Personen, wie Betriebsgesellschaften oder Tauschpools, 

beteiligt sind. Man sah zwar die Möglichkeit, diese Verträge über das auch in Österreich 

anerkannte Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage150 zu lösen, jedoch entschied man 

sich insbesondere im Hinblick auf die Festlegung eines erwerberfreundlichen 

Rückabwicklungsregimes für eine Sonderregelung im TNG.151 

f) Internationales Privatrecht 

Die Regelungen zum Internationalen Privatrecht sind in § 11 TNG enthalten. Dabei dient § 11 

I TNG der Umsetzung des Art. 9 der Timesharingrichtlinie. Etwas anderes gilt für § 11 II 

TNG. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des kollisionsrechtlichen 

Verbraucherschutzes, der über die Vorgaben der Timesharingrichtlinie hinausgeht.152 

§ 11 I TNG greift als Sonderanknüpfung nur dann ein, wenn grundsätzlich das Recht eines 

Nicht-EWR-Staates Anwendung findet. Wenn auf Grund der Rechtswahl der Parteien oder 

sonstiger Regeln des Internationalen Privatrechts ohnehin das Recht eines Vertragsstaates des 

EWR-Abkommens anzuwenden ist, gilt die Regelung des § 11 I S. 1 TNG nicht 

(§ 11 I S. 2 TNG). Der österreichische Gesetzgeber sah keinen Grund für den Fall, dass 

ohnehin das Recht eines EWR-Staats anwendbar ist, ein anderes Recht zu berufen. Nur wenn 

das Recht eines Nicht-EWR-Staats gewählt, oder auf sonstige Weise das Recht eines Nicht-

EWR-Staates berufen wird, bestünde die Gefahr einer Aushebelung des Verbraucherschutzes 

der Richtlinie.153 In diesem Fall greift die „zweistufige Sonderanknüpfung“154 oder 

„Anknüpfungsleiter“155 des § 11 I S. 1 TNG ein. 

Auf der ersten Stufe (§ 11 I S. 1, 1. HS TNG) kommt es hinsichtlich des Nutzungsvertrags, 

des Kreditvertrags (§ 8 TNG) oder des anderen konnexen Vertrags (§ 9 TNG) zur 

Anwendung des Rechts des Staates, in dem der Erwerber seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, wenn sich zumindest eines der vom Nutzungsvertrag erfassen Nutzungsobjekte in einem 

EWR-Staat belegen ist und der Vertrag im Zusammenhang mit einer im Staat des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Erwerbers entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge 

150 Vgl. dazu Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I, S.141ff.; Rummel in: Rummel, ABGB, § 901, Rn 4ff. 

151 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 28f.; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 9 Anm. 1 (S. 78f.). 

152 Adensamer in: Stabentheiner, TNG, § 11 Anm. 11 (S. 94f.).

153 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33. 

154 So EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33; Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 195.

155 So Adensamer in: Stabentheiner, TNG, § 11 Anm. 2 (S. 90). 
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gerichteten Tätigkeit des Veräußerers, des Dritten oder der von diesen hierfür verwendeten 

Personen zustande gekommen ist. Voraussetzung ist also die EWR-Belegenheit eines der 

Objekte sowie die Vertragsanbahnung im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Verbrauchers. Für die Auslegung sind nach dem Willen des österreichischen Gesetzgebers die 

Anbahnungstatbestände des Art. 5 II EVÜ heranzuziehen.156 

Führt dies nicht zur Anwendung des Rechts eines EWR-Staats, so greift die zweite Stufe 

(§ 11 I S. 1, 2. HS TNG) ein. Es ist dann das Recht des EWR-Staates anzuwenden, in dem 

das Nutzungsobjekt belegen ist. Sind mehrere Nutzungsobjekte in verschiedenen 

Vertragsstaaten des EWR Gegenstand des Vertrags, so ist nach der Begründung der 

Regierungsvorlage der Grundsatz der engsten Beziehung nach Art. 4 I EVÜ zu 

berücksichtigen, so dass das Recht des Vertragsstaats anzuwenden ist, zu dem der Vertrag die 

engste Verbindung aufweist.157 

Die Besonderheit des § 11 II TNG besteht darin, dass diese Regelung Nutzungsverträge an 

Objekten erfasst, die nicht im EWR-Raum belegen sind und geht damit über die Vorgaben des 

Art. 9 der Timesharingrichtlinie hinaus.158 Es handelt sich um eine Eingriffsnorm im Sinne 

des Art. 7 II EVÜ, die ohne Rücksicht auf das auf den Vertrag anzuwendende Recht den 

Sachverhalt zwingend regelt.159 Danach hat der Erwerber, unbeschadet des auf den 

Nutzungsvertrag, Kreditvertrag oder anderen konnexen Vertrag anzuwendenden Rechts, 

jedenfalls die Rechte nach §§ 6, 7 II, 8, 9 TNG, wenn der Vertrag im Zusammenhang mit 

einer in Österreich entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten Tätigkeit des 

Veräußerers, des Dritten oder der von diesen hierfür verwendeten Personen zustande 

gekommen ist. 

g) Sanktionen 

Zunächst ist festzustellen, dass gemäß § 1 II S. 2 TNG nicht zum Nachteil des Erwerbers von 

den Bestimmungen des TNG abgewichen werden kann. Es handelt sich also um einseitig 

zwingendes Recht zugunsten des Erwerbers.160 Abweichungen zulasten des Erwerbers sind 

unwirksam. 

156 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33. 

157 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33. 

158 Adensamer in: Stabentheiner, TNG, § 11 Anm. 11 (S. 94f.); EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33. 

159 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 34; vgl. auch Haybäck, WBl. 1997, S. 221 (S. 230); Adensamer in: 

Stabentheiner, TNG, § 11 Anm. 11f. (S. 94f.) 

160 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 13; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 11 (S. 19). 




35 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

Die praktische Durchsetzung dieses zwingenden Rechts wird durch zivilrechtliche und 

strafrechtliche Sanktionen angestrebt. 

aa) Zivilrechtliche Sanktionen 

Auf die zivilrechtlichen Sanktionen wurde bereits teilweise oben eingegangen. 

Zusammenhängend ergibt sich bei diesen folgendes Bild: 

Erstes zivilrechtliches Sanktionsmittel ist die Verlängerung des Rücktrittsrechts gemäß § 6 II 

TNG. Fehlen die besonders bedeutsamen Angaben gemäß § 3 I Nr. 1 und § 4 II Nr. 1 TNG in 

der Vertragsurkunde, so kann sich der Beginn der vierzehntägigen Rücktrittsfrist bis zu drei 

Monaten, im Falle der Nichtaufklärung über das Rücktrittsrecht sogar unbegrenzt bis zur 

Aufklärung hinausschieben.161 

Das Fehlen der besonders bedeutsamen Angaben im Vertrag zieht nach § 6 IV S. 3 TNG auch 

den Ausschluss jeglicher, eventuell nach § 6 IV TNG bestehender Kostenersatzansprüche im 

Fall der Rücktritts nach sich. Diese Ausschlüsse bestehen in einem solchen Fall auch für 

eventuell bestehende Kostenersatzansprüche des Veräußerers gegen den Erwerber aus einer 

Kreditgewährung (§ 8 I S. 4 TNG), eventuell bestehende Kostenersatzansprüche eines 

kreditgebenden Dritten (§ 8 III S. 4 TNG) und etwaigen Kostenersatzansprüchen eines Dritten 

aus einem verbundenen Vertrag nach § 9 (§ 9 II S. 4 TNG). 

Bei Verstößen gegen das Schriftformgebot nach § 4 I S. 1 TNG ist, wie oben erläutert, die 

Nichtigkeit des Vertrages zwingende Folge. Gemäß § 4 I S. 2 TNG kann sich der Erwerber 

bei Verstößen gegen die Sprachregelung des § 5 I TNG zwei Jahre lang, ab Beginn des 

Vertragsverhältnisses, auf die Nichtigkeit des Vertrages berufen.162 

Auf den Sanktionscharakter des Rückzahlungsanspruchs nach § 7 II TNG, insbesondere im 

Hinblick auf die Zinsregelung nach § 7 II S. 2 TNG, wurde ebenfalls bereits hingewiesen.163 

bb) Strafbestimmungen 

161 Vgl. oben Teil 2:A.III.2.d). 
162 Vgl. oben Teil 2:A.III.2.c). 
163 Vgl. oben Teil 2:A.III.2.d). 
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Über diese zivilrechtlichen Sanktionen hinaus, sind für bestimmte Verstöße gemäß § 12 TNG 

Geldstrafen vorgesehen. 

Unterlässt es ein Veräußerer entgegen § 3 I TNG, eine Informationsschrift mit 

ordnungsgemäßem Inhalt in der nach § 5 I, II TNG vom Erwerber gewählten Sprache 

auszuhändigen, so begeht er eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 

1450 Euro bestraft werden kann, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich 

strafbaren Handlung erfüllt, § 12 I Nr. 1 TNG. 

Das gleiche gilt, wenn es ein Veräußerer entgegen § 4 IV unterlässt, dem Erwerber eine 

Ausfertigung oder Abschrift der Vertragsurkunde mit dem in § 4 III TNG umschriebenen 

Inhalt in der nach § 5 I bestimmten Sprache auszuhändigen (§ 12 I Nr. 2 TNG) und wenn er es 

entgegen § 5 III TNG unterlässt, dem Erwerber eine beglaubigte Übersetzung der 

Vertragsurkunde in der nach § 5 III TNG bestimmten Sprache auszuhändigen (§ 12 I Nr. 3 

TNG). 

Mit einer Geldstrafe bis zu 7260 Euro kann ein Veräußerer bestraft werden, der Zahlungen 

entgegen § 7 I TNG vereinbart, fordert oder entgegennimmt, wenn dies nicht den Tatbestand 

einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt. 

h) Besonderheit: Die grundbuchliche Sicherung (§ 10 TNG) 

Ohne Vorbild in der Richtlinie ist § 10 TNG. Nach dieser Vorschrift können zum Schutz des 

Erwerbers Treuhänderreallasten und Treuhänderhypotheken ins Grundbuch eingetragen 

werden. Dem liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass die Insolvenz von Timesharing-

Unternehmen ein ebenso großes Problem für die Erwerber von Teilzeitnutzungsrechten 

darstellt, wie unseriöse Werbepraktiken.164 

Nach § 10 I S. 1 TNG kann zur Sicherung der den Erwerbern in den Nutzungsverträgen 

eingeräumten Nutzungsrechte an den Nutzungsobjekten einer bestimmten 

Teilzeitnutzungsanlage zugunsten eines Rechtsanwalts, einer Rechtsanwalts-Partnerschaft 

oder eines Notars als Treuhänder der Erwerber, eine Reallast des Betreibens der 

Teilzeitnutzungsanlage bestellt werden. 

164 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 10; Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 76). 
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Nach § 10 II S. 1 TNG kann zur Sicherung von Rückforderungsansprüchen der Erwerber von 

Teilzeitnutzungsrechten an einem Grundstück zugunsten eines Rechtsanwalts, einer 

Rechtsanwalts-Partnerschaft oder eines Notars als Treuhänder der Erwerber, ein Pfandrecht 

bestellt werden. 

Nach § 10 IV TNG hat der Treuhänder jeden Erwerber in ein Verzeichnis einzutragen, den 

Eigentümer des Grundstücks darüber zu verständigen und dem Erwerber eine Bestätigung der 

Eintragung in das Verzeichnis auszuhändigen. Diese Bestimmung gilt sowohl für die 

Treuhänderhypothek, als auch für die Treuhänderreallast. Zu beachten ist hinsichtlich dieses 

Verzeichnisses, dass die Eintragung nicht konstitutiv ist. Rechtserwerb und Rechtsverlust 

hängen nicht von der Eintragung ab.165 

Zu erwähnen bleibt, dass diese dinglichen Sicherungsmittel fakultativ sind.166 Angesichts 

dieses nicht zwingenden Charakters wurde die Schaffung der Instrumente mit der Hoffnung 

vorgenommen, dass die Praxis freiwillig Gebrauch von der Möglichkeit des § 10 TNG 

machen wird.167 

165 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 32; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 10 Anm. 11 (S. 86). 

166 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 29; Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 281); Stabentheiner in: Stabentheiner, 

TNG, § 10 Anm. 1 (S. 81); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 189.

167 So Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 77).
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B. Frankreich168 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

Vor der Umsetzung der Timesharingrichtlinie konnte in den 90er Jahren ein starker Zuwachs 

an Timesharinganlagen in Frankreich verzeichnet werden. Im Jahr 1990 lag die Zahl der 

Timesharinganlagen in Frankreich noch bei 50. Die Anzahl der Anlagen stieg 1992 auf 83 

und 1994 auf 143 Objekte. Auch die Zahl der in Frankreich wohnhaften Timesharingerwerber 

stieg in dieser Zeit stark an. Während im Jahr 1990 10.856 Timesharingberechtigte in 

Frankreich wohnhaft waren, betrug die Zahl im Jahr 1994 bereits 54.259. 

Dieser Wachstumstrend setzte sich jedoch nach Schaffung der Timesharingrichtlinie und 

deren Umsetzung nicht fort. So verzeichnete eine Studie aus dem Jahr 2001 lediglich 142 

Timesharinganlagen in Frankreich. Dies entspricht einer Anzahl von 9.850 Wohneinheiten.  

Einen Überblick über diese Entwicklung verschafft folgende Tabelle169: 

Frankreich 1990 1992 1994 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 50 83 143 153 136 142 
Timesharer an fr. Anlagen 9.840 10.943 15.971 22.858 
Timesharer aus Frankreich 10.856 19.921 54.259 102.018 
Anzahl der Einheiten 6.300 9.850 

Die Inhaber von Timesharingrechten an französischen Anlagen kommen hauptsächlich aus 

Deutschland und Frankreich. Während 38,7 % der Inhaber aus Deutschland stammen, 

kommen 34,9 % der Inhaber eines Timesharingrechts in Frankreich aus Frankreich selbst. 

Inhaber aus der Schweiz, den Niederlanden und Österreich mit jeweils 2.000 bis 1.000 und 

aus Italien, dem Vereinigten Königreich, Dänemark und Belgien mit jeweils unter 1.000 

Timesharingrechten spielen dagegen zahlenmäßig eine ungleich geringere Rolle.170 

Die Timesharinganlagen befinden hauptsächlich in den Küstenregionen (34 %) und in Berg- 

und Wintersportgebieten (zusammen ca. 40 %).171 

168 Der Überblick über die französische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Frau Dr. Stephanie Rohlfing-Dijoux erstellt. 

169 Vgl. zu weiteren Details und zu den Datenquellen siehe Teil 4 dieser Studie. 

170 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 79f.

171 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 23.
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Insgesamt waren im Jahr 2001 102.018 französische Einwohner Inhaber von 

Timesharingrechten. Die größte Rolle spielen dabei Timesharingrechte in Spanien, das 

inklusive der Balearen und der Kanaren auf einen Anteil von 79,4 % kommt. 

Timesharingrechte im eigenen Land fallen demgegenüber nur weniger stark ins Gewicht. 

Rechte an französischen Anlagen machen bei den französischen Einwohnern nur 11,5 % aus. 

Der Anteil an Timesharingrechten in Portugal beträgt nur 4,3 % und ist in anderen Ländern 

verschwindend gering.172 

Trotz des nach Zahlenlage offenbar stagnierenden Marktwachstums in Frankreich, wird der 

Branche ein beachtliches Potential bescheinigt.173 

II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

Schon vor Umsetzung der Timesharingrichtlinie stand in Frankreich eine Vielzahl von 

Regelungsmöglichkeiten zur Verfügung, die - zumindest bedingt - geeignet waren, das 

Timesharing als wirtschaftliches System zu erfassen. 

1. Dingliches Timesharing 

a) Miteigentum (Indivision) 

Denkbar ist zunächst eine Miteigentümerschaft aller Timesharingerwerber an der ganzen 

Anlage. Das französische Recht gibt es zwei Formen des Miteigentums.  

Das kraft Gesetz entstehende, vertragslose Miteigentum (indivision ordinaire) nach Art. 815 

Code Civil (CC) ist für die Zwecke des Timesharing, das eine stabile dauerhafte 

Gemeinschaft erfordert, gänzlich ungeeignet.174 Wie bereits Art. 815 Abs. 1 CC verdeutlicht, 

kann niemand zum Verbleib in der Bruchteilsgemeinschaft gezwungen werden. 

Daneben gibt es ein vertraglich organisiertes Miteigentum nach Art. 1873-1ff. CC. 

Erforderlich ist ein vertraglicher Teilungsausschluss (convention d’indivision). 175 

Denkbar ist zunächst ein zeitlich begrenzter Teilungsausschluss nach Art. 1873-3 Abs. 1 CC. 

172 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 80.

173 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 78. 

174 Vgl. Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 88; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der 

EU, S. 110f.; Hellmann, Multipropriété, S. 185.

175 Hellmann, Multiproprieté, S. 185.
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Nach Art. 1873-3 Abs. 1, S. 1 CC kann der Vertrag den Ausschluss zeitlich begrenzt für 

maximal 5 Jahre vorsehen, wobei nach Art. 1873-3 Abs. 1, S. 2 CC eine Verlängerung 

möglich ist. Nach Art. 1873-3 Abs. 1, S. 3 CC kann ein Miteigentümer jedoch auch schon vor 

Ablauf der Frist aus berechtigten Gründen (justes motifs) eine Teilung verlangen.176 

Daneben kann nach Art. 1873-3 Abs. 2, S. 1 CC ein Teilungsausschluss auch für eine 

unbegrenzte Zeit ausbedungen werden. Hier kann jedoch ein Miteigentümer jederzeit die 

Teilung fordern, es sei denn dies geschieht treuwidrig oder zur Unzeit.177 

Die Gemeinschaft der Eigentümer ist im französischen Recht auf die Auflösung hin 

ausgerichtet.178 Einer Ausgestaltung von Timesharing als Miteigentum in Form des 

Bruchteilseigentums steht also im Ergebnis die mangelnde Stabilität der 

Eigentümergemeinschaft entgegen.179 

b) Wohnungseigentum (copropriété des immeubles bâtis) 

Grundsätzlich kommt auch eine Realisierung des Timesharingmodells über 

Wohnungseigentum (copropriété des immeubles bâtis) in Betracht.  

Zunächst kennt das französische Recht, ebenso wie das deutsche Recht, ein separates 

Wohnungseigentum. Dieses ist durch das Gesetz vom 10. Juli 1965180 geregelt. Das 

Wohnungseigentum enthält gemäß Art. 2 des französischen WEG ein Alleineigentum 

(propriété exclusive) an den Teilen des Gebäudes, die ausschließlich einem 

Wohnungseigentümer zur alleinigen Nutzung zugewiesen sind (parties privatives) und gemäß 

Art. 3 das Miteigentum an denjenigen Teilen, die der gemeinsamen Nutzung durch alle 

Miteigentümer dienen (parties communes).181 

Ein periodisch wiederkehrendes Recht, wie es für das Timesharing typisch ist, ist als 

Wohnungseigentum nicht zu realisieren.182 Das Wohnungseigentum nach dem diesem Gesetz 

176 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 111; Hellmann, Multiproprieté, S. 185.

177 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 111; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 

13, Rn 41. 

178 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 111f. 

179 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 41; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen,

S. 88f.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 112. 

180 Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

181 Vgl. auch Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 110. 

182 Hellmann, Multipropriété, S.182f. 
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ist ebenso wie das Eigentum nach Art. 544 CC zeitlich unbegrenzt.183 

Möglich ist jedoch ein Miteigentum am jeweiligen Wohnungseigentum, für das die Regeln 

des Code Civil zur indivision gelten.184 Das Miteigentum ist jedoch, wie oben gezeigt, auf 

Auflösung hin ausgerichtet. Mangels Stabilität der Gemeinschaft, die zur Durchführung eines 

Timesharingmodels Voraussetzung ist, ist auch dieses Kombinationsmodell aus copropriété 

des immeubles bâtis und indivision im Ergebnis zwar denkbar, aber wenig praktikabel.  

c) Der Nießbrauch (usufruit) und das dingliche Wohnrecht (droit d’usage et 

d’habilitation) 

Es ist auch an den Nießbrauch (usufruit) zu denken, der nach Art. 578 CC das Recht darstellt, 

die Sache eines anderen wie der Eigentümer selbst zu nutzen, was jedoch mit der Pflicht zur 

Substanzerhaltung verbunden ist. Problematisch ist hierbei, dass dieser Nießbrauch nach 

Art. 617 CC spätestens mit dem Tod des Berechtigten untergeht. Diese Unvererblichkeit 

entspricht nicht dem, was durch ein Timesharingmodell erreicht werden soll. Die 

Personengebundenheit macht es für Timesharingzwecke ungeeignet.185 

Daneben ist der Weg über den Erwerb eines dinglichen Wohnrechts (droit d’usage et de 

l’habilitation) nach Art. 625ff. CC zu prüfen. Im Ergebnis scheitert dies jedoch daran, dass es 

nach Art. 634 CC nicht abgetreten werden kann und, wegen der entsprechenden 

Anwendbarkeit der Vorschriften über den Nießbrauch, ebenso wie dieser gemäß Art. 617 CC 

nicht vererbt werden kann. Im Ergebnis genügt dieses Wohnrecht mangels freier 

Verfügbarkeit und Vererblichkeit nicht den praktischen Anforderungen des Timesharings.186 

2. Schuldrechtliches Timesharing 

In Frankreich fand Timesharing auf schuldrechtlicher Basis unter den Bezeichnungen 

„multilocation“ und „multibail“ gewisse Verbreitung.187 Die multilocation ist dabei ein 

Vertrag mit miet- und dienstvertraglichen Elementen, in dem sich der Timesharinganbieter 

dem Timesharingerwerber, multilocataire bezeichnet, gegenüber verpflichtet, die Nutzung 

183 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 110; Hellmann, Multipropriété, S.182f. 

184 Vgl. hierzu Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 88; Sousa, Timesharing an

Ferienimmobilien in der EU, S. 110. 

185 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 112f. 

186 Vgl. Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 89; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der 

EU, S. 112f.

187 So zumindest Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 113; anders noch Böhmer, Das deutsche

IPR des timesharing, S. 150 („geringe praktische Bedeutung“). 
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einer Wohnung zu gewähren und bestimmte Dienstleistungen zu erbringen sowie für die 

Instandhaltung und Verwaltung des Objekts zu sorgen. Die Gegenleistung des multilocataire 

besteht in einer Mietzinszahlung für die gesamte Vertraglaufzeit im Voraus, einem 

Jahresbeitrag für die laufenden Kosten und der Zahlung der tatsächlichen Nutzung entstanden 

Nebenkosten. Der Vertrag läuft dabei regelmäßig über 50 Jahre. Das Recht ist dabei frei 

veräußerlich und vererblich.188 

Timesharing in Form der multilocation wird meist als flexibles Timesharingmodell im 

Punktesystem betrieben.190 Das bedeutet, dass der multilocataire jedes Jahr eine bestimmte 

Anzahl von Wohnrechtspunkten erhält, die gegen den Aufenthalt in einer Ferienwohnung 

getauscht werden können, wobei der „Preis“ in Punkten von Lage und Größe der Wohnung, 

sowie von Saison und Aufenthaltsdauer abhängig ist. Diese Flexibilität der multilocation ist 

von großer praktischer Relevanz, weil die durch das französische Timesharinggesetz191 

eingeführte gesellschaftsrechtliche Konstruktion auf das klassische Timesharing mit fixen 

Wohnrechten gemünzt ist.192 

3. Gesellschaftsrechtliches Timesharing 

Für das gesellschaftliche Timesharing wurde in Frankreich durch das Gesetz Nr. 86-18 vom 6. 

Januar 1986193 (im folgenden TS-Gesetz) bereits Mitte der 80er Jahre eine spezielle 

Rechtsgrundlage geschaffen. Die dadurch geschaffene „société d’attribution“ ist dabei jedoch 

keine eigenständige neue Gesellschaftsform.194 Nach Art. 1 Abs. 1 des TS-Gesetzes kann eine 

der gesetzlich bereits vorgesehenen Gesellschaftsformen gewählt werden. Dabei kommt in der 

Praxis insbesondere die „société civil“ (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) nach Art. 1845ff. 

CC in Betracht.195 Diese ist in Frankreich gemäß Art. 1842 CC als juristische Person 

ausgestaltet.196 

Der Gesellschaftsgegenstand der TS-Gesellschaft umfasst unter anderem dabei gemäß Art. 1 

II, III S. 1 des TS-Gesetzes den Bau und die Beschaffung von Gebäuden und von dinglichen 

188 Zum Ganzen m.w.N. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 113. 

190 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 17. 

191 Zu diesem sogleich. 

192 Zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 113. 

193 Loi n.86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. 

194 Vgl. Hellmann, Multipropriété, S. 25f. 

195 Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 196; Hellmann, Multipropriété, S. 15, 26, jeweils m.w.N; zur 

société civile im Allgemeinen: Ferid/Sonnenberger, Französisches Zivilrecht, Band 2, Rn 2 L 1ff. (S. 335ff.). 

196 Vgl. hierzu Ferid/Sonnenberger, Französisches Zivilrecht, Band 2, Rn 2 L 17ff. (S.340ff).
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Rechten an Gebäuden, deren Umgestaltung und Restauration, die Verwaltung der Immobilien 

sowie die Anschaffung der erforderlichen Ausstattung. Daneben kann nach Art. 1 III S. 2 des 

TS-Gesetzes auch die Erbringung von Dienstleistungen und der Betrieb von erforderlichen 

gemeinsamen Einrichtungen ebenfalls Gesellschaftsgegenstand sein. 

a) Gründung 

Der Gesellschaftsvertrag erfordert nach Art. 1 I a.E. TS-Gesetz i.V.m. Art. 1835 CC die 

Schriftform und muss unter anderem Namen, Rechtsform, Gegenstand, Kapital und Dauer der 

Gesellschaft angeben.197 

Für die Gründung der société d’attribution ist ferner die Erstellung der in Art. 8 TS-Gesetz 

aufgeführten Dokumente erforderlich. Der nach Art. 8 I TS-Gesetz erforderliche Teilungsplan 

(état descriptif de division) bezieht sich dabei auf die räumliche Aufteilung des Gebäudes. Es 

wird in Teile, die zum gemeinsamen Gebrauch vorgesehen sind (parties communes), und 

solche, die zum ausschließlichen Gebrauch durch den einzelnen associé bestimmt sind 

(parties à usage privatif), zerteilt.198 An diesen état descriptif de division ist nach Art. 8 IV 

TS-Gesetz ein „tableau d’affectation des parts ou actions aux lots et par période“ 

anzuhängen. Es geht dabei um die Festlegung, welche und wie viele Gesellschaftsanteile mit 

welcher konkreten Wohneinheit und welchem konkreten Zeitraum verbunden werden,199 also 

letztlich um die Zuteilung des räumlichen und zeitlichen Wohnraumbestands an die einzelnen 

associés. 

Letztlich legt ein nach Art. 8 V TS-Gesetz erforderliches règlement die Zweckbestimmung 

der betreffenden Immobilie und ihrer verschiedenen Teile näher fest und bestimmt die 

Nutzungsbedingungen für die gemeinsamen Einrichtungen. 

b) Organe der Gesellschaft 

Die société d’attribution in Gestalt der société civile weist dabei folgende Gesellschaftsorgane 

auf: 

aa) Die Gesellschafterversammlung (assemblée générale) 

Die Gesellschafterversammlung (assemblée générale) ist das zentrale Willensbildungsorgan 

197 Detailliert zu den Gründungsvoraussetzungen auch Hellmann, Multipropriété, S. 25ff. 

198 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 120. 

199 Vgl. auch Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 120. 
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und beschließt über alle wichtigen Fragen der société.200 So ist sie beispielsweise für die 

Bestellung (Art. 5 TS-Gesetz) und die Abberufung (Art. 6 TS-Gesetz) der Geschäftsführung 

verantwortlich. Daneben beschließt sie nach Art. 16 II TS-Gesetz über Satzungsänderungen, 

Änderungen des règlements, über Verfügungen bezüglich der Immobilien der Gesellschaft, 

über die Auflösung und die Verlängerung der Gesellschaft.201 

bb) Die Geschäftsführung (gérance) 

Die société d’attribution in Form der société civile wird nach Art. 1846 I CC von einem oder 

mehreren Geschäftsführern geleitet.202 Dabei kommt es auf eine Gesellschaftereigenschaft des 

Geschäftsführers nach Art. 1846 I CC nicht an und auch juristische Personen können, wie sich 

aus Art. 1847 CC ergibt, zum Geschäftsführer (gérant) der Gesellschaft bestimmt werden. Die 

Geschäftsführung (gérance) wird abweichend von Art. 1846 und 1851 CC nach Art. 5f. TS-

Gesetz durch die assemblée générale (Gesellschafterversammlung) bestellt und abberufen.203 

Die gérants sind nach Art. 1848 CC  im Innenverhältnis zur Geschäftsführung204 und nach 

Art. 1849 CC im Außenverhältnis zur Vertretung205 der Gesellschaft befugt. Die Aufgaben 

der Geschäftsführung umfassen im Ergebnis neben den typischen Aufgaben eines 

Gesellschaftsbetriebs, wie Buchhaltung und Einberufung und Abhaltung der 

Gesellschafterversammlung, auch die timesharingtypischen Aufgaben wie Objektverwaltung, 

Wartung der Gebäude, Serviceleistungen und Betrieb der gemeinsamen Einrichtungen.206 

Dabei ist es gemäß Art. 7 TS-Gesetz nicht zulässig, die in Art. 1 TS-Gesetz festgelegten 

Aufgaben der Gesellschaft, wie Beschaffung des Objekts, dessen Ausstattung und Verwaltung 

und das Erbringen der Dienstleistungen an andere juristische oder natürliche Personen zu 

übertragen. Ratio legis ist hierbei, die tatsächliche Objektverwaltung und die 

Geschäftsführung der Gesellschaft nicht auseinander fallen zu lassen. Vor Einführung dieser 

Regelung standen die associés in der Praxis meist zwei Verwaltungen gegenüber. Dies führte 

neben einer Verteuerung der Verwaltung auch insbesondere dazu, dass der tatsächliche 

200 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 127. 

201 Ausführlich zur assemblée générale Desurvire, Le Timeshare, S. 69ff.; Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1991, S. 1ff.

(S.2ff.).

202 Zur Geschäftsführung der société civile allgemein: Ferid/Sonnenberger, Französisches Zivilrecht, Band 2, 2 L 

202ff. (S. 360ff.); speziell zur société d’attribution Desurvire, Le Timeshare, S. 74ff. 

203 Zum ganzen Hellmann, Multipropriété, S. 65; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 125f. 

jeweils m.w.N.

204 Vgl. auch Ferid/Sonnenberger, Französisches Zivilrecht, Band 2, Rn 2 L 208 (S. 361f.).

205 Vgl. auch Ferid/Sonnenberger, Französisches Zivilrecht, Band 2, Rn 2 L 209 (S. 362).

206 Vgl. Hellmann, Multipropriété, S. 66; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 126. 
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Wechsel des Anlagenmanagements durch eine Abberufung der gérance nicht möglich war.207 

Art. 7 TS-Gesetz lässt dabei jedoch die Möglichkeit unberührt, sich für die Objektverwaltung 

einer Hilfsperson zu bedienen.208 

cc) Der Aufsichtsrat (conseil de surveillance) 

Jede société d’attribution benötigt einen Aufsichtsrat. Das Erfordernis eines conseil 

d’administration oder eines conseil de surveillance kann sich bereits aus der gewählten 

Gesellschaftsform ergeben. Sollte dieses, wie im praktisch wichtigen Fall der société civile, 

nicht der Fall sein, so bestimmt Art. 18 I TS-Gesetz zwingend die Einrichtung eines conseil 

de surveillance.209 Im Ergebnis verfügt daher jede société d’attribution über ein 

Aufsichtsgremium. 

Dieser Aufsichtsrat wird nach Art. 18 I S. 2 TS-Gesetz von der assemblée générale, also von 

der Gesellschafterversammlung, gewählt. Er besteht aus Gesellschaftern (Art. 18 I S. 2 TS-

Gesetz), die jedoch gemäß Art. 19 I S. 3 nicht Teil der Geschäftsführung sein dürfen. 

Nach Art. 18 II TS-Gesetz gibt er Stellungnahmen über alle Fragen ab, die die Gesellschaft 

betreffen. Ihm kommt also insbesondere eine beratende Funktion zu.210 Jedoch ist er auch 

permanentes Kontrollorgan mit umfassenden Informationsrechten.211 

dd) Die Rechnungsprüfung (commissaire aux comptes / technicien) 

Letztlich ist nach Art. 18 IV TS-Gesetz eine weitere Kontrollinstitution erforderlich. Sollte 

danach nämlich die Bestellung eines Buchprüfers (commissaire aux comptes) im Hinblick auf 

die gewählte Gesellschaftsform nicht ohnehin gesetzlich vorgeschrieben sein, so ist diese 

Kontrolle einem „technicien“ zu übertragen, der nicht dem Kreis der Gesellschafter 

angehören darf. Dieser wird dann nach Art. 18 IV TS-Gesetz Jahr für Jahr von der 

Gesellschafterversammlung eingesetzt und erstattet dieser Bericht. Es muss also im Ergebnis 

zwingend eine unabhängige Rechnungsprüfung durchgeführt werden.212 

c) Rechtsstellung der Gesellschafter 

207 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 126f. 

208 Siehe Hellmann, Multipropriété, S. 68; Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 198.

209 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 129; Hellmann, Multipropriété, S. 164f. 

210 Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 201.

211 Vgl. Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 106f.; Hellmann, Multipropriété, S. 164f. 

212 Vgl. zum ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 129f.; Hellmann, Multipropriété, 

S. 166. 
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aa) Rechte 

Das bedeutendste Recht der Gesellschafter der société d’attribution ist das Nutzungsrecht 

(droit de jouissance) an der Timesharinganlage.213 Entsprechend ihrem Gesellschaftsanteil 

sind die Gesellschafter berechtigt, eine bestimmte Wohnung zu einer bestimmten Zeit des 

Jahres zu bewohnen und dabei auch die zugehörigen gemeinsamen Einrichtungen zu 

nutzen.214 Diese gemäß Art. 8 II TS-Gesetz zwingende feste Zuweisung von Raum und Zeit 

zu einem bestimmten Gesellschaftsanteil macht ein flexibles Timesharing unmöglich.215 

Hinsichtlich der Natur des Rechts ist man sich darüber einig, dass es ein „droit personel et 

mobilier“, also ein obligatorisches Mobiliarrecht darstellt.216 Es ist nicht dinglicher, sondern 

schuldrechtlicher Natur und gibt seinem Inhaber das Recht, von einem bestimmten Schuldner, 

nämlich der TS-Gesellschaft, eine bestimmte Leistung zu fordern, die im Falle des 

Timesharings in einer Nutzungsüberlassung besteht.217 Als relatives Recht kann es nicht 

gegenüber Dritten geltend gemacht werden.218 

Nach Art. 13 IV S. 1 TS-Gesetz haben die associés einer société d’attribution das Recht, an 

der Gesellschafterversammlung, der assemblée générale, teilzunehmen und abzustimmen. Im 

Hinblick auf die oben angesprochenen weitreichenden Kompetenzen der 

Gesellschafterversammlung, kommt der Gesamtheit der associés daher ein erhebliches 

Mitspracherecht zu.219 Dabei richtet sich die Anzahl der Stimmen gemäß Art. 15 I TS-Gesetz 

grundsätzlich nach der Anzahl der Geschäftsanteile, die ein associé hält. Sonderregelungen 

für bestimmte Einzelfälle finden sich in Art 15 II und III TS-Gesetz.220 

bb) Pflichten 

Gemäß Art. 1832 I i.V.m. Art. 1843-3 CC ist jeder Gesellschafter zunächst verpflichtet, seine 

Einlage zu leisten (obligation d’apport). Daneben besteht gemäß Art. 3 I TS-Gesetz eine 

begrenzte Nachschlusspflicht (appels de fonds) und eine Beteiligung an den laufenden Kosten 

213 So Hellmann, Multipropriété, S. 117; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 131. 

214 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 131. 

215 So auch Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 102 Fn. 61; Sousa, Timesharing an

Ferienimmobilien in der EU, S. 131. 

216 Vgl. Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1990, S. 421ff. (S. 421f., Rn 2) m.w.N; Sousa, Timesharing an

Ferienimmobilien in der EU, S. 131; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 48. 

217 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 131; vgl. auch Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1990, S. 421f. 

218 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 132; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 48. 

219 Vgl. Hellmann, Multipropriété, S. 152. 

220 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 134ff.; Hellmann, Multipropriété, S. 157ff. 
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der Gesellschaft (charges).221 

Die sonstigen Pflichten der Gesellschafter, die für ein Funktionieren der Timesharinganlage 

nötig sind, wie schonender Gebrauch der Wohnungen und deren rechtzeitiges Verlassen, 

werden regelmäßig durch das règlement nach Art. 8 V TS-Gesetz aufgestellt.222 

Der Gesellschaftsanteil an der société d’attribution ist übertragbar und vererblich.223 Denkbar 

ist jedoch auch die separate Überlassung des konkreten Nutzungsrechts. So können die 

associés ihr Nutzungsrecht gemäß Art. 23 I TS-Gesetz bezüglich der zugeordneten Wohnung 

während der zugeordneten Nutzungszeit vermieten oder verleihen.224 Daneben ist nach Art. 8 

VI, VII TS-Gesetz die Möglichkeit eröffnet, durch die société eine Tauschbörse als 

zusätzliche Dienstleistung anzubieten. Dies eröffnet den associés die Möglichkeit, ihr 

Nutzungsrecht sowohl in räumlicher, als auch in zeitlicher Hinsicht intern zu tauschen.225 

Dies hindert jedoch société und associés nicht an der Anbindung an einen der international 

tätigen Tauschpools. Vertragliche Beziehungen zu den Tauschpoolunternehmen sind üblich 

und zulässig.226 

4. Praktisch verwendete Konstruktionen 

In Frankreich hat das mitgliedschaftliche Timesharing große Verbreitung erlangt.227 Das 

Timesharing wird von gesellschaftsrechtlichen Formen in Gestalt der société civile 

beherrscht228. Wie sich dieses Modell der société d’attribution darstellt, wurde bereits oben 

erläutert. 

In jüngerer Zeit hat sich auch das schuldrechtliche Timesharing verbreitet. Grund dafür ist, 

dass das gesellschaftsrechtiche Modell des französischen Timesharinggesetzes nur auf 

221 Ausführlich hierzu Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 136ff.; Hellmann, Multipropriété, 
S. 135ff.; Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1990, S. 421ff. (S. 424ff., Rn. 9ff.); Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1991, S. 1ff.. (S. 

6ff., Rn. 18ff.); Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 102ff.; zu letzterem insbesondere auch 

Desurvire, Le Timeshare, 86ff. 

222 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 136; Beispiel hierzu bei Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 

1991, S. 49ff. 

223 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 132; vgl. auch Böhmer, Das deutsche IPR des 

timesharing, S. 200; umfassend zur Abtretung Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1990, S. 421ff. (S. 426ff., Rn. 15ff.). 

224 Vgl. hierzu Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 134; Hellmann, Multipropriété, S. 130f.; 

Sizaire, J.C.P (Éd. Not.) 1990, S. 423, Rn 7; Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 200; Martinek in:

Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 48. 

225 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 134. 

226 Vgl. Hellmann, Multipropriété, S. 130. 

227 So Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 47. 

228 Vgl. Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, 1. Kapitel, Rn 152 (S. 91f.).
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konkrete Nutzungszeiten an bestimmten Wohnobjekten ausgelegt und nicht in der Lage ist, 

flexibles Timesharing zu erfassen.229 

III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

Die Richtlinie 94/47/EG wurde in Frankreich mit dem Gesetz Nr. 98-566 vom 8. Juli 1998230 

ins nationale Recht umgesetzt und am 9. Juli im Journal Officiel veröffentlicht231. Gemäß 

Art.  1 des Gesetzes wird ein neuer Abschnitt 9 in das 1. Kapitel des Titels II des Code de la 

consommation (Verbrauchergesetzbuch) eingefügt. Dieser ist Kernstück der Umsetzung232 

und fügt die wesentlichen Vorgaben der Richtlinie in Art. L 121-60 bis Art. L 121-76 des 

Code de la consommation ein. 

Im Jahre 2004 wurden einige Nachbesserungen am französischen Timesharingrecht 

vorgenommen. So wurde am 17. September 2004 die Verordnung Nr. 2004-989 über 

Aufenthaltsrechte in einer Timesharingimmobilie erlassen. 233 Diese enthält Vorschriften, die 

eine vorangegangene Verordnung abändern234. Dabei wurde eine Vorschrift eingefügt, nach 

der Reiseverkehrskaufleute, die beabsichtigen, Timesharingverträge zu vermitteln, den 

Nachweis einer ausreichenden finanziellen Garantie für die Rückzahlung der für Kunden für 

Timesharing-Nutzungsrechte einbehaltenen Gelder erbringen müssen. Daneben müssen sie 

den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung für diese besondere Vermittlungstätigkeit 

nachweisen. 

Weitere Änderungen brachte ein Ministerialerlass vom 17. September 2004235 hinsichtlich der 

durch Reiseverkehrskaufleute eingenommenen Zahlungen für Timesharingrechte. Diese sind 

danach verpflichtet, ein Register über eingehende Zahlungen für Timesharingrechte zu führen 

und diese Zahlungen den Kunden zu quittieren. 

229 So Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 17; vgl. auch oben. 

230 Loi n° 98-566 du 8 julliet 1998 portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du

Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant

sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers. 

231 Veröffentlicht im Jounal Officiel « Lois et Décrets » vom 9. Juli 1998, S. 10486, abgedruckt in: NZM 1999, 

S. 361f. Deutsche Übersetzung in: NZM 1999, S. 359ff. 

232 So Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 338). 

233 Décret en Conseil d’Etat 2004-989, veröffentlicht im Journal officiel « Lois et Décrets » 219 vom 19.

September 2004, S.16339. 

234 Verordnung 94-490 vom 15. Juni 1994. 

235 Arrêté ministériel vom 17. September 2004, veröffentlicht im Journal officiel « Lois et Décrets » 219 vom 19.

September 2004, S.16340. 
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Im Rahmen der Euroeinführung kam es zu Änderungen der Strafvorschriften durch die 

Anpassung von Franc zu Euro. 

2. Grundzüge des Umsetzungsakts236 

Das französische Umsetzungsgesetz beschränkt sich im Wesentlichen auf die Umsetzung der 

Richtlinienvorgaben. Die rechtliche Einordnung des Timesharings wird nicht geregelt.237 

Allgemeine rechtliche Bestimmungen zum Timesharing in gesellschaftsrechtlicher 

Konstruktion wurden bereits durch das Gesetz Nr. 86-18 vom 6. Januar 1986 eingeführt.238 

a) Der Anwendungsbereich der Vorschriften 

Art. L 121-60 C.consom. umreißt den Anwendungsbereich des neu eingefügten Abschnitts. 

Nach Art. L 121-60 I C.consom. gelten die Bestimmungen für jeden entgeltlichen Vertrag 

oder jede Gruppe entgeltlicher Verträge, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher für 

die Dauer von mindestens drei Jahren oder auf unbegrenzte Dauer unmittelbar oder mittelbar 

ein Nutzungsrecht an einer oder mehreren Immobilien zu Wohnzwecken, für bestimmte oder 

bestimmbare Zeiträume, einräumt. Dabei stellt Art. L 121-60 II C.consom. klar, dass der 

eingefügte Abschnitt auch für Verträge gilt, die die Zeichnung oder die Abtretung von 

Anteilen oder Aktien an sociétés d’attribution nach dem Gesetz Nr. 86-1 betreffen. Der 

Anteilserwerb an Timesharinggesellschaften ist also ausdrücklich mit umfasst.239 

Beachtenswert ist in sachlicher Hinsicht, dass auf das Erfordernis der mindestens 

einwöchigen Dauer des Nutzungszeitraums verzichtet wurde.240 Da daneben auf das 

Erfordernis, jedes Jahr ein Nutzungsrecht einzuräumen, verzichtet wurde, ist auch die 

Erfassung von Nutzungsrechten im mehrjährigen Rhythmus problemlos möglich.241 Daneben 

verzichtet Art. L 121-60 C.consom. darauf, dass das Nutzungsrecht gegen einen Gesamtpreis 

eingeräumt wird, was die Erfassung langfristig angelegter Mietverträge möglich macht.242 

Durch die Festlegung auf Immobilien zu Wohnzwecken werden, in Übereinstimmung mit 

Art. 1 der Richtlinie, Einrichtungen wie Tennisplätze und Boote aus dem sachlichen 

236 Allgemein zur Umsetzung der Richtlinie in Frankreich: Neises, NZM 1999, S. 338ff.; Saint-Alary, Recueil 

Dalloz 1999, S. 147ff.; Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. 

237 Antonmattei/Raynard, Contrats Spéciaux, S. 242 (Nr. 249-2); Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 338).

238 Vgl. oben Teil 2:B.II.3. 

239 Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

240 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 150). 

241 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 150); Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339)

242 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339).
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Anwendungsbereich ausgenommen.243 

Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich sieht Art. L 121- 60 I C.consom. statt 

einer Unterscheidung zwischen „Verkäufer“ und „Erwerber“ eine Unterscheidung zwischen 

dem „professionnel“ und dem „consommateur“, also zwischen dem Unternehmer und dem 

Verbraucher vor. 

Der Verbraucherbegriff ist dabei nicht legal definiert. Der C.consom. enthält auch im Übrigen 

keine Legaldefinition dieses Begriffs.244 Die Frage, ob juristische Personen im Allgemeinen 

Verbraucher sein können, ist im Einzelnen problematisch und durchaus umstritten.245 

In der Literatur bietet sich ein gespaltenes Bild. Während teilweise eine Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs für möglich gehalten wird246, geht man von anderer Seite davon aus, 

dass es sich um eine natürliche Person handeln muss247. 

Die Cour de cassation hat den Verbraucherbegriff zunächst stark ausgedehnt. So kamen auch 

juristische Personen in weitem Umfang in den Genuss der Verbraucherschutzbestimmungen. 

Gemäß einer späteren Einschränkung dieser Rechtsprechung sind jedoch Verträge 

ausgenommen, die einen Bezug zur beruflichen Tätigkeit der Person haben. Nach dieser 

Rechtsprechung sind also juristische Personen, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit 

handeln, als Verbraucher anzusehen.248 

Auch der Begriff des Unternehmers ist nicht legal definiert249, so dass sich auch hier 

Abgrenzungsfragen ergeben. 

b) Vertragschluss und Informationspflichten 

Gemäß Art. 3 der Richtlinie muss ein Schriftstück an jeden Interessenten, der Informationen 

wünscht, ausgehändigt werden. Es muss neben allgemeinen Informationen bestimmte 

festgelegte Angaben enthalten. Daneben gibt es den schriftlichen Vertrag nach Art. 4 der 

Richtlinie, der neben den Angaben, die auch im Schriftstück nach Art. 3 zu finden sind, noch 

243 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 149f). 

244 Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

245 Vgl. Pizzio, Code consom., S.57f. (Nr. 109).

246 So Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

247 Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 149). 

248 Hierzu und zu Nachweisen der Rechtsprechung siehe den fanzösischen Länderbericht, S. 15f. 

249 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339).
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weitere Informationen enthalten muss.  

Die Richtlinie unterscheidet also grundsätzlich zwischen zwei Schriftstücken: dem 

Informationsschriftstück (oder Prospekt) und dem eigentlichen Vertrag. 

Diese Unterscheidung ist der französischen Umsetzungsgesetzgebung unbekannt.250 Nach 

Art. L 121-61 C.consom. muss ein schriftliches Angebot zum Vertragsschluss gemacht 

werden, das bestimmte, durch Art. 121-61 C.consom. und durch einem Erlass festgelegte 

Angaben enthalten muss und gemäß Art. L 121-62 C.consom. die Vorschriften der Art. L 

121-63 bis L 121-68 wiederzugeben hat. Der Unternehmer muss dieses Angebot dem 

Verbraucher in doppelter Ausfertigung übergeben oder übersenden, Art. L 121-63 I S. 1 

C.consom, und nach Art. L 121-63 II S. 1 C.consom. für die Dauer von mindestens sieben 

Tagen nach Zugang beim Verbraucher aufrechterhalten. Der Verbraucher kann das Angebot 

in dieser Zeit durch Unterschrift mit Angabe von Ort und Datum und anschließender 

Versendung an den Unternehmer als Übergabeeinschreiben oder unter Verwendung eines 

anderen Verfahrens gleicher Beweiskraft annehmen, Art. L 121-64 I C.consom.251 

Das Verfahren des schriftlichen Angebots, durch welches innerhalb einer Annahmefrist 

schriftlich und durch Rücksendung per Einschreiben angenommen werden kann, 

unterscheidet sich stark von dem vorgesehenen Nebeneinander von Prospekt und Vertrag. Der 

französische Gesetzgeber hat hier einen völlig anderen Weg gewählt.252 Der vorgesehene 

Prospekt wird durch das schriftliche Angebot vollständig ersetzt. Dies hat zu Folge, dass alle 

Angaben, die Bestandteil des Vertrages werden, schon bei der vorherigen Information 

anzugeben sind.253 Die Parallelität der Schriftstücke wird gewissermaßen zur Identität. 

Durch Art. 4, 2. Spiegelstrich der Richtlinie vorgesehene Sprachregelungen werden durch Art. 

L 121-68 C.consom. umgesetzt.254 Nach Art. L 121-68 I C.consom. muss das Angebot in 

französischer Sprache abgefasst werden, wenn sich der Verbraucher dauerhaft in Frankreich 

aufhält oder die Immobilie oder eine der Immobilien im französischen Hoheitsgebiet belegen 

ist. Daneben muss das Angebot nach Wahl des Verbrauchers in der Sprache oder in einer der 

250 Vgl. auch Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

251 Zum Verfahren vgl. Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456); Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. 

(S. 150ff.). 

252 So auch Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

253 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339).

254 Vgl. Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456).
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Sprachen des Mitgliedstaats abgefasst sein, in dem er sich dauerhaft aufhält oder dem er 

angehört, wenn dies eine Amtssprache der EG ist, Art. L 121- 68 II C.consom. Gemäß Art. L 

121- 68 IV C.consom. ist dem Verbraucher letztlich eine Übersetzung des Vertrags in eine 

andere Sprache zu übergeben, wenn die Immobilie oder eine der Immobilien in einem 

anderen Mitgliedstaat der EG belegen ist und der Vertrag durch die Anwendung von Art. L 

121-68 C.consom. nicht ohnehin in der Sprache dieses Staates abgefasst ist.255 

Art. 3 III der Timesharingrichtlinie wird durch Art. L 121-69 C.consom. umgesetzt. Danach 

muss in jeder Werbung für einen Vertrag oder einer Gruppe von Verträgen gemäß Art. L 121

60 C.consom. angegeben werden, dass die Möglichkeit besteht, die beworbenen Angebote im 

Wortlaut zu erlangen. Daneben muss die Adresse angegeben werden, unter der sie zu 

beziehen sind. 

c) Widerruf 

Gemäß Art. L 121-64 II C.consom. kann sich der Verbraucher vom Vertrag innerhalb einer 

Frist von 10 Tagen wieder lösen (rétractation). Die Besonderheit besteht darin, dass nach Art. 

L 121-63 I S. 1 C.consom. das Vertragsexemplar, welches für den Verbraucher bestimmt ist, 

einen abtrennbaren „coupon“ enthalten muss, der zur Ermöglichung dieses Widerrufs 

bestimmt ist. Dieser Abschnitt muss gemäß Art. L 121-63 I S. 2 C.consom. den Namen und 

den Sitz des Unternehmers wiedergeben. 

Entgegen den Bestimmungen des Art. 5 Nr. 1 der Richtlinie ist eine Verlängerung des 

zehntätigen Auflösungsrechts für Fälle des Fehlens von Mindestangaben im Vertrag nicht 

vorgesehen. Auch hier geht die französische Umsetzung einen eigenen Weg. Statt einer 

Verlängerung der Widerrufsmöglichkeit zieht nach Art. L 121-76 S. 2 C.consom. jeder 

Verstoß gegen die Vorschriften der Art. L 121-61, 121-62, 121-63 I, 121-64 und 121-68 

C.consom. die Nichtigkeit des Vertrags nach sich. Sind also die erforderlichen Pflichtangaben 

im Vertrag nicht enthalten, so hat dies die Nichtigkeit des Vertrags zur Folge.256 

Das Anzahlungsverbot des Art.6 der Richtlinie findet sich in Art. L 121-66 C.consom. wieder. 

Danach darf vor Ablauf der Widerrufsfrist niemand unmittelbar oder mittelbar vom 

Verbraucher, gleich aus welchem Rechtsgrund oder in welcher Art und Weise, eine Zahlung 

255 Vgl. auch Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 150f.). 

256 Vgl. Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456); Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153); Neises, 

NZM 1999, S. 338ff. (S. 339); näheres unten Teil 2:B.III.2.e)aa). 
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oder ein Zahlungsversprechen verlangen oder entgegennehmen. Verstöße gegen dieses Verbot 

werden gemäß Art. L 121-71 C.consom. mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 € geahndet. 

Nach Art. L 121-67 II C.consom. führt die Ausübung des Widerrufs von Rechts wegen zur 

Auflösung des für die Finanzierung bestimmten Kreditvertrags. Kosten und 

Entschädigungszahlungen zulasten des Verbrauchers sind in diesem Fall grundsätzlich 

unzulässig. Daneben bestimmt Art. L 121-67 I C.consom., dass der Vertrag unter der 

aufschiebenden Bedingung der Gewährung des Kredits an den Verbraucher geschlossen wird, 

wenn der Erwerb mit Wissen des Unternehmers mittels eines Kredits finanziert wird. 

d) Internationales Privatrecht und Internationale Zuständigkeit 

In den Art. L 121- 73 bis L 121- 75 C.consom. finden sich Regeln zur internationalen 

Zuständigkeit und zum Internationalen Privatrecht.  

Hinsichtlich des Internationalen Privatrechts finden sich Regelungen in den Art. L 121- 74 

und L 121-75 C.consom. Es wird dabei grundlegend zwischen zwei Fällen unterschieden.257 

Ist die Immobilie oder eine der Immobilien im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Gemeinschaft belegen, so findet Art. L 121-74 C.consom. Anwendung. Enthält 

in diesem Falle das Recht, welches auf den Vertrag anwendbar ist, keine Regelungen , die den 

Voraussetzungen der Richtlinie entsprechen, so sind zwingend die Vorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie des Staats anzuwenden, in dem die Immobilie belegen ist, oder, 

mangels solcher Regelungen, die französischen Vorschriften. 

Wenn hingegen die Immobilie oder eine der Immobilien nicht im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats der EG belegen ist, so findet Art. L 121-75 C.consom. Anwendung. In diesem 

Fall dürfen einem Verbraucher, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat 

der EG hat, unabhängig davon, welches Recht anwendbar ist, keine Schutzrechte entzogen 

werden, die der jeweilige Vertragsstaat in Umsetzung der Richtlinie zwingend vorschreibt, 

wenn (1) der Vertrag in dem Staat geschlossen wurde, in dem der Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder wenn (2) der Vertragschluss in diesem Staat ein spezielles 

Angebot oder eine Werbemaßnahme und ein Tätigwerden des Verbrauchers, das zum 

Vertragsschluss erforderlich war, vorausgegangen ist, oder wenn (3) der Vertrag in einem 

Staat geschlossen wurde, in den der Verbraucher sich begeben hat, sofern die Reise oder der 

257 Vgl. dazu Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 152f.); Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340); 
Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456f.). 
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Aufenthalt unmittelbar oder mittelbar vom Unternehmer mit dem Ziel herbeigeführt worden 

ist, den Verbraucher zum Vertragsschluss zu veranlassen. 

Für den Fall, dass beim flexiblen Timesharing mit mehreren Immobilien diese teilweise 

innerhalb und teilweise außerhalb der Gemeinschaft belegen sind, wird vertreten, dass sich 

die Regelung des Art. L 121- 74 C.consom. durchsetzt. Dieser komme zur Anwendung, sofern 

sich nur eine dieser Immobilien innerhalb der EU befinde.258 

Im Hinblick auf das internationale Zivilprozessrecht ist Art. L 121-73 C.consom. von 

Bedeutung. Dieser ist der Versuch des französischen Gesetzgebers, 

Gerichtsstandsvereinbarungen einzuschränken.259 Danach gilt jede Vertragsklausel, die eine 

gerichtliche Zuständigkeit in einem Staat begründet, der nicht Vertragspartei des Brüsseler 

Übereinkommens vom 27. September 1968 und nicht Vertragspartei des Luganer 

Übereinkommens vom 16. September 1988 ist, als nicht geschrieben, wenn der Verbraucher 

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich hat oder wenn die 

Immobilie oder eine der Immobilien im Hoheitsgebiet eines der Vertragsstaaten der 

Übereinkommen belegen ist. 260 

e) Durchsetzungsregime 

Gemäß Art. L 121-76 S. 1 C.consom. sind die Regeln des neu eingefügten Abschnitts 

„d’ordre public“. Damit ist jedoch nicht etwa der Ordre Public in dem Sinne gemeint, wie er 

beispielsweise in Art. 6 EGBGB verwendet wird. Angesprochen wird hier der ordre public 

interne, der nach französischem Verständnis vom ordre public international abzugrenzen 

ist.261 Es geht beim ordre public interne um die Einschränkung der schuldrechtlichen 

Privatautonomie.262 Art. L 121-76 S. 1 C.consom. besagt daher im Ergebnis, dass die 

Regelungen zwingendes Recht darstellen, also nicht abdingbar sind.  

aa) Zivilrechtliche Sanktionen 

Gemäß Art L 121- 76 S. 2 C.consom führt der Verstoß gegen bestimmte Anforderungen der 

Art. L 121-61ff. C.consom. zur Nichtigkeit des Vertrages. Zu diesen Bestimmungen zählen 

258 So Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340). 

259 Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340). 

260 Zur Tragweite der Vorschrift Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340). 

261 So auch Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 341). 

262 Sonnenberger/Autexier, Einführung in das französische Zivilrecht, Nr. 72 (S.107). 
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das Schriftformerfordernis (Art. L 121-61 C.consom.), die Informationspflichten und 

vertraglichen Mindestangaben (Art. L 121-61 C.consom.), die Pflicht, den Wortlaut der Art. L 

121-63- L 121-68 C.consom. im Vertrag wiederzugeben (Art. L 121-62 C.consom.), die 

Pflicht zur Zusendung des Angebots in zweifacher Ausfertigung mit dem abtrennbaren 

Widerrufscoupon für das Exemplar des Erwerbers (Art. L 121-64 I C.consom.), die Form der 

Annahme durch den Verbraucher (Art. L 121-64 C.consom.) und die Sprachregelungen nach 

Art. L 121-68 C.consom.263 

Es stellt sich jedoch die Frage, welche Form der Nichtigkeit nach Art. L 121-76 S. 2 

C.consom. die Rechtsfolge sein soll. Im französischen Schuldrecht wird nämlich zwischen 

einer absoluten und einer relativen Nichtigkeit unterschieden. Die absolute Nichtigkeit ist 

Rechtsfolge, wenn die Vorschrift zum Schutz der Allgemeinheit besteht. Die Nichtigkeit kann 

dann von jeder interessierten Person geltend gemacht werden und der Richter hat die 

Nichtigkeit auch von Amts wegen zu berücksichtigen. Wenn die Vorschrift dagegen nur das 

persönliche Interesse eines der Vertragspartner schützt, so ist eine relative Nichtigkeit die 

Folge. Diese kann nur durch den Vertragspartner geltend gemacht werden.264 

Da Art. L 121-76 S. 2 die Nichtigkeit zum Schutz des Verbrauchers anordnet, ist von einer 

relativen Nichtigkeit auszugehen.265 Letztlich kann sich also nur dieser auf die Nichtigkeit 

berufen. 

bb) Strafrechtliche Sanktionen 

In strafrechtlicher Hinsicht sind Art. L 121-70ff. C.consom. relevant.266 

Nach Art. L 121-70 Nr. 1 C.consom. wird mit bis zu 15.000 € Geldstrafe bestraft, wer als 

Unternehmer einem Verbraucher ein Angebot unterbreitet, das auf den Abschluss eines 

Vertrags oder einer Gruppe von Verträgen nach Art. L 121-60 C.consom. gerichtet ist, wenn 

dieses Angebot nicht schriftlich verfasst wurde, nicht die in Art. L 121-60 C.consom 

aufgezählten Angaben enthält oder nicht die Bestimmungen der Art. L 121-63 bis L 121-68 in 

sehr deutlicher Schrift wiedergibt. 

263 Vgl. auch Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153). 

264 Zum Ganzen vgl. beispielsweise Bénabent, Droit civil, Les obligations, Nr. 206ff.; siehe auch die 

Ausführungen im französischen Länderbericht, S. 10. 

265 Ebenso Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153). 

266 Zu diesen ausführlich: Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153f.). 
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Nach Art. L 121-70 Nr. 2 C.consom. wird ebenso bestraft, wer als Inserent eine Werbung 

verbreitet oder auf seine Rechnung verbreiten lässt, die nicht mit den Vorschriften des Art. 

121-69 C.consom. übereinstimmt. 

Art. L 121-71 C.consom. bestimmt, dass mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 € bestraft 

wird, wer als Unternehmer vor Ablauf der nach Art. L 121-64 C.consom. bestimmten 

Widerrufsfrist, unabhängig davon aus welchem Rechtsgrund oder auf welche Art und Weise, 

unmittelbar oder mittelbar eine Zahlung oder eine Zahlungsverpflichtung verlangt oder 

annimmt.  

Beachtenswert ist, dass keineswegs ausschließlich natürliche Personen als Täter in Betracht 

kommen. Gemäß Art. L 121-2 I Code pénal kommt auch für juristische Personen eine 

strafrechtliche Verantwortung in Betracht. Dort werden auch die Voraussetzungen hierfür 

genannt. Art. L 121-72 C.consom. ordnet im Hinblick darauf an, dass unter diesen 

Voraussetzungen auch juristische Personen für Vergehen nach Art. L 121-70 und L 121-71 

C.consom. strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. 

Als Strafe kommt nach Art. L 121-72 Nr. 1 C.consom. zunächst eine Geldstrafe nach Art. 

131-38 Code pénal in Betracht. Nach Art. 131-38 I Code pénal kann die Strafe für juristische 

Personen das Fünffache dessen Betragen, was für natürliche Personen vorgesehen ist. Im 

Falle eines Verstoßes gegen Art. 121-64 C.consom. ist daher eine Geldbuße bis zu 150.000 € 

möglich. 

Daneben kommt gemäß Art. L 121-72 Nr. 2 C.consom. auch eine Strafe nach Art. 131-39 

Code pénal in Frage.267 Die Palette der dort vorgesehen Strafen für juristische Personen 

enthält zum Beispiel die Auflösung (Art. 131-39 Nr. 1 Code pénal), ein zeitlich befristetes 

und unbefristetes Verbot einer Geschäftstätigkeit (Nr. 2) und eine befristete oder unbefristete 

gerichtliche Aufsicht (Nr. 3). 

Im Hinblick auf die Feststellung und Verfolgung der Taten ist der Artikel 2 des 

Umsetzungsgesetzes von Bedeutung. Durch Änderung des Art. L 141-1 C.consom. wird den 

„Agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 

267 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 154). 
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des fraudes“ das Recht zur Feststellung und Verfolgung der Taten übertragen.268 

268 Hierzu und zu den Einzelheiten Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 154). 
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C. Großbritannien269 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

Im Jahr 1974 gründete Frank Chapman mit „Multi-Ownership Resorts“ das erste 

Timesharingprojekt in Großbritannien. Hierauf folgten rasch weitere Anlagen.270 

Der Großteil der Anlagen ist in ländlichen Gebieten gelegen. Es gibt jedoch auch eine 

beträchtliche Anzahl von Anlagen an Seen und in den Küstenregionen, die zusammen dem 

Anteil der Anlagen im ländlichen Raum entspricht.271 Einige Anlagen entstanden auch in 

Großstädten wie London und Edinburgh.272 

Den jüngsten verfügbaren Zahlen zufolge, gibt es in Großbritannien insgesamt 4.010 

Timesharingeinheiten273, die sich auf 129 Timesharinganlagen274 verteilen. Dabei befinden 

sich ca. 71 % der Anlagen in England, ca. 20 % in Schottland und ca. 9 % in Wales.275 

Dabei stellen die Briten selbst den größten Teil der Timesharer. Über 70.000 Einwohner des 

Vereinigten Königreichs haben ein Timesharingrecht in heimischen Landen erworben. 

Deutsche Erwerber folgen mit großem Abstand auf Platz 2 (ca. 12.000 Erwerber). Erwerber 

anderer Nationalität spielen in Großbritannien keine signifikante Rolle.276 

Die Gesamtzahl der Teilzeit-Wohnrechteinhaber aus Großbritannien in Europa beläuft sich 

auf 441.832.277 Obwohl, wie oben angedeutet, die Briten in starkem Umfang an heimischen 

Anlagen beteiligt sind, ist der Anteil der Briten, die in Spanien Teilzeit-Wohnrechte erworben 

haben, noch wesentlich höher. Fasst man das spanische Festland, die Balearen und die 

Kanarischen Inseln zusammen, so ergibt sich die stolze Zahl von ca. 312.000 britischen 

Timesharern an spanischen Anlagen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 71 %. Dagegen ist 

269 Der Überblick über die britische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Frau Ass. iur. Annette Nordhausen erstellt. 

270 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 66.

271 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 70. 

272 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 66. 

273 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 

274 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 23 und 26. 

275 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 68. 

276 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69.

277 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69. 
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der Anteil einheimischer Anlagen, der absolut über 70.000 beträgt, mit ca. 16 % relativ 

gering. Auf Platz 3 folgt schließlich Portugal mit ca. 8,5%.278 

Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und Verbreitung des Timesharings in 

Großbritannien verschafft folgende Tabelle:279 

Großbritannien* 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 70 89 108 70 78 90 126 129 
Timesharer an brit. 
Anlagen 36.680 46.725 62.169 64.843 
Timesharer aus GB 179.400 242.325 286.259 441.832 
Anzahl der Einheiten 3.750 4.010 

*Den Untersuchungen liegen teilweise unterschiedliche räumliche Definitionen zu Grunde. 

II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

1. Schuldrechtliche Modelle 

Schuldrechtliche Modelle kommen in Großbritannien in Form der timesharing-holiday 

licence und in Form des timesharing-proprietary club vor.280 

Durch die timesharing-holiday licence wird dem licensee genannten Erwerber durch den 

licensor genannten Anbieter mittels schuldrechtlichem Vertrag das Recht eingeräumt, die 

Wohneinheit zu gebrauchen.281 Die rein schuldrechtliche Ausgestaltung verursacht erhebliche 

Probleme für den sog. licensee im Falle der Zwangsvollstreckung und im Fall des Konkurses. 

Da es sich bei der Rechtsposition um ein right to use (oder ius in personam) handelt, hat das 

Nutzungsrecht in diesem Fällen keinen Bestand.282 Auch im Fall der Veräußerung der 

Immobilie entfaltet dieses schlichte right to use einem erwerbenden Dritten gegenüber 

regelmäßig keine Wirkung.283 Etwas anderes gilt nur, wenn der Dritte Kenntnis von diesem 

schuldrechtlichen Timesharingrecht hatte und sich deshalb den Vorwurf des treuwidrigen und 

widersprüchlichen Verhaltens gefallen lassen muss.284 

278 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69. 

279 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 

280 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 161; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 18. 

281 Vgl. Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 145f.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der 

EU, S. 177.

282 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 177; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 18. 

283 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 18; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 

177. 

284 Vgl. hierzu Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 18; Böhmer, Das deutsche IPR des 

timesharing, S. 145. 
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Beim „timesharing-proprietary club“, der trotz seines Namens nicht als mitgliedschaftliches 

sondern als schuldrechtliches Modell zu qualifizieren ist,285 gründet der Anbieter einen Club, 

behält jedoch selbst das Eigentum an der Immobilie. Die Erwerber treten zwar dem club bei, 

das eigentliche Timesharingrecht wird ihnen jedoch erst durch einen schuldrechtlichen 

Vertrag mit dem Anbieter selbst eingeräumt.286 Der Eintritt in den durch den Anbieter 

beherrschten club wird nur zur Voraussetzung für den Abschluss des schuldrechtlichen 

Überlassungsvertrages gemacht.287 Dies hat zur Folge, dass die Stellung des Erwerbers bei 

dieser Konstruktion letztlich ebenso schwach ist, wie die des licensee im „holiday licence“

System. 

2. Gesellschaftsrechtliche und mitgliedschaftliche Modelle 

Was das gesellschaftsrechtliche Timesharing angeht, sind in Großbritannien zwei 

Konstruktionen denkbar. Der eine Weg führt über einen sog. „incorporated members’ club“, 

der andere über eine sog. „public limited company“.288 

Beim incorporated members’ club handelt es sich um eine Mischkonstruktion aus members’ 

club und company.289 Ein nicht auf Gewinnerzielung ausgerichteter members’ club erhält 

durch den Vorgang der incorporation nach dem Companies Act 1985 eine 

Rechtspersönlichkeit.290 Die Elemente des members’ club und die der company werden so 

miteinander verbunden, dass der entstehende incorporated member’s club selbst Träger von 

Rechten und damit Eigentümer des Timesharingobjekts sein kann.291 

Die public limited company ist mit der deutschen Aktiengesellschaft zu vergleichen.292 Der 

Erwerber wird Aktionär der Gesellschaft. Die Aktien vermitteln ein mitgliedschaftliches 

Nutzungsrecht an den Timesharingimmobilien.293 Wegen der strengen Vorschriften des 

285 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 18; Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 75;

Basse, RIW 1985, S. 28ff. (S. 29). 

286 Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 146; Edmonds, International Timesharing, S. 19; Sousa,

Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 177. 

287 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 18. 

288 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 50. 

289 Vgl. Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 259.

290 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 178, vgl. auch Basse, RIW, S. 28ff. (S. 29). 

291 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 178; Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 

259f. 

292 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 178; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 50; Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 206.

293 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 178f.; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 50; Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 206f.; vgl. auch Schalch, Time-Sharing an

Ferienimmobilien, S. 260. 
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Companies Act 1985, denen die public limited companies unterfallen, und wegen ungünstiger 

Steuervorschriften erfreut sich diese Rechtsform als Basis für Timesharingprojekte in der 

Praxis nur sehr geringer Beliebtheit.294 

3. Dingliche Modelle 

Grundsätzlich sind auch dingliche Konstruktionen denkbar. Nach gegenwärtigem Recht295 

gibt es folgende dingliche Rechte im englischen Recht: 

Als sog. legal estates gibt es den estate in fee simple absolute in possession und den term of 

years absolute. Ersteres entspricht wirtschaftlich gesehen dem deutschen Volleigentum, 

letzteres lässt sich in etwa mit einer Erbpacht296 vergleichen. Daneben sind als sog. legal 

interests, die beschränkte dingliche Rechte an einem fremden Grundstück darstellen, 

easements and profits à perndre (Arten von Dienstbarkeiten), rent charges (Belastung mit 

einer jährlichen Geldrente), charges by way of legal mortgage (Grundpfandrechte), land taxes 

(Grundsteuern) und rights of entry (Recht zur Besitzergreifung von Land) vorgesehen.297 

Aufgrund verschiedener Beschränkungen sind Konstruktionen auf Grundlage des 

eigentumsähnlichen fee simple absolute ungeeignet.298 Wird der term of years absolute (auch 

leasehold estate genannt) herangezogen, so räumt der Anbieter, der Inhaber des 

Eigentumsrechts (fee simple absolute) ist, dem Erwerber gegen Entgelt ein sog. lease ein. 

Dieses berechtigt ihn für eine bestimmte Zeit, das Timesharingobjekt unterbrochen 

(discontinuous) zu besitzen. Der erwerbende lessee erhält vom lessor eine gesicherte 

dingliche Rechtsposition. Letztlich gibt es jedoch einige Unklarheiten hinsichtlich der 

Verwendung des leasehold estates, so dass diese Konstruktion nur selten verwendet wird.299 

Große Bedeutung haben im englischen Recht die trusts.300 Wegen der großen Flexibilität des 

trust und der relativ starken Rechtsstellung des Erwerbers erfreuen sich trust-basierende 

294 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 179; vgl. auch Schalch, Time-Sharing an

Ferienimmobilien, S. 260. 

295 Zur Rechtslage vor dem Law of Property Act 1925 vgl. einführend Henrich/Huber, Einführung in das 

englische Privatrecht, S. 99f.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 161ff. 

296 So Henrich/Huber, Einführung in das englische Privatrecht, S. 100. Teilweise will man dieses pacht- und

mietähnliche Verhältnis auch mit der kontinentaleuropäischen Miete gleichsetzen, vgl. Sousa, Timesharing an

Ferienimmobilien in der EU, S. 166 m.w.N.  

297 Vgl. hierzu Henrich/Huber, Einführung in das englische Privatrecht, S. 100. 

298 Vgl. zu den Einzelheiten Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 168f. 

299 Zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 169ff. 

300 Zu dieser Rechtsfigur Henrich/Huber, Einführung in das englische Privatrecht, S. 108ff. 
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Modelle gewisser Beliebtheit in Großbritannien.301 Bei Verwendung eines „club/trustee“

Modells gründet der Anbieter zunächst einen unincorporated member’s club302. Da dieser 

keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, überträgt der Anbieter das Objekt an einen 

unabhängigen Treuhänder, der als Eigentümer at law das Nutzungsobjekt zu Gunsten des 

members’ club hält und verwaltet. Im trust deed, durch den die Übertragung des dinglichen 

Rechts an den Treuhänder (trustee) vorgenommen wird, werden dabei auch die Pflichten des 

trustee festgeschrieben. Erwirbt nun ein Timesharing-Erwerber die Mitgliedschaft im 

members’ club, so erhält er ein sog. „membership certificate“ (oder auch „holiday 

certificate“), das dem Nachweis der Mitgliedschaft und des Erwerbs des Teilzeit-Wohnrechts 

dient. Letztlich erhält der Erwerber, als aus der Treuhand begünstigter beneficiary, eine 

weitgehend gesicherte Rechtsposition. Er ist vor Risiken aus der Sphäre des Anbieters und 

des trustee relativ gut geschützt.303 

4. Praktisch verwendete Konstruktionen 

Eine Studie aus dem Jahr 2002 lässt darauf schließen, dass schuldrechtliches Timesharing im 

Vereinigten Königreich überwiegt. Der Anteil von „rights-to-use“ wird auf 61,1 % beziffert. 

Dingliche Konstruktionen sollen einen Anteil von 17,4 % ausmachen, während Treuhand

modelle und sonstige Konstruktionen zusammen auf 21,5 % kommen.304 

III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

In Großbritannien existierte schon vor Umsetzung der Timesharingrichtlinie eine 

umfangreiche gesetzliche Regelung betreffend den Abschluss von Teilzeit-

Wohnrechteverträgen. Schon im Jahre 1992 wurden mit dem Timeshare Act 1992 chapter 35, 

der mit der Timeshare Act 1992 (Commencement) Order, SI 1992/1941 zum 12. Oktober 

1992 in Kraft gesetzt wurde, detaillierte Regelungen zu Fragen des Erwerbs von 

Timesharingrechten erlassen. Weitere Regelungen in Form von Verordnungen folgten. Diese 

betrafen die Rückzahlung von Krediten305 sowie die Modalitäten der Kündigungserklärung306. 

301 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 174. 

302 Vgl. oben. 

303 Zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 174ff. 

304 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 38. 

305 Timeshare (Repayment of Credit on Cancellation) Order 1992, SI 1992/1943.

306 Timeshare (Cancellation Notices) Order 1992, SI 1992/1942. 
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Diese Regelungen folgten großteils den Vorgaben des Richtlinienentwurfs und nahmen daher 

die Umsetzung der Richtlinie in weiten Teilen vorweg. 

Die eigentliche Richtlinienumsetzung erfolgte dann durch die Timeshare Regulations 1997, 

SI 1997/1081, die am 29. April 1997 in Kraft traten. Die Regulations sahen Einfügungen und 

Änderungen des Timeshare Act 1992 chapter 35 vor, so dass die Richtlinie hauptsächlich 

durch die Abänderung des bestehenden Spezialgesetzes umgesetzt wurde. Der Timeshare Act 

1992 blieb also weiterhin in Kraft. Einige europarechtliche Vorgaben wurden jedoch auch in 

den speziellen Verordnungen, die auf dem Timeshare Act 1992 beruhen, umgesetzt.307 

Im Jahre 2003 wurden zwei weitere timesharingspezifische Regelungen erlassen. Die 

Timeshare Act 1992 (Amendment) Regulations 2003/1922 brachten Änderungen des 

Timeshare Act 1992 im Hinblick auf die Erteilung von Informationen über das Widerrufsrecht 

des Erwerbers mit sich. Daneben wurden die Vorschriften des Timeshare Act 1992 im 

Hinblick auf grenzüberschreitende Sachverhalte erweitert. 

Durch die Timeshare (Cancellation Information) Order 2003, SI 2003/2579 wurden ebenfalls 

weitere Regelungen bezüglich der Informationserteilung eingeführt. Es ging um die 

Festschreibung bestimmter Formalien hinsichtlich des Widerrufsrechts. 

2. Grundzüge des Umsetzungsakts 

a) Anwendungsbereich 

Der Timeshare Act 1992 in seiner gegenwärtigen Fassung ist von einer verwirrenden 

Zweiteilung geprägt. Für die ursprünglichen Regelungen gilt ein sehr weiter persönlicher und 

sachlicher Anwendungsbereich. In diesem Anwendungsbereich gewährt der Act jedoch einen 

Schutzstandard, der nicht voll dem Stand der Richtlinie entspricht. Für die zur 

Richtlinienumsetzung eingefügten, strengeren Schutzregeln gilt dagegen ein restriktiverer 

Anwendungsbereich, der sich am Anwendungsbereich der Richtlinie orientiert. Dies hat zur 

Folge, dass sich der konkrete sachliche und persönliche Anwendungsbereich jeder einzelnen 

Norm erst in einer Zusammenschau der allgemeinen Bestimmungen und der einzelnen Norm 

ergibt. Der hier dargestellte Anwendungsbereich ist daher eher als grundsätzliche 

307 Es handelt sich hierbei um die bereits erwähnten Timeshare (Cancellation Notices) Order 1992, SI 1992/1942 
und Timeshare (Repayment of Credit on Cancellation) Order 1992, SI 1992/1943. 
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Eingrenzung – und weniger als präzise und im Rahmen des gesamten Gesetztes gültige 

Definition – zu begreifen.308 

Der in diesem Sinne als grundsätzlich zu verstehende Anwendungsbereich des Timeshare Act 

ergibt sich aus dessen sec. 1. Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag (timeshare agreement) wird 

nach sec. 1 (4) Timeshare Act definiert als ein Vertrag, durch den Teilzeit-Wohnrechte 

(timeshare rights) einer Person übertragen werden oder durch den die Übertragung solcher 

Rechte an eine Person versprochen wird. 

Nach sec. 1 (1) (b) ist unter einem solchen Teilzeit-Wohnrecht (timeshare right) ein Recht zu 

verstehen, durch das eine Person zum timeshare user wird oder werden wird, wenn dieses 

Recht für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ausgeübt werden kann. Sec. 1 (3A) 

ergänzt dies für die sections 1A bis 1E, 2 (2B) bis (2E), 3 (3), 5A, 5B und 6A, die zum Zweck 

der Richtlinienumsetzung nachträglich eingefügt wurden, dahingehend, dass das Recht gegen 

einen Gesamtpreis eingeräumt werden muss. 

Anstelle des Begriffs „immovable property“, der in der englischen Fassung der Richtlinie 

Verwendung findet, werden die Begriffe Unterkunft (accommodation) und Teilzeit-

Unterkunft (timeshare accommodation) eingeführt. Die accommodation im Sinne des 

Timeshare Act wird dabei definiert als Unterkunft in einem Gebäude oder einem Wohnwagen, 

sec. 1 (2) (a). Für den Begriff des Wohnwagens greift man auf den Caravan Sites and Control 

of Development Act 1960 zurück309. Die timeshare accommodation ist wiederum jede 

accommodation zu Wohnzwecken, die ganz oder zum Teil für Freizeitzwecke von einer 

Gruppe von Personen, den timeshare users, welche alle das Recht zur Benutzung dieser 

Unterkunft oder einer Unterkunft aus einem Pool von Unterkünften, dem die Unterkunft 

angehört, für eine bestimmte oder bestimmbare Zeit des Jahres haben, genutzt wird oder dies 

beabsichtigt ist, sec 1 (1) (a). 

Es ist auffällig, dass der britische Gesetzgeber mit dieser Definition der timeshare 

accommodation, die - wie gezeigt - auch Wohnwagen mitumfasst, deutlich über die Vorgaben 

der Richtlinie hinausgeht. Zu beachten ist aber, dass dies für die der Umsetzung der Richtlinie 

dienenden Normen wieder eingeschränkt wird. 

308 Zum Anwendungsbereich des ursprünglichen Timeshare Act 1992 vgl. Sousa, Timesharing an

Ferienimmobilien in der EU, S. 180. 

309 Sec. 29 (1) Caravan Sites and Control of Development Act 1960. 
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Allgemeine Definitionen des Verkäufers und des Erwerbers, wie sie sich in Art. 2 der 

Timesharingrichtlinie finden, sucht man in sec. 1 vergeblich. Jedoch befinden sich bei den 

Vorschriften im Timeshare Act, die durch die Timeshare Regulations Eingang in das Gesetz 

gefunden haben und die damit der Umsetzung der Richtlinie dienen, entsprechende 

Einschränkungen des persönlichen Anwendungsbereichs. Dies hat zur Folge, dass die 

eigentlichen Umsetzungsvorschriften meist nur natürliche Personen schützen, die nicht „in 

course of a business“ handeln und dass umgekehrt nur solche Personen durch diese 

Vorschriften verpflichtet werden, die „in course of business“ handeln. Hinsichtilich der 

Vorschriften, die eine solche Begrenzung nicht aufweisen, liegt keine Einschränkung des 

persönlichen Anwendungsbereichs vor. 

b) Prospektpflichten 

Die Bestimmungen über die Prospektpflicht werden durch sec. 1A und sec. 1B des Timeshare 

Act umgesetzt. Bereits die Bezeichnung als sec. 1A und 1B zeigt, dass es sich hierbei um 

Regelungen handelt, die erst nachträglich in den Timeshare Act eingefügt wurden. 

Nach sec. 1A (1) muss der geschäftlich handelnde Anbieter eines Timesharingvertrags jeder 

Person, die Informationen über die angebotene Unterkunft verlangt, ein Dokument 

aushändigen, welches die Informationen nach subsection (2) enthalten muss. Neben einer 

allgemeinen Beschreibung der Unterkunft (subsec. (2) (a)), der Beschreibung des 

Auflösungsrechts und der Auswirkungen auf einen verbundenen Kreditvertrag (subsec. (2) 

(c)) müssen auch bestimmte Informationen enthalten sein, die im Schedule 1 zum Timeshare 

Act genannt sind (subsec. (2) (b)). Auch ist darauf hinzuweisen, wie weitere Informationen 

erlangt werden können (subsec. (2) (d)). 

Die Informationen, die gemäß subsec. (2) (b) in das Dokument aufzunehmen sind, werden 

gemäß sec. 1A (4) i.V.m. sec. 1C (2) grundsätzlich Teil des Timesharingvertrages. Sec. 1A 

(5) enthält Bestimmungen für die Fälle, in denen ausnahmsweise ein Abweichen von 

Prospektinhalt und Vertrag zulässig ist. 

Sec. 1B enthält Vorschriften betreffend die Werbung für timeshare rights. Nach Sec. 1B (1) 

muss der professionelle Anbieter bei Werbungen für timeshare rights angeben, dass die 

Möglichkeit besteht, das Informationsdokument nach sec. 1A zu erhalten. Er muss daneben 
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auch angeben, wo dieses Dokument erhältlich ist. 

Sprachregelungen betreffend den Prospekt finden sich in sec. 1D des Timeshare Act. Nach 

dessen subsec. (3) muss dem Kunden, der Einwohner oder Staatsangehöriger eines EWR-

Staats ist, das Informationsdokument (a) in der Sprache oder einer der Sprachen des EWR-

Staats, in dem er seinen Wohnsitz hat oder (b) der Sprache oder einer der Sprachen des EWR-

Staats, dem er angehört, ausgehändigt werden, wenn dies eine Amtssprache des EWR ist. 

Nach subsec. (4) hat der Kunde das Wahlrecht, wenn nach subsec. (3) mehrere Sprachen in 

Betracht kommen. 

c) Vertragsschluss 

In sec. 1C finden sich Regelungen zu den Mindestinhalten des Timesharingvertrags. Gemäß 

sec. 1C (1) muss der Vertrag die im Anhang 1 zum Timeshare Act aufgeführten Informationen 

beinhalten. Diese entsprechen den Vorgaben aus dem Anhang zur Timesharingrichtlinie. Das 

Schriftformerfordernis für den Timesharingvertrag ergibt sich aus sec. 1D (1). 

Die Sprachregelungen für den Vertrag finden sich in sec. 1D (3) bis (5). Zunächst gilt das 

oben zum Informationsdokument gesagte sinngemäß auch für den Vertrag. Nach sec. 1D (3) 

muss der Vertrag, wenn der Kunde Einwohner oder Staatsangehöriger eines EWR-Staats ist, 

(a) in der Sprache oder einer der Sprachen des EWR-Staats, in dem er seinen Wohnsitz hat, 

oder (b) der Sprache oder einer der Sprachen des EWR-Staats, dem er angehört, geschlossen 

werden, wenn dies eine Amtssprache des EWR ist. Gemäß subsec. (4) hat der Kunde auch 

hier das Wahlrecht, wenn nach subsec. (3) mehrere Sprachen in Betracht kommen. 

Daneben bestehen für den Vertrag noch weitere Regelungen. So besteht nach subsec. (5) 

zusätzlich ein Anspruch auf eine englische Fassung, wenn der Kunde seinen Wohnsitz im 

Vereinigten Königreich hat und nach der Regelung des subsec. (3) keine englische Fassung 

erforderlich ist.  

Darüber hinaus besteht gemäß sec. 1E unter Umständen ein Anspruch auf eine Übersetzung 

des Vertrages in eine Sprache des Landes, in dem die Unterkunft belegen ist. Wenn nämlich 

die timeshare accommodation, die Gegenstand des Vertrages ist, oder eine der Unterkünfte 

aus einem Pool von Unterkünften, welcher Gegenstand des Vertrags ist, in einem EWR-Staat 

liegt, so muss der Anbieter seinem Kunden eine beglaubigte Übersetzung in die oder in eine 
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der Sprachen dieses Staates aushändigen, sec. 1E (1). 

Die Verpflichtung des Anbieters, im Vertrag Informationen über das cancellation right, das 

dem Widerrufsrecht entspricht, vorzusehen, ist sec. 2 des Timeshare Act zu entnehmen.310 

Von besonderer Bedeutung ist hier die Timeshare (Cancellation Information) Order 2003. In 

den vier Anhängen zu dieser Order werden besondere Formulare vorgegeben. Diese sind 

gemäß sec. 3 der Timeshare (Cancellation Information) Order 2003 in den jeweiligen Vertrag 

zu integrieren. 

Anhang 1 beinhaltet eine Informationsbelehrung über das Widerrufsrecht für den 

Teilzeitwohnrechtsvertrag. Anhang 2 enthält einen vorgegebenen Text, der über den 

Zusammenhang mit einem Kreditvertrag aufklärt. Eine formalisierte Widerrufsbelehrung für 

den zusammenhängenden Kreditvertrag findet sich in Anhang 3. Anhang 4 gibt schließlich 

Formulare für die Ausübung des Widerrufs des Timesharingvertrags und des 

zusammenhängenden Kreditvertrags wieder, die vom Erwerber nur noch ausgefüllt werden 

müssen. Diese vorgegebenen und in den Vertrag zu integrierenden Formulare müssen jedoch 

nicht zwingend zum Widerruf verwendet werden. Sec. 12 (1) des Timeshare Act lässt keinen 

Zweifel daran, dass der Timesharingvertrag durch jede Erklärung widerrufen werden kann, 

die die Absicht des Erwerbers erkennen lässt, dass er den Vertrag widerrufen möchte. Die 

Formulare nach Anhang 4 sollen nur eine zusätzliche Hilfestellung für den Erwerber sein. 

d) Auflösungsrechte und Anzahlungsverbot 

Das Recht des Erwerbers, einen Timesharingvertrag zu widerrufen (right to cancel) ist in den 

sec. 5 und 5A geregelt. Gemäß sec. 5 (1) ist ein Timesharingvertrag nicht vor Ablauf der 

Widerrufsfrist durchsetzbar. Die Mindestfrist beträgt 14 Kalendertage.311 Nach sec. 5A (1)  

kann der Vertrag bis zu drei Monaten und zehn Tagen nicht durchgesetzt werden, wenn 

bestimmte, in Schedule 1 zum Timeshare Act aufgeführte Mindestinhalte nicht im Vertrag 

enthalten sind. 

Das Anzahlungsverbot ist sec. 5B (1) zu entnehmen. Danach darf der Anbieter keinerlei 

Vorauszahlungen vor dem Ende der durch sec. 5 und 5A benannten Frist zum Widerruf des 

310 Hierzu Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 180. 
311 Dazu Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 181. 
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Timesharingvertrags fordern oder annehmen. Dieses ist jedoch, wie sich schon durch die 

nachträgliche Einfügung (sec. 5B) erkennen lässt, auf die von der Richtlinie vorgesehenen 

Fälle beschränkt. Es gilt also nur für Verbrauchertimesharingverträge über 

Timesharingunterkünfte in Wohngebäuden, vgl. sec. 5B (3) und (4) Timeshare Act 1992. 

Die Auflösung verbundener Kreditverträge wird durch sec. 6 und 6A geregelt. Die 

allgemeinere sec. 6 bestimmt zunächst, dass ein allgemeines Recht zum Widerruf eines 

Timesharing-Kreditvertrags besteht.312 

Die speziellere sec. 6A, die wiederum nur für Verbrauchertimesharingverträge über 

Unterkünfte in Gebäuden gilt (vgl. sec. 6A (4) und (5)), regelt dagegen, dass der Widerruf des 

Timesharingvertrags von selbst zur Auflösung verbundener Kreditverträge führt. Es soll nach 

sec. 6A (1) eine „automatic cancellation of timeshare credit agreements“ stattfinden, wobei 

diese Timesharing-Kreditverträge durch sec. 6A (3) näher definiert werden. Falls Anbieter 

und Darlehnsgeber nicht identisch sind, muss der Anbieter den Darlehensgeber über die 

Auflösung informieren, sec. 6A (2). Die Modalitäten etwaiger Darlehensrückzahlungen 

werden durch sec. 7 näher geregelt. 

e) Internationales Privatrecht 

Regelungen zur internationalen Anwendbarkeit des Timeshare Act finden sich in sec. 1 (7), 

(7A) und (7B). Auch hier lässt sich die Aufteilung in subsec. 7 einerseits und subsec. 7A und 

7B andererseits mit der nachträglichen Einfügung der Umsetzungsnormen erklären. 

Nach subsec. 7 (a) wird der Timeshare Act auf einen Timesharingvertrag und Timesharing-

Kreditvertrag angewendet, wenn auf diesen das Recht des Vereinigten Königreichs oder das 

Recht eines Teils desselben anwendbar ist. Die Bestimmungen des Timeshare Act sollen nach 

subsec. 7 (b) auch dann zur Anwendung kommen, wenn sich eine oder beide Vertragsparteien 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Vereinigten Königreich aufhielt oder aufhielten.313 

Selbiges gilt auch, wenn die maßgebliche Unterkunft (relevant accommodation) im 

Vereinigten Königreich belegen ist (subsec. 7A (a)), die maßgebliche Unterkunft in einem 

anderen EWR-Staat belegen ist und die Vertragsparteien der Gerichtsbarkeit eines Gerichts 

im Vereinigten Königreich unterfallen (subsec. 7A (ab)) und wenn der Käufer zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses seinen gewöhnlichen Aufenthalt im VK hat und die maßgebliche 

312 Zu sec. 6 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 181. 
313 Zu sec. 1 (7) Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 180. 
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Unterkunft in einem anderen EWR-Staat belegen ist (subsec 7A (b)). Subsec. 7B erläutert den 

Begriff der maßgeblichen Unterkunft. Die relevant accommodation ist die accommodation314, 

die Gegenstand des Vertrages ist, sec. 1 (7B) (a). Ist ein Pool von Unterkünften Gegenstand 

des Vertrages, so versteht man darunter einige oder alle Unterkünfte aus dem Pool, sec. 1 

(7B) (b). 

f) Durchsetzungsregime 

Der zwingende Charakter der Regelungen des Timeshare Act ist sec. 12 (4) zu entnehmen. 

Dieser findet auch dann Anwendung, wenn durch die Parteien Gegenteiliges vereinbart wird. 

Zur Durchsetzung seiner zwingenden Vorschriften sieht der Timeshare Act sowohl 

zivilrechtliche als auch strafrechtliche Sanktionen vor. 

aa) Zivilrechtliche Sanktionen 

Verstöße gegen vertragliche Informationspflichten ziehen zivilrechtliche Sanktionen nach 

sich. 

Bei Nichterfüllung der nach sec. 2 vorgeschriebenen Informationspflichten bezüglich des 

Widerrufsrechts, kommen sec. 5 (2) (3) und (3A) des Timeshare Act zur Anwendung. In 

diesem Fall verlängert sich das Widerrufsrecht. Der Käufer kann gemäß sec. 5 (2) auch nach 

Ablauf der eigentlichen Widerrufsfrist den Widerruf erklären. Dieses unbeschränkte 

Widerrufsrecht wird jedoch durch sec. 5 (3) wieder erheblich eingegrenzt. Diese subsection 

sieht nämlich vor, dass der Vertrag durchgesetzt werden kann und ein Widerruf gemäß sec. 5 

(2) ausgeschlossen ist, wenn der Käufer den Vertrag nach Ablauf einer Frist von vierzehn 

Tagen bestätigt. Für den Fall, dass es sich um einen Verbrauchertimesharingvertrag über eine 

Unterkunft in einem Gebäude handelt, kann eine Bestätigung die geschilderte Wirkung jedoch 

wiederum nur dann entfalten, wenn eine Frist von drei Monaten und zehn Tagen abgelaufen 

ist. 

Neben sec. 5 (3A) gibt es für Verbrauchertimesharingverträge über Unterkünfte in Gebäuden 

durch sec. 5A weitere Sonderregelungen. So kann ein solcher Timesharingvertrag nicht vor 

Ablauf einer Frist von drei Monaten und zehn Tagen durchgesetzt werden, wenn der Vertrag 

nicht bestimmte Angaben aus dem Anhang 1 zum Timeshare Act enthält, sec. 5A (1). Der 

314 Dazu sec. 1 (2) (a). 
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Käufer kann hier während der gesamten Zeit widerrufen, sec. 5A (1) a.E. Für den Fall, dass 

der Anbieter vor Ablauf von drei Monaten die entsprechenden Informationen nachreicht, kann 

der Käufer den Widerruf nur innerhalb einer Frist von zehn Tagen erklären, die an dem Tag 

zu laufen beginnt, an dem er die Informationen erhält, sec. 5A (2). 

bb) Strafrechtliche Sanktionen 

Daneben gibt es zahlreiche Strafbestimmungen, die die Durchsetzung des Timeshare Act 

sicherstellen sollen. So werden Verstöße gegen die Pflicht zur Übergabe der 

Informationsschrift (sec. 1A (1)) nach sec. 1A (6) bestraft. Gleiches gilt beim Verstoß gegen 

die Vorschriften der sec. 1B gemäß sec. 1B (2) (Werbung für Timesharingrechte), bei Verstoß 

gegen die Vorschriften nach sec. 1C (1) gemäß sec. 1C (3) (Vertragliche 

Informationspflichten), bei Verstoß gegen die Sprachvorschriften der sec. 1D gemäß sec. 1D 

(6) und die Vorschriften zur Erstellung einer Übersetzung nach sec. 1E (1) gemäß sec. 1E (5). 

Weiterhin ist strafbar, wer gegen die Vorschriften zur Information über das Widerrufsrecht 

verstößt (sec. 2 (3)) und wer entgegen sec. 5B (1) Vorauszahlungen während der 

Widerrufsfrist fordert oder annimmt (sec. 5B (2)). 
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D. Spanien315 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

In Spanien begann man mit der Einführung des Timesharingmodells in den späten siebziger 

Jahren des letzten Jahrhunderts an der Costa del Sol.316 Auf den für das Timesharing 

besonders bedeutsamen Kanarischen Inseln wurde um das Jahr 1983 die erste größere Anlage 

errichtet.317 

Nach kontinuierlichem Wachstum des spanischen Timesharingmarktes hält Spanien heute das 

mit Abstand größte Angebot an Timesharinganlagen bereit. Nach jüngsten verfügbaren 

Zahlen gibt es dort 29.244 Timesharingwohneinheiten, die sich auf insgesamt 512 Anlagen 

verteilen.318 Prozentual macht dies ca. 35 % aller europäischen Anlagen aus.319. 

Auf die Region Andalusien entfällt mit 177 Anlagen ein Anteil von 34,57 %. Es folgen die 

Kanareninsel Teneriffa mit 104 Anlagen (20,31 %), die Region Valencia mit 54 Anlagen 

(10,55 %), die Balearen mit insgesamt 51 Anlagen (9,96 %) und die Kanareninseln Lanzarote 

mit 48 Anlagen (9,38 %) und Gran Canaria mit 27 Anlagen (5,27%).320 

Den größten Anteil der Teilzeit-Wohnrechte an spanischen Anlagen halten Timesharer aus 

dem Vereinigten Königreich. Auf dem spanischen Festland und den Balearen sind es ca. 

119.000, auf den Kanaren sogar mehr als 193.000.321 Auf dem spanischen Festland und den 

Balearen folgen auf den Plätzen 2 bis 4 mit weitem Abstand Spanier, Franzosen und 

Deutsche,322 auf den Kanaren Deutsche, Niederländer und Franzosen323. 

Die Einwohner Spaniens halten insgesamt 67.442 Timesharingrechte. Auffällig ist, dass sich 

diese fast ausschließlich auf heimische Anlagen konzentrieren. 97,9 % der Timesharingrechte 

315 Der Überblick über die spanische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Frau Professorin Dr. Alicia Arroyo Aparicio und Herrn Professor Dr. Miguel 

Gómez Jene erstellt. 

316 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 53. 

317 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 58. 

318 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 

319 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21. 

320 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 55, 60. 

321 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69.

322 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 56.

323 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 61.
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* einschließlich der Balearen und der Kanarischen Inseln 

entfallen auf Anlagen im eigenen Land. Andere Zielländer haben keine nennenswerte 

Bedeutung.324 

Die starke Verbreitung des Timesharings in Spanien und insbesondere auf den Kanarischen 

Inseln ist vor allem auf die günstigen klimatischen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Das 

konstant milde Klima der Kanaren macht diese zum ganzjährig attraktiven Urlaubsziel.325 

Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und Verbreitung des Timesharings in 

Spanien verschafft folgende Tabelle:326 

Spanien* 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharing
anlagen 161 245 407 405 411 445 411 512 
Timesharer an 
span. Anlagen 139.900 225.306 327.064 431.043 
Timesharer aus 
Spanien 720 13.935 51.214  67.442 
Anzahl der 
Einheiten 24.100 29.244 

II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

Das spanische Umsetzungsgesetz, Gesetz 42/1998 vom 15. Dezember 1998327, hatte 

erheblichen Einfluss auf die konstruktive Gestaltung des Timesharings. Es wurde nicht nur 

der Erwerb von Teilzeit-Wohnrechten geregelt, sondern auch deren rechtliche Einkleidung. 

Für die Konstruktion von Timesharing sind seither die besonderen Regelungen dieses 

Gesetzes zu berücksichtigen. Zum besseren Verständnis des Umsetzungsgesetzes soll jedoch 

auch die Rechtslage vor dessen Erlass kurz skizziert werden. 

1. Verfügbares Instrumentarium vor Erlass des spanischen Timesharinggesetzes 

Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 42/1998, vom 15. Dezeber 1998 war Timesharing in 

Spanien im Form schuldrechtlicher, dinglicher und gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen 

denkbar.328 

324 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 57. 
325 Vgl. dazu OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 58. 
326 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 
327 LEY 42/1998, de 15 de deciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 
turístico y normas tributarias, BOE Nr. 300, vom 16. Dezember 1998, ursprüngliche Fassung abgedruckt in
NZM 1999, S. 351ff. Eine deutsche Übersetzung der ursprünglichen Fassung findet sich in NZM 1999, S. 344ff.
328 Vgl. Schomerus, NJW 1995, S. 359ff. (S. 359f.). 



73 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

a) Dingliches Timesharing 

Bezüglich der Möglichkeiten, die zur dinglichen Konstruktion zur Verfügung stehen, war die 

Besonderheit zu beachten, dass ein numerus clausus der Sachenrechte in Spanien nicht 

existiert. Das Fehlen eines numerus clausus hat zur Folge, dass eine privatautonome 

Konstruktion neuartiger dinglicher Rechte grundsätzlich denkbar ist. Herrschend wird dies 

jedoch dergestalt eingeschränkt, dass zwar beschränkte dingliche Rechte umgestaltet werden 

können, die Erschaffung eines völlig neuartig beschränkten Eigentumsrechts jedoch 

unzulässig ist.329 Mangels spezialgesetzlicher Regelung musste sich das eigentumsrechtliche 

Timesharing am vorgegebenen Recht orientieren und dieses privatautonom modifizieren.330 

Besonders beachtenswert war in diesem Zusammenhang die Resolution der Generaldirektion 

für Register und Notare vom 4. März 1993331. Diese sprach sich für die Anerkennung des 

Timesharingrechts als neues atypisches und auf Dauer angelegtes Miteigentum aus.332 

b) Schuldrechtliches Timesharing 

Danbeben waren auch schuldrechtliche Timesharingverträge möglich. Bei diesen verpflichtete 

sich der Anbieter, dem Erwerber des Timesharingrechts für eine vereinbarte Zeit das 

Nutzungsobjekt zu überlassen und daneben weitere Verwaltungs-, Instandhaltungs- und 

sonstige Dienstleistungen, gegen Zahlung eines Gesamtpreises und jährlicher Beiträge, zu 

erbringen.333 

c) Mitgliedschaftliches Timesharing 

Als mitgliedschaftliches System fand das sog. „Club-System“ weite Verbreitung. Der Club 

hielt dabei Nutzungsrechte an der Timesharinganlage, die im Eigentum einer 

Treuhändergesellschaft stand. Gegründet wurden die Clubs regelmäßig von Verkaufs- und 

Verwaltungsgesellschaften, die den Erwerbern Mitgliedschaften im Club anboten.334 

329 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 44. 

330 Vgl. Schomerus, NJW 1995, S. 359ff. (S. 361). 

331 Dirección General de los Registros y del Notariado, RJ 1993, 2471. 

332 Vgl. Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 45; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der 

EU, S. 241ff.; vgl. hierzu auch Schomerus, NJW 1995, S. 359ff. (S. 361f.). 

333 Vgl. dazu Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 21 m.w.N. 

334 Vgl. Schomerus, NJW 1995, S. 359ff. (S. 360) m.w.N. 
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2. Änderung durch das spanische Umsetzungsgesetz 

Durch das Gesetz 42/1998 wurde ein neues turnusmäßiges Nutzungsrecht dinglicher Art 

geschaffen. Dieses ist gemäß Art. 1 I S. 3 neben einem langfristigen saisonalen Mietvertrag 

nach Art. 1 VI die nunmehr einzig zulässige rechtliche Konstruktion.335 

a) Das neue turnusmäßige Nutzungsrecht dinglicher Art 

Gegenstand eines Teilzeitnutzungsrechts ist das alleinige Recht, während eines festgelegten 

Zeitraums eines jeden Jahres eine Wohnung zu nutzen, die für die unabhängige Benutzung 

geeignet ist und zu diesem Zweck ständig mit geeignetem Mobiliar ausgestattet ist, Art. 1 I. 

Neben dem ausschließlichen Nutzungsrecht an der Wohnung zu einem bestimmten Zeitraum 

des Jahres hat der Berechtigte Anspruch auf zusätzliche Dienstleistungen und das Recht auf 

Teilhabe und Mitbestimmung im Rahmen der Gemeinschaft der Nutzungsberechtigen nach 

Art. 15 IV.336 

Es handelt sich nicht um eine Form des Eigentums, sondern um ein beschränktes dingliches 

Recht eigener Art.337 Es hat eine zeitliche Begrenzung von drei bis fünfzig Jahren und erlischt 

nach Zeitablauf entschädigungslos, Art. 3 I, II. 

Jedes dieser dinglichen turnusmäßigen Nutzungsrechte stellt eine Belastung des Eigentums 

oder Wohnungseigentums dar. Der Eigentümer kann zwar noch frei über sein Eigentumsrecht 

verfügen (vgl. Art. 1 IV S. 4), dieses geht jedoch mit dem Nutzungsrecht belastet auf den 

Erwerber des Eigentums über. Der Inhaber des turnusmäßigen Nutzungsrechts kann gemäß 

Art. 15 I ebenfalls frei über sein erworbenes Nutzungsrecht verfügen.338 

Die Errichtung solcher turnusmäßigen Nutzungsrechte hat durch den Eigentümer zu erfolgen, 

Art. 4 I. Sie werden durch förmliche Ausstellung einer öffentlichen Urkunde begründet und 

müssen im Grundbuch eingetragen werden, Art. 4 III S. 1. Voraussetzung für die 

Anerkennung der Urkunde durch einen Notar und für die Eintragung in das Register ist die 

Glaubhaftmachung der Erfüllung gewisser durch Art. 4 I und II aufgestellter 

Voraussetzungen, Art. 4 IV. 

335 Zu den Übergangsbestimmungen Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 337f.). 

336 Vgl. auch Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517). 

337 Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517). 

338 Vgl. Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517f.).
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Nach Art. 4 I a) muss die Beendigung der Bauarbeiten in das Grundbuch eingetragen sein. Bei 

einer im Bau befindlichen Immobilie muss eine Erklärung bezüglich des im Bau befindlichen 

Neubaus eingetragen werden. 

Nach lit. b) müssen bestimmte notwendige Genehmigungen bereits eingeholt worden sein. 

Darüber hinaus ist nach lit. c) der Abschluss eines Vertrags mit einem 

Dienstleistungsunternehmen nachzuweisen und nach lit. d) muss der Abschluss gewisser 

Versicherungen nachgewiesen werden. Bei noch im Bau befindlichen Gebäuden ist nach Art. 

4 II zusätzlich eine Bankbürgschaft oder eine Bürgschaftsversicherung nachzuweisen, die der 

Sicherung der von den Erwerbern bereits bezahlten Beträge dient. Dieses System 

umfangreicher Gründungsvoraussetzungen sorgt für eine umfassende Kontrolle der 

Anbieter.339 

Art. 5 I beinhaltet die Punkte, die in der Urkunde zwingend enthalten sein müssen. Hierzu 

gehören die Beschreibung des Grundstücks (Nr. 1), die Beschreibung der einzelnen 

Wohnungen (Nr. 2), die Anzahl und Dauer der Nutzungsperioden für jede Wohnung (Nr. 3), 

die zu erbringenden Dienstleistungen, die im Nutzungsrecht inbegriffen sind, (Nr. 4), ggf. die 

Satzung , die das Rechtsverhältnis der turnusmäßigen Nutzung regelt (Nr. 5) die Bezahlung 

der Dienstleistungen (Nr. 7) und die Dauer des Rechtsverhältnisses (Nr. 8). 

Art. 5 II und III machen weitere Vorgaben. Die Details der Eintragung bestimmen sich nach 

Art. 6 des Gesetzes.340 

b) Der langfristige saisonale Mietvertrag 

Neben dem neuen turnusmäßigen dinglichen Nutzungsrecht soll ein langfristiger 

saisonbezogener Mietvertrag die einzig zulässige Alternativgestaltung des Timesharings sein. 

Es handelt sich hierbei um Mietverträge über Immobilien, die für einen saisonbezogenen 

Ferienaufenthalt vorgesehen sind. Diese werden für wenigstens drei Jahre und höchstens 

fünfzig Jahre abgeschlossen und der Mietzins wird für einige oder alle Nutzungsperioden im 

Voraus bezahlt. 

339 Vgl. Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 331f.). 

340 zu den Details der Bestellung der turnusmäßigen Nutzungsrechte vgl. insgesamt Trejo/Vestweber, RIW 1999,

S. 516ff. (S. 518f.). 
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Der Vorteil dieser Konstruktion liegt in ihrer höheren Flexibilität.341 Es genügt nämlich, wenn 

sich der Vertrag auf einen bestimmten oder bestimmbaren Zeitraum innerhalb der Saison 

bezieht, Art. 1 VI S. 2. Er kann sich entweder auf eine bestimmte Wohnung oder auf eine 

Wohnung beziehen, die aufgrund allgemeiner Kriterien bestimmbar ist. Für letzteres ist 

jedoch Voraussetzung, dass das Gebäude oder der Gebäudekomplex, in dem das Recht 

genutzt werden kann, bereits festgelegt ist, Art. 1 VI S. 2. 

III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

Die Richtlinie wurde, wie bereits angedeutet, durch das Gesetz 42/1998 vom 15. Dezember 

1998342 umgesetzt. Dieses wurde am 16.12.1998 veröffentlicht.343 

Es wurde zwischenzeitlich dreimal geändert. Zunächst wurden durch das Gesetz 14/2000 vom 

29. Dezember 2000344 Änderungen der Vorschriften über die Vertragssprache, über die 

Ausübung des Widerrufsrechts und bezüglich des Internationalen Privatrechts vorgenommen. 

Das Gesetz 24/2001 vom 27. Dezember 2001345 brachte Ergänzungen der vertraglichen und 

vorvertraglichen Informationspflichten mit sich. 

Im Zuge der spanischen Umsetzung der Richtlinie über Unterlassungsklagen zum Schutz der 

Verbraucherinteressen346 wurde das Gesetz 42/1998 durch das Gesetz 39/2002 vom 28. 

Oktober 2002347 erneut geändert. 

Neben den Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie enthält das Gesetz auch weitgehende 

Regelungen bezüglich der Rechtsnatur der Teilzeitnutzungsrechte348 und in gewissem 

Umfang auch Vorschriften über die Verwaltung der Immobilie349. 

341 Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 518). 
342 LEY 42/1998, de 15 de deciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 

turístico y normas tributarias, BOE Nr. 300 vom 16. Dezember 1998, ursprüngliche Fassung abgedruckt in

NZM 1999, S. 351ff. Eine deutsche Übersetzung der ursprünglichen Fassung findet sich in NZM 1999, S. 344ff.

343 BOE Nr. 300 vom 16.12.1998. 

344 LEY 14/2000, de 29 de deciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, BOE Nr. 313, 

vom 30.12.2000, S. 46631ff. 

345 LEY 24/2001, de 27 de deciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, BOE Nr. 313,

vom 31.12.2001, S. 50597. 

346 Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen

zum Schutz der Verbraucherinteressen, ABl. L 166 vom 11.06.1998, S.51ff.

347 LEY 39/2002, vom 28. Oktober, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas 
comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, BOE Nr. 259, vom 
29.10.2002, S. 37922ff. 
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2. Grundzüge des Umsetzungsakts350 

a) Anwendungsbereich 

Gemäß Art. 3 für das dingliche turnusmäßige Nutzungsrecht und Art. 1 VI für den saisonalen 

Mietvertrag muss es sich um ein Recht handeln, das mindestens drei aber maximal fünfzig 

Jahre währt. Die Beschränkung auf mindestens siebentägige jährliche Nutzungszeiträume ist 

Art. 1 III zu entnehmen.351 

Während der zeitliche Anwendungsbereich also stark an die Timesharingrichtlinie angelehnt 

ist, geht der persönliche Anwendungsbereich im Ergebnis deutlich über die Vorgaben der 

Richtlinie hinaus. Eine allgemeingültige Definition des Verbrauchers ist im spanischen Recht 

nicht zu finden. Und auch das Gesetz 42/1998 verzichtet auf eine Einschränkung des 

geschützten Erwerberkreises nach Vorbild des Art. 2, 4. Spiegelstrich der Richtlinie. Dies hat 

zur Folge, dass nicht nur Verbraucher, sondern jeder denkbare Erwerber durch die spanische 

Richtlinienumsetzung geschützt wird.352 Dies wird jedoch unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Art. 1 II und III des Gesetzes 26/1984353 dahingehend eingeschränkt, dass 

der Erwerber destinatario final en el mercado, also Endverbraucher der Leistung sein muss.354 

Auch der Kreis der Verpflichteten ist weiter gefasst. Nach Art. 1 V sind die Bestimmungen 

des Gesetzes 42/1998 auf den Eigentümer, die Wohnungsbaugesellschaft, und auf jede 

beliebige natürliche oder juristische Person anwendbar, die gewerbsmäßig an der Übertragung 

oder Vermarktung von turnusmäßigen Nutzungsrechten beteiligt ist.355 

In sachlicher Hinsicht besteht eine Beschränkung auf Immobilien, vgl. Art. 1 I. 

b) Prospektpflicht 

Gemäß Art. 8 II S. 1 des Gesetzes 42/1998 muss der Eigentümer, die 

Wohnungsbaugesellschaft und jede andere natürliche oder juristische Person, die gewerblich 

348 Vgl. oben. 

349 Dazu Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 336). 

350 Instruktiv zum spanischen Timesharinggesetz Schomerus, Timesharing in Spanien, S. 23ff. 

351 Kritisch im Hinblick auf die sich nur mittelbar erschließenden Beschränkungen des zeitlichen 

Anwendungsbereichs Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 333). 

352 So auch Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517). 

353 LEY 26/1984, 19. Juli 1984, General para la defensa de Consumidores. 
354 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 12; a.A. Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517), die von

keinerlei Einschränkungen ausgehen. 

355 Näher Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 333). 
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an der Übertragung von turnusmäßigen Nutzungsrechten beteiligt ist und solche Rechte 

übertragen will, ein Informationspapier (documento informativo) herausgeben. 

Dieses hat die in Art. 8 II S. 2 lit. a) bis l) aufgeführten Angaben zu enthalten, welche sich an 

den Angaben aus dem Anhang der Richtlinie orientieren.356 

Die Informationsschrift soll den Charakter eines bindenden Angebots aufweisen.357 Sie ist 

beim Grundbuchamt zu hinterlegen und an jede Person herauszugeben, die um Information 

ersucht. 

c) Vertragsschluss 

Nach Art. 9 I des Gesetzes bedarf der Vertrag, der von einer natürlichen oder juristischen 

Person im Rahmen ihrer Berufsausübung abgeschlossen wird und der sich auf turnusmäßige 

Nutzungsrechte an Wohnungen bezieht, der schriftlichen Abfassung.  

Er muss ebenfalls die in Art. 9 I Nr. 1 bis 13 genannten Angaben enthalten.358 Hierdurch 

sollen die vertraglichen Informationspflichten erfüllt werden die sich aus Art. 4, 1. 

Spiegelstrich der Richtlinie i.V.m. deren Anlage ergeben. 

d) Sprachregelungen 

Die durch Art. 4, 2. Spiegelstrich der Richtlinie vorgesehenen Sprachregelungen werden 

durch Art. 9 III in das spanische Recht transformiert, dessen ursprüngliche Fassung durch das 

Gesetz 14/2000 erheblich modifiziert wurde. 

Der Vertrag und die Informationsschrift müssen, nach Wahl des Erwerbers, in der oder einer 

der Sprachen des Mitgliedstaates der Europäischen Union, in dem der Erwerber seinen 

Wohnsitz hat oder dem er angehört, verfasst sein, vorausgesetzt, dass es sich dabei um eine 

der Amtssprachen der Europäischen Union handelt, Art. 9 III S. 1. 

Darüber hinaus sind sie auf kastilisch oder in einer anderen amtlichen, in Spanien am Ort des 

Vertragsabschlusses zugelassenen Sprache zu verfassen, Art. 9 III S. 2. 

356 Zu Details über die Pflichtangaben im Prospekt vgl. Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 520).

357 Zur Bedeutung Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 520). 

358 Für Details zu den Pflichtangaben vgl. Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 334); Trejo/Vestweber, RIW 

1999, S. 516ff. (S. 522). 
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Weiterhin sieht Art. 9 III in seinem Satz 3 eine Regelung bezüglich der Übersetzung des 

Vertrages in die Sprache des Belegenheitsortes vor und setzt damit Art. 4, 2. Spiegelstrich 

a.E. TSRL um. Es ist eine Übersetzung in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des 

Mitgliedstaates der Europäischen Union erforderlich, in dem die Immobilie belegen ist, sofern 

es sich dabei um eine Amtssprache der EU handelt. 

Eine Sprachregelung für Erwerber, die weder Staatsangehörige noch Einwohner eines der 

Mitgliedstaaten der EU sind, findet sich in Art. 9 III S. 4. Diese können fordern, dass ihnen 

der Vertrag und die anderen Dokumente in einer Übersetzung in der Sprache eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Union übergeben werden, welche sie wählen dürfen. 

e) Widerrufsrecht und Anzahlungsverbot 

Das spanische Umsetzungsgesetz unterscheidet im Hinblick auf die Möglichkeit des 

Verbrauchers, sich nachträglich vom geschlossenen Vertrag zu lösen, zwei Rechtsfiguren: den 

desistimiento (Rücktritt) und die resolución del contrato (Vertragsauflösung), Art. 10 des 

Gesetzes 42/1998.359 

Während einer Frist von 10 Tagen ab Vertragsschluss kann der Erwerber turnusmäßiger 

Nutzungsrechte vom Vertrag zurücktreten, Art. 10 I S. 1. 

Das Recht auf Vertragsauflösung nach Art. 10 II wurde sehr weit gefasst. Die Möglichkeit, 

sich innerhalb einer Frist von 3 Monaten vom Vertrag zu lösen, ist nicht nur im Fall der 

Verletzung einer vertraglichen Informationspflicht vorgesehen. Auch beim Fehlen einer jeden 

Angabe, die gemäß Art. 8 im Informationsdokument oder in anderen informierenden 

Unterlagen vorgesehenen ist, bei der Verletzung der Vorschriften des Art. 8 I (Verwendung 

der Begriffs „multipropiedad“ (Mehrfacheigentum) oder einer anderen Bezeichnung mit dem 

Wort „propiedad“ (Eigentum)) sowie bei fehlender Identität des Informationsdokuments mit 

dem beim Grundbuchamt hinterlegten Dokument, besteht ein Auflösungsrecht nach Art. 10 II 

S. 1. Nach Art. 11 II besteht bei Verstößen gegen das Anzahlungsverbot ebenfalls ein 

Auflösungsrecht. 

Bei Unvollständigkeit besteht die Möglichkeit der nachträglichen Ergänzung. In diesem Fall 

beginnt eine zehntägige Frist nach Art. 10 I zu laufen, Art. 10 II S. 3. Wenn Informationen 

359 Vgl. auch Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 335). 
363 Vgl. hierzu Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 335). 
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innerhalb der dreimonatigen Frist nicht nachgereicht werden, so besteht gemäß Art. 10 II S. 4 

eine weitere Frist von zehn Tagen nach Art. 10 I.  

Das Anzahlungsverbot findet sich in Art. 11. Nach dessen Abs. 1 S. 1 sind Vorauszahlungen 

jedweder Art vom Erwerber an den Übertragenden vor Ablauf der Frist für die Ausübung des 

Rücktritts und der Vertragsauflösung verboten. Gemäß Art. 11 II hat der Erwerber, wenn er 

dem Übertragenden irgendeinen Betrag im Voraus zahlt, das Recht, jederzeit die Rückgabe 

des doppelten Betrages zu fordern. 

f) Internationales Privatrecht 

Die Regelungen zum Internationalen Privatrecht sind in der Disposición Adicional Segunda, 

der zweiten Zusatzbestimmung, enthalten. 

In dieser wird zunächst angeordnet, dass alle Verträge über die Nutzung einer oder mehrerer 

in Spanien belegener Immobilien während eines bestimmten oder bestimmbaren 

Zeitabschnitts des Jahres, unabhängig von Ort oder Zeit des Vertragsschlusses, den 

Bestimmungen des Gesetzes 42/1998 unterliegen, Abs. 1. 

Sodann wird bestimmt, dass für Verträge, die sich zwar auf im Ausland belegene Immobilien 

beziehen, jedoch in Spanien abgeschlossen wurden, die Art. 1 III, Art. 2 und Art. 8 bis 12 

anwendbar sind, Abs. 2 S. 1. 

g) Durchsetzungsregime 

Es wurde bereits oben angesprochen, dass die Verlängerung des Auflösungsrechts, im 

Vergleich zu den Vorgaben der Richtlinie, stark ausgebaut wurde. Insbesondere die 

Gleichstellung der Verletzung vorvertraglicher und vertraglicher Informationspflichten stellt 

eine bemerkenswerte Erweiterung dar. 

Neben dem dreimonatigen Auflösungsrecht kann der Erwerber, worauf Art. 10 II S. 2 

hinweist, bei wahrheitswidriger Information eine Nichtigkeitsklage gemäß Artt. 1300ff. 

Código Civil einreichen.363 

Auf die Sanktion bei Verletzung des Anzahlungsverbots wurde ebenfalls bereits oben 

hingewiesen. Nach Art. 11 II ist der Erwerber berechtigt, den doppelten Betrag 
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zurückzufordern. Nach dem Wortlaut des Art. 11 II soll er zusätzlich zwischen 

Vertragsauflösung und Vertragserfüllung wählen dürfen.364 Die Rechtsprechung stellte in 

diesem Zusammenhang klar, dass der Vertrag aufgelöst wird, wenn der Verbraucher die 

Rückzahlung verlangt.365 

Neben diesen Sanktionen sehen andere Verbraucherschutzgesetze Geldstrafen vor, die im 

Falle einer Zuwiderhandlung greifen können.366 

h) Besonderheiten 

aa) Ausgestaltung des Rechts 

Eine der Besonderheiten des spanischen Umsetzungsgesetzes ist die Schaffung von 

Regelungen über ein neuartiges dingliches turnusmäßiges Nutzungsrecht.367 

Hervorzuheben ist der zwingende Charakter dieser Ausgestaltung. Gemäß Art. 1 I S. 3 

können turnusmäßige Nutzungsrechte als beschränkte dingliche Rechte errichtet werden oder 

gemäß Art. 1 VI als saisonale Mietverträge. Nach Art. 1 VII sind dort näher beschriebene 

Timesharingverträge, die unter Nichtbeachtung des Gesetzes geschlossen werden, unwirksam.  

bb) Umfangreiche Versicherungspflichten 

Bei im Bau befindlichen Immobilien muss gemäß Art. 4 II eine Bankbürgschaft oder eine 

Kautionsversicherung abgeschlossen werden, die die Rückzahlung der für den Erwerb 

aufgewendeten Beträge an die Erwerber für den Fall sicherstellen soll, dass der Bau nicht zum 

festgelegten Termin beendet, das Mobiliar nicht zur Verfügung stellt wird, oder der Erwerber 

sich für eine Vertragsauflösung nach Art. 10 II entscheidet. 

Nach Art. 7 I muss vor der Begründung turnusmäßiger Rechte eine Versicherungspolice 

abgeschlossen werden, die während der gesamten Dauer des Vertrags und bis zur 

Übertragung aller turnusmäßigen Nutzungsrechte das Risiko einer Schadensersatzpflicht 

seinerseits abdeckt. 

Nach Art. 7 II muss der Eigentümer auch eine Haftpflichtversicherung für Schäden 

abschließen, die den Benutzern der Wohnungen durch die Nutzung entstehen können. 

364 So zu Recht Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 524). 

365 Vgl. Nachweis im spanischen Länderbericht, S. 23.

366 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 24. 

367 Hierzu schon oben Teil 2:D.II.2.a).
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Daneben muss er auch eine Brandversicherung und eine Versicherung gegen andere Schäden 

am Gebäude, der Anlage und den Ausrüstungsgegenständen abschließen. 

Im Ergebnis unterliegt der Anbieter von Timesharingrechten umfangreichen 

Versicherungspflichten, die auf einen umfassenden Schutz der Erwerber abzielen. 

cc) Regelung zur Verwaltung der Anlage 

Das spanische Umsetzungsgesetz enthält, zumindest ansatzweise, Regelungen bezüglich der 

Anlagenverwaltung im laufenden Vertragsverhältnis.  

Nach Art. 15 IV S. 1 ist eine Gemeinschaft der Rechtsinhaber vorgesehen, deren 

Beschlussfassung durch Art. 15 IV S. 2 Nr. 1 bis 5 näher geregelt werden. 

Art. 16 S. 1 legt den Grundsatz fest, dass der Eigentümer oder die Wohnungsbaugesellschaft 

den Rechtsinhabern gegenüber zur Erfüllung der versprochenen Dienstleistungen verpflichtet 

ist. Dieser kann sich zwar eines Dienstleistungsunternehmens bedienen, dies ändert jedoch 

nichts an seiner Verantwortlichkeit für die Erbringung der versprochenen Leistungen. Er 

muss, wie Art. 16 S. 3 klarstellt, gegebenenfalls Schadensersatz leisten. 

Art. 13 trifft Regelungen für den Fall, dass der Erwerber die Nebenkosten nicht bezahlt. Nach 

Art. 13 I S. 1 hat der Eigentümer dann grundsätzlich das Recht, nach vorheriger Mahnung den 

Vertrag aufzulösen, wenn der Eigentümer die Beiträge für die Erbringung der 

Dienstleistungen für mindestens ein Jahr nicht bezahlt. Näheres regelt der Satz 2. 

Wie sich aus Art. 13 II S. 1 ergibt, ist für diesen Fall eine anteilige Rückzahlung des 

Kaufpreises an den Erwerber vorgesehen. Satz 2 lässt jedoch die Möglichkeit offen, 

Vertragsstrafen zu vereinbaren, nach denen die Beträge, die nach Satz 1 zurückzuzahlen 

wären, ganz oder zum Teil verloren sind.368 

368 Näheres zu diesen Regelungen bei Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 336). 
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E. Italien369 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

In Italien begann sich ein Markt für Timesharingrechte erst in den späten 80er Jahren zu 

entwickeln.370 Seither ist ein kontinuierliches Wachstum des Timesharingmarkts zu 

verzeichnen.371 

Nach jüngsten verfügbaren Zahlen gibt es in Italien 186 Anlagen mit insgesamt 12.375 

Timesharingwohneinheiten.372 Unter den Inhabern von Teilzeit-Wohnrechten an italienischen 

Anlagen stellen die Italiener selbst mit 56.600 die größte Gruppe. Aus Deutschland kommen 

ca. 30.000 Erwerber. Aus Österreich, aus der Schweiz und aus den Niederlanden kommen 

jeweils nur weniger als 5.000 Erwerber. Andere Herkunftsstaaten fallen nicht ins Gewicht.373 

Die Anzahl von 56.000 italienischen Rechtsinhabern an italienischen Anlagen macht einen 

Anteil von ca. 61 % der italienischen Timesharer insgesamt aus. Daneben erfreuen sich 

Spanien, und dort insbesondere die Kanaren, großer Beliebtheit. Ca. 36 % der Teilzeit-

Wohnrechtsinhaber aus Italien haben ihr Wohnrecht an spanischen Anlagen erworben. 

Andere Zielländer spielen keine nennenswerte Rolle.374 

Einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung und Verbreitung des Timesharings in 

Italien bietet folgende Tabelle:375 

Italien 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 40 85 152 157 160 172 185 186 
Timesharer an it. Anlagen 11.220 24.498 41.884 54.114 
Timesharer aus Italien 11.560 23.616 56.986 93.172 
Anzahl der Einheiten 11.500 12.375 

II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

Im Wesentlichen kann Timesharing in Italien durch zwei Instrumente verwirklicht werden. 

369 Der Überblick über die italienische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Herrn Professor Dr. Stefano Troiano erstellt. 

370 OTE [Hrsg.], European Timeshare Industry in 2001, S. 75. 

371 Vgl. dazu die Tabelle unten. 

372 Vgl. OTE [Hrsg.], European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 

373 Vgl. OTE [Hrsg.], European Timeshare Industry in 2001, S. 77. 

374 Vgl. OTE [Hrsg.], European Timeshare Industry in 2001, S. 77. 

375 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 
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1. Dingliche Modelle 

Zunächst kommt als dingliche Konstruktion die sog. „Multiproprietà immobiliare“ in 

Betracht. Zumeist verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung eine Konstruktion auf 

eigentumsrechtlicher Grundlage.  

Nach herrschender Auffassung376 handelt es sich um Miteigentum an der Immobilie. Das 

abwechselnde Nutzungsrecht an der Sache wird durch eine unter den Miteigentümern 

vereinbarte Gemeinschaftsordnung festgelegt. Nach dieser soll jeder Teilhaber das Recht 

haben, die Sache innerhalb des ihm zugewiesenen begrenzten Zeitraums zu nutzen. Es ist also 

die Gemeinschaftsordnung, die dem einzelnen Teilhaber seine Nutzungszeit zuweist. Daneben 

werden auch Kriterien zur Verteilung der Instandhaltungskosten aufgestellt und die 

Unteilbarkeit der Sache bestimmt.  

Diese Gemeinschaftsordnung wird im Liegenschaftsregister eingetragen. Sie wirkt auch 

gegenüber Rechtsnachfolgern der Rechtsinhaber.377 

Eine hinreichende Bestandfestigkeit der Gemeinschaft, die durch den Ausschluss der 

Aufhebung erreicht werden soll, wird teilweise bezweifelt.378 Nach herrschender Meinung 

scheint ein vollständiger Ausschluss der Aufhebbarkeit aus wichtigem Grund nicht möglich 

zu sein.379 

Besonders interessant ist eine andere Auffassung aus dem italienischen Schrifttum380. Diese 

vertritt, dass Timesharing in Form eines Alleineigentums auf Zeit (sog. proprietà 

temporanea) verwirklicht werden kann. Diese Theorie schlägt, um sich nicht dem Vorwurf 

eines Verstoßes gegen den numerus clausus der Sachenrechte auszusetzen, keine Aufteilung 

des Eigentumsrechts in Zeitperioden, sondern eine zeitliche Aufteilung der Sache selbst vor. 

Wie prägnant formuliert wurde, „erscheint der Timesharing-Erwerber nicht als Eigentümer 

eines Appartements für eine begrenzte Zeit, sondern sozusagen als Eigentümer eines zeitlich 

begrenzten Appartements“381. Jeder Timesharingrechtsinhaber wäre also alleiniger und 

376 Zu Nachweisen vgl. den italienischen Länderbericht, S. 1f. 

377 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 37. 

378 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 37. 

379 Von Hülst, Multiproprietà, S. 58ff.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 230f. 

380 Zu Nachweisen vgl. den italienischen Länderbericht, S. 2; ebenso Ermini in: Cuffaro [Hrsg.], I Contratti Di 

Multiproprietà, S. 60f.; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 36. 

381 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 36. 
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zeitlich unbeschränkter Eigentümer einer periodisch entstehenden und wieder untergehenden 

Sache. Diese Theorie konnte sich jedoch bisher in der Rechtsprechung nicht durchsetzen.382 

Sie wird auch vom Schrifttum kritisch betrachtet.383 

Nach einer weiteren Auffassung wird durch den Vertrag ein atypisches dingliches Recht 

geschaffen.384 

2. Schuld- und gesellschaftsrechtliche Konstruktion 

Neben dieser dinglichen Form wird Timesharing auch in Form der sog. „Multiproprietà 

azionaria“ praktiziert. Hierbei gewähren Gesellschaften, die Eigentümerinnen von 

Timesharingimmobilien sind, ihren Gesellschaftern das Recht, diese Immobilien zu 

wechselnden Zeiten zu benutzen. Rechtsgrund der eigentlichen Überlassung ist meistens 

jedoch ein Leihvertrag, den die Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern schließt, so dass es sich 

letztlich um einen schuldrechtlichen Nutzungsanspruch handelt.385 

3. Praktisch verwendete Konstruktionen 

In der Praxis des Timesharings dominieren die dinglichen Konstruktionen unter Verwendung 

des Miteigentums. Die Form der Multiproprietà azionaria ist dagegen weniger häufig 

anzutreffen. 

III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

Die Timesharingrichtlinie wurde zunächst durch ein Gesetzesdekret vom 9. November 

1998386 umgesetzt.387 Dieses Sondergesetz lehnte sich hinsichtlich Inhalt und Umfang stark an 

die Vorgaben der Richtlinie an. Während Art. 1 Begriffsbestimmungen zum Gegenstand 

hatte, wurden die Bestimmungen über Informationsprospekt und Vertragschluss in den Artt. 2 

und 3 untergebracht. Das Rücktrittsrecht und das Anzahlungsverbot wurden durch die Artt. 5 

382 Vgl. dazu den italienischen Länderbericht, S. 2.

383 Vgl. Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 58ff., 229; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der 

EU, A 13, Rn 36. 

384 Zu diesem näher Ermini in: Cuffaro [Hrsg.], I Contratti Di Multiproprietà, S. 67. 

385 Vgl. den italienischen Länderbericht, S. 2. 

386 Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427 „Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela

dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale 

di beni immobili“, veröffentlicht in der Gazzetta Ufficiale Nr. 291 vom 14. Dezember 1998, abgedruckt in NZM 

1999, S. 1082f.; deutsche Übersetzung in NZM 1999, S. 1084f. 

387 Zu diesem einführend Vincenti, Le nuove leggi civ. comm. 1999, S. 45ff.; Caselli, La Multiproprietà; de

Cristofaro, Studium Iuris 1999, S. 603ff.; Neises, NZM 1999, S. 1078ff. 




86 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

und 6 umgesetzt. Regelungen zum Internationalen Privatrecht befanden sich in Art. 11 des 

Gesetzes. 

Änderungen erfuhr das Gesetzesdekret zunächst im Jahr 2001388. Es wurde die in Art. 1 

enthaltene Definition der Immobilie modifiziert. Daneben wurde die Verpflichtung des 

Veräußerers zur Bestellung von Sicherheiten bei im Bau befindlichen Immobilien ausgedehnt. 

Eine zweite Änderung im Jahr 2002389 betraf die in Art. 11 enthaltenen Regelungen zum 

Internationalen Privatrecht. 

Im Jahr 2005 wurde schließlich mit dem Codice del consumo390 ein umfassendes 

Konsumentengesetzbuch geschaffen. Dieses wurde am 8. Oktober 2005 veröffentlicht391 und 

trat zum 23. Oktober 2005 in Kraft. Die Regelungen zum Verbraucherschutz, die bisher 

sowohl im Codice civile als auch in Spezialgesetzen zu finden waren, wurden in dieses neue 

Gesetz überführt. 

Von dieser Konsolidierung der Verbraucherschutznormen waren auch die Regelungen zur 

Umsetzung der Timesharingrichtlinie betroffen. Dementsprechend wurden die Bestimmungen 

des Gesetzesdekrets als Artt. 69 bis 81 in den Codice del consumo übernommen. Wesentliche 

inhaltliche Änderungen wurden hierbei nicht mehr vorgenommen. 

2. Grundzüge des Umsetzungsakts 

Die Umsetzung der Timesharingrichtlinie befindet sich demgemäß nunmehr im ersten Kapitel 

des vierten Titels des Codice del consumo. 

a) Anwendungsbereich 

Art. 69 Codice del consumo definiert die Begriffe Vertrag, Erwerber, Verkäufer und 

Immobilie im Sinne des Kapitels über Timesharingverträge und gibt auf diese Weise einen 

sachlich-gegenständlichen, sachlich-zeitlichen und personellen Anwendungsbereich vor.392 

388 Gesetz vom 29. April 2001, Nr. 135. 

389 Gesetz vom 1. März 2002, Nr. 39. 

390 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29

luglio 2003, n. 229”. 

391 Gazzetta Ufficiale n. 235 vom 8.10.2005, Suppl. Ordinario n. 162. 

392 Zum Anwendungsbereich des Gesetzesdekrets vom 9.11.1998 vgl. de Cristofaro, Studium Iuris 1999, S. 

603ff. (S. 604ff.); Vincenti, Le nuove leggi civ. comm. 1999, S. 45ff. (S. 52ff.); ausführlicher

Lascialfari/Pandolfini in: Cuffaro [Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, 268ff. 
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Verträge im Sinne des Kapitels sind nach Art. 69 lit. a) Codice del consumo Verträge von 

mindestens dreijähriger Dauer, durch welche, gegen Zahlung eines Gesamtpreises, direkt oder 

indirekt ein dingliches oder sonstiges Recht, welches zur Nutzung einer oder mehrerer 

Immobilien für eine bestimmte oder bestimmbare Zeitspanne des Jahres von mindestens 

einwöchiger Dauer berechtigt, begründet oder übertragen wird oder durch die eine 

Verpflichtung zur Begründung oder Übertragung eines solchen Rechts begründet wird. 

Die Immobilie ist dabei eine Immobilie, die zu Wohnzwecken, auch zur touristischen 

Beherbergung, ganz oder teilweise genutzt wird und auf die sich das im Vertrag vorgesehene 

Recht erstreckt, Art. 69 lit. d) Codice del consumo. 

Es finden sich also sowohl die Begrenzung auf Immobilien zu Wohnzwecken, als auch die 

beiden zeitlichen Begrenzungen, nämlich die dreijährige Mindestvertragsdauer und die 

jährliche Mindestnutzungsdauer, in der italienischen Richtlinienumsetzung wieder. 

Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich sind Art. 69 lit. b.) und c) Codice del 

consumo entscheidend. 

Nach lit. b) ist Erwerber (acquirente) der Verbraucher (consumatore), zu dessen Gunsten das 

im Vertrag vorgesehene Recht begründet oder übertragen wird oder zu dessen Gunsten die 

Begründung oder Übertragung versprochen wird. Durch die Verwendung des Begriffs 

consumatore wird auf den allgemeinen Teil (Parte I: Disposizioni Generali) des Codice del 

consumo Bezug genommen. Dort findet sich nämlich in Art. 3 lit. a) eine allgemeine 

Definition des Verbrauchers (consumatore). Dieser ist eine natürliche Person, die zu Zwecken 

handelt, die außerhalb einer unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit liegen. 

Mit dieser Bestimmung des geschützten Erwerbers lehnt sich die italienische 

Umsetzungsnorm relativ eng an die Vorgaben der Richtlinie an. Nur natürliche Personen 

können den Schutz der Regelungen erfahren. 

Der Verkäufer (venditore) ist nach Art. 69 lit. c) Codice del consumo die natürliche oder 

juristische Person, welche, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit, das im Vertrag 

vorgesehene Recht begründet oder überträgt oder dessen Begründung oder Übertragung 
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verspricht. Diesem Verkäufer wird, im Hinblick auf die Anwendung des Codice del consumo, 

derjenige gleichstellt, welcher - unter welcher Bezeichnung dies auch sein mag – die 

Begründung, Übertragung oder das Versprechen der Übertragung des im Vertrag 

vorgesehenen Rechts fördert. 

Die zuletzt genannte Gleichstellung des sog. promotore, der bei der Begründung, der 

Übertragung oder bei der Abgabe von Übertragungsversprechen fördernd mitwirkt, ist eine 

bemerkenswerte Erweiterung des Anwendungsbereichs. Dem promotore wird auf diese Weise 

die Mitverantwortung für die Einhaltung der Verbraucherschutzvorschriften aufgebürdet.393 

b) Prospektpflichten394 

Die Prospektpflicht nach Art. 3 der Timesharingrichtlinie findet sich im Codice del consumo 

in Art. 70 wieder. Nach dessen Abs. 1 ist der Verkäufer verpflichtet, jeder Person, welche 

Informationen über die Immobilie verlangt, ein Informationsdokument auszuhändigen, das 

präzise Angaben zu durch Art. 70 Abs. 1 lit. a) bis l) genannten Punkten enthalten muss. 

Die Sprachregelung bezüglich des Prospekts befindet sich in Art. 70 IV Codice del consumo. 

Das Dokument muss nach Wahl des Interessenten in der Sprache oder in einer der Sprachen 

des Mitgliedstaats, in dem dieser wohnhaft ist oder in der Sprache oder einer der Sprachen des 

Mitgliedstaates, dem dieser angehört, verfasst werden, vorausgesetzt, dass es sich dabei um 

eine Amtssprache der Europäischen Union handelt. 

Im Übrigen muss in kommerzieller Werbung für die Immobilie darauf hingewiesen werden, 

dass es ein Informationsdokument gibt. Es ist auch anzugeben, wo dieses erhältlich ist, Art. 

72 II Codice del consumo. 

c) Vertragsschluss395 

Die besonderen Anforderungen an den Vertragschluss finden sich in Art. 71 Codice del 

consumo. Dieser muss, so schreibt Art. 71 I vor, schriftlich abgefasst werden. Die 

Abweichung von dieser Form zieht die Nichtigkeit nach sich. 

393 So zur in dieser Hinsicht identischen alten Rechtslage Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1079) mit 

weitergehenden Überlegungen zur Tragweite der Gleichstellung. 

394 Ausführlich zu den Prospektpflichten nach Art. 2 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998 Lascialfari in:

Cuffaro [Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, S. 305ff. 

395 Zu den Regelungen bezüglich des Vertragsschlusses nach Art. 3 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998

vgl. Ermini in: Cuffaro [Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, S. 376ff.; de Cristofaro, Studium Iuris 1999, 

S. 603ff. (608ff.); Vincenti, Le nuove leggi civ. comm. 1999, S. 45ff. (62ff.). 
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Daneben ist er in italienischer Sprache abzufassen und muss – nach Wahl des Erwerbers – in 

die Sprache oder in eine der Sprachen des Mitgliedstaats, in dem er wohnhaft ist oder in die 

Sprache oder in eine der Sprachen des Mitgliedstaats, dem er angehört, übersetzt werden. Es 

wird jedoch vorausgesetzt, dass es sich hierbei um eine der Amtssprachen der Europäischen 

Union handelt. 

Gemäß Art. 71 II Codice del consumo muss der Vertrag neben den Angaben, die gemäß Art. 

70 I lit. a) bis i) auch im Informationsdokument enthalten sein müssen, noch weitere Angaben 

nach Art. 71 II lit. a) bis e) enthalten. 

Art. 71 III enthält schließlich eine weitere Sprachregelung. Hiernach muss der Verkäufer dem 

Erwerber eine Übersetzung des Vertrages in die Sprache des Mitgliedstaats aushändigen, in 

dem die Immobilie belegen ist, vorausgesetzt, dass es sich hierbei um eine der Amtssprachen 

der Europäischen Union handelt. 

d) Vertragsauflösung und Anzahlungsverbot 

Art. 73 Codice del consumo gewährt dem Erwerber ein Rücktrittsrecht (diritto di recesso). So 

kann der Erwerber binnen zehn Werktagen nach Vertragsschluss ohne Angabe eines Grundes 

vom Vertrag zurücktreten, Art. 73 I S. 1 Codice del consumo. Nach S. 2 sind Vertragsstrafen 

unzulässig und Kostenerstattungen nur stark eingeschränkt möglich. 

Ein dreimonatiges Rücktrittsrecht ist nach Art. 73 II Codice del consumo für die Fälle 

vorgesehen, in denen es zu einer Verletzung bestimmter vertraglicher Informationspflichten 

gekommen ist. Bei Fehlen dieser bestimmten Pflichtangaben ist der Erwerber weder  zur 

Zahlung von Vertragsstrafen noch zu irgendwelchen Rückerstattungen verpflichtet. 

Abs. 3 lässt dem Verkäufer die Möglichkeit zur Ergänzung der vertraglichen Angaben. Wenn 

innerhalb der dreimonatigen Frist die aufgeführten Angaben vervollständigt werden, so 

beginnt ab diesem Zeitpunkt eine zehntägige Rücktrittsfrist nach Abs. 1 zu laufen. 

Anderenfalls steht dem Erwerber nach Ablauf der dreimonatigen Widerrufsfrist nach Abs. 2 

ein mit dem Tag des Ablaufs dieser Frist beginnendes zehntägiges Rücktrittsrecht nach Abs. 1 

zu, vgl. Art. 73 IV Codice del consumo. 
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Insgesamt ergibt sich also auch nach italienischem Recht eine Höchstfrist von drei Monaten 

und zehn Werktagen. Damit hält sich auch diese Richtlinienumsetzung an die 

Minimalvorgaben der Richtlinie. Verstöße gegen die vorvertraglichen Informationspflichten 

wirken sich nicht auf die Länge der Rücktrittsfristen aus. 

Vorschriften bezüglich der Ausübung des Rücktrittsrechts sind in Art. 73 V Codice del 

consumo zu finden. Erforderlich ist grundsätzlich eine unterschriebene Erklärung des 

Erwerbers, die mittels Einschreiben mit Rückschein an die im Vertrag genannte Person oder – 

ersatzweise – an den Verkäufer versandt werden muss, Art. 73 V S. 1 und 2 Codice del 

consumo. Zulässig ist daneben ein Rücktritt mittels Telegramm, Telex oder Fax, der jedoch 

binnen 48 Stunden nach obiger Form bestätigt werden muss.396 

Das Anzahlungsverbot wird durch Art. 74 Codice del consumo in das italienische Recht 

transformiert. Nach dieser Norm ist es dem Verkäufer verboten, vor Ablauf der in Art. 73 

eingeräumten Fristen vom Erwerber die Zahlung eines Geldbetrags als Vorschluss, 

Abschlagszahlung oder Draufgeld zu fordern oder anzunehmen.397 

Vorschriften zur Auflösung von Finanzierungsverträgen finden sich in Art. 77 Codice del 

consumo. 

e) Internationales Privatrecht und Zuständigkeitsrecht 

Eine Sonderregelung für Fälle der Anwendbarkeit ausländischen Rechts sieht Art. 80 Codice 

del consumo vor. Nach dieser Norm müssen dem Erwerber, auch wenn die Parteien ein 

anderes Recht als das italienische als auf den Vertrag anwendbar bestimmt haben, jedenfalls 

die in diesem Kapitel des Codice del consumo vorgesehenen Schutzrechte gewährt werden, 

wenn die Immobilie, die den Gegenstand des Vertrags bildet, im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union belegen ist. 

Die Vorgängerregelung des Art. 11 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998 a.F. sah 

demgegenüber vor, dass die Schutzrechte nur dann zwingend gewährt werden müssen, wenn 

sich die Immobilie im „Hoheitsgebiet des Staates“ („dello Stato“), also in Italien befindet. 

Dieser Widerspruch zu den Vorgaben durch Art. 9 der Timesharingrichtlinie, welcher auch in 

396 Zum diritto di recesso nach Art. 5 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998 ausführlich Ermini in: Cuffaro 
[Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, S. 404ff.; de Cristofaro, Studium Iuris 1999, S. 603ff. (611ff.). 
397 Zum Anzahlungsverbot nach Art. 6 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998 Pandolfini in: Cuffaro 
[Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, S. 428ff. 
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der italienischen Fassung auf die Belegenheit in „einem Mitgliedstaat“ („uno Stato membro“) 

bezogen ist, wurde durch das Gesetz vom 1. März 2002, n. 39 behoben.398 Diese neue 

Fassung wurde inhaltsgleich in Art. 80 Codice del consumo übernommen. 

Zu den Besonderheiten der italienischen Regelungen zählt das Vorhandensein einer Regelung 

betreffend die örtliche Zuständigkeit von Gerichten. Art. 79 Codice del consumo, der 

inhaltlich mit Art. 10 des Gesetzesdekrets vom 9. November 1998 übereinstimmt, erklärt für 

Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung des Kapitels ergeben, die Gerichte am Wohnort 

oder am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Erwerbers für unabdingbar örtlich zuständig, 

falls dieser im italienischen Hoheitsgebiet belegen ist. 

Inwieweit diese Regelung praktische Auswirkungen auf die internationale Zuständigkeit hat, 

ist jedoch fraglich. Der italienische Richter hat beim Vorliegen eines grenzüberschreitenden 

Bezugs399 die Regelungen der EuGVVO zu beachten, die, soweit sie anwendbar sind, den 

nationalen Zuständigkeitsregeln vorgehen. Eine Anwendung der Norm ist daher in rein 

nationalen Fällen denkbar,400 kommt aber auch dann in Frage, wenn der Anwendungsbereich 

der EuGVVO nicht eröffnet ist. Hat beispielsweise der Beklagte seinen Wohnsitz nicht im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates und greift auch nicht Art. 22 EuGVVO ein, so ist der 

persönliche Anwendungsbereich der EuGVVO nicht eröffnet.401 

Sehr problematisch ist im Übrigen das Verhältnis der Norm zum EuGVÜ und zum 

LuganoÜ.402 

f) Durchsetzungsregime 

aa) Zwingendes Recht 

Der zwingende Charakter des umgesetzten Richtlinienrechts wird durch Art. 78 Codice del 

consumo hervorgehoben. Nach dieser Norm sind Vertragsbestimmungen oder 

Zusatzvereinbarungen, nach denen der Erwerber auf seine Rechte nach diesem Kapitel des 

Codice del consumo verzichtet oder durch die die Haftung des Verkäufers beschränkt wird, 

nichtig. 

398 Pandolfini in: Cuffaro [Hrsg.], I Contratti di Multiproprietà, S. 469. 

399 Zu diesem Erfordernis Gebauer in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 26, 

Rn 10. 

400 So auch Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1080). 

401 Vgl. hierzu Gebauer in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 26, Rn 8. 

402 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1080). 
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bb) Rücktrittsfristen 

Auf die Verlängerung der Rücktrittsfristen im Zusammenhang mit der Verletzung 

vertraglicher Informationspflichten nach Art. 73 II, III und IV Codice del consumo wurde 

bereits hingewiesen. Die Verletzung vorvertraglicher Informationspflichten, z.B. durch 

Aushändigung eines fehlerhaften Prospekts, wird in Italien hingegen nicht durch eine 

verlängerte Rücktrittsfrist sanktioniert. 

cc) Sanktionen nach Art. 81 Codice del consumo 

Art. 81 Codice del consumo sieht darüber hinaus zwei öffentlich-rechtliche Sanktionen vor. 

Nach Art. 81 I Codice del consumo werden Verstöße des Verkäufers gegen die Vorschriften 

des Art. 70 I lit. a),b), c) Nr. 1, d) Nr. 2 und 3, e), f), g), h) und i), des Art. 71 III, des Art. 72 

und der Art. 74 und 78 mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von 500 bis 3.000 Euro geahndet, 

wenn die Handlung keine Straftat darstellt. 

Sanktioniert werden also insbesondere Verstöße gegen bestimmte vorvertragliche 

Informationspflichten, Verstöße gegen die Pflicht zur Herausgabe einer Übersetzung des 

Vertrages in die Sprache des Belegenheitsortes, Verstöße gegen spezielle Verpflichtungen des 

Verkäufers nach Art. 72403 sowie Verstöße gegen das Anzahlungsverbot nach Art. 74. 

Während Verletzung der Pflicht zur Herausgabe einer Übersetzung nach Art. 71 III eine 

Verwaltungsstrafe nach sich zieht, bleibt die Pflicht zur Abfassung des Prospekts in der 

Sprache des Erwerbers nach Art. 70 IV und Pflicht zur Übersetzung des Vertrages in die 

Erwerbersprache nach Art. 71 I ohne Sanktion. Dies überrascht umso mehr, weil für solche 

Verstöße nicht einmal eine Verlängerung der Rücktrittsfrist vorgesehen ist. 

Im Übrigen löste die ausschließliche Berücksichtigung der vorvertraglichen 

Informationspflichten schon im Hinblick auf die Vorgängerregelung (Art. 12 des 

Gesetzesdekrets vom 9. 11. 1998) Verwunderung aus.404 Während Verstöße gegen diese eine 

Verwaltungsstrafe nach sich ziehen, bleiben Verstöße gegen die vertraglichen 

Informationspflichten unberücksichtigt. Im Hinblick auf die unveränderte Beibehaltung der 

Regelung und darauf, dass Verstöße gegen vertragliche Informationspflichten durch die 

403 Zu diesen sogleich. 

404 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1081); de Cristofaro, Studium Iuris 1999, S. 603ff. (S. 607). 
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Verlängerung der Rücktrittsfrist geahndet werden, ist wohl von einem planvollen Handeln des 

italienischen Gesetzgebers auszugehen. 

Nach Art. 81 II Codice del consumo kann gegen den Verkäufer daneben auch eine 

Gewerbeuntersagung für die Dauer von 14 Tagen bis zu 3 Monaten verhängt werden, wenn 

dieser wiederholt gegen eine der Vorschriften nach Art. 81 I verstößt. 

g) Weitere Besonderheiten 

Auf einige der Besonderheiten der italienischen Regelung, wie der Einbeziehung der sog. 

promotore in den Kreis der Verpflichteten, wurde bereits oben eingegangen. Es gibt jedoch 

weitere besondere Regelungen, die zumindest kurz genannt werden sollen. 

So treffen den Verkäufer nach Art. 72 I Codice del consumo weitere besondere Pflichten. Er 

darf den Begriff „multiproprietà“ in Informationsdokument, Vertrag oder Werbung nur dann 

verwenden, wenn tatsächlich ein dingliches Recht den Gegenstand des Vertrages bilden soll.  

Eine weitere Besonderheit sind die umfangreichen Pflichten des Verkäufers zur Stellung von 

Sicherheiten. 

Art. 76 Codice del consumo stellt umfangreiche Bürgschaftspflichten auf. So muss nach Art. 

76 I der Verkäufer, der nicht die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft besitzt oder ein 

Gesellschaftskapital von weniger als 5.164.569 Euro hat und keinen Sitz oder Zweigstellen im 

italienischen Hoheitsgebiet hat, geeignete Bank- oder Versicherungsbürgschaften leisten, um 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages sicherzustellen. 

Befindet sich die Immobilie, auf die sich der Vertrag bezieht, im Bau, so ist der Verkäufer 

nach Art. 76 II in jedem Fall verpflichtet, Bank- oder Versicherungsbürgschaften zur 

Sicherstellung der Beendigung der Arbeiten zu leisten.  

Diese Bürgschaften sind nach Art. 76 III im Vertrag ausdrücklich zu erwähnen. Anderenfalls 

ist der Vertrag nichtig. Nach Abs. 4 darf schließlich die Geltendmachung der genannten 

Sicherheiten nicht von einer Vorausklage des Verkäufers abhängig gemacht werden. 
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F. Niederlande405 

I. Wirtschaftliche Entwicklung und praktische Bedeutung 

Timesharing erlangte in den Niederlanden nie signifikante wirtschaftliche Bedeutung.406 

Gemäß einer Studie aus dem Jahre 2001 gibt es in den Niederlanden gerade einmal 748 

Timesharing-Wohneinheiten, die sich auf insgesamt drei Objekte verteilen.407 

Eines der Objekte wird von der schweizerischen Hapimag AG in Amsterdam betrieben.408 Die 

anderen beiden Objekte liegen in Zantvoort und in Zeeland.409 

Dagegen gibt es aber eine gewisse Anzahl Niederländer, die Timesharingrechte im 

europäischen Ausland erworben haben. So haben beispielsweise ca. 40.000 Niederländer ein 

Timesharingrecht auf den Kanarischen Inseln erworben.410 Auch in Portugal411, 

Deutschland412, Italien413, Frankreich414, Österreich415 und im Vereinigten Königreich416 

lassen sich in gewissem Umfang Rechtsinhaber aus den Niederlanden finden. 

Einen Überblick über die sehr zögerliche wirtschaftliche Entwicklung und die geringe 

Verbreitung des Timesharings in den Niederlanden bietet folgende Tabelle:417 

Niederlande 1990 1992 1994 2001 

Timesharinganlagen 0 2 2  3 
Timesharer an niederl. Anlagen 0 228 233 
Timesharer aus den Niederl. 3.010 4.558 6.393 
Anzahl der Einheiten 748 

405 Der Überblick über die niederländische Umsetzung wurde unter Berücksichtigung und Zuhilfenahme des 

schriftlichen Länderberichts von Frau Dr. Viola Heutger und Herrn Dr. Bastiaan David van der Velden erstellt. 

406 Vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150a (S. 147). 

407 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 

408 Vgl. http://www.hapimag.ch (abgerufen am 11.11.2005). 

409 Vgl. zu weiteren Details Arduin, Timesharing, S. 150f. 

410 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 61. 

411 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 64. 

412 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 73. 

413 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 77. 

414 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 79. 

415 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 84. 

416 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69. 

417 Zu Quellenangaben und weiteren Details siehe Teil 4 dieser Studie. 


http://www.hapimag.ch
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II. Verfügbares rechtliches Instrumentarium 

Entsprechend der geringen wirtschaftlichen Verbreitung stellten sich Fragen der rechtlichen 

Konstruktion nicht in selbem Umfang wie in anderen europäischen Rechtsordnungen. 

Dennoch lassen sich zumindest einige Aussagen zu denkbaren Rechtskonstruktionen machen. 

Ein echtes Teilzeiteigentum ist nach niederländischem Recht nicht konstruierbar. Nach 

Art. 3:85 Abs. 1 BW wird eine Verbindlichkeit, die die Übertragung eines Guts für eine 

bestimmte Zeit zum Gegenstand hat, als eine Verbindlichkeit zur Bestellung eines 

Nießbrauchs für eine bestimmte Zeit angesehen. Ein periodisches Eigentumsrecht im Sinne 

eines echten Teilzeiteigentums ist im niederländischen Recht nicht vorgesehen.418 

Timesharing kann nach gegenwärtigem niederländischen Recht auch nicht als 

apparmentsrecht realisiert werden 419 Das Wohnungseigentum kann nicht in die 

timesharingspezifischen Perioden unterteilt werden. 

Nach der bereits dargelegten Regelung des Art. 3:85 Abs. 1 BW nimmt das Gesetz die zeitlich 

befristete Bestellung eines vruchtgebruik (usus fructus, Nießbrauch) an, wenn versucht wird, 

Eigentum unter einer Zeitbestimmung zu übertragen. Im Rahmen von dinglichen 

Konstruktionen greift man daher teilweise auf den vruchtgebruik zurück, welcher nach Art. 

3:201 BW das Recht gewährt, Güter, die einem anderen gehören, zu benutzen und ihre 

Früchte zu genießen.420 

Teilweise wird auch über Konstruktionen unter Verwendung der erfpacht (Erbpacht) und der 

mandeligheit (Grenzgemeinschaft) nachgedacht.421 

Auch gesellschaftsrechtliche Konstruktionen erscheinen generell denkbar. Eventuell können 

sog. coöperaties (Kooperationen) gegründet oder Timesharing durch Ausgabe von 

Zertifikaten einer Trust-Gesellschaft verwirklicht werden.422 

418 Vgl. Mijnssen/de Haan in: Asser-Serie, Goederenrecht, Algemeen Goederenrecht, Nr. 224 (S. 190).

419 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goederenrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366 (S. 387). 

420 Näher zum vruchtgebruik van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goedernrecht, Zakelijke Rechten,

Nr. 261ff. (S. 289ff.). 

421 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goedernrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366ff. (S. 388) mit 

ensprechenen Nachweisen. 

422 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goedernrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366ff. (S. 388)

m.w.N. 
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III. Die Umsetzung der Richtlinie 

1. Der Umsetzungsakt 

Die Richtlinie wurde in den Niederlanden zum 11. Juli 1997 umgesetzt.423 Dabei wurde eine 

neue afdeling (Abteilung) 10A in das siebte Buch des niederländischen Burgerlijk Wetboek 

(Bürgerliches Gesetzbuch, BW) eingefügt. Sie beschäftigt sich gemäß ihrer amtlichen 

Überschrift mit dem „koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken“ (mit 

dem Kauf von Teilzeitnutzungsrechten an unbeweglichen Sachen). Die Abteilung enthält 

sieben Artikel, die die wichtigsten umzusetzenden Regelungen enthalten.  

Zusätzlich wurde am 25. Juni 1997 ein sog. Gegevensbesluit bezüglich Timesharing 

geschaffen.424 Hierbei handelt es sich um eine Art Rechtsverordnung, durch die weitere 

Vorgaben der Richtlinie, nämlich die in der Anlage zur Richtlinie enthaltenen 

Informationspflichten und die Sprachregelungen, umgesetzt wurden. Der Gegevensbesluit 

kann in dieser Hinsicht mit der deutschen BGB-InfoV verglichen werden. 

Obwohl zur besseren Einpassung der Vorschriften in das Burgerlijk Wetboek gewisse 

Änderungen erforderlich waren, blieb es bei einer Minimalumsetzung der Richtlinie. Starke 

inhaltliche Erweiterungen wurden nicht vorgenommen. 

2. Grundzüge des Umsetzungsakts 

a) Anwendungsbereich 

Art. 7:48a BW bestimmt als erster Artikel innerhalb der neu eingefügten Abteilung 10A den 

Anwendungsbereich der folgenden Vorschriften, in dem er Definitionen des 

Timesharingkaufs, des Verkäufers, des Käufers und der Richtlinie vorsieht, auf die im 

Folgenden zurückgegriffen wird. 

So ist ein Kauf im Sinne der Normen der Abteilung 10A nach Art. 7:48a lit. a BW jeder 

Vertrag oder jede Kombination von Verträgen, welcher oder welche für die Dauer von 

mindestens drei Jahren mit dem Ziel abgeschlossen wird, dass der eine Teil, der Verkäufer, 

gegen Zahlung eines Gesamtpreises dem anderen Teil, dem Käufer, das sachliche oder 

persönliche Recht verschafft, zur Bewohnung bestimmte unbewegliche Sachen oder 

423 Staatsblad 1997, 288. 
424 Besluit van 25 juni 1997, houdende regels inzake de gegevens die de verkopers van rechten van gebruik in 
deeltijd van onroerende zaken ten behoeve van de kopers in de koopakte moeten vermelden (Gegevensbesluit 
rechten van gebruik in deltijd van onroerende zaken), Staatsblad 1997, 289. 
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Bestandteile von solchen für die Dauer von mindestens einer Woche im Jahr gebrauchen zu 

dürfen, oder sich hierzu verpflichtet. 

Unter dem Verkäufer in diesem Sinne versteht man nach Art. 7:48a lit. b BW jemanden, der 

beim oben genannten Vertrag in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt. 

Der Käufer im oben genannten Sinne ist nach Art. 7:48a lit. c BW derjenige, der natürliche 

Person ist und beim Kauf im oben genannten Sinne nicht in Ausübung eines Berufs oder 

Gewerbes handelt. 

Unter „richtlijn“ (Richtlinie) versteht man nach Art. 7:48a lit. d BW die Timesharingrichtlinie 

der EG.425 

In zeitlicher Hinsicht wird also sowohl die Dreijahresfrist als auch die Wochenfrist aus der 

Richtlinie übernommen. Die Eingrenzung des persönlichen Anwendungsbereichs folgt 

ebenfalls der Richtlinie. Verkäufer kann nur ein professionell, also in Ausübung eines Berufs 

oder Gewerbes handelnder Anbieter sein, Käufer nur eine natürliche Person, die weder 

gewerblich noch in Ausübung eines Berufs handelt. Die Eingrenzung der Objekte als zur 

Bewohnung bestimmte unbewegliche Sachen weicht zumindest sprachlich geringfügig von 

den Richtlinienvorgaben ab, die nicht auf unbewegliche Sachen, sondern auf zu 

Wohnzwecken bestimmte Gebäude abstellen.426 

b) Prospektpflicht 

Eine Pflicht zur Herausgabe eines Informationsprospekts sucht man in der niederländischen 

Richtlinienumsetzung vergebens. Man wählte stattdessen einen anderen Weg: Der Verkäufer 

muss jedem, der um Auskünfte über das Objekt bittet, einen Entwurf des Kaufvertrags (Art. 

7:48f Abs. 1 lit. a BW) aushändigen. Daneben muss demjenigen auch eine schriftliche 

Mitteilung betreffend die Art und Weise, wie nähere Informationen erlangt werden können, 

ausgehändigt werden (Art. 7:48f Abs. 1 lit. b BW). Es wird also die Prospektpflicht durch eine 

Entwurfsaushändigungspflicht ersetzt. Das bedeutet, dass alle erforderlichen Vertragsinhalte 

schon im Rahmen der vorvertraglichen Information vorliegen müssen. Die vertraglichen 

425 Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de 
bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkomsten inzake de verkrijging van 
een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen.
426 Zu Art. 7:48a BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150d, 
150e (S. 148ff.). 
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Informationspflichten ergeben sich aus Art. 7:48b Abs. 1 BW i.V.m. Art. 1 Gegevensbesluit. 

Ersterer verweist nämlich in seinem Satz 2 darauf, dass der Kaufvertrag mindestens die 

Angaben gemäß einer algemene maatregel van bestuur enthalten muss. Dies stellt einen 

Verweis auf den Gegevensbesluit dar. Die erforderlichen Pflichtangaben ergeben sich aus 

dessen Art. 1. Dieser gibt den Anhang zur Richtlinie – teilweise wortgetreu – wieder, so dass 

letztlich alle Pflichtangaben, die nach der Richtlinie für den Vertrag vorgesehen sind, in den 

Niederlanden auch im Rahmen der vorvertraglichen Information zu Verfügung stehen 

müssen. 

Nach Art. 7:48b Abs. 2 BW muss in einer Werbung für Timesharingverträge angegeben 

werden, dass die Dokumente nach Abs. 1 verfügbar sind. Es muss auch mitgeteilt werden, 

woher sie bezogen werden können. 

Die erforderlichen Sprachvorschriften bezüglich des Vertragsentwurfs ergeben sich mittelbar 

aus Art. 7:48b BW und den Vorschriften des Gegevensbesluit. Für den Entwurf gelten die 

Vorschriften nach 7:48b BW. Art. 7:48b Abs. 3 BW verweist im Hinblick auf die 

Vertragssprache auf eine algemene maatregel van bestuur, den Gegevensbesluit. In dessen 

Art. 2 Abs. 1 wird dem Käufer die Wahl zwischen der Sprache seines Wohnorts und der 

Sprache des Staates, dem er angehört, eingeräumt. Erforderlich ist jedoch, dass es sich um 

eine Amtsprache der EU oder eine Amtssprache eines Staates handelt, der zwar nicht Mitglied 

der EU, jedoch Vertragspartei des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

ist. 

Für die schriftliche Mitteilung über die Bezugsmöglichkeit näherer Informationen wird die 

Sprachregelung nach Art. 2 Abs. 1 des Gegevensbesluit durch Art. 7:48f Abs. 5 BW 

angeordnet. 

Fragen der Abweichungen zwischen Vertragsentwurf und späterem Vertrag greift Art. 7:48f 

Abs. 3 und 4 BW auf. Abweichungen vom vorherigen Entwurf sind nur im gegenseitigen 

Einverständnis der Vertragsparteien oder beim Vorliegen von Umständen möglich, die 

außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, Art. 7:48f Abs. 3 BW. Nach Art. 7:48f Abs. 4 
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BW muss der Verkäufer selbige vor Abschluss des Vertrages mitteilen. Außerdem müssen 

diese in der Vertragsurkunde ausdrücklich vermerkt werden.427 

c) Vertragsschluss 

Wie bereits angedeutet, finden sich die Umsetzungsbestimmungen zum Abschluss des 

Timesharingvertrags in Art. 7:48b BW. 

Art. 7:48b Abs. 1, S. 1 BW verlangt für den Timesharingvertrag Schriftlichkeit und 

beiderseitige Unterschrift. Folge eines Verstoßes gegen diese Formvorschrift ist gemäß 

Art. 3:39 BW die Nichtigkeit des Vertrages. 

Die Mindestinhalte des Vertrags ergeben sich, wie oben angesprochen, aus Art. 7:48b Abs. 1 

S. 2 BW i.V.m. Art. 1 Gegevensbesluit. Dieser Art. 1 gibt, wie oben dargelegt, den Anhang 

der Timesharingrichtlinie wieder. 

Art. 7:48b Abs. 2 BW bestimmt, dass die von den Parteien unterschriebene Vertragsurkunde 

oder eine Abschrift dem Käufer ausgehändigt werden muss. 

Angaben zur Vertragssprache macht, wie bereits oben angesprochen, Art. 7:48b Abs. 3 BW. 

Im Ergebnis muss der Vertrag in der oder den durch den Gegevensbesluit bestimmten 

Sprache(n) verfasst sein. Neben der bereits oben erläuterten Wahlmöglichkeit des Käufers 

nach Art. 2 Abs. 1 Gegevensbesluit ist hier auch Art. 2 Abs. 2 Gegevensbesluit von 

Bedeutung. Dieser gibt das Erfordernis der Übersetzung in die Sprache des Belegenheitsortes 

des Timesharingobjekts wieder.428 

d) Widerruf 

Das Recht des Käufers zur Vertragsauflösung (Ontbinding) ergibt sich aus Art. 7:48c BW. Mit 

dem Tag nach der Übergabe der Vertragsurkunde oder eine Abschrift beginnt eine zehntätige 

Frist zu laufen, in der sich der Käufer ohne Angabe von Gründen vom Vertrag lösen kann, 

Art. 7:48b Abs. 1 S. 1 BW. Enthält der Vertrag nicht alle durch den Gegevensbesluit 

geforderten Informationen, so wird die Frist um die Zeit verlängert, die bis zur Aushändigung 

einer Urkunde oder einer Abschrift verstrichen ist, die alle entsprechenden Informationen 

427 Zu Art. 7:48f BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150k 
(S. 154). 

428 Zu Art. 7:48b BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150f

(S. 150f.). 
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nachholt, höchstens jedoch für drei Monate. Insgesamt ergibt sich eine absolute Höchstfrist 

von 3 Monaten und zehn Tagen, was dem Mindeststandard der Richtlinie entspricht.429 

Für Finanzierungsverträge gilt Art. 7:48e BW. Schließt der Käufer direkt mit dem Verkäufer 

einen Finanzierungsvertrag ab, so zieht die Auflösung des Timesharingvertrages nach Art. 

7:48c BW automatisch die Auflösung des Finanzierungsvertrags nach sich, vgl. Art. 7:48e 

Abs. 1 BW. 

Wird der Kreditvertrag jedoch zwischen dem Käufer und einem dritten Kreditgeber 

geschlossen, so muss er den Finanzierungsvertrag separat auflösen, vgl. Art. 7:48e Abs. 2 

BW.430 

Während der in Art. 7:48b Abs. 1 BW bestimmten Frist darf der Käufer nicht dazu verpflichtet 

werden, Vorauszahlungen auf den Kaufpreis zu leisten, vgl. Art. 7:48c S. 1 BW. Nach S. 2 

dieses Artikels gelten während der Frist geleistete Zahlungen als unverschuldet bezahlt.431 

e) Internationales Privatrecht 

Art. 9 der Timesharingrichtlinie wird in den Niederlanden durch Art. 7:48g Abs. 2 BW 

umgesetzt. Wenn die vom Erwerb betroffene Immobilie im Gebiet eines Mitgliedstaates der 

EU oder eines anderen Staates, der Vertragsstaat des EWR ist, belegen ist, so kann dem 

Käufer, ungeachtet des auf den Vertrag anwendbaren Rechts, der gemäß der Richtlinie durch 

das Recht dieses Staates gewährte Schutz nicht vorenthalten werden. 

f) Durchsetzungsregime 

Art. 7:48g Abs. 1 BW bestimmt, dass zum Nachteil des Käufers von den Bestimmungen der 

Abteilung 10A nicht abgewichen werden kann. Es handelt sich um zwingendes Recht zu 

Gunsten des Käufers.432 

429 Zu Art. 7:48c BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150g 
150h (S. 151ff.). 
430 Zu Art. 7:48e BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150j 
(S. 153). 

431 Zu Art. 7:48d BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150i

(S. 153). 

432 Zu Art. 7:48g BW vgl. Hijma in: Asser-Serie, Bijzondere Overeenkomsten, Deel I, Koop en Ruil, Nr. 150l

(S. 154). 
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Der Durchsetzung der vertraglichen Informationspflichten dient die bereits angesprochene 

Verlängerung des Widerrufsrechts. Es kann sich, der Richtlinie entsprechend, bis auf drei 

Monate und zehn Tage ausdehnen. 

Im Übrigen enthalten die Vorschriften der Abteilung 10A keine direkten Sanktionen. Es 

können sich jedoch Sanktionen im Zusammenspiel mit anderen Normen ergeben. So führt der 

Verstoß gegen das Schriftlichkeitserfordernis nach Art. 7:48b Abs. 1 S. 1 BW zur 

Formnichtigkeit des Vertrages nach Art. 3:39 BW. 
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Teil 3 Schutzlücken und Probleme für Verbraucher im Recht des 

Timesharing 
Viele Punkte der Timesharingrichtlinie und ihrer deutschen Umsetzung sehen sich 

nachhaltiger und teils heftiger Kritik ausgesetzt. Diese Kritikpunkte sollen in diesem Teil der 

Studie dargestellt, (u.a. rechtsvergleichend) untersucht und bewertet werden.  

A. Fragen des Anwendungsbereiches 

Zunächst sollen dabei Fragen des Anwendungsbereichs näher untersucht werden. 

I. Persönlicher Anwendungsbereich 

1. Erweiterung des geschützten Personenkreises auf bestimmte juristische Personen 

a) Problem 

aa) Rechtslage 

§ 481 I BGB bestimmt, dass Teilzeit-Wohnrechteverträge im Sinne des BGB nur solche 

Verträge sind, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher geschlossen werden. 

Gemäß § 13 BGB können Verbraucher im Sinne des BGB jedoch nur natürliche Personen 

sein. 

Diese Regelung des deutschen Rechts entspricht den Vorgaben der Timesharingrichtlinie. 

Nach ihrem Art. 2, 4. Spiegelstrich ist Erwerber im Sinne der Richtlinie eine natürliche 

Person, die zu einem Zweck handelt, der als außerhalb ihrer Berufsausübung liegend 

betrachtet werden kann. 

bb) Problemstellung 

Der generelle Ausschluss juristischer Personen auf Erwerberseite aus dem persönlichen 

Anwendungsbereich der §§ 481ff. BGB wird im Hinblick auf den Schutzzweck der Normen 

als zweifelhaft angesehen.433 So sei der als eingetragener Verein organisierte Seniorenclub, 

der zum Wohle seiner Mitglieder entsprechende Wohnrechte erwirbt, kaum weniger 

schutzwürdig als eine natürliche Person.434 

Zu dieser Auffassung gelangte man teilweise bereits während der Entstehung der Richtlinie. 

433 Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 21; Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 190). 

434 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 22; Marinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 106;

Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 21. 
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So merkte der Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner Stellungnahme zum 

Richtlinienvorschlag der Kommission an, dass auch ein Erwerb von 

„Teilzeiteigentumsrechten“ durch Personengemeinschaften denkbar ist, die nicht im Rahmen 

einer Berufsausübung handeln435. Neben dem Beispiel des Seniorenclubs wurde auch das des 

Unternehmens angeführt, welches außerhalb seiner spezifischen Tätigkeit 

Teilzeiteigentumsrechte erwirbt, um seiner Belegschaft Ferienaufenthalte zu ermöglichen. 

Nach Ansicht des Wirtschafts- und Sozialausschusses sollten Personengemeinschaften ebenso 

wie Einzelpersonen erfasst werden, wenn diese keinen Erwerbszweck verfolgen436. 

Dies überzeugte offenbar auch das Europäische Parlament. In seiner Stellungnahme zum 

Kommissionsentwurf schlug es vor, dass als Erwerber im Sinne der Richtlinie jede natürliche 

oder juristische Person anzusehen sei, die Ansprech- oder Vertragspartner des Verkäufers 

ist437. 

In einem gemeinsamen Standpunkt438 griff der Rat jedoch auf den Vorschlag der 

Kommission439 zurück und legte sich darauf fest, dass Erwerber im Sinne der Richtlinie nur 

natürliche Personen sein können.  

Im Ergebnis hielt man also an der Beschränkung auf natürliche Personen fest.  

cc) Vorläufige Bewertung 

Teilweise wird versucht, die dargestellte Ungleichbehandlung von natürlichen und 

juristischen Personen durch die haftungsrechtlichen Unterschiede zu erklären. Da juristische 

Personen gegenüber ihren Gründern rechtlich verselbständigt seien und die dahinter 

stehenden natürlichen Personen grundsätzlich nicht mit ihrem Privatvermögen für die 

Verbindlichkeiten der juristischen Person hafteten, könne man den Ausschluss letztlich als 

verständlich ansehen440. 

Zugleich sieht man aber richtigerweise, dass es das Ziel der Timesharingrichtlinie ist, dem 

Erwerber eine Mindestsicherheit vor Übervorteilung zu verschaffen441. Wenn jedoch das 

435 ABl. C 108/1 vom 19.4.1993, S. 3.

436 ABl. C 108/1 vom 19.4.1993, S. 4.

437 ABl. C 176/95 vom 28.6.1993, S. 97. 

438 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994, S. 43. 

439 ABl. C 222/5 vom 29.8.1992, S. 6.

440 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 22; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 106.

441 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 57. 
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Ungleichgewicht zwischen Erwerber und Anbieter das entscheidende Kriterium sein soll, so 

ist es nicht recht einsichtig, wie die interne haftungsrechtliche Situation des Erwerbers 

entscheidenden Einfluss auf dessen Schutzwürdigkeit haben soll. In der Situation des 

Vertragschlusses steht der vertretungsberechtigte Vorstand des kleinen Sportvereins dem 

professionellen Timesharinganbieter ebenso unterlegen gegenüber, wie eine Einzelperson. 

Die vorgebrachte Skepsis hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der Exklusion ist daher durchaus 

berechtigt. 

Von einer anderen Seite wird geäußert, dass eine Erweiterung des Schutzbereichs auf 

mittelständische Gewerbetreibende und andere Kleinunternehmer nicht veranlasst ist. Da es 

trotz Schutzbedürftigkeit keine nennenswerte praktische Relevanz gebe, fehle es am 

erforderlichen Regelungsbedürfnis.442 

Dem kann nicht zugestimmt werden. Dabei soll keineswegs behauptet werden, dass der 

Timesharingerwerb durch schutzwürdige juristische Personen hohe statistische Relevanz 

besitzt. Jedenfalls liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Doch selbst wenn es sich 

hier um ein Randphänomen des Timesharings handeln sollte, so schmälert dies die 

Schutzwürdigkeit solcher Erwerber in keiner Weise. Schutzwürdigkeit lässt sich nicht 

ausschließlich auf eine zahlenmäßige Erheblichkeit reduzieren. Es ist nicht einzusehen, 

weshalb ein den geregelten Fällen vergleichbarer Fall nicht umfasst werden sollte, nur weil 

dieser quantitativ weniger stark ins Gewicht fällt. Eine Ungleichbehandlung von 

vergleichbaren Fällen kann nicht ausschließlich damit begründet werden, dass der eine Fall in 

der Praxis, relativ betrachtet, häufiger vorkommt als der andere. Gerade die gesetzliche 

Ungleichbehandlung von im Grunde vergleichbaren Fällen muss Anlass zur rechtspolitischen 

Kritik geben. 

Obiger Auffassung könnte allenfalls dann zugestimmt werden, wenn es überhaupt keine 

Fälle dieser Art in der Praxis des Timesharings gibt. Auch wenn sich hier letztlich kein 

positiver zahlenmäßiger Beweis für die Praxisrelevanz dieser Frage erbringen lässt, wird diese 

u.E. dennoch deutlich, wenn man nach weiteren Beispielen für schutzwürdige juristische 

Personen auf Erwerberseite sucht. So ist es leicht vorstellbar, dass ein Skiverein, der als 

eingetragener Verein organisiert ist, im Rahmen der Sportförderung für seine Mitglieder 

Teilzeitwohnrechte an mehreren Skihütten in verschiedenen Wintersportgebieten erwerben 

442 So von Schwaller, TzWrG, S. 31. 
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möchte, um seinen Mitgliedern entsprechende Abwechslung zu bieten. Auch bei einem Segel-

oder Surfverein ist es gut denkbar, dass dieser für seine Mitglieder gleich an mehreren 

Küstenabschnitten in der jeweils besten Windsaison Timesharingrechte an Ferienwohnungen 

erwirbt. Diese praxisnahen Beispiele legen nahe, dass vom Vorliegen eines rein theoretischen 

Problems nicht ausgegangen werden kann. 

b) Rechtsvergleichung 

Es ist daher von Interesse zu erfahren, wie in den zu untersuchenden Rechtsordnungen mit 

dieser Frage umgegangen wird. 

aa) Österreich 

Im österreichischen Umsetzungsgesetz wird gemäß § 1 I Teilzeitnutzungsgesetz (TNG) 

bezüglich der Begriffe Verbraucher und Unternehmer auf § 1 des österreichischen 

Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) verwiesen. Nach § 1 I Nr. 1 KSchG ist Unternehmer 

jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört. Umgekehrt ist ein 

Verbraucher gemäß § 1 I Nr. 2 TNG jemand, für den dies nicht zutrifft.  

Hieraus folgt, dass nach österreichischem Recht der Erwerber nicht zwingend eine natürliche 

Person sein muss.443 Der persönliche Anwendungsbereich des österreichischen TNG geht also 

in dieser Hinsicht erheblich weiter als der der Richtlinie.444 

bb) Frankreich 

Auch die französische Umsetzung weicht in dieser Hinsicht von der Richtlinie ab. Gemäß Art. 

L 121-60 I C.consom. wird nicht zwischen einem „Verkäufer“ und einem „Erwerber“, 

sondern zwischen dem „professionnel“ und dem „consommateur“, also zwischen dem 

Unternehmer und dem Verbraucher, unterschieden. 

Der Verbraucherbegriff wird dabei nicht gesondert definiert. Auch sonst ist im C.consom. 

keine Legaldefinition dieses Begriffs zu finden.445 Inwieweit juristische Personen 

Verbraucher sein können, ist daher problematisch und durchaus umstritten.446 

443 Siehe den österreichischen Länderbericht, S. 12; vgl. im Übrigen Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 150f.; zu

strittigen Einzelheiten: Krejci in: Rummel, ABGB, § 1 KSchG, Rn 7. 

444 Vgl. auch Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 6 (S. 18f.); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 151.

445 Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

446 Vgl. Pizzio, Code consom., S. 57f. (Nr. 109).
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Durch die Cour de cassation wurde der Verbraucherbegriff zunächst stark ausgedehnt. Auch 

juristische Personen kamen in weitem Umfang in den Genuss der 

Verbraucherschutzbestimmungen. Durch eine spätere Einschränkung dieser Rechtsprechung 

sind jedoch Verträge ausgenommen, die einen Bezug zur beruflichen Tätigkeit dieser Person 

haben.447 Es werden also im Ergebnis die juristischen Personen als Verbraucher angesehen, 

die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit handeln.  

In der Literatur ist man geteilter Auffassung. Während manche eine Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs für möglich halten448, gehen andere davon aus, dass es sich um eine 

natürliche Person handeln muss449. 

Legt man die Auffassung der Cour de cassation zu Grunde, so wird man letztlich von einer 

Erweiterung des Anwendungsbereichs ausgehen müssen. 

cc) Großbritannien 

Durch die nachträgliche Einfügung der Timeshare Regulations 1997 in den bereits 

bestehenden Timeshare Act 1992 entstand in Großbritannien eine komplizierte 

Gemengelage.450 

Die ursprünglich im Timeshare Act 1992 enthaltenen Regelungen kennen keine Begrenzung 

des persönlichen Anwendungsbereichs auf natürliche Personen. In den Vorschriften des 

Timeshare Act 1992, die durch die Timeshare Regulations 1997 Eingang in das Gesetz 

gefunden haben und die damit der Umsetzung der Richtlinie dienen, weisen hingegen 

entsprechende Einschränkungen des persönlichen Anwendungsbereichs auf. Dies hat zur 

Folge, dass die eigentlichen Umsetzungsvorschriften meist nur natürliche Personen schützen, 

die nicht „in course of a business“ handeln. 

Hieraus folgt, dass die britischen Regelungen den Schutz juristischer Personen auf 

Erwerberseite nur teilweise erfassen. 

447 Siehe den französischen Länderbericht, S. 15 mit entspr. Nachweisen. 

448 So Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

449 Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 149) ablehnend demgegenüber der französische 

Länderbericht, S. 15f. 

450 Siehe den britischen Länderbericht, S. 20. 
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dd) Spanien 

Das Gesetz 42/1998 verzichtet auf eine Einschränkung des geschützten Erwerberkreises nach 

Vorbild des Art. 2, 4. Spiegelstrich der Richtlinie. Eine allgemeingültige Definition des 

Verbrauchers, die zur Bestimmung des geschützten Erwerberkreises herangezogen werden 

könnte, ist auch im spanischen Recht nicht zu finden. Dies hat zur Folge, dass nicht nur der 

Verbraucher, im Sinne einer natürlichen Person, sondern grundsätzlich jeder denkbare 

Erwerber durch die spanische Richtlinienumsetzung geschützt wird.451 Dies ist jedoch unter 

Berücksichtigung der Bestimmungen des Art. 1 II und III des Gesetzes 26/1984452 

dahingehend einzuschränken, dass der Erwerber Endverbraucher der Leistung (destinatario 

final en el mercado) sein muss.453 

Letztlich bedeutet dies, dass auch juristische Personen den Schutz der spanischen 

Richtlinienumsetzung genießen können. 

ee) Italien 

Wesentlich restriktiver ist hingegen die italienische Regelung. Gemäß Art. 69 I lit. b des 

Codice del consumo ist der geschützte Erwerber der Verbraucher, dem das im Vertrag 

vorgesehene Recht übertragen wird oder zu dessen Gunsten dieses begründet wird oder zu 

dessen Gunsten die Begründung oder Übertragung versprochen wird. Art. 3 I des Codice del 

consumo grenzt den Begriff des Verbrauchers auf natürliche Personen ein, die zu einem 

Zweck handeln, der als außerhalb ihrer Berufsausübung liegend betrachtet werden kann.  

Diese Regelung, die den Ausschluss juristischer Personen auf Erwerberseite zur Folge hat, 

blieb nicht ohne rechtspolitische Kritik. Teilweise sieht man im italienischen Schrifttum sogar 

Möglichkeiten, zu einer extensiven Auslegung des Verbraucherbegriffs zu gelangen, die eine 

Erweiterung des geschützten Personenkreises auf juristische Personen bewirken könnte.454 

Auch werden Zweifel an der Vereinbarkeit der Regelung mit dem verfassungsrechtlichen 

Gleichheitsgrundsatz geäußert.455 

451 So auch Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517). 
452 LEY 26/1984, 19. Juli 1984, General para la defensa de Consumidores. 
453 Siehe den spanischen Länderbericht, S. 12; a.A. offenbar Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 517), die 

vom Fehlen jeglicher Einschränkungen ausgehen. 

454 Siehe den italienischen Länderbericht, S. 6.

455 Siehe den italienischen Länderbericht, S. 7.
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ff) Niederlande 

Das niederländische Recht nennt den Erwerber des Timesharingrechts in Art. 7:48a lit. a BW 

koper, also Käufer. Der Begriff des Käufers wird im Anschluss daran näher definiert. Es 

handelt sich nach Art. 7:48a lit. c BW dabei um denjenigen, der natürliche Person ist und beim 

Kauf im oben genannten Sinne nicht in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt. 

Es findet also im niederländischen Recht eine Begrenzung des geschützten Erwerberkreises 

auf natürliche Personen statt. 

gg) Ergebnis zur Rechtsvergleichung 

Es zeigt sich, dass der Einschränkung auf natürliche Personen nicht alle zu untersuchenden 

Rechtsordnungen gefolgt sind. In Spanien, Frankreich und Österreich unterliegt der Erwerb 

von Teilzeit-Wohnrechten durch juristische Personen, die außerhalb ihrer Berufsausübung 

handeln, den Vorschriften zur Richtlinienumsetzung. In Großbritannien werden die 

Regelungen des Timeshare Act 1992 zumindest teilweise auf solche Erwerber angewandt. 

Lediglich die Niederlande und Italien schließen juristische Personen auf Erwerberseite 

kategorisch aus. In Italien ist der Ausschluss, ebenso wie in Deutschland, Angriffen 

ausgesetzt. 

c) Lösung 

aa) Lösungsmöglichkeiten 

Im Hinblick auf die oben dargelegten Aspekte sollte der Erwerberschutz auf juristische 

Personen ausgedehnt werden, die beim Erwerb der Rechte nicht in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln. Es bieten sich – jeweils auf europäischer 

und auf nationaler Ebene – zwei Lösungsmöglichkeiten an. 

(1) Umfassende Lösung 

Zunächst besteht die Möglichkeit einer generellen Gleichstellung juristischer Personen bei 

Vorliegen gleicher Voraussetzungen. 

Europarechtlich wäre dies durch einen künftigen Verzicht auf derartige Einschränkungen bei 

der Schaffung verbraucherrechtlicher Regelungen zu realisieren. Bestehende Rechtsakte 

müssten entsprechend revidiert werden. 
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Im deutschen Recht könnte eine Erweiterung des § 13 BGB vorgenommen werden, durch die 

juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften den natürlichen Personen 

gleichgestellt werden. Ein neu gefasster § 13 könnte folgendermaßen lauten: „Verbraucher ist 

jede natürliche oder juristische Person oder jede rechtsfähige Personengesellschaft, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann“. 

(2) Timesharingspezifische Lösung 

Sucht man nach einer timesharingspezifischen Lösung, so bietet sich eine Abänderung des 

Art. 2, 4. Spiegelstich der Timesharingrichtlinie an. Es müsste dort der Passus „…jede 

natürliche Person…“ durch die Formulierung „…jede natürliche oder juristische Person…“ 

ersetzt werden.456 

Subsidiär kommt auch hier eine ausschließliche Abänderung des deutschen Rechts in Frage. 

Wenn der gegenwärtige Verbraucherbegriff des § 13 BGB unverändert bleiben soll, so kann 

§ 481 BGB ein weiter Absatz angefügt werden, demzufolge Verbraucher im Sinne dieses 

Titels auch jede juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaft ist, die den 

Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

bb) Lösungsvorschlag 

Den Status der natürlichen Person zur Voraussetzung für die Anwendbarkeit von 

Verbraucherschutzvorschriften zu machen, ist generell abzulehnen. Es sind letztlich immer 

nur die Besonderheiten des jeweiligen Vertragsschlusses, die die Schaffung spezieller 

Vorschriften zum Schutz einzelner Vertragsparteien rechtfertigen.457 

Die konsequenteste Lösung ist daher der generelle Verzicht auf die Einschränkung. Um einen 

Gleichlauf der europäischen Regelungen zu schaffen, sollte der Ansatz auf gemeinschaftlicher 

Ebene erfolgen. Die Umsetzung einer generellen Ausdehnung könnte in Deutschland durch 

die vorgeschlagene Änderung des § 13 BGB erfolgen. 

456 So auch der Vorschlag des Europäisichen Parlaments, ABl. C 176/95 vom 28.6.1993, S. 97 (Änderung 

Nr. 10). 

457 So auch Pfeiffer in: Soergel, § 13 BGB, Rn 46 m.w.N.; zur Kritik an der inhaltsgleichen Begrenzung der 

Klauselrichtlinie Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 5, Art. 2, Rn 4 m.w.N. 
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2. Ausweitung des Anwendungsbereiches auf Privat-Privat-Fälle (C2C)?  

a) Problem 

aa) Rechtslage 

Die §§ 481ff. BGB erfassen gemäß § 481 I S.1 BGB nur Verträge, bei denen ein Unternehmer 

als Anbieter der Timesharingrechts auftritt. Nach § 14 BGB sind Unternehmer jedoch nur 

solche natürliche und juristische Personen oder nur solche rechtsfähigen 

Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Es werden nur Verträge 

zwischen einem Unternehmer (auf Anbieterseite) und einem Verbraucher (auf 

Nachfragerseite) erfasst (so genannte B2C-Konstellation). Daraus folgt, dass die 

Weiterveräußerung oder die Verschaffung von Timesharingrechten durch private Anbieter 

zumindest im Grundsatz eindeutig nicht erfasst ist458. 

Die Regelung im deutschen Recht lässt sich mit Art. 2, 3. Spiegelstrich der 

Timesharingrichtlinie begründen. Auch dort wird für die Anbieterseite eine Beschränkung auf 

professionelle Anbieter vorgenommen. 

Eine entsprechende Anwendung der §§ 481ff. BGB auf Verträge zwischen zwei 

Verbrauchern ohne Mitwirkung eines professionellen Vermittlers wird, soweit ersichtlich, 

einhellig ausgeschlossen.459 

Vereinzelt wird jedoch eine Anwendung der §§ 481ff. BGB auf Fälle propagiert, in denen der 

Timesharingvertrag zwischen zwei Verbrauchern durch die Tätigkeit eines professionellen 

Vermittlers zustande kommt. 

So will eine Auffassung die §§ 481ff. BGB analog auf Wohnrechtsübertragungsverträge, also 

Verträge, mit denen der Ersterwerber sein Recht auf einen Zweiterwerber überträgt, 

anwenden, wenn der Zweiterwerb unter Einschaltung eines Vermittlers oder Maklers auf 

Veräußererseite zustande kommt460. Der Weiterveräußerungsvertrag unterliege dem 

Schriftformerfordernis des § 484 BGB und dem Erwerber stehe ein Widerrufsrecht analog § 

485 BGB zu.461 Auch unterliege der Vermittler den Informations- und Prospektpflichten der 

458 Vgl. auch Putzo in: Palandt, § 481 BGB, Rn 4; A. Staudinger in: Hk-BGB, § 481 BGB, Rn 2; zum alten

TzWrG: Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 1 TzWrG, Rn 7. 

459 Putzo in: Palandt, Vorb. § 481 BGB, Rn 2. 

460 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 175ff. 

461 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 177. 
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§§ 482f. BGB, wobei es ausreichen soll, dass der Veräußerer dem Zweiterwerber die 

Prospekte des Anbieters zur Verfügung stellt. Jedoch müsse der Veräußerer zwischenzeitliche 

Änderungen ausdrücklich mitteilen.462 

Eine weitere Auffassung will in den Fällen, in denen sich eine Privatperson eines 

gewerblichen Agenten oder Maklers bedient, die §§ 481ff. BGB offenbar sogar direkt 

anwenden. Unternehmer im Sinne des § 481 I i.V.m. § 14 BGB sei nicht nur, wer das Recht 

in eigenem Namen und auf eigene Rechnung verschafft oder dies zu tun verspricht, sondern 

auch derjenige, der als Abschlussvertreter auftritt. 463 

Eine direkte Anwendung entbehrt indes einer tragfähigen Grundlage. Teilzeit-

Wohnrechteverträge sind nur Verträge, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher ein 

Recht verschafft oder zu verschaffen verspricht, § 481 I, S. 1 BGB. Diesem eindeutigen 

Wortlaut kann auch nicht die gewerbliche Tätigkeit des Vermittlers im Rahmen des 

Maklervertrags oder Maklerdienstvertrags entgegengehalten werden. Die Tatsache, dass der 

Vertrag zwischen Veräußerer und Makler ein „Verbraucher-Unternehmer-Vertrag“ ist, kann 

keinen Einfluss auf die Qualifikation des Wohnrechtsübertragungsvertrags haben. 

Der Frage nach dem Für und Wider einer Analogie soll im Rahmen der Bewertung 

nachgegangen werden. 

bb) Problemstellung 

Unabhängig von der Frage der Anwendung auf Fälle professioneller Vermittlung liege es 

nach letztgenannter Auffassung nicht fern, dass gerade ein ernüchterter und enttäuschter 

Ersterwerber ähnlich dubios wie der eigentliche Anbieter vorgehe, um sein Nutzungsrecht 

einem Nachfolger „anzudrehen“464. Man befürchtet, dass sich Opfer betrügerischer Angebote 

„als überaus „lernfähig“ und „erfinderisch“ erweisen könnten“ und es dadurch zu einem 

gefährlichen „Lawineneffekt“ kommen kann465. 

Die erstgenannte Auffassung, die eine Analogie favorisiert, sieht den Zweiterwerber in einer 

dem Ersterwerber vergleichbaren Position. Der Zweiterwerber sei wie der Ersterwerber 

462 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 177 mit Fn. 1028. 

463 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 19. 

464 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 20; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 105;

Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 

465 Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 
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langfristig gebunden, ebenso mit der Belastung durch hohe jährliche Gebühren konfrontiert 

und muss in gleichen Maße das Insolvenzrisiko des Betreibers tragen. Auch sei der 

Zweiterwerber bei professioneller Vermittlung in Gefahr, sich durch unseriöse 

Geschäftspraktiken zu unüberlegten Vertragsschlüssen hinreißen zu lassen.466 

Auch nach einer weiteren Stimme aus dem rechtswissenschaftlichen Schrifttum ist die 

Schutzbedürftigkeit des Erwerbers im Fall einer Privatveräußerung nicht als geringer zu 

bewerten467. 

Zugleich gibt man jedoch teilweise zu bedenken468, dass es sich hier nicht um einen 

„empirisch eklatanten“ Missbrauchsfall „mit zweifelsfreiem Interventionsbedarf“ handele469. 

Es wird befürchtet, dass durch eine solche Ausweitung die privatrechtstheoretischen 

Grundlagen des europäischen Verbraucherschutzrechts verlassen würden, die eine 

Schutzwürdigkeit des Verbrauchers bewusst vom Machtgefälle gegenüber gewerblichen 

Vertragspartnern abhängig machten470. Vor seinesgleichen sei ein Verbraucher nicht 

schutzwürdig. Zwingende verbraucherschutzrechtliche Vorschriften korsettierten unmittelbar 

die Privatautonomie471. 

cc) Vorläufige Bewertung 

Richtig ist zunächst, dass ein Übermaß an zwingendem Recht zur Beeinträchtigung der 

Privatautonomie führen würde. Die Perfektionierung des Verbraucherschutzrechts geht 

zwingend mit einer zunehmenden Begrenzung der Vertragsfreiheit einher472. Zu Recht wird 

daher gefordert, dass für hoheitliche Eingriffe in das System von Vertrag und Wettbewerb 

eine spezifische Rechtfertigung erforderlich ist, für die es auf den jeweiligen Schutzzweck 

ankommt473. 

Fraglich ist daher, ob die Verneinung eines abstrakten Machtgefälles zwingendes Argument 

466 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 176. 

467 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 1 TzWrG, Rn 7.

468 Dies gilt im Hinblick auf die von diesen Autoren favorisierte Anwendung der Normen in Fällen

professioneller Vermittlung wohl ausschließlich für Fälle ohne solche professionelle Vermittlung, also „reine“ 

sog. C2C-Konstellationen.

469 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 20; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 105;

Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 

470 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 20; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 176.  

471 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 20; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 105;

Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 

472 So auch Dreher, JZ 1997, S. 167ff. (S. 177).

473 Dreher, JZ 1997, S. 167ff. (S. 170).
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dafür ist, die rechtspolitische Diskussion gänzlich abzuschneiden. Fordert man richtigerweise 

eine spezifische Rechtfertigung der hoheitlichen Eingriffe unter Berücksichtigung des 

Schutzzwecks im konkreten Sachzusammenhang, so wird klar, dass eine Rechtfertigung der 

zwingenden Vorschriften im Timesharingrecht weniger auf einem abstrakten Machtgefälle, 

sondern, wie die umfangreichen Informationspflichten zeigen, eher auf einem spezifischen 

Informationsgefälle beruhen muss. Ein solches Informationsgefälle kann jedoch auch 

zwischen Privatpersonen bestehen. Die Verneinung eines abstrakten Machtgefälles ist also 

nicht geeignet, eine Diskussion über eine Einbeziehung von Privat-Privat-Fällen de lege 

ferenda abzulehnen. 

Die Frage ist vielmehr, inwieweit in Fällen der privaten Weiterveräußerung die 

umfangreichen Verpflichtungen der §§ 481ff BGB für einen privaten Veräußerer zumutbar 

sind. Dabei sind insbesondere die Vorschriften zur Erstellung und Aushändigung eines 

umfangreichen Prospekts (§ 482 BGB), die Vorschriften zum Vertragsinhalt und den 

vertraglichen Informationspflichten (§ 484 BGB) und die umfassenden Sprachregelungen 

(§ 483 BGB) vor Augen zu führen. Diese Vorschriften kann ein professioneller Anbieter, der 

eine Vielzahl gleichförmiger Geschäfte tätigt, noch mit einigen Anstrengungen erfüllen. Für 

einen privaten Veräußerer wäre es jedoch ein unerträglicher Aufwand, seinen 

Timesharinganteil gemäß diesen Vorschriften weiterzuveräußern.  

Kaum eine Besserung wird dadurch erreicht, dass der Verkäufer nur die Unterlagen des 

ursprünglichen Anbieters weitergeben muss, wenn dem veräußernden Verbraucher zugleich 

die Pflicht auferlegt wird, auf zwischenzeitliche Änderungen ausdrücklich hinzuweisen. So 

wird letztlich doch dem veräußernden Ersterwerber die Haftung für die Richtigkeit und 

Aktualität der Angaben aufgebürdet. 

Für die Frage der Anwendung in Fällen professioneller Vermittlung ist zu beachten, dass das 

erworbene Recht für den Verbraucher mangels eines funktionierenden Zweitmarkts ohnehin 

beinahe unveräußerlich ist. Second-Hand-Märkte für „gebrauchte“ Wohnrechte entwickeln 

sich nach einer Auffassung nur schleppend.474 Bei den Kriminalbehörden des Bundes und der 

Länder konstatiert man, dass sich der Wiederverkauf eines Teilzeit-Wohnrechts „oft 

außerordentlich schwierig“ gestaltet475. Verbraucherschützer sind sogar der Auffassung, dass 

474 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 20. 

475 Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes [Hrsg.], Broschüre: „Timesharing- so 

beugen Sie Risiken wirksam vor“. 
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es einen funktionierenden Markt für „gebrauchtes Timesharing“ weder gab noch gibt und der 

Wiederverkauf von Timesharing aussichtslos ist.476 Wenn festgestellt wird, dass sich eine 

gewisse Anzahl von Wiederverkaufsgesellschaften etabliert hat477, so kann sich dies nur auf 

Einzelfälle beziehen. Würde man im Falle der Weiterveräußerung nun auch noch die vollen 

Informationspflichten der §§ 482ff. BGB aufbürden, so würden diese letztlich nicht den 

Vermittler sondern den privaten Veräußerer treffen. Die Vermittlungskosten würden 

entsprechend steigen. Nimmt man an, dass der Preis beim Wiederverkauf 25 bis 65% des 

Ursprungspreises beträgt478 und zieht man die Maklergebühren davon ab, so bleibt ohnehin 

nur wenig von dem einst investierten Geld übrig. Die kaum lohnende Veräußerung der Rechte 

könnte durch die umfangreichen Informationspflichten der §§ 481ff. BGB beim 

Wiederverkauf auf diese Weise wirtschaftlich unmöglich werden.  

Etwas anderes kann für das Widerrufsrecht und das Anzahlungsverbot gelten. So liegt die 

Einräumung eines kurzen Widerrufsrechts durchaus im Rahmen des Zumutbaren. Auch der 

Verzicht auf Zahlungen in einem kurzen Zeitraum ist vertretbar. Der Veräußerer ist ja nicht 

verpflichtet, seinerseits bereits vor Ablauf einer Wartefrist zu leisten. Den Leistungsaustausch 

um zwei Wochen zu verschieben, überfordert keine der beiden Vertragsparteien. Dass auch 

die Wirtschaft von einer Zumutbarkeit eines zweiwöchigen Widerrufrechts und eines 

Anzahlungsverbots in dieser Zeit ausgeht, zeigen die Verhaltensregeln, denen sich die 

Mitglieder des Branchenverbandes „Organisation for Timeshare in Europe“ (OTE) 

unterworfen haben. Danach müssen Wiederverkaufsfirmen, die Mitglieder der OTE sind, den 

jeweiligen Erwerbern hinsichtlich Rücktrittsfrist und Anzahlung die gleichen Konditionen 

wie im Ersterwerb einräumen.479 

Die Möglichkeit, sich binnen kurzer Frist von einem Vertrag wieder lösen zu können und 

während dieser Zeit keine Anzahlung leisten zu müssen, könnte eventuell auch zu einer 

Stärkung des Zweitmarkts beitragen. Zwar werden, so lange die „gebrauchten“ Rechte in 

Konkurrenz zu „neuen“ Rechten stehen, die verkaufwilligen Ersterwerber im Vergleich zu 

den professionellen Anbietern wohl auch dann meist das Nachsehen haben, können die 

476 EVZ Kiel [Hrsg.], Timesharing - Wie kommt man wieder raus?, S. 3, 15.

477 So OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 115. 

478 So OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 115. 

479 „Wiederverkaufsfirmen (“Vermittlungsmitglieder”) müssen dem Erwerber des zu veräußernden 

Teilzeitwohnrechts hinsichtlich der Rücktrittsfrist und der Anzahlungen dieselben Konditionen einräumen, wie 

sie auch anderen Käufern von Teilzeitwohnrechten eingeräumt werden oder von Gesetzes wegen vorgesehen

sind.“, so genannter OTE-Verhaltenskodex, abrufbar unter http://www.ote-info.com (abgerufen am 16. Aug.

2005). 


http://www.ote-info.com
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professionellen Anbieter doch Rechte an neu gebauten Immobilien anbieten und ein 

wesentlich breiteres und effizienteres Marketing betreiben.480 Der geringere Preis gepaart mit 

den Schutzrechten nach §§ 485 und 486 BGB könnte jedoch dem Gebrauchtmarkt zumindest 

gewisse Stärkung verschaffen. 

b) Rechtsvergleichung 

aa) Österreich, Niederlande, Großbritannien 

Nach § 1 I TNG unterliegen nur Verträge, durch die ein Verbraucher von einem Unternehmer 

Teilzeitnutzungsrechte erwirbt, den Vorschriften der österreichischen Richtlinienumsetzung. 

Daraus folgt, dass Verträge zwischen zwei Verbrauchern nicht erfasst sind. Die Erfassung 

solcher Verträge wird auch durch das Schrifttum nicht diskutiert.481 

Aus den Niederlanden und aus Großbritannien sind ebenfalls keine Besonderheiten zu 

vermelden. 

bb) Frankreich 

Eine etwas andere Lage ergibt sich in Frankreich. Die Schutzvorschriften der Art. L 121-61ff. 

Code consom. kommen gemäß Art. L 121-60 I Code consom. unter Umständen auch in Fällen 

der Weiterveräußerung zur Anwendung. Diese sind nämlich von der Regelung erfasst, sofern 

sie durch einen Unternehmer, beispielsweise durch einen professionellen Immobilienmakler, 

erfolgen.482 Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Unternehmer mit Abschlussvollmacht 

ausgestattet ist und den Vertrag in Vertretung des veräußernden Verbrauchers mit dem 

Erwerber schließt. Ob Regelungen auch dann anwendbar sind, wenn sich der Unternehmer 

auf eine reine Vermittlung beschränkt, ist bislang offen.483 

cc) Spanien 

Nach Art. 1 V des spanischen Umsetzungsgesetzes (Gesetz 42/1998) ist dieses auf den 

Eigentümer, die Wohnungsbaugesellschaft und auf jede beliebige natürliche oder juristische 

Person anwendbar, die gewerbsmäßig an der Übertragung oder an dem Vertrieb von 

turnusmäßigen Nutzungsrechten beteiligt ist. Dies hat zur Folge, dass professionelle 

480 Vgl. dazu die Broschüre: „Timesharing- so beugen Sie Risiken wirksam vor“, herausgegeben vom Programm

polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. 

481 Zu letzterem siehe den österreichischen Länderbericht, S. 12. 

482 Vgl. Desurvire et Lechau, Petites affiches vom 17. August 1999, S. 18ff. (S. 19) sowie den französischen

Länderbericht, S. 16. 

483 Vgl. den französischen Länderbericht, S. 16.
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Vermittler an die Vorschriften des Gesetzes gebunden sind. Und auch der Inhaber eines 

turnusmäßigen Nutzungsrechts, der gewerbsmäßig an der Übertragung oder am Vertrieb 

dinglicher Rechte beteiligt ist, ist gemäß Art. 15 II an die Artt. 2 und 8 bis 12 des Gesetzes 

gebunden.484 

Etwas enger formuliert ist dagegen Art. 8 II im Hinblick auf die Prospektpflicht. Danach muss 

das Informationspapier durch den Eigentümer, die Wohnungsbaugesellschaft bzw. jede 

natürliche oder juristische Person herausgegeben werden, die gewerbsmäßig an der 

Übertragung von turnusmäßigen Nutzungsrechten beteiligt ist. 

Wenn hiernach die bloße Beteiligung am Vertrieb als nicht ausreichend angesehen wird, so 

kann zumindest in den Fällen, in denen der Vermittler an der eigentlichen Übertragung 

beteiligt ist, eine Prospektpflicht anzunehmen sein.485 

dd) Italien 

Auch das italienische Recht fasst den Kreis der Verpflichteten sehr weit. Gemäß Art. 69 lit. c 

des Codice del Consumo wird jeder, der, auf welche Art auch immer, die Begründung, die 

Übertragung oder Übertragung oder die Eingehung einer Verpflichtung zur Begründung oder 

Übertragung des im Vertrag vorgesehenen Rechts fördert, dem eigentlichen Verkäufer 

gleichgestellt. Dies hat zur Folge, dass die italienischen Umsetzungsbestimmungen immer 

dann zur Anwendung kommen, wenn der Verbraucher den Timesharingvertrag unter 

Mitwirkung eines professionellen Vermittlers schließt. Dabei ist nicht maßgeblich, ob der 

Vermittler für einen privaten oder für einen professionellen Anbieter tätig wird.486 

Im Übrigen ist der Ausschluss von privaten Weiterverkäufen genereller Kritik aus dem 

italienischen Schrifttum ausgesetzt. Die Herausnahme solcher Fälle aus dem 

Anwendungsbereich sei ungerechtfertigt.487 

ee) Ergebnis zur Rechtsvergleichung 

Einige der untersuchten Rechtsordnungen, namentlich diejenigen aus dem romanischen 

Rechtskreis, weisen eine Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereiches für Fälle der 

privaten Weiterveräußerung unter Einschaltung eines professionellen Vermittlers auf. 

484 Siehe den spanischen Länderbericht, S. 13. 

485 Kritisch zur wechselnden Definition des Verpflichteten Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 333). 

486 Siehe den italienischen Länderbericht, S. 7.

487 Siehe den italienischen Länderbericht, S. 7.
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Fälle privater Weiterveräußerung ohne Mitwirkung eines Vermittlers sind hingegen in keiner 

der untersuchten Rechtsordnungen den Vorschriften zur Richtlinienumsetzung unterworfen. 

c) Lösung

aa) Lösungsmöglichkeiten 

Eine partielle Anwendung der §§ 485, 486 BGB auf Fälle professioneller Vermittlung im 

Wege einer Analogie, wie sie teilweise vorgeschlagen wird, erscheint im Hinblick auf die 

zumindest in bestimmter Hinsicht vergleichbaren Interessenlagen durchaus denkbar.  

Eine klare und im Hinblick auf den Verbraucherschutz vorzugswürdige Lösung ist jedoch in 

einer entsprechenden Klarstellung durch den Gesetzgeber zu suchen. 

bb) Lösungsvorschlag 

Die Gewährung von Schutzrechten könnte zur Entstehung eines funktionierenden 

Zweitmarktes beitragen. Eine völlige Gleichstellung der privaten Weiterveräußerung kommt 

jedoch letztlich – sowohl was reine Privatfälle angeht, als auch bei Verträgen unter 

Mitwirkung professioneller Vermittler – nur im Hinblick auf das Widerrufsrecht und das 

Anzahlungsverbot in Betracht. Die weitreichenden Informationspflichten sind dem 

verkaufenden Ersterwerber nur eingeschränkt zumutbar. Allenfalls die Weitergabe der 

Prospekte ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben kommt in Betracht. 

Wie mit den Fällen des Verlustes der Unterlagen umzugehen ist, kann dabei dem nationalen 

Leistungsstörungsrecht (Unmöglichkeit oder verwandte Institute) überlassen bleiben. Diese 

Einschränkung muss auch für die Fälle der professionellen Vermittlung gelten, da 

anderenfalls letztlich der Erwerber die hohen finanziellen Belastungen zu tragen hätte. 

Da das skizzierte Informationsgefälle in den Vermittlerfällen ebenso wie in den „reinen“ 

Privatverkaufsfällen besteht und dem Erwerber auch hier eine Möglichkeit zum Nachdenken 

über den weitreichenden Vertragsschluss zugestanden werden sollte, ist eine 

Ungleichbehandlung der beiden Fälle letztlich generell nicht angebracht.  



118 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

II. Sachlich-gegenständlicher Anwendungsbereich 

1. Immobilieneigenschaft 

a) Problem 

aa) Rechtslage 

Die §§ 481ff. BGB sind nach § 481 I BGB nur auf Verträge in Bezug auf Rechte an 

Wohngebäuden anwendbar. § 481 III BGB erweitert dies dadurch, dass er einen Teil eines 

Wohngebäudes einem Wohngebäude gleichstellt. Erfasst werden also nur Verträge über 

Wohngebäude bzw. über Teile von Wohngebäuden. Es wird maßgeblich auf die 

Immobilieneigenschaft abgestellt488. 

Dies geschieht in Übereinstimmung mit der Timesharingrichtlinie. Deren Art. 1 macht 

deutlich, dass nur Timesharing an Immobilien geregelt werden soll. Art. 2, 2. Spiegelstrich 

stellt dabei klar, dass Immobilien im Sinne der Richtlinie nur Wohngebäude als Ganzes oder 

Teile eines Wohngebäudes sein können. 

bb) Problemstellung 

Bemerkenswert ist, dass eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf 

Immobilien nicht unumstritten war. So schlug das Europäische Parlament in seiner 

Stellungnahme zum Kommissionsentwurf489 vor, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie 

auch auf bestimmte bewegliche Sachen erweitert werden sollte, um künftige Regelungslücken 

zu vermeiden490. Es wurde nämlich festgestellt, dass sich das System zeitanteiliger Nutzung in 

jüngster Zeit auch vermehrt bei beweglichen Sachen der Freizeitbetätigung durchgesetzt hat, 

die zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Dies gelte vor allem für Sachen mit 

höherem Anschaffungswert, die sich viele Verbraucher nicht leisten können oder deren 

Erwerb wegen einer naturgemäß nur vorübergehenden Nutzung unökonomisch wäre.491 

Auch in der Literatur gibt man zu bedenken, dass Segelyachten, Hausboote, Wohnmobile 

oder Wohnwagen funktionelle Äquivalente zu Ferienwohnungen darstellen können492. 

488 Vgl. auch Putzo in: Palandt, § 481 BGB, Rn 6; Eckert in: Bamberger/Roth, § 481, Rn 9; Franzen in: MüKo, 

§ 481 BGB, Rn 27. 

489 ABl. C 222/5 vom 29.8.1992, S. 6.

490 ABl. C 176/95 vom 28.6.1993, S. 96. 

491 ABl. C 176/95 vom 28.6.1993, S. 96. 

492 Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 27; Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 10; Martinek NJW 

1997, S. 1393ff. (S. 1394). 
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Gleichwohl sieht man die Gefahr, dass eine solche Ausweitung des Anwendungsbereichs zu 

weit führen würde und lehnt diese folglich ab. Man käme, so gibt Martinek zu bedenken, 

„vom Hundertsten ins Tausendste“, wenn man sich im Hinblick auf den „sachlichen und 

persönlichen Anwendungsbereich von verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften nicht 

diszipliniert auf die ‚Spitze des Eisbergs’“ beschränke493. 

cc) Vorläufige Bewertung 

Die Bedenken, die bereits oben gegen rein quantitative Betrachtungen anzubringen waren,494 

gelten hier entsprechend. Sind Erwerber von Timesharingrechten an Segelyachten qualitativ 

ebenso betroffen wie Erwerber von Timesharingrechten an Immobilien, so kann eine 

geringere Anzahl an Fällen kein geeignetes Argument sein, um eine Diskussion de lege 

ferenda gänzlich abzuschneiden. Vielmehr muss gerade die gesetzliche Ungleichbehandlung 

von vergleichbaren Fällen die Frage nach deren Berechtigung aufwerfen, welche nicht durch 

reine Arithmetik beantwortet werden kann. 

Im Übrigen erscheint auch die Annahme einer zahlenmäßigen Unerheblichkeit fraglich. So 

wird im Jahr 2001 vom europäischen Branchenverband „Organisation for Timeshare in 

Europe“ berichtet, dass in Großbritannien eine wachsende Zahl von Flussschiffen auf 

Timesharingbasis betrieben wird.495 Zwischen 1998 und 1999 habe sich die Zahl von 

Teilzeitrechtsinhabern an solchen Booten allein im Vereinigten Königreich sogar mehr als 

verdoppelt und dieser Trend setze sich im Jahr 2001 fort.496 

Dies lässt die Möglichkeit erkennen, dass auf längere Sicht ähnliche Probleme wie beim 

Immobilientimesharing auftreten. Die Frage ist, ob man warten soll, bis durch unseriöse 

Anbieter die unerwünschten Zustände eintreten. Die Branche ist sich nämlich der 

Nichtanwendbarkeit der Vorschriften der Timesharingrichtlinie durchaus bewusst.497 

b) Rechtsvergleichung 

aa) Österreich 

In Österreich können Nutzungsobjekte im Sinne der Regelungen des TNG gemäß § 2 III nur 

493 Martinek in: Staudinger (2004), § 481 BGB, Rn 10; Martinek NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 

494 Vgl. oben Teil 2:A.I.a)cc). 

495 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 30. 

496 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 96. 

497 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 96, wobei ausdrücklich betont wird, dass die 

eigenen Verbandsmitglieder der OTE an, dem Standard der Richtlinie entsprechende, Verhaltenskodizes 

gebunden sind.
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Wohnungen, zu Wohn- oder Beherbergungszwecken dienende Gebäude oder Teile derselben 

sein. Jedoch weist bereits die Regierungsvorlage in ihren Erläuterungen darauf hin, dass 

Gegenstand eines Teilzeitnutzungsrechts nicht zwingend eine unbewegliche Sache sein muss. 

Timesharingverträge über sog. Superädifikate sollen ebenfalls vom Anwendungsbereich des 

TNG erfasst werden.498 Es handelt sich bei diesen um Bauwerke, die gemäß § 435 ABGB 

„auf fremdem Grund in der Absicht aufgeführt sind, daß sie nicht stets darauf bleiben sollen, 

soferne sie nicht Zugehör eines Baurechtes sind“.499 Als Beispiele für solche Bauwerke 

werden Jagdhäuser, provisorische Wohnbaracken, Holzhäuschen für das Wochenende und 

Badehäuschen, aber auch auf Pachtgrund errichtete gemauerte Wochenendhäuser genannt.500

Letztlich ist also die vorgenommene Ausdehnung des Anwendungsbereichs relativ gering. 

Forderungen, den Anwendungsbereich in dieser Hinsicht auszudehnen, sind aus Österreich 

nicht bekannt.501

bb) Großbritannien 

Einen wesentlich breiteren Anwendungsbereich haben Teile des britischen Timeshare Act 

1992. 

Dieser verwendet die Begriffe Unterkunft (accommodation) und Teilzeit-Unterkunft 

(timeshare accommodation). Die accommodation im Sinne des Timeshare Act 1992 ist gemäß 

sec. 1 (2) (a) dabei eine Unterkunft in einem Gebäude oder einem Wohnwagen (caravan). Zur 

Definition des Begriffs des Wohnwagens verweist man auf den Caravan Sites and Control of 

Development Act 1960. 

Nach sec. 29 (1) dieses Caravan Sites and Control of Development Act 1960 ist ein solcher 

Wohnwagen jedes Bauwerk, welches zur Bewohnung durch Menschen geschaffen oder 

geeignet ist und das von einem Ort zum anderen bewegt werden kann, sowie sämtliche 

Kraftfahrzeuge, die zur Bewohnung durch Menschen geschaffen oder geeignet sind. Für die 

Beweglichkeit kommt es nicht darauf an, ob das Objekt gezogen wird oder auf einem 

Kraftfahrzeug oder Anhänger transportiert werden kann. Aus dieser weiten Definition 

ausdrücklich ausgenommen sind lediglich bestimmte Schienenfahrzeuge und Zelte. 

498 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 13; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 1 Anm. 9 (S. 19).
499 Vgl. Spielbüchler in: Rummel, § 435 ABGB, Rn 1.
500 Vgl. Spielbüchler in: Rummel, § 297 ABGB, Rn 4 m. entspr. Nachw. 
501 Siehe den österreichischen Länderbericht, S. 13. 
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Dieser sachlich-gegenständliche Anwendungsbereich geht weit über das hinaus, was die 

Richtlinie vorsieht. Zu beachten ist aber, dass nicht alle Normen des Timeshare Act 1992 

uneingeschränkt auf diese weite Definition zurückgreifen. Die Normen, die durch die 

Timeshare Regulations 1997 und damit zum Zwecke der Richtlinienumsetzung eingefügt 

wurden, gelten – kraft besonderer Anordnung in der jeweiligen Norm – nur für Unterkünfte in 

Gebäuden. 502 

Auf die zunehmende Verbreitung von Timesharing an Flussschiffen wurde bereits 

hingewiesen. 

cc) Italien 

Die italienische Richtlinienumsetzung spricht in Art. 69 lit. a) Codice del consumo von beni 

immobili und definiert durch Art. 69 lit. d) diese als zu Wohnzwecken, sei es auch zur 

Beherbergung von Touristen, genutzte Immobilien oder Teile einer solchen, auf welche sich 

das im Vertrag vorgesehene Recht erstreckt. 

Hieraus folgt, dass bewegliche Sachen nicht erfasst sind. Erwähnt werden muss jedoch, dass 

dieser Ausschluss während der parlamentarischen Beratung des Umsetzungsgesetzes nicht 

unumstritten war. Man stellte sich die Frage, ob durch eine Erfassung von in Registern 

eingetragenen beweglichen Sachen die Vermarktung von Timesharingrechten an solchen 

Gütern gefördert werden könnte. Man machte die Abwesenheit von Schutzvorschriften als 

Ursache dafür aus, dass es keinen Markt für Timesharing an Booten in Italien gebe. Die 

zunächst vorgesehene Regelung, nach der auch Nutzungsrechte an eingetragenen beweglichen 

Sachen erfasst sein sollten, wurde letztlich nicht übernommen.503 

dd) Niederlande 

In den Niederlanden sind nach Art. 7:48a lit. a) BW nur Verträge über Nutzungsrechte an zur 

Bewohnung bestimmten unbeweglichen Sachen oder deren Bestandteilen erfasst. 

Unbeweglich sind nach Art. 3:3 I BW neben dem Boden, den noch nicht gewonnenen 

Mineralstoffen und den mit dem Boden verbundenen Pflanzungen nur die Gebäude und 

Werke, die entweder unmittelbar oder durch Verbindung mit anderen Gebäuden oder Werken 

dauerhaft mit dem Boden verbunden sind. 

502 Siehe hierzu auch den britischen Länderbericht, S. 22. 
503 Siehe den italienischen Länderbericht, S. 7f. 
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ee) Frankreich 

In Frankreich sind gemäß Art. L 121-60 I Code consom. nur Immobilien zu Wohnzwecken 

(biens immobiliers à usage d’habilitation) den Sonderregelungen der Artt. L 121-61ff. Code 

consom. unterworfen. Bewegliche Sachen werden eindeutig nicht erfasst, selbst wenn diese 

wie Hausboote zu Wohnzwecken dienen.504 Eine entsprechende Erweiterung wird im Übrigen 

auch nicht diskutiert.505

ff) Spanien 

Der Spanische Umsetzungsakt bezieht sich ebenfalls nur auf Immobilien.506 Ausweislich 

Art. 1 I des Gesetzes 42/1998 gelten dessen Bestimmungen ausschließlich für Rechte an 

Wohnungen, die für eine unabhängige Benutzung geeignet sind. Rechte an Unterkünften 

beweglicher Art werden nicht erfasst. 

c) Lösung

Letztlich sprechen die besseren Gründe für eine Einbeziehung funktionsäquivalenter 

beweglicher Sachen in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Auch wenn es sich bei 

Timesharing an beweglichen Sachen zu Wohnzwecken (noch) um ein Randphänomen 

handelt, so erfordert eine kohärente Lösung die Erfassung des Gesamtmarktes. Zu diesem 

gehören neben Timesharingunterkünften in Immobilien auch solche in beweglichen Sachen, 

wie Wohnmobilen oder Hausbooten.  

Auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene könnte man auf die bereits oben erläuterten 

Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments zurückgreifen. Diese sehen unter anderem 

die Aufnahme eines weiteren Erwägungsgrundes und Anpassungen der Art. 1 und 2 der 

Richtlinie vor.507

Eine derartige Modifikation könnte im deutschen Recht durch eine Abänderung des 

§ 481 III BGB umgesetzt werden. Dieser könnte wie folgt formuliert werden: „Einem

Wohngebäude stehen ein Teil eines Wohngebäudes sowie eine bewegliche Sache, die zur 

Bewohnung durch Menschen bestimmt ist, gleich.“ 

504 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 150). 
505 Siehe den französischen Länderbericht, S. 16. 
506 Siehe den spanischen Länderbericht, S. 14. 
507 Vgl. ABl. C 176/95 vom 28.6.1993, insbesondere Änderung Nr. 4 (S. 96), Änderung Nr. 6 (S. 96f.) und
Änderungen Nr. 7 und 9 (S. 97)
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2. Erfassung von Wohnrechtsvermittlungsverträgen 

a) Problem 

Bereits oben wurde die Problematik der privaten Weiterveräußerung im Hinblick auf 

Schutzrechte für den Zweiterwerber angesprochen. Unabhängig von der Frage, inwieweit man 

den Zweiterwerber schützen möchte, stellt sich die Frage, ob nicht auch der Verkäufer im 

Falle der Weitervermittlung durch einen professionellen Vermittler eines gewissen Schutzes 

bedarf. 

aa) Rechtslage 

Bei Wohnrechtsvermittlungsverträgen wird ein Vermittler vom Ersterwerber damit betraut, 

für dessen Timesharingrecht einen zum Erwerb bereiten Dritten (Zweiterwerber) zu suchen. 

Es geht also letztlich um die Vermittlung von Wohnrechtsübertragungsverträgen bzw. um den 

Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines solchen Vertrages. 

Dabei sind verschiedene rechtliche Konstruktionen denkbar: 

Möglich ist zunächst, dass sich der Vermittler, ohne dazu verpflichtet zu sein, um das 

Auffinden eines Zweiterwerbers kümmert und der Ersterwerber die Freiheit hat, mit einem 

ermittelten potentiellen Zweiterwerber den Vertrag abzuschließen. Hängt in einem solchen 

Fall der Entgeltanspruch des Vermittlers von dem  Vermittlungserfolg ab, so stellt sich die 

Vereinbarung zwischen Ersterwerber und Vermittler als Maklervertrag nach 

§ 652 I S. 1 BGB dar. 

Dabei ist der Fall möglich, dass bereits der Nachweis der Gelegenheit zum Vertragsabschluss 

der Erfolg ist und bereits dieser den Provisionsanspruch beim Zustandekommen des Vertrags 

begründet. In diesem Fall handelt es sich um einen Nachweismaklervertrag nach 

§ 652 I S. 1, 1. Alt. BGB.508 

Dagegen wirkt der Vermittlungsmakler nach § 652 I S. 1, 2. Alt. BGB auf den Dritten mit 

dem Ziel des Vertragsabschlusses (zwischen dem Auftraggeber und dem Dritten) ein.509 Das 

Ergebnis seiner Tätigkeit besteht in der Herbeiführung oder Förderung der 

508 Vgl. hierzu beispielsweise Ebert in: Hk-BGB, § 652, Rn 9; Kotzian-Marggraf in: Bamberger/Roth, 

§ 652 BGB, Rn 24. 

509 Vgl. BGH NJW-RR 1997, S. 884; Kotzian-Marggraf in:Bamberger/Roth, § 652 BGB, Rn 25. 
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Abschlussbereitschaft des Dritten.510

Den Maklerverträgen ist gemein, dass ein Provisionsanspruch vom Zustandekommen des 

Vertrags zwischen Auftraggeber und Drittem abhängt, der Makler nicht zur Vornahme einer 

Vermittlungstätigkeit und der Auftraggeber nicht zum Abschluss des Vertrags verpflichtet ist. 

Verpflichtet sich der Vermittler rechtlich, für den Ersterwerber als Auftraggeber tatsächlich 

tätig zu werden, so liegt ein so genannter Maklerdienstvertrag vor. Verpflichtet sich der 

Makler gar zur Herbeiführung eines Vermittlungserfolgs, so liegt ein Maklerwerkvertrag 
511vor.

Wird eine erfolgsunabhängige Vergütung vereinbart, so liegt kein Maklervertrag im Sinne 

des § 652 BGB vor.512 Solche Konstruktionen sind jedoch dennoch grundsätzlich zulässig.513

Da jedoch die Erfolgsabhängigkeit der Vergütung konstitutives Merkmal des § 652 BGB ist, 

ist eine erfolgsunabhängige Vergütung gemäß § 307 II S. 1 BGB mit einem wesentlichen 

Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren. Dies hat zur Folge, dass 

erfolgsunabhängige Vergütungen in Wohnrechtsvermittlungsverträgen nur individual

vertraglich vereinbart werden können.514

Ebenso wie in der Theorie verschiedene Modelle denkbar sind, so sind auch in der Praxis 

verschiedene Modelle anzutreffen. 

Teilweise wird vom Verkäufer eine erfolgsabhängige Provision von 20 % verlangt.515

Ein anderer Anbieter stellt zwei Systeme zur Auswahl. Der Kunde kann eine provisionsfreie 

Vermittlung wählen, bei der jedoch eine erhöhte „Einschreibegebühr“ (290 € für ein, 350 € 

für zwei Teilzeitwohnrechte) fällig ist. Anderenfalls ist bei Entrichtung einer ermäßigten 

„Einschreibegebühr“ (185 € bzw. 245 €) 20% Vermittlungsprovision zu entrichten.516

Ein weiterer Vermittler verlangt vom Veräußerer keine Provision, sondern will diese dem 
510 Vgl. BGHZ 112, S. 60ff. (S. 63); BGH NJW 1976, S. 1844f. (S. 1844); Ebert in: Hk-BGB, § 652, Rn 9.
511 Vgl. zur Abgrenzung BGH NJW-RR 1991, S. 627ff. (S. 628). 
512 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 168f.
513 Vgl. Sprau in: Palandt, Einf. v. § 652 BGB, Rn 17; O. Werner in : Erman, § 652 BGB, Rn 47 m.w.N. 
514 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 168f.; allgemein: Sprau in : Palandt, Einf. v. § 652 BGB, Rn 17. 
515 Travel Gavel, abrufbar unter http://www.travel-gavel.com/ (abgerufen am 11. Aug. 2005). 
516 Time-Share-Börse, Neue Poststraße 1-3, 53721 Siegburg, vgl. den Prospekt der Time-Share-Börse, abrufbar
unter http://www.time-share-boerse.de (abgerufen am 11. Aug. 2005). 


http://www.travel-gavel.com/
http://www.time-share-boerse.de
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Erwerber in Rechnung stellen. Zugleich legt er jedoch dem Veräußerer die Schaltung 

zusätzlicher Werbung nahe, um die Verkaufschancen zu steigern. Für die Zahlung der über 

ihn abzuwickelnden Werbung befindet sich sogar ein eigener Abschnitt auf dem 

Antragsformular.

bb) Problemstellung 

Es stellt sich hierbei die Frage, ob die gesetzlichen Regelungen der §§ 481ff. BGB bezüglich 

solcher Vertragsbeziehungen einschlägig sein könnten. 

Nach § 481 I BGB ist Vertragsgegenstand eines Teilzeit-Wohnrechtevertrags, dass gegen 

Zahlung eines Gesamtpreises das Recht verschafft wird oder zu verschaffen versprochen 

wird, ein Wohngebäude für die Dauer von mindestens drei Jahren zu Erholungs- oder 

Wohnzwecken zu nutzen. Bei Wohnrechtsvermittlungsverträgen geht es nur um das Suchen 

eines Erwerbers, mit dem ein sachlich dem § 481 BGB entsprechender Vertrag geschlossen 

werden kann. 

Daneben kommen auf Veräußererseite nur Unternehmer und auf Erwerberseite nur 

Verbraucher als Vertragspartner in Betracht. Auch dies passt nicht zur Situation der 

Vermittlungsverträge mit (regelmäßig) einem Verbraucher auf Veräußererseite. 

Schon dem Wortlaut nach lassen sich Wohnrechtsvermittlungsverträge eindeutig nicht unter 

§ 481 BGB subsumieren.518

Denkbar bleibt daher nur, dass die Vorschriften nach §§ 482ff. BGB wegen Eingreifen des 

Umgehungsverbots nach § 487 S. 2 BGB anzuwenden sind. 

Für das Eingreifen des § 487 S. 2 BGB ist eine objektive Umgehung erforderlich, auf eine 

subjektive Umgehungsabsicht des Unternehmers kommt es hingegen nicht an.519

Die Norm hat dabei jedoch eher deklaratorische Funktion, weist sie doch den Rechtsanwender 

nur darauf hin, dass er im Wege von Analogie und teleologischer Reduktion gesetzliche 

Lücken schließen kann.520 Es kommt also im Hinblick auf die Erfassung von 

Wohnrechtsvermittlungsverträgen auf das Vorliegen der Voraussetzungen einer Analogie, 

517 Travel & Leisure Advisory Services Ltd., Talas House, 47-48 Ballingdon Street, Sudbury, Suffolk, UK, vgl. 
das sog. “Advertising Pak”
518 Zum gleichen Ergebnis gelangt Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 167f. 
519 OLG Karlsruhe VuR 2001, S. 382ff. (S. 383); A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter 
europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 45; Eckert in: Bamgerger/Roth, § 487 BGB, Rn 3. 

520 Franzen in: MüKo, § 487 BGB, Rn 7; A. Staudinger in: Hk-BGB, § 487 BGB, Rn 4; grundlegend zur 
Gesetzesumgehung als Problem der Analogie: Teichmann, Gesetzesumgehung, S. 78ff. 


http://www.travelandleisure.co.uk
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nämlich Planwidrigkeit der Gesetzeslücke und Vergleichbarkeit der Sachverhalte, an. 

Eine Lücke ist nach Canaris eine am Maßstab der gesamten geltenden Rechtsordnung 

gemessene, planwidrige Unvollständigkeit innerhalb des positiven Rechts, wobei dieses die 

Gesetze im Rahmen ihres möglichen Wortsinns sowie das Gewohnheitsrecht umfasst. Dort, 

wo einen Regelung vom geltenden Recht nicht verlangt wird, liegt höchstens ein 

rechtpolitischer Fehler, aber keine Lücke vor.521

Kelp kommt nach einer Untersuchung des historischen Gesetzgebungsprozesses letztlich zum 

Vorliegen einer solchen planwidrigen Lücke. Sie räumt zwar ein, dass die Problematik eines 

Zweitmarktes schon bei Erlass des ursprünglichen Teilzeit-Wohnrechtegesetzes bekannt war 

und der Gesetzgeber sich ausschließlich mit dem Ersterwerb auseinandersetzte. Jedoch leitet 

sie aus dem kundgemachten Bestreben des historischen Gesetzgebers, alle rechtlichen 

Erscheinungsformen des Timesharings erfassen zu wollen, letztlich ab, dass der Gesetzgeber 

eine nach seiner Grundsabsicht zu regelnde Frage übersah.522

Dass die Materialienlage einen solchen Schluss eindeutig zulässt, ist nicht vollständig 

gesichert. 

Völlig korrekt ist der Verweis auf die zumindest grundsätzliche Bekanntheit der 

Zweitmarktproblematik523 zum Zeitpunkt der Gesetzesentstehung und die ausschließliche 

Beschäftigung des Gesetzgebers mit den Fällen des Ersterwerbs. Im Hinblick auf die 

Äußerung in der Entwurfsbegründung, dass alle Erscheinungsformen des Timesharings 

erfasst sein sollen, könnte der Kontext dieser Aussage auch gegen ein Übersehen des 

Problems sprechen. So wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich davon gesprochen, dass 

sich der Entwurf auf die Umsetzung der durch die Timesharingrichtlinie vorgegebenen 

Regelungen beschränkt. Weitergehende Regelungen sollten, unter anderem im Hinblick auf 

die „vielfältigen und vielleicht noch zu erwartenden Erscheinungsformen“ nicht getroffen 

werden.524

Man könnte der strengen Beschränkung auf Umsetzung des Inhalts der Richtlinie, die sich 

ebenfalls nur mit Problemen des Ersterwerbs auseinandersetzt, eine Absage im Hinblick auf 

521 Canaris, Feststellung von Lücken im Gesetz, S. 197f. 
522 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 170. 
523 Vgl. zur Bekanntheit des Problemkreises Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1394). 
524 Begr. des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drucks. 13/4185, S. 9. 
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die Anwendung der Vorschriften auf Zweiterwerbsprobleme entnehmen. Andererseits könnte 

das Ablehnen einer Regelung auch als abwartendes und nicht als ablehnendes Verhalten 

gedeutet werden. 

Ob es dem Willen des Gesetzes entspricht, eine Rechtsfortbildung in dieser Richtung zu 

unterbinden, wird aus den Materialien nicht hinreichend klar. Zur Annahme einer Lücke 

bedarf es jedoch immer des positiven Nachweises der Planwidrigkeit,525 so dass grundsätzlich 

in Zweifelsfällen die Analogie ausgeschlossen werden muss.  

Eine Antwort auf die Frage der Gesetzeslücke wäre jedoch auch entbehrlich, wenn es ohnehin 

an der zweiten Voraussetzung, nämlich am vergleichbaren Sachverhalt, fehlen würde. 

Der Fall, in dem ein Verbraucher ein Recht von einem Unternehmer erwirbt, unterscheidet 

sich grundlegend von einer Konstellation, bei der der Erwerber einen Vermittler engagiert, 

um das Recht weiterzuveräußern. Der zu schützende Verbraucher erwirbt nicht, sondern 

versucht zu veräußern. Er muss nicht davor geschützt werden, unüberlegt ein, wie auch immer 

geartetes, langjähriges oder unbefristetes Wohnrecht zu erwerben. Er versucht es gerade 

wieder los zu werden. Auch wenn sich der Verbraucher hier in einer schutzwürdigen Lage 

befindet526, so sind doch die Fälle zu verschieden, um eine Analogie zu rechtfertigen.527 Es 

liegt somit keine Umgehung vor, die nach § 487 S. 2 BGB zur Anwendung der §§ 482ff. 

BGB führen kann. 

De lege lata können dem veräußerungswilligen Ersterwerber jedoch bei Vorliegen 

spezifischer Abschlusssituationen besondere Verbraucherschutzrechte zustehen. Zu denken ist 

dabei an den Wohnrechtsvermittlungsvertrag als Haustürgeschäft (§ 312 BGB) und an den 

Vertragsabschluss im Fernabsatz (§ 312bff. BGB). 

Wie bereits von dritter Seite nachgewiesen wurde, kann ein Wohnrechtsvermittlungsvertrag 

ein Haustürgeschäft oder ein Fernabsatzvertrag sein.528 Es müssen dazu jedoch jeweils die 

besonderen situativen Voraussetzungen des § 312 BGB oder des § 312b BGB vorliegen. In 

diesen Fällen kann für den veräußerungswilligen Ersterwerber ein zweiwöchiges 

Widerrufsrecht nach § 355 BGB gemäß § 312 I S. 1 BGB bzw. § 312d I S. 1 BGB bestehen. 

525 Canaris, Feststellung von Lücken im Gesetz, S. 51, S. 198. 
526 Dazu sogleich. 
527 Im Ergebnis ebenso Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 170f. 
528 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 169ff. 
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cc) Vorläufige Bewertung 

Dass diese Rechtslage befriedigend ist, muss bezweifelt werden. Es wird zwar oftmals die 

Situation eines Fernabsatzes gegeben sein529, so dass ein Widerrufsrecht nach §§ 312d, 355 

BGB in Frage kommt. Zu den besonderen Problemen gehört nämlich, dass bereits im Vorfeld 

der Vermittlung große Summen von den veräußerungswilligen Ersterwerbern verlangt und 

bezahlt werden. 

So fordert auch das Europäische Parlament, dass in einer revidierten zukünftigen Richtlinie 

Schutzvorschriften für Wiederverkaufsfälle einzuführen sind. Die Inhaber von 

Timesharingrechten müssten vor Vorleistungen an „Registrierungs“-Agenturen geschützt 

werden, die ihre Dienste beim Wiederverkauf in Form von Aufnahme in Register oder 

Aufgabe von Inseraten anbieten.530

Verbraucherschützer sprechen sogar bereits von einer „guten alten Zeit“ in Bezug auf Fälle, in 

denen die Ersterwerber für 300 bis 1000 DM „zur Karteileiche“ werden konnten531, also 

gegen Zahlung eines pauschalen Entgelts in Vermittlungskarteien aufgenommen wurden, 

ohne dadurch konkrete Erfolgsaussichten auf eine Vermittlung zu erhalten. 

Neuerdings scheint es Verbreitung zu finden, dass von Veräußerungswilligen, im Hinblick 

auf angeblich unmittelbar bevorstehende oder bereits abgeschlossene Verträge und angeblich 

anfallende Kosten, Beträge von mehr als 5.000 € im Voraus verlangt werden. Dabei wird 

offenbar verbreitet auf die Vorspiegelung falscher Tatsachen gesetzt, um Bedenken zu 

entkräften.532

Außer Frage steht, dass die zuletzt beschriebenen Methoden in erster Linie auf eine, hier nicht 

zur Untersuchung stehende, strafrechtliche Relevanz hin zu prüfen sind. Insbesondere bei 

falscher Tatsachenbehauptung zur Veranlassung von Zahlungen kann strafbarer Betrug nach 

§ 263 StGB vorliegen.

529 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 172f. 
530 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 
Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3606). 

531 EVZ Kiel [Hrsg.], Timesharing - Wie kommt man wieder raus?, S. 14. 
532 EVZ Kiel [Hrsg.], Timesharing - Wie kommt man wieder raus?, S. 15ff. 
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Doch auch außerhalb dieser krassen Fälle ist eine Vorleistung des veräußerungswilligen 

Ersterwerbers problematisch. Werden hohe Beträge vorab geleistet, so wird von den 

Verkaufswilligen berechtigterweise die reelle Möglichkeit eines Vermittlungserfolgs erwartet. 

Wird ein solches Vertrauen im Hinblick auf die Situation des Marktes regelmäßig enttäuscht, 

so ist die Schaffung von Schutzmechanismen zu erwägen. Man kann daher daran denken, ein 

In-Vorleistung-Treten des veräußerungswilligen Verbrauchers, nach dem Vorbild des 

§ 486 BGB zu untersagen.

b) Rechtsvergleichung

Über Regelungen in den zu untersuchenden Rechtsordnungen, die diese Problematik 

behandeln, wurde nichts bekannt. 

c) Ergebnis

Vorleistungen jeder Art an den Vermittler sollten untersagt werden. Um einen europaweiten 

Schutz des Erwerbers sicherzustellen, ist eine gemeinschaftsrechtliche Lösung 

vorzugswürdig. Eine besondere Regelung, die in die Richtlinie aufzunehmen wäre, könnte 

wie folgt lauten:  

„Wer im Rahmen seiner Berufsausübung Rechte nach Art. 2, 1 Spiegelstrich ankauft oder die 

Weiterveräußerung solcher Rechte vermittelt, darf Vorleistungen einer veräußerungswilligen 

Person, die bei der angestrebten Veräußerung nicht in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit 

handelt, weder fordern noch annehmen.“ 

Die deutsche Umsetzung durch einen § 486a BGB könnte lauten:  

„(Vorleistungsverbot bei der Weiterveräußerung und Vermittlung von Teilzeit-Wohnrechten) 

Wer als Unternehmer Rechte nach § 481 I BGB ankauft oder deren Weiterveräußerung 

vermittelt, darf Vorleistungen eines veräußerungswilligen Verbrauchers weder fordern noch 

annehmen.“ 
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III. Sachlich-zeitlicher Anwendungsbereich 

1. Mindestlaufzeit von 3 Jahren 

a) Problem 

aa) Rechtslage 

Gemäß § 481 I S. 1 BGB sind von den Regelungen der §§ 481ff. BGB nur Verträge erfasst, 

durch die ein Nutzungsrecht von mindestens dreijähriger Dauer versprochen wird. Unter die 

gesetzlichen Regelungen fallen also keine Verträge, die für eine kürzere Laufzeit 

abgeschlossen werden533. 

Dies entspricht den Vorgaben der Timesharingrichtlinie. Art. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 

sieht, ebenso wie § 481 I S. 1 BGB, für den Timesharingvertrag eine Mindestlaufzeit von 3 

Jahren vor. 

bb) Problemstellung 

Es wird jedoch vielfach angezweifelt, dass dieser Ausschluss wirklich sachgerecht ist. 

Im Jahre 1999 legte die EG-Kommission einen Bericht über die Anwendung der 

Timesharing-Richtlinie vor.534 Die Kommission stellte fest, dass es in der Praxis vermehrt 

zum Abschluss von Timesharingverträgen kam, die für eine Dauer von weniger als drei 

Jahren abgeschlossen wurden.535 Zur Erläuterung wird ein Fall aus Spanien genannt, in dem 

ein Anbieter in Clubform agierte und mit Verbrauchern Clubbeitritte für die Dauer von 35 

Monaten vereinbarte. Nach Ablauf dieser Zeit konnte die Mitgliedschaft um weitere 35 

Monate verlängert werden.536 Es stellte sich daher für die Kommission die Frage, ob diese 

Einschränkung des zeitlichen Anwendungsbereichs zu revidieren sei.537 

Im Jahr 2002 griff das Europäische Parlament die geäußerten Reformüberlegungen der 

Kommission in einer Entschließung auf.538 Um zukünftige Richtlinienumgehungen zu 

533 Vgl. auch Putzo in: Palandt, § 481 BGB, Rn 9; A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter

europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 18. 

534 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von

Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien, SEC (1999) 1795 final. 

535 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, a.a.O., S. 26f. 

536 Vgl. Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, a.a.O., S. 27. 

537 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, a.a.O., S. 27. 

538 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. 
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vermeiden, empfahl das Parlament, alle Immobilientimesharingverträge, ohne Angabe einer 

Mindestdauer des Vertrages, in den Anwendungsbereich der Richtlinie einzubeziehen.539 

Im Übrigen stellten auch Verbraucherschützer eine Tendenz zur Aushebelung der 

Schutzvorschriften in dieser Richtung fest. Um Verbraucher schutzlos zu stellen, habe man 

sich auf das Angebot von Verträgen mit einer Laufzeit von höchstens 35 Monaten verlegt.540 

Und auch in der Timesharingbranche ist man sich der Möglichkeiten, die die Richtlinie hier 

belässt, durchaus bewusst.541 Dem entspricht zugleich die Erfahrung aus der Praxis der 

Gutachten des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der 

Universität Heidelberg zu ausländischen Rechtsordnungen: Anbieter sehen bewusst kürzere 

Vertragslaufzeiten vor, um die Anwendbarkeit der Timesharingvorschriften zu vermeiden. 

Die deutsche Literatur und Rechtsprechung zu diesem Thema wird hauptsächlich von der 

Frage beherrscht, ob Verträge, die den Anwendungsbereich in zeitlicher Hinsicht unterlaufen, 

unter das Umgehungsverbot des § 487 S. 2 BGB fallen.  

Eine Gruppe von Autoren sieht offenbar einen weiten Spielraum für das Umgehungsverbot.  

So kommt Tonner zu dem Ergebnis, dass die dreijährige Mindestdauer nicht dadurch 

ausgehebelt werden kann, dass ein verlängerbarer Vertrag über zunächst zwei Jahre 

abgeschlossen wird.542 Werde ein Vertrag über eine Laufzeit von weniger als drei Jahren 

abgeschlossen, so sei dies ein typischer Umgehungsfall.543 Dies müsse zum Eingreifen des 

§ 487 S. 2 BGB führen544. 

Nach A. Staudinger führt eine kürzere Vertragslaufzeit als drei Jahre „mitunter“ zum 

Eingreifen des Umgehungsverbots.545 

Beträgt die Vertragslaufzeit ohne erkennbaren sachlichen Grund knapp weniger als drei Jahre, 

so liegt nach Mäsch die Annahme eines Umgehungsfalls „nahe“.546 

Andere Autoren lehnen dagegen ein Eingreifen des Umgehungsverbots bei einer 

539 Entschließung des Europäischen Parlaments, a.a.O., S. 3605. 

540 EVZ Kiel [Hrsg.], Timesharing - Frust statt Lust!, S. 15.

541 Vgl. OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 98.

542 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 60. 

543 Tonner in: jurisPK-BGB, § 487 BGB, Rn 9. 

544 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 60; Tonner in: jurisPK-BGB, § 481 BGB, Rn 33.  

545 A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 18; restriktiver A.

Staudinger in: Hk-BGB, § 481 BGB, Rn 3. 

546 Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 9 TzWrG, Rn 16. 
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Vertragsdauer unter drei Jahren zumindest grundsätzlich ab547. Der Gesetzgeber habe in 

seiner Legaldefinition durch § 481 I S. 1 BGB ausdrücklich an der dreijährigen 

Mindestnutzungsdauer festgehalten548. Er habe sich bewusst für einen Schwellenwert 

bezüglich der Mindestvertragsdauer entschieden. Die Annahme einer planwidrigen Lücke 

scheide dementsprechend aus. 549 Das Umgehungsverbot dürfe nicht dazu führen, dass die 

Geltung der Regelungen auf Situationen ausdehnt wird, welche der Gesetzgeber eindeutig und 

bewusst ausgelassen habe550. Etwas anderes gelte jedoch im Fall von Kettenverträgen551 oder 

beim Hinzutreten besonderer Abreden, wie einer automatischen Vertragsverlängerung oder 

für Gestaltungen, bei denen durch einmalige Zahlung von 30 DM ein 35monatiger Vertrag 

auf 50 Jahre verlängert werden kann.552 

Auch in der Rechtsprechung scheint sich bislang keine einheitliche Linie herauszubilden. So 

entschied das AG Butzbach für einen Vertrag, nach dem über zweieinhalb Jahre insgesamt 

zwei Wochen Urlaub in einer Anlage verbracht werden konnten, dass dieser weder unter den 

damals einschlägigen § 1 TzWrG (heute § 481 BGB) zu subsumieren sei, noch unter das 

Umgehungsverbot nach § 9 II TzWrG (heute § 487 S. 2 BGB) falle.553 

Das OLG Karlsruhe hatte über einen Fall zu urteilen, in dem es um ein mit einer 

Vereinsmitgliedschaft verbundenes Teilzeit-Wohnrecht ging. Die Mitgliedschaft im Verein 

war dabei auf ein Jahr beschränkt, verlängerte sich jedoch automatisch um ein weiteres Jahr, 

wenn nicht form- und fristgerecht gekündigt wurde. Die Besonderheit lag darin, dass neben 

einer einmaligen Aufnahmegebühr von 10.000 DM nur ein Jahresbeitrag von 385 SFr zu 

leisten war. Das OLG kam zu dem Schluss, dass hier die Rechtsvorschriften über Teilzeit-

Wohnrechtsverträge anwendbar sind, was sich aus § 1 TzWrG direkt oder, hilfsweise, über 

das Umgehungsverbot nach § 9 II TzWrG ergebe.554 

cc) Vorläufige Bewertung 

Bereits die dargestellten Meinungen lassen die Problemträchtigkeit der festgelegten 

Mindestvertragsdauer erahnen. 

547 Franzen in: MüKo, § 487 BGB, Rn 10f.; Martinek in: Staudinger (2004), § 487 BGB, Rn 2; von Schwaller,

TzWrG, S. 187; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 76. 

548 Martinek in: Staudinger (2004), § 487 BGB, Rn 2. 

549 Franzen in: MüKo, § 487 BGB, Rn 11. 

550 Von Schwaller, TzWrG, S. 187. 

551 Martinek in: Staudinger (2004), § 487 BGB, Rn 2. 

552 Franzen in: MüKo, § 487 BGB, Rn 12. 

553 AG Butzbach NZM 2001 S. 646f. (S. 647). 

554 OLG Karlsruhe VuR 2001, S. 382ff. (S. 382f.); zustimmend: Saenger in: Erman, § 481 BGB, Rn 12. 
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Eine Entscheidung, ob das Umgehungsverbot betroffen ist, kann nicht Gegenstand dieser 

rechtspolitischen Untersuchung sein. Die Frage, ob und wie aus verbraucherpolitischer Sicht 

auf die beschriebenen Entwicklungen reagiert werden sollte, stellt sich unabhängig von der 

Kontroverse zum geltenden Recht. Bestehen erhebliche Zweifel am Eingreifen des 

Umgehungsverbots, so muss im Sinne des Verbraucherschutzes und nicht zuletzt im Sinne 

der Rechtsklarheit eine eindeutige Lösung gesucht werden. 

Ein klares Wort des Gesetzgebers, durch das eindeutige Verhältnisse geschaffen werden 

können, ist aus verbraucherpolitischer Hinsicht als die vorteilhafteste Lösung zu bewerten. Es 

ist daher im Hinblick auf die unklare Rechtslage und die sich bereits in der Praxis 

realisierenden Umgehungen gesetzgeberischer Handlungsbedarf festzustellen. 

b) Rechtsvergleichung 

Die österreichische Richtlinienumsetzung hat die dreijährige Mindestlaufzeit des 

Nutzungsrechts ebenfalls übernommen. Nach § 2 I S. 1 TNG sind Teilzeitnutzungsrechte im 

Sinne der Regelungen nur Rechte, die für die Dauer von mindestens drei Jahren eingeräumt 

werden. Und auch in Frankreich555, Großbritannien556, Spanien557, Italien558 und in den 

Niederlanden559 werden im Ergebnis nur Nutzungsrechte von mindestens dreijähriger Dauer 

erfasst. 

Keine der untersuchten Rechtsordnungen weicht also in diesem Punkt von der 

Timesharingrichtlinie ab. 

Dass tatsächlich Verträge mit Laufzeiten unter 3 Jahren abgeschlossen werden und daher 

Umgehungsgefahr besteht, bestätigt sich jedoch durch den französischen560 und den 

spanischen561 Länderbericht. Versuche, den Anwendungsbereich der Regelungen zu 

unterlaufen, sind also nicht nur hierzulande zu finden. 

c) Lösung 

Im Hinblick auf die eröffneten Missbrauchsmöglichkeiten, die zu Tage getretene Nutzung der 

555 Art. L 121-60 I Code consom. : « …pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée. ».

556 Sec. 1 (1) (b) Timeshare Act 1992: “…during a period of not less than three years.“. 

557 Art. 1VI und Art. 3 des Gesetzes 42/1998.

558 Art. 69 I lit. a) Codice del consumo: “…contratti della durata di almeno tre anni…”. 

559 Art. 7:48a lit. a) BW: “...enn duur van ten minste drie jaren...” 

560 Siehe den französischen Länderbericht S. 18. 

561 Siehe den spanischen Länderbericht S. 16 mit zahlreichen Beispielen aus der spanischen Judikatur. 
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Regelungslücke und die unklare Rechtslage hinsichtlich des Umgehungsverbots ist ein 

Eingreifen des Gesetzgebers geboten. 

Verzichtet man auf zeitliche Beschränkungen, wie die dreijährige Mindestnutzungsdauer des 

Objekts, die bisher zu den Wesensmerkmalen des Timesharingvertrags im Sinne der 

Richtlinie gehörten, so können sich Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen Vertragsformen, 

wie der Pauschalreise oder der Ferienhausmiete, auftun.562 Eine ausgewogene Lösung, die 

sowohl Umgehungen vermeidet, als auch ausreichende Abgrenzung zu anderen 

Vertragsformen ermöglicht, soll unter Berücksichtigung aller kritikwürdigen zeitlichen 

Beschränkungen gesucht werden. 563 

2. Umgehungsgefahr durch Mindestnutzungszeit von einer Woche in der Richtlinie 

a) Problem 

aa) Rechtslage 

Neben der dreijährigen Mindestdauer für Verträge sieht Art. 2, 1. Spiegelstrich der 

Timesharing-Richtlinie vor, dass nur Verträge erfasst sein sollen, bei denen das 

Nutzungsrecht für einen bestimmten oder einen zu bestimmenden Zeitraum des Jahres nicht 

weniger als eine Woche beträgt. 

Im Rahmen der deutschen Umsetzung war zunächst geplant, ebenfalls nur Nutzungen zu 

erfassen, die insgesamt mindestens eine Woche umfassen.564 Im Laufe des 

Gesetzgebungsverfahrens gelangte man jedoch zu der Einsicht, dass Unternehmer zum 

Angebot kürzerer Nutzungsperioden verleitet werden könnten, um dadurch die Anwendung 

der Vorschriften zu verhindern und gab das Festhalten der Mindestnutzungszeit auf.565 Daher 

findet sich keine diesbezügliche Einschränkung in § 481 BGB.566 

bb) Problemstellung 

Bereits während der Entstehung der Timesharingrichtlinie wurde Kritik an dieser 

Einschränkung geübt. So wurde bereits durch die deutsche Delegation in Brüssel geltend 

562 Hierauf weisen auch der französische Länderbericht, S. 19 und der britische Länderbericht, S. 23 hin.

563 Siehe unten Teil 3:A.III.3.c).

564 BT-Drucks. 13/4185, S. 10. 

565 Vgl. BT-Drucks. 13/5865, S. 4.

566 Vgl. zum deutschen Umsetzungsverfahren Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 5). 
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gemacht, dass die Festlegung einer Mindestnutzungsperiode von einer Woche praktisch eine 

Aufforderung zur Umgehung der Richtlinie an unseriöse Anbieter darstellt.567 

Die Kommission stellte in ihrem Bericht aus dem Jahr 1999 fest, dass einige Mitgliedstaaten 

die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf mindestens sieben Tage dauernde 

Nutzungsrechte aus der Richtlinie übernommen hatten, während die Mehrzahl der 

Mitgliedstaaten auf diese Einschränkung verzichteten.568 Dies führte für die Kommission zur 

Frage, ob zur Herstellung einer einheitlichen Lage diese Beschränkung in der Richtlinie 

gänzlich beseitigt werden sollte569. 

Das Europäische Parlament griff auch diese Reformüberlegungen der Kommission in seiner 

Entschließung570 auf. Um eine Richtlinienumgehung auf diesem Gebiet zu vermeiden, 

empfahl das Parlament auch auf die Angabe einer jährlichen Mindestnutzungszeit zukünftig 

zu verzichten.571 

Auch in der Literatur beschäftigt man sich mit dieser Frage. Man gelangt zu der Auffassung, 

dass durch den Verzicht auf die Nennung einer Mindestnutzungszeit 

Umgehungsmöglichkeiten vermieden würden. Es wird dementsprechend konstatiert, dass die 

bisherige Timesharingrichtlinie an dieser Stelle eine Schutzlücke bestehen lässt. Zugleich 

meint man jedoch, dass diese klein und letztlich tolerabel sei.572 

cc) Vorläufige Bewertung 

Der genannten Auffassung ist hier im Hinblick darauf zuzustimmen, dass das Beharren auf 

der einwöchigen Mindestnutzung eine Schutzlücke in den Anwendungsbereich reißt. Dass 

dies ein kleines und letztlich tolerables Problem darstellt, muss jedoch, zumindest aus 

heutiger Sicht, bestritten werden. 

So berichtet der europäische Branchenverband „Organisation for Timeshare in Europe“, dass 

567 Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 5). 

568 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von

Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien, SEC (1999) 1795 final., S. 27f. 

569 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG, a.a.O., S. 28. 

570 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. 

571 Entschließung des Europäischen Parlaments, a.a.O., S. 3605. 

572 Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, Rn 90. 
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nach Umsetzung der Timesharingrichtlinie neue Produkte auf den Markt drängten, die den 

Anwendungsbereich der Richtlinie und damit auch deren Umsetzung unterlaufen. 

Ausdrücklich wird dabei auf Angebote verwiesen, die eine Nutzungsperiode von weniger als 

sieben Tagen aufweisen.573 Der italienische Länderbericht bestätigt dies für den italienischen 

Markt. Beschränkungen des Nutzungsrechts auf ein Wochenende seien in Italien häufig 

anzutreffen.574 

Dies zeigt, dass man sich auch in der Branche der Umgehungsmöglichkeiten sehr wohl 

bewusst ist. Die anfänglichen Befürchtungen, unseriösen Anbietern durch diese 

Einschränkung Tür und Tor zu öffnen, scheinen sich bewahrheitet zu haben. Dass der 

deutsche Gesetzgeber auf die Begrenzung verzichtet hat, tröstet kaum. Man muss sich nur vor 

Augen führen, dass grenzüberschreitende Sachverhalte beim Timesharing zum Alltag 

gehören. Auch der deutsche Verbraucher kann ohne weiteres von dieser Regelungslücke 

betroffen sein, wenn er im europäischen Ausland Timesharingrechte erwirbt. 

b) Rechtsvergleichung 

Es ist nämlich festzustellen, dass nur in drei der sechs untersuchten Rechtsordnungen, ebenso 

wie in Deutschland, auf diese Beschränkung des zeitlichen Anwendungsbereichs verzichtet 

wurde. 

Der österreichische Gesetzgeber hat, ebenso wie der deutsche, in dieser Hinsicht eine 

Erweiterung vorgenommen. Eine Regelung, nach der das Teilzeitnutzungsrecht mindestens 

eine Woche pro Jahr betragen muss, ist im TNG nicht zu finden. 

Auch den französischen und britischen Umsetzungsnormen ist eine Begrenzung auf 

mindestens einwöchige Nutzungsrechte fremd. Sowohl Art. 121-60 I Code consom.575 als 

auch sec. 1 (1) (a) Timeshare Act 1992576 verlangen nur, dass es sich um bestimmte oder 

bestimmbare Zeiträume handeln muss, ohne jedoch eine Mindestlänge vorzugeben. 

Anderes ist hingegen im spanischen, italienischen und niederländischen Recht zu finden. So 

kann man Art. 1 III S. 1des spanischen Gesetzes 42/1998 entnehmen, dass der jährliche 

573 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 98. 

574 Vgl. den italienischen Länderbericht, S. 8. 

575 “…par periodes déterminées ou déterminables…”. 

576 “…for a specified or ascertainable period of the year…”. 
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Nutzungszeitraum nicht weniger als sieben aufeinander folgende Tage betragen darf.577 Auch 

nach Art. 69 I lit. a) des neuen italienischen Codice del consumo muss das Nutzungsrecht für 

einen Zeitraum eingeräumt werden, der nicht weniger als eine Woche betragen darf.578 

Inhaltsgleich muss nach der niederländischen Regelung (Art. 7:48a lit. a)) das Nutzungsrecht 

für wenigstens eine Woche pro Jahr eingeräumt werden.579 

Bemerkenswert ist, dass sowohl in Spanien als auch in Italien das Festhalten an der 

einwöchigen Mindestdauer rechtspolitischer Kritik ausgesetzt ist.580 

c) Lösung 

Es hat sich gezeigt, dass durch die Beschränkung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf 

Nutzungsrechte von mindestens einwöchiger Dauer Missbrauchsmöglichkeiten eröffnet 

werden. Diese werden in der Praxis erkannt und – zumindest teilweise – auch genutzt. Da 

gerade die bei deutschen Urlaubern beliebten Zielländer Spanien und Italien zu den 

Mitgliedstaaten gehören, die an der Begrenzung festhalten, können auch deutsche Erwerber in 

großem Umfang betroffen sein. 

Man muss daher von einer beseitigungswürdigen Schutzlücke in der Richtlinie ausgehen. 

Eine Lösung des Problems soll, im Hinblick auf die bereits oben angesprochene 

Abgrenzungsfunktion der zeitlichen Beschränkungen des Anwendungsbereichs, im Kontext 

der nachstehenden Ausführungen gesucht werden.581 

3. Jährliche Nutzung – Umgehung durch Bi-Annual-Angebote 

a) Problem 

Ein neuer Trend in der Timesharing-Branche scheint im Angebot so genannter „bi-annual 

offerings“ zu liegen. Bei diesen Angeboten wird das Wohnrecht nicht jedes, sondern nur jedes 

zweite Jahr gewährt.582 Erste Fälle dieser Art wurden aus Spanien berichtet.583 

Die Branche selbst preist dieses Produkt als attraktiv für bestimmte Erwerber und als leichter 

finanzierbar an. Für Erwerber, die glauben, dass sie ein Timesharingprodukt nicht jedes Jahr 

577 “El período anual de aprovechamiento no podrá ser nunca inferior a siete días seguidos.”.

578 „…per un periodo…non inferiore ad una settimana.”. 

579 “…voor ten minste een week per jaar..”. 

580 Vgl. den spanischen Länderbericht S. 15 und den italienischen Länderbericht S. 8.

581 Siehe unten Teil 3:A.III.3.c).

582 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 111.

583 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 17. 
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nutzen, mache es das Timesharing attraktiver. Daneben komme wegen des niedrigeren 

Preises, der 50 bis 60 % eines vergleichbaren Timesharingprodukts mit jährlichem 

Nutzungsrecht betrage, auch eine größere Anzahl potentieller Erwerber in Betracht.584 

Aus verbraucherrechtlicher Sicht stellt sich jedoch die Frage, ob mit solchen Produkten die 

Schutzrechte der Verbraucher ausgehebelt werden. Dies manifestiert sich insbesondere bei der 

Frage, ob die §§ 481ff. BGB auf solche Vertragsgestaltungen anwendbar sind. 

aa) Rechtslage 

§ 481 I BGB verlangt von einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag, dass er das Recht verschafft, 

ein Wohngebäude jeweils für einen bestimmten oder zu bestimmenden Zeitraum des Jahres 

zu nutzen, oder hierzu verpflichtet. 

Wenn das Recht jeweils für einen Zeitraum des Jahres bestehen muss, so bedeutet das, dass 

das Wohnrecht jedes Jahr wiederkehren muss. Bei den neuartigen zweijährigen Angeboten 

wird das Recht nur jeweils für einen Zeitraum jeden zweiten Jahres gewährt. Der Wortlaut der 

Norm, als äußerste Grenze der Auslegung585, lässt die Erfassung solcher Angebote kaum zu. 

Andererseits ist die Nähe und Verwandtschaft zum erfassten jährlichen Timesharing 

unverkennbar. Aus diesem Grunde liegt die Prüfung nahe, ob wegen einer Gesetzesumgehung 

gemäß § 487 S. 2 BGB die Vorschriften über Teilzeit-Wohnrechteverträge nicht doch 

anzuwenden sind. 

Eine breite Diskussion dieser Frage fand bisher nicht statt. Jedoch wird zumindest vereinzelt 

die Auffassung vertreten, dass ein Umgehungstatbestand in einem solchen Fall des nur alle 

zwei Jahre gewährten Nutzungsrechts gegeben sei.586 

Fragt man nach erforderlicher planwidriger Lücke und nach der Vergleichbarkeit der 

Sachverhalte, so liegt dieser Gedanke tatsächlich nahe. Denn die Aussage in der 

Regierungsbegründung, dass die Definition der Teilzeit-Wohnrechteverträge weit gefasst ist, 

um alle Erscheinungsformen zu erfassen,587 spricht hier recht eindeutig für die Annahme einer 

584 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 111.

585 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, S. 343; ebenso Fikentscher, Methoden des Rechts, Band III,

S. 690, der auf eine andere Sichtweise im romanischen Rechtskreis hinweist. 
586 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 76 leider ohne nähere Begründung. 
587 BT-Drucks. 13/4185, S. 9. 
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planwidrigen Lücke. Selbst wenn man die ausdrückliche Beschränkung des deutschen 

Gesetzgebers auf die Umsetzung der Richtlinie588 als eine bewusste und abschließende 

Begrenzung auf die dort geregelten Fragen verstehen möchte589, so ist doch gerade auch die 

Richtlinie ausweislich ihres 3. Erwägungsgrundes auf eine ausreichend weit gefasste 

Definition der zu erfassenden Timesharingverträge bedacht. 

Daneben spricht auch einiges dafür, die Sachverhalte für ausreichend ähnlich zu erachten. 

Denn es macht letztlich keinen großen Unterschied, ob jedes Jahr oder nur alle zwei Jahre 

eine konkrete Nutzung möglich ist. Der Erwerber wird ebenso für eine lange Gesamtdauer 

und gegen Zahlung eines einmaligen, relativ hohen Betrages an das entsprechende 

Nutzungsrecht gebunden. 

bb) Vorläufige Bewertung 

Letztlich spricht also manches dafür, solche Konstellationen als vom Umgehungsverbot 

erfasst anzusehen. Richterliche Entscheidungen, die dies bestätigen, liegen jedoch noch nicht 

vor, so dass eine gewisse Unsicherheit bleibt. 

b) Rechtsvergleichung 

Die niederländische Regelung will nach ihrem Wortlaut nur Verträge über Rechte erfassen, 

die jährlich wiederkehren. Da das Nutzungsrecht für mindestens eine Woche pro Jahr 

eingeräumt werden muss,590 sind von der Definition des Timesharingkaufs nach Art. 7:48a lit. 

a) BW „bi-annual offerings“ ausgeschlossen. 

Gleiches gilt für die britische Regelung. Nach sec. 1 (1) (a) Timeshare Act 1992 werden nur 

Nutzungsrechte erfasst, die sich auf einen bestimmten oder bestimmbaren Zeitraum des Jahres 

beziehen.591 

Ebenso ist nach der italienischen Definition des Timesharingvertrags erforderlich, dass das 

Recht für einen bestimmten oder bestimmbaren Zeitraum des Jahres eingeräumt wird,592 Art. 

69 I lit. a) Codice del consumo. Man nimmt jedoch an, dass dieser Schutzlücke durch 

588 So BT-Drucks. 13/4185, S. 9.

589 Hierzu bereits oben Teil 2: A.I.2.a)bb).

590 „...voor ten minste een week per jaar…“. 

591 “…rights to use…for a specified of ascertainable period of the year…”. 

592 „…per un periodo determinato o determinabile dell’anno…”. 
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Auslegung begegnet werden kann.593 

In Spanien wird ebenfalls auf ein jährliches Nutzungsrecht abgestellt. So spricht Art. 1 I des 

Gesetzes 42/1998 von einem festgelegten jährlichen Zeitraum.594 Auch in Art. 1 III geht man 

von einem jährlichen Zeitraum aus.595 Teile der spanischen Literatur kritisieren diese 

Regelung.596 

Anders hingegen ist die Lage in Frankreich. Nach Art. 121-60 I Code consom. ist zwar die 

Festlegung auf eine bestimmte oder bestimmbare Zeitspanne erforderlich, das Erfordernis der 

Jährlichkeit wird jedoch nicht aufgestellt.597 Die Regelungen der Artt. L 121-60ff. Code 

consom. greifen auch bei „bi-annual offerings“ ein.598 

Österreich verzichtete ebenso wie Frankreich auf die Begrenzung. Nach § 2 I TNG ist ein 

Teilzeitnutzungsrecht „das für mindestens drei Jahre eingeräumte…Recht, ein 

Nutzungsobjekt wiederkehrend während eines begrenzten Zeitraumes zu benützen“. Grund 

hierfür war die Erkenntnis, dass es Vertragskonstruktionen geben kann, die eine Nutzung nur 

in jedem zweiten Jahr vorsehen.599 Man entschied sich also bewusst gegen die Beschränkung 

auf jährliche Nutzungsrechte. 

c) Lösung 

Vorzugswürdig erscheint letztlich ein gesetzgeberisches Handeln. Kann der Zweifelsfall 

durch eine einfache Korrektur wirksam geklärt werden, so ist diese Lösung auf Grund ihrer 

Rechtsicherheit die bessere Alternative. 

Der Vergleich mit den anderen Rechtsordnungen hat gezeigt, dass zwar die Mehrzahl der 

untersuchten Rechtsordnungen an der Jährlichkeit des Nutzungsrechts festhielten, sich jedoch 

mit Frankreich und Österreich zwei Nachbarstaaten Deutschlands für einen anderen Weg 

entschieden haben. Interessant ist dabei, dass unter anderem auch gerade diese 

Mitgliedstaaten auf die einwöchige Mindestnutzungsdauer verzichtet haben. 

593 So der italienische Länderbericht, S. 9; es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im

romanischen Rechtskreis ein anderes Verständnis von Auslegung und Analogie vorherrscht, vgl. Fikentscher,

Methoden des Rechts, Band III, S. 690. 

594 „…un período específico de cada ano…”. 

595 „El período anual de aprovechamiento…”. 

596 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 17. 

597 « …par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée. »

598 Vgl. den französischen Länderbericht, S. 19.

599 Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 71); Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, S. 8. 
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Eingedenk der stark divergierenden Regelungen des zeitlichen Anwendungsbereichs in den 

Mitgliedstaaten wird eine Änderung auf europäischer Ebene vorgeschlagen. Es soll dabei dem 

Vorschlag des Europäischen Parlaments, auf zeitliche Beschränkungen des 

Anwendungsbereichs generell zu verzichten,600 gefolgt werden. 

Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass eine sinnvolle Abgrenzung zu anderen 

Vertragsgestaltungen, wie der Ferienhausmiete oder dem (Pauschal)reisevertrag gewahrt 

werden muss.601 Eine einmalige Nutzung des Wohnobjekts, wie sie für 

Ferienhausmietverträge und Pauschalreisen üblich ist, kann nicht genügen. Sobald hingegen 

ein Recht zur Nutzung über mehr als eine Zeitperiode eingeräumt wird, sollten die besonderen 

Schutzvorschriften des Timesharingrechts greifen. Dies bietet auch die beste Abgrenzung zu 

einmaligen Urlaubsaufenthalten, wie sie bei Ferienhausmieten und Pauschalreisen üblich sind. 

Es bietet sich an, nach Vorbild des österreichischen Rechts das Wiederkehren des Rechts zum 

entscheidenden Kriterium zu machen und auf andere zeitliche Beschränkungen zu verzichten. 

Dem denkbaren Einwand, dass dann möglicherweise auch Fälle erfasst werden, in denen ein 

Urlauber bereits für mehrere Jahre im Voraus ein Ferienhaus für eine bestimmte Woche 

mietet, kann entgegengehalten werden, dass hier die Gewährung des Rechts gegen einen 

Gesamtpreis ausreichend Abgrenzungsmöglichkeiten bieten sollte. Bei solchen Verträgen 

sollte sich das Entgelt immer nach der einzelnen Nutzungsperiode bemessen. Wird hingegen 

einmal wirklich für mehrere Jahre verbindlich unter Vereinbarung eines Gesamtpreises 

gebucht, so ist darin materiell ohnehin ein Timesharingvertrag zu sehen. 

Es sollten also künftig Verträge über die Gewährung eines wiederkehrenden Nutzungsrechts 

an einem bestimmten oder bestimmbaren Timesharingobjekt erfasst sein, welches gegen einen 

Gesamtpreis gewährt wird. Auf die genannten zeitlichen Einschränkungen sollte verzichtet 

werden. 

600 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3605). 

601 Hierzu bereits oben Teil 3: A.III.1.c). 
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B. Fragen der Prospektpflicht und des Vertragsschlusses 

I. Informationsmasse 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Gemäß § 482 I BGB muss der Unternehmer als Anbieter eines Teilzeit-Wohnrechtevertrags 

jedem Verbraucher, der Interesse bekundet, einen Prospekt aushändigen. Dieser muss nach 

§ 481 II BGB i.V.m. Art. 242 EGBGB insbesondere die umfangreichen Pflichtangaben nach 

§ 2 I, II BGB-InfoV enthalten. Dies dient der Umsetzung des Art. 3 der Timesharingrichtlinie 

i.V.m. deren Anhang. 

Nach § 484 I S. 5 BGB i.V.m. Art. 242 EGBGB muss daneben auch der Vertrag die in § 2 I, 

III BGB-InfoV vorgeschriebenen Pflichtangaben enthalten. Dies dient der Umsetzung des 

Art. 4, 1. Spiegelstrich der Richtlinie i.V.m. deren Anhang. 

Es werden im Ergebnis sehr umfangreiche Informationspflichten des Veräußerers festgelegt, 

die sowohl im Vorfeld des Vertragsschlusses durch den Informationsprospekt, als auch beim 

Vertragsschluss selbst zum Tragen kommen. Die Informationspflichten werden daher 

richtigerweise zu den zentralen Schutzinstrumenten der Richtlinie gezählt.602 

b) Problemstellung 

Betrachtet man den Katalog des § 2 BGB-InfoV jedoch genauer, so fällt die ungeheure Menge 

und Vielfalt der Informationen auf, die in Prospekt und Vertrag enthalten sein müssen.603 

Bemerkenswert ist auch, dass die Pflichtangaben nach § 2 I BGB-InfoV sowohl im Prospekt, 

als auch im Vertrag enthalten sein müssen. Dies führt zu einer Verdoppelung der Angaben, so 

dass sich insgesamt die stattliche Anzahl von ungefähr 90 Pflichtangaben ergibt.604 

Angesichts dieser Informationsmasse, die auf einen Erwerber zukommt, meldeten sich 

602 Franzen in: MüKo, Vor § 481 BGB, Rn 13; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. Zu §§ 481 – 487 BGB,

Rn 42; Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, Rn 76. 

603 So zu § 4 TzWrG auch Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 80. 

604 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 80 (zu § 4 TzWrG); Wendlandt, VuR

2004, S. 117ff. (S. 118). 

606 Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 119ff.); Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, 

S. 445ff., S. 544ff; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem §§ 481- 487 BGB, Rn 56f.; Martinek in: 
Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, Rn 78 und 129f.; Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S.1396); Eckert, ZIR 
1997, S. 2ff. (S. 6); Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 275); Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 11); Mäsch, DNotZ 
1997, S. 180ff. (S. 193); Lenz, Das Time-Sharing, S. 188f.; Franzen in: MüKo, Vor § 481 BGB, Rn 5. 
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zahlreiche kritische Stimmen zu Wort. Es wird hinsichtlich der Prospektpflicht die 

Befürchtung geäußert, dass es angesichts der zahlreichen und detaillierten Mindestangaben zu 

einer Überforderung des Erwerbers kommen kann.606 So stellt man fest, dass ein 

„Informationsbomardement“ keine Vertragstransparenz begründet.607 Man befürchtet sogar 

einen „Bumerang“-Effekt für den Verbraucherschutz,608 oder dass durch die „gesetzliche 

Detailfreudigkeit“ „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird“609. 

Eingehend mit dem Problem zu großer Informationsmassen beim Erwerb von 

Timesharingrechten befasst sich Kind610. Etwas nüchterner formulierend als andere Autoren, 

fürchtet diese, dass ein Überangebot an Information nicht zu einer Verbesserung der 

Ergebnisse von Entscheidungen führt, sondern im Gegenteil sogar eine Verschlechterung der 

Entscheidungsergebnisse zur Folge haben kann611. 

c) Vorläufige Bewertung 

Zu prüfen ist, ob einer solchen These zugestimmt werden kann. 

Grundlage der zuletzt genannten Auffassung sind Ergebnisse aus der 

Konsumentenverhaltensforschung, welche als Informations- und Wahrnehmungsforschung 

Teil der Psychologie, im Bereich des Marketings Teil der Betriebswirtschaftslehre und im 

Rahmen der Allokationspolitik ein Teil der Volkswirtschaftslehre ist.612 

Am Anfang von Kinds Überlegungen steht dabei die gesicherte Erkenntnis, dass der 

menschlichen Fähigkeit zur Informationsverarbeitung Grenzen gesetzt sind.613 Wird die 

Informationsmenge über einen gewissen Punkt hinaus gesteigert, so sinkt die Effizienz der 

Kaufentscheidung. Tritt ein solcher „Information-Overload“, also eine Überschreitung des 

Informationsoptimums, ein, stagniert die Informationsaufnahme nicht nur, sondern nimmt ab. 

Dies kann unter Umständen sogar zum vollständigen Abbruch der Informationsverarbeitung 

607 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem §§ 481- 487 BGB, Rn 56.; Martinek in: Grabitz/Hilf/, Das Recht der 

EU, A 13, Rn 78; Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S.1396); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 90. 

608 So Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 11).

609 So Kappus, EWS 1996, S. S. 273ff. (S. 275). 

610 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, passim.

611 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 467f., S. 544; im Anschluss daran 

Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 120). 

612 Vgl. Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 445ff. 

613 Kind, a.a.O., S. 468 unter Rückgriff auf die grundlegende psychologische Forschung von Miller, 

Psychological Review 1956, S. 81ff.und mit Nachweisen zu noch älterer Literatur; instruktiv auch die 

marketingbezogene Darstellung bei Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 22ff. 
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führen.614 Der Grenzwert für den „Information-Overload“ liegt bei 5 bis 7 Informationen.615 

Eine Steigerung ist im Übrigen nur durch den Prozess des „Chunkings“ möglich. Es werden 

zusammengehörige Informationen unter einem Oberbegriff zusammengefasst. Werden die 

Daten auf diese Weise in „Chunks“ strukturiert, so wird dadurch Speicher für neu 

Informationen freigegeben.616 „Chunks“ können bei nützlicher Strukturierung als 

Schlüsselinformationen bezeichnet werden.617 

Wird die Schwelle zum „Information-Overload“ überschritten, so führt die objektive 

Verschlechterung der Informationsverarbeitung und damit der Entscheidungsfindung jedoch 

nicht zur Einsicht der Informationsüberlastung. Im Gegenteil sorgt eine große Menge an 

Informationen subjektiv für das Gefühl, gut informiert zu sein.618 Parallel zu dieser 

Zufriedenheit mit der Informationsmenge besteht jedoch kognitiver Informationsstress, dem 

mit Stressvermeidungsstrategien begegnet wird.619 

Wenn Kind angesichts dieser, auf das Informationsmodell bei Teilzeit-Wohnrechtsverträgen 

übertragbaren620, Ergebnisse feststellt, dass das dort zu Grunde gelegte Verbraucherbild nicht 

sehr realistisch ist621, so ist ihr darin zuzustimmen. Dass die Summe von ca. 90 

Pflichtinformationen zur Überlastung und damit letztlich zum vollständigen Ignorieren der 

Informationen führen kann, ist offensichtlich. Nimmt ein Erwerber bei extremem 

Informationsstress die Pflichtinformationen gar nicht mehr zur Kenntnis, so läuft die 

Informationspflicht ins Leere.622 Bei geringerer Überlastung kann es immerhin noch zu 

gravierenden Fehleinschätzungen kommen.623 Die Tatsachen, dass sich der Erwerber des sog. 

Information-Overload nicht bewusst ist und die Masse der Informationen ein trügerisches 

Sicherheitsgefühl erzeugt, verschlechtern die Lage auch noch.624 

614 So auch Trommsdorff, Konsumentenverhalten, S. 321. 

615 Zum ganzen Kind, a.a.O., S. 467f. m.w.N.; Kuhlmann, Konsumentenentscheidung, S. 100; Trommsdorff, 

Konsumentenverhalten, S. 277; vgl. auch Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 120).

616 Miller, Psychological Review 1956, S. 81ff. (S. 95); Kind, a.a.O., S. 454; Wendtlandt, VuR 2004, S. 117ff. 

(S. 120) jeweils m.w.N.; aus dem betriebswirtschaftlichen Schrifttum Kuß/Tomczak, Käuferverhalten, S. 25. 

617 Kind, a.a.O., S. 454, Kroeber-Riel/Weinberg, Konsumentenverhalten, S. 284; vgl. hierzu und zur Ambivalenz 

des “Chunk”-Begriffs Wendtlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 120, Fn. 26).

618 Kind, a.a.O., S. 470 m.w.N.

619 Kind, a.a.O., S. 471ff. m.w.N. 

620 Hierzu Kind, a.a.O., S. 504ff. 

621 Kind, a.a.O., S. 527. 

622 So auch Kind, a.a.O. S. 513. 

623 So auch Kind, a.a.O. S. 513f. 

624 Ebenso Kind, a.a.O., S. 514; Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 120). 
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Aus der Praxis des Timesharings sind Extremfälle bekannt geworden, die zeigen, welch 

seltsame Blüten die Verordnung großer Informationsmassen ohne Vorgabe von Ordnung und 

Struktur treiben kann. So wurde in einem Fall aus Spanien dem Erwerber zusammen mit dem 

Vertrag ein 280seitiges Buch ausgehändigt, das die erforderlichen Informationen enthalten 

sollte. Dieses Werk wies weder ein Inhaltsverzeichnis, noch eine sinnvolle Systematisierung 

auf.625 

Letztlich muss die potentiell unstrukturierte Masse der Informationen eindeutig als 

verbraucherpolitisches Problem gesehen werden. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Die Prospektpflicht wird in Österreich durch § 3 TNG umgesetzt. Nach § 3 I TNG hat der 

Veräußerer jedem, der von ihm Informationen über die angebotenen Nutzungsobjekte begehrt 

(1. Alt.) oder der über diese im Rahmen unmittelbarer Werbemaßnahmen Werbematerial 

größeren Umfangs erhält (2. Alt.), eine Informationsschrift auszuhändigen, die bestimmte, in 

§ 3 I angegebene, Informationen enthalten muss. Die einzelnen Informationen sind in 

besonders bedeutsame Informationen (§ 3 I Nr. 1 TNG) und sonstige Angaben (§ 3 I Nr. 2 

TNG) unterteilt. 

Zu den besonders bedeutsamen Angaben nach § 3 I Nr. 1 TNG gehört der Name und Sitz des 

Veräußerers (lit. a), die Beschreibung des Nutzungsrechts (lit. b), evtl. eine genaue 

Beschreibung des Nutzungsobjekts (lit. c), Hinweise zum Rücktrittsrecht (lit. f und h) und zu 

Tauschmöglichkeiten (lit. h). Letztere Informationspflicht geht über die Vorgaben der 

Timesharingrichtlinie hinaus.626 Wie Art. 3 I, 4 der Richtlinie und lit. k des Anhangs zeigen, 

sind diese nur für den Vertrag zwingend vorgeschrieben.627 

Nach § 3 I Nr. 2 TNG muss die Informationsschrift als sonsitge Angaben beispielsweise 

Informationen über die Ver- und Entsorgungseinrichtungen (lit. a), Dienstleistungen (lit. a) 

und Gemeinschafts-einrichtungen (lit. b) enthalten. Ohne dass dies die Richtlinie verlangen 

würde, sind bereits in der Informationsschrift Angaben über etwaige Beschränkungen der 

625 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 18. 
626 So auch Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 64). 
627 Vgl. auch Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 159. 
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Übertragbarkeit und Vererbbarkeit des Nutzungsrechts und gegebenenfalls über in diesem 

Fall entstehende Kosten zu machen (lit. e).628 

Nach § 4 III TNG müssen im Teilzeitnutzungsvertrag neben den Angaben aus dem Prospekt 

noch weitere Angaben enthalten sein, die ebenso wie in § 3 I TNG in besonders bedeutsame 

Angaben (Nr. 1) und sonstige Angaben (Nr. 2) unterteilt werden. Gemäß § 4 III Nr. 1 ist der 

Zeitraum oder der sonstige Maßstab des zeitlichen Ausmaßes des Nutzungsrechts (lit. a), der 

Zeitpunkt der erstmaligen Nutzungsmöglichkeit (lit. b), die bestimmte oder unbestimmte 

Dauer des Rechts (lit. c) und Zeit und Ort der Unterzeichnung durch die Parteien (lit. d) 

anzugeben. Nach Nr. 2 ist ferner die Angabe des Namen und Wohnsitzes des Erwerbers (lit.a) 

und die Zusage des Veräußerers erforderlich, dass für den Erwerber keine weiteren, als im 

Vertrag angegebenen Kosten, Verpflichtungen und sonstige Lasten mit dem Erwerb des 

Nutzungsrechts verbunden sind (lit. b). Auf diese Weise werden die Mindestangaben des 

Anhangs der Richtlinie erfasst, die noch nicht in der Informationsschrift enthalten sein 

müssen. 

b) Spanien 

Die Informationspflichten ergeben sich im spanischen Gesetz 42/1998 aus den Bestimmungen 

der Artt. 8 II und 9 I. 

Gemäß Art. 8 II S. 1 des Gesetzes 42/1998 muss der Eigentümer, die 

Wohnungsbaugesellschaft und jede andere natürliche oder juristische Person, die gewerblich 

an der Übertragung von turnusmäßigen Nutzungsrechten beteiligt ist und solche Rechte 

übertragen will, ein Informationspapier (documento informativo) herausgeben. 

Dieses hat die in Art. 8 II S. 2 lit. a) bis l) aufgeführten Angaben zu enthalten. Diese 

orientieren sich an den Angaben aus dem Anhang der Richtlinie.629 

Der Vertrag muss die in Art. 9 I Nr. 1 bis 13 genannten Angaben beinhalten.630 Hierdurch 

sollen die vertraglichen Informationspflichten erfüllt werden, die sich aus Art. 4, 1. 

Spiegelstrich der Richtlinie i.V.m. deren Anlage ergeben. 

Im Hinblick auf die Frage, ob diese vorgeschriebene Menge an Informationen zu groß ist, ist 

628 Vgl. Stabentheiner, ZMR 1998, S. 61ff. (S. 64) und Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 160f. 
629 Zu Details über die Pflichtangaben im Prospekt vgl. Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 520). 
630 Für Details zu den vertraglichen Pflichtangaben vgl. Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 334); 
Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 522). 
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man in der spanischen Literatur geteilter Meinung. Während mache die Frage positiv 

beantworten, sehen andere die Gefahr in einer zu geringen Verbraucherinformation.631 

c) Italien 

In Italien werden die Informationspflichten durch Artt. 70 I und 71 II Codice del consumo 

durchgesetzt. 

Die Prospektpflicht findet sich in Art. 70 Codice del consumo. Nach dessen Abs. 1 ist der 

Verkäufer verpflichtet, jeder Person, welche Informationen über die Immobilie verlangt, ein 

Informationsdokument auszuhändigen. Die Angaben, die das Dokument enthalten muss, 

werden durch Abs. 1 lit. a) bis l) bestimmt. 

Die vertraglichen Mindestangaben sind Art. 71 II Codice del consumo zu entnehmen. Gemäß 

Art. 71 II Codice del consumo muss der Vertrag neben den Angaben, die gemäß Art. 70 I lit. 

a) bis i) auch im Informationsdokument enthalten sein müssen, noch weitere Angaben nach 

Art. 71 II lit. a) bis e) enthalten. 

Auch im Italienischen Schrifttum steht man der Informationsmasse kritisch gegenüber. Sie 

wird von vielen Autoren als zu analytisch betrachtet.632 

d) Niederlande 

Auffällig an der niederländischen Regelung ist, dass sie keinen gesonderten 

Informationsprospekt kennt. Demjenigen, der um Auskünfte über die Nutzungsobjekte bittet, 

muss der Verkäufer einen Entwurf des schriftlichen Kaufvertrags nach Art. 7:48b I BW 

übergeben, Art. 7:48f I lit. a) BW. 

Der Käufer erhält also statt eines gesonderten Informationsdokuments vorab eine Version des 

später zu schließenden Vertrags zu Begutachtung. Die Prospektpflicht wurde durch eine 

„Vertragsentwurfsaushändigungspflicht“ ersetzt. Auf diese Weise besteht strukturelle 

Identität zwischen beiden Schriftstücken, die eine Verdoppelung er Informationen nicht 

aufkommen lässt. 

631 Vgl. für Nachweise den spanischen Länderbericht, S. 18. 
632 Vgl. dazu den italienischen Länderbericht, S. 9f. 
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e) Frankreich 

Auch die französische Umsetzung der Timesharingrichtlinie kennt kein Informationspapier.633 

Die vorvertragliche Information des Erwerbers wird durch ein besonderes Angebotsverfahren 

sichergestellt. 

Nach Art. L 121-61 Code consom. muss der Unternehmer ein schriftliches Angebot zum 

Vertragsschluss abgeben, welches die durch Art. 121-61 Code consom. und durch einem 

Erlass näher festgelegte Angaben enthalten muss. Es muss gemäß Art. L 121-62 Code 

consom. daneben die Vorschriften der Art. L 121-63 bis L 121-68 wiedergeben. Das Angebot 

muss dem Verbraucher in zweifacher Ausfertigung übergeben oder übersendet werden.  

Art. L 121-63 II S. 1 Code consom. bestimmt, dass dieses Angebot für die Dauer von 

mindestens sieben Tagen nach Zugang beim Verbraucher aufrecht zu erhalten ist. Will der 

Verbraucher das Angebot annehmen, so muss er es unter Angabe von Ort und Datum 

unterschreiben und anschließend an den Unternehmer als Übergabeeinschreiben oder unter 

Verwendung eines anderen Verfahrens gleicher Beweiskraft versenden.634 

Die von der Richtlinie vorgesehene Prospektpflicht wird durch das schriftliche 

Angebotsverfahren vollständig ersetzt. Alle Angaben, die Bestandteil des Vertrages werden, 

werden dem Verbraucher also schon vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt.635 

3. Lösungen 

Zur Lösung des Problems kommen mehrere Ansätze in Betracht. 

a) Verringerung der Informationsmenge 

Es wird im Schrifttum vorgeschlagen, die Informationsmenge insgesamt deutlich zu 

reduzieren. Bei den Informationspflichten solle man sich auf einige Schlüsselinformationen 

beschränken. Daneben wird auch ein „Verzicht auf eine zu große Exaktheit der 

Informationen“ empfohlen.636 

Für eine solche Lösung spricht, dass hierdurch relativ sicher einer informativen Überlastung 

633 Vgl. auch Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339). 

634 Zum Verfahren vgl. Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456); Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. 

(S. 150ff.); auch der französische Länderbericht, S. 20. 

635 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 339).

636 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 530f. 
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des Erwerbers vorgebeugt werden kann. Sind nur „eine Hand voll leicht verdaulicher“ 

Angaben Gegenstand der Informationspflicht, so besteht die begründete Hoffung, dass 

zumindest diese aufgenommen werden. 

Andererseits wird der aufnahmebereitere Verbraucher, der gewillt ist, sich durch eine Vielzahl 

von Informationen durchzuarbeiten, um sich ein umfassendes, vollständiges Bild von den 

angebotenen Leistungen zu machen, dadurch einer genauen und umfassenden 

Informationsmöglichkeit beraubt637. 

Daneben gilt es zu berücksichtigen, dass auch bei einem weniger kompetenten Verbraucher 

nach einer einführenden Informationsvermittlung, die nicht überfordert, aber dennoch 

ausreicht, der Wunsch nach mehr Information aufkommt.638 Reduziert man die Information, 

so bleiben diese Wünsche unberücksichtigt. 

Gegen eine einseitige Reduzierung spricht auch, dass letztlich alle Informationen ihre 

Berechtigung haben. Vollkommen nutzlose Angaben sind nach dem Anhang der Richtlinie 

ohnehin nicht vorgesehen. 

Eine Verringerung der Menge und eine Vergröberung des Inhalts der Angaben kann also auch 

zu Nachteilen führen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht einen anderen Weg gibt, der 

einerseits eine Informationsüberlastung vermeidet und zugleich andererseits den 

gegenwärtigen hohen Informationsstandard bewahrt. 

b) Bessere Strukturierung der Information 

Die Lösung könnte in einer besseren Strukturierung der Information liegen. So wurde bereits 

von anderer Seite639 vorgeschlagen, dass statt einer Verringerung der Informationspflichten 

eine Verstärkung durch zusätzliche Strukturierung vorgenommen werden müsste. Zunächst 

müssten wichtige Schlüsselinformationen vermittelt werden, auf die dann stärker detaillierte 

Angaben folgen können, so dass letztlich ein Prozess der mehrstufigen 

Informationsvermittlung entsteht. 

Hierfür sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Zum einen könnte man die Angaben des 

637 Ähnlich Wendlandt, VuR 2004 S. 117ff. (S. 122). 
638 Wendlandt, VuR 2004 S. 117ff. (S. 122). 
639 Wendlandt, VuR 2004 S. 117ff. (S. 122ff.). 
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Prospekts auf die besonders zentralen Schlüsselinformationen beschränken und die volle 

Informationsmenge im Vertrag nachreichen.640 Dies hätte jedoch den Nachteil, dass der 

Erwerber erst nach Vertragsschluss über ein vollständiges informatorisches Bild verfügt. Falls 

er angesichts dieser vollständigen Information vom Vertrag Abstand nehmen möchte, so ist er 

gezwungen das Widerrufsrecht wahrzunehmen. Dies kann auf Grund von inneren641 und 

äußeren642 Umständen schwierig sein. An einer umfassenderen Information vor 

Vertragschluss sollte deshalb festgehalten werden. 

Es kommt deshalb in Betracht, den Prospekt als Quelle vorvertraglicher Information unter 

Voranstellung der besonders wichtigen Schlüsselinformationen deutlich zu untergliedern, um 

so dem Verbraucher die Möglichkeit einer sukzessiven Informationsaufnahme zu bieten.643 

Die genauen Modalitäten der Strukturierung und Gliederung könnten durch gesetzliche 

Muster oder Formulare näher umrissen werden.644 Diese könnten im deutschen Recht als 

Anlagen der BGB-InfoV angefügt werden und so § 2 BGB-InfoV ergänzen. 

c) Ist dies bereits nach geltender Rechtslage erforderlich? 

Fraglich ist, ob und wie die Informationen bereits nach geltender Rechtslage näher zu 

strukturieren sind. 

aa) Pflicht zur Strukturierung und Gliederung nach der Timesharingrichtlinie? 

Es wird teilweise die Ansicht vertreten, dass nach der Timesharingrichtlinie eine Pflicht zur 

Prägnanz der Information645 und zu transparenter Gliederung besteht.646 

Untersucht man die Richtlinie jedoch näher, so muss man feststellen, dass hinsichtlich der 

Prospektpflicht nach Art. 3 I „zumindest“ „kurze, genaue Angaben“ zu machen sind, ein 

Mehr danach also zulässig ist. Im Hinblick auf die vertraglichen Informationspflichten ist 

sogar nur davon die Rede, dass der Vertrag „mindestens die im Anhang genannten Angaben 

enthalten muss“, Art. 4, 1. Spiegelstrich der Richtlinie. Eine Pflicht zur Strukturierung und 

640 So die von Wendlandt favorisierte Lösung, VuR 2004 S. 117ff. (S. 124).

641 Dazu unten Teil3:B.II.1.c).

642 Dazu unten Teil 3:B.III.1.b) und c). 

643 So auch der Alternativvorschlag von Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 124). 

644 Anderer Auffassung hierzu Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 533; wie hier

Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 124). 

645 Fleischer, ZEuP 2000, S. 772ff. (S. 787).  

646 Grundmann, JZ 2000, S. 1133ff. (S. 1140, Fn. 59). 
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Prägnanz der Information ist zumindest dem Wortlaut der Timesharingrichtlinie nicht zu 

entnehmen.647 Inwieweit wegen des Sinns und Zwecks der Informationspflichten, der 

Timesharingrichtlinie dennoch solche Pflichten zu entnehmen sind, bleibt im Unklaren. Die 

aufgrund von Umfang und chaotischer Anordnung völlig unverständliche Information wird 

jedenfalls mit dem Ziel der Verbraucherinformation kaum in Einklang zu bringen sein. 

bb) Pflicht zur Strukturierung und Gliederung nach der Klauselrichtlinie? 

Teilweise will man eine Verpflichtung zur Strukturierung aus dem Transparenzgebot des 

Art. 5 der Klauselrichtlinie ableiten.648 Nach diesem müssen die Klauseln klar und 

verständlich sein. Dieses wird in Deutschland durch § 307 I S. 2 BGB umgesetzt. Die 

Rechtsprechung folgert aus dem Transparenzgebot, dass es den Verwender Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen zu einer möglichst klaren und überschaubaren Darstellung der Rechte 

und Pflichten der anderen Vertragspartei verpflichtet.649 

Problematisch könnte sein, dass nach Art. 1 II der Klauselrichtlinie Vertragsklauseln aus dem 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, die auf bindenden 

Rechtsvorschriften beruhen. Dies findet seine Entsprechung in § 307 III BGB der unter 

anderem § 307 I S. 2 BGB nur dann Geltung zuspricht, wenn durch eine AGB-Bestimmung 

von Rechtsvorschriften abgewichen wird oder diese ergänzt werden. Sind nun die 

Informationen durch § 482 III bzw. § 484 I BGB i.V.m. Art. 242 EGBGB i.V.m. § 2 BGB-

InfoV gesetzlich vorgeschrieben, so fragt sich, ob hierdurch eine Transparenzkontrolle der 

vorgeschriebenen Informationspflichten ausgeschlossen wird. 

Es bestehen schon im Allgemeinen berechtigte Zweifel daran, ob sich die Ausnahme des Art. 

1 II der Klauselrichtlinie auf das in Art. 5 geregelte Transparenzgebot erstreckt. Die 

Systematik der Richtlinie und der Informationszweck des Transparenzgebots sprechen 

jedenfalls dagegen. Einer Irreführung durch Intransparenz muss mit rechtlichen Sanktionen 

begegnet werden.650 

Dies gilt umsomehr im besonderen Fall der Informationspflichten nach der 

Timesharingrichtlinie. Pflicht zur Information über gewisse Punkte darf nicht zur 

Sanktionslosigkeit einer Desinformation durch Information führen. Die Intension des 

647 Aus diesem Grunde lehnt Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 123) eine solche Pflicht ab. 

648 Grundmann, JZ 2000, S. 1133ff. (S. 1140, Fn. 59). 

649 BGH NJW 2000, S. 651f. (S. 652); NJW 2001, S. 2014ff. (S. 2016).

650 Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 5, Art. 5, Rn 4.
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Verbraucherschutzes durch Information würde in ihr Gegenteil verkehrt werden. 

Unklar bleibt jedoch die Reichweite einer Verpflichtung zur Transparenz. Die Anforderungen 

an die Transparenz dürfen nämlich nicht überspannt werden.651 Ob wirklich die Voranstellung 

von Schlüsselinformationen und anschließender systematisierter Gliederung der 

Mindestangaben als nach § 307 I S. 2 BGB verpflichtend angesehen werden kann, ist daher 

fraglich. 

d) Empfehlung 

Eine Klärung durch den Gesetzgeber, vorzugsweise auf europäischer Ebene, erscheint 

angebracht. 

Eine bessere Strukturierung der Informationen ist dem Abbau der Informationspflichten 

vorzuziehen. Um dem Verbraucher bereits vor Vertragsschluss die Möglichkeit umfänglicher 

Information zu ermöglichen, sollte der Umfang der vorvertraglichen Informationspflichten 

nicht reduziert werden. Eine Voranstellung der besonders wichtigen Schlüsselinformationen 

und ein übersichtlicher Aufbau der weitergehenden Informationen sollten den Zugang für den 

Verbraucher erleichtern. Im Hinblick auf Strukturierung und Aufbau der Informationen 

könnte ein Muster gesetzlich vorgegeben werden.  

II. Cooling-Off-Phase zwischen Prospektaushändigung und Vertragsschluss 

1. Problem 

a) Rechtslage 

§ 482 I BGB schreibt vor, dass jedem Verbraucher, der Interesse am Abschluss eines Teilzeit-

Wohnrechtevertrags bekundet, der Prospekt auszuhändigen ist. Dies ist die Umsetzung des 

Art. 3 I der Richtlinie, der vorschreibt, dass jedem Interessenten, der Informationen über die 

Immobilien wünscht, ein Schriftstück ausgehändigt werden muss. 

Unklar bleibt nach dem Wortlaut des § 482 I BGB und des Art. 3 I der Richtlinie, ob 

zwischen der Übergabe des Informationsprospekts und dem Vertragsabschluss eine gewisse 

Zeitspanne liegen muss, die dem Erwerber ein Studium des Schriftstücks erlaubt.  

Die Frage, ob eine solche Phase des ruhigen Abwägens außerhalb des Einflussbereichs des 

651 BGHZ 112, S. 119ff. 
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Anbieters (sog. Cooling-Off-Periode)652 durch Richtlinie und deutsche Umsetzung 

vorgesehen sind, wird unterschiedlich beantwortet. 

aa) Pro 

Eine Gruppe von Autoren steht einer vorvertraglichen Cooling-Off-Periode de lege lata 

positiv gegenüber. 

So ist Tonner der Auffassung, dass der Interessent die Möglichkeit haben muss, den Prospekt 

in Ruhe durchzulesen.653 Da der Erwerber die Informationen zur Entscheidungsgrundlage 

machen kann, ergebe sich aus Sinn und Zweck der Vorschrift, dass dieser die Möglichkeit zu 

einer Kenntnisnahme ohne Anwesenheit des Unternehmers haben müsse.654 Der Veräußerer 

müsse entweder ein Pause im Verkaufsgespräch einlegen oder den Vertragsschluss gänzlich 

auf einen anderen Termin verschieben.655 

Ähnlich argumentiert Martinek, der ebenfalls aus Sinn und Zweck der Norm eine 

angemessene Bedenkfrist gewinnen will.656 Zwar lasse der Wortlaut des Art. 3 der Richtlinie 

und des § 482 BGB auch eine gleichzeitige Vorlage von Prospekt und Vertrag zu, jedoch sei 

es die Intension des Richtliniengebers und des Gesetzgebers gewesen, ihm eine Bedenkfrist 

einzuräumen.657 

Nach Putzo muss die Aushändigung eine angemessene Zeit vor Abschluss des Teilzeit-

Wohnrechtevertrags stattfinden.658 Drasdo genügt jedenfalls eine Übergabe des Prospekts 

unmittelbar vor Vertragsschluss nicht, da nach seiner Auffassung ansonsten die Regelung des 

Abs. 3 leer laufe659. 

bb) Contra 

Andere lehnen das Erfordernis einer vorvertraglichen Bedenkfrist de lege lata eindeutig ab. 

652 Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 12); Martinek in: Staudinger (2004), § 482 BGB, Rn 1, 8; Franzen in: MüKo, 

§ 482 BGB, Rn 4. 

653 Tonner in: jurisPK-BGB, § 482 Rn 22; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 187.

654 Tonner in: jurisPK-BGB, § 482 Rn 22. 

655 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 187. 

656 So zur Richtlinie Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, Rn 114; zur deutschen Umsetzung

Martinek in: Staudinger (2004), § 482 BGB, Rn 9. 

657 Martinek in: Staudinger (2004), § 482 BGB, Rn 8f. 

658 Putzo in: Palandt, § 482 BGB, Rn 4.

659 Drasdo, NZM 1998, S. 464f. (S. 464); Drasdo, TzWrG, § 2, Rn 6.
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So meint Franzen, dass der Erwerber selbst dafür verantwortlich ist, sich ausreichend 

Bedenkzeit zu verschaffen und die §§ 481ff. BGB eine solche Frist nicht vorgeben.660 

Auch von Schwaller661 und A. Staudinger662 sind der Auffassung, dass weder der Wortlaut 

noch der Sinn und Zweck der Norm die Einräumung einer Cooling-Off-Phase verlangen. 

Saenger sieht im Hinblick auf das Erfordernis einer solchen Bedenkzeit keinen 

Auslegungsspielraum,663 und nach Kelp kann es keine Pflicht zur Vertagung des 

Vertragsschlusses geben, wenn der Erwerber den Prospekt nicht lesen will664.665 

cc) Stellungnahme 

Versucht man sich dem Problem methodisch zu nähern, ist zunächst die Feststellung im 

Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut zu bestätigen. Dem Wortlaut des § 482 I BGB kann 

keine zwingende Bedenkfrist im Sinne einer Zwangspause bei den Vertragsverhandlungen 

entnommen werden.  

Eine gesetzessystematische Analyse bringt nur begrenzte Klarheit. Immerhin ist eine 

Prospektabänderung vor Vertragsschluss nach § 482 III BGB nur unter bestimmten 

Umständen zulässig ist. Daneben wird der Fall, dass kein ordnungsgemäßer Prospekt vor 

Vertragschluss ausgehändigt wird, durch § 485 III BGB mit einer Verlängerung der Frist zur 

Ausübung des Widerrufsrechts sanktioniert. Dies lässt zumindest den Schluss zu, dass der 

Prospekt vor Vertragsschluss auszuhändigen ist.  

Die Gesetzgebungsgeschichte entbehrt eines ausdrücklichen Hinweises auf zwingende 

Bedenkfristen zwischen Prospektaushändigung und Vertragsschluss. Einzig die der 

Begründung zum Regierungsentwurf zu entnehmende Aussage, dass sich der Entwurf auf die 

Umsetzung des Richtlinieninhalts beschränkt666, führt weiter. Will das deutsche Recht 

lediglich die Umsetzung der Richtlinie erreichen, so kann eine zwingende Bedenkfrist nur 

gewollt sein, wenn diese durch die Richtlinie vorgegeben wurde. Eben eine solche Frist wurde 

660 Franzen in: MüKo, § 482, Rn 4.

661 Von Schwaller, TzWrG, S. 47. 

662 A. Staudinger in: Hk-BGB, § 482, Rn 2; vgl. auch A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter 

europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 24. 

663 Saenger in: Erman, § 482 BGB, Rn 3. 

664 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 57. 

665 Ebenso gegen das Erfordernis einer Cooling-Off-Periode de lege lata: Mäsch, DNotZ 1997, S 180ff.

(S. 194f.); Lenz, Das Time-Sharing, S. 187; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 144f. 
666 BT-Drucks. 13/4185, S. 9. 
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zwar bei den Beratungen in Brüssel diskutiert, war jedoch letztlich nicht mehrheitsfähig667. 

Daraus muss der Schluss gezogen werden, dass weder der europäische noch der deutsche 

Gesetzgeber die Schaffung einer Cooling-Off-Periode beabsichtigten.668 

Und auch, dass das Telos der Norm eine Cooling-Off-Phase zwingend erfordert669, überzeugt 

letztlich nicht. Ist dem Erwerber ein Prospekt vor Vertragsschluss auszuhändigen, so kann er 

selbst auf eine Unterbrechung der Verhandlungen bestehen. Die Prospektpflicht befähigt ihn, 

sich selbst über die wesentlichen Fakten in Kenntnis zu setzen. Er muss jedoch dazu sich 

selbst die nötige Zeit verschaffen.670 Es lässt sich also nicht sagen, dass eine Prospektpflicht 

ohne Zwangspause völlig sinnlos ist. 

dd) Ergebnis zur Auslegungsfrage 

Nach gegenwärtigem Recht ist eine zwingende Cooling-Off-Phase zwischen 

Prospektaushändigung und Vertragsschluss nicht vorgesehen. 

b) Problemstellung 

Eine gänzlich andere Frage ist, ob de lege ferenda eine solche Regelung wünschenswert ist. 

Dies wird mit dem Verweis auf das nachträgliche Widerrufsrecht des Verbrauchers teilweise 

verneint. Der Verbraucher wird durch das Widerrufsrecht als ausreichend geschützt 

angesehen.671 Auch fragt man, ob durch die Einräumung einer Cooling-Off-Phase vor 

Vertragsschluss neben einem nachträglichen Widerrufsrecht „der Bogen nicht überspannt“ 

wird.672 

Andere wiederum plädieren für die Einführung einer solchen vorvertraglichen Bedenkfrist.673 

Das Ziel einer vorvertraglichen Information könne sonst durch entsprechende 

Vertriebsmethoden, die ein Studium des Prospekts vor Vertragsschluss unmöglich machten, 

vereitelt werden.674 

667 Dies bestätigt Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 5 Fn. 34). 

668 Ebenso von Schwaller, TzWrG, S. 46f; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 144f. 

669 So Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, Rn 114; Martinek in: Staudinger (2004), § 482 BGB, 

Rn 9; Tonner in: jurisPK-BGB, § 482 Rn 22; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 187.

670 In diesem Sinne auch Franzen in: MüKo, § 482 BGB, Rn 4; von Schwaller, TzWrG, S. 47.  

671 Franzen in: MüKo, § 482 BGB, Rn 4; von Schwaller, TzWrG, S. 47. 

672 Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 195). 

673 So beispielsweise Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 145; Lenz, Das Time-Sharing, S. 187. 

674 Lenz, Das Time-Sharing, S. 187.
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2. Rechtsvergleichung 

Vorvertragliche Cooling-Off-Perioden oder ähnliche Institute, die dem Erwerber ein genaues 

Studium der Informationen vor Vertragschluss ermöglichen, sind Großbritannien, Österreich, 

Italien, Spanien und den Niederlanden nicht vorgesehen. 

Einzig in Frankreich kennt man ein System, das zwar keine zwingende Cooling-Off-Phase 

schafft, jedoch eine siebentägige Angebotsbindung des Anbieters. Dieses besondere 

Angebotsverfahren wurde bereits erläutert.675 

Die besondern Vorschriften für den Vertragsschluss verschaffen dem Erwerber die 

Möglichkeit eines Studiums der Informationen ohne Furcht davor, dass das scheinbar 

günstige Angebot schon morgen nicht mehr gilt. Die siebentägige Frist, in der der 

Verbraucher das Angebot annehmen kann, kann auf diese Weise verhindern, dass der 

Verbraucher zu unüberlegten Vertragsschlüssen verleitet wird.676 

3. Lösung 

a) Gründe gegen ein Widerrufsrecht 

Es ist zuzugeben, dass die Ausübung von Widerrufsrechten in der Praxis an zahlreichen 

Punkten scheitern kann. Nicht jeder, der ein Widerrufsrecht und Anlass zum Widerruf hat, 

nutzt diese Möglichkeit tatsächlich aus. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise für 

Situationen der Haustürwiderrufs nur Widerrufsquoten von 0,8 bis 0,03 %677 oder 1,8 %678 

angegeben.679 Im Jahr 1996 soll die Widerrufsquote bei 0,51 % gelegen haben.680 

Für das Widerrufsrecht bei Timesharingverträgen fehlen, soweit ersichtlich, statistische 

Angaben. Eine ungleich stärkere Wahrnehmung des Widerrufsrechts kann indes wohl kaum 

angenommen werden.681 Und auch die Annahme, dass die geringe Widerrufsquote 

ausschließlich von einer hohen Kundenzufriedenheit zeugt, ist im Hinblick auf die 

Erfahrungen der Verbraucherzentralen fraglich. Anders ließe die festgestellte „Sehnsucht 

675 Siehe oben Teil 3:B.I.2.e). 

676 Vgl. auch den französischen Länderbericht, S. 20f. 

677 So Lehmann, GRUR 1974, S. 133ff. (S. 140), der jedoch auf die Ungeprüftheit der Angaben verweist. 

678 BT-Drucks. 10/2876, S. 7f.; vgl. auch Magoulas/Schwartze, JA 1986, S. 225ff. (S. 230). 

679 Vgl. auch Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 520. 

680 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 202 (Fn. 169) unter Berufung auf Angaben des Arbeitskreises „Gut 

beraten – zu Hause gekauft“.

681 Ähnlich Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 202f., dem daneben eine Effektivität des Widerrufsrechts mehr

als fraglich erscheint. 
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nach einem Leben fern vom Timesharing“ nicht erklären682. 

Dass die Möglichkeit eines Widerrufs nicht konsequent genutzt wird, kann verschiedene 

Gründe haben. 

Ein Ansatz bietet Kind unter Heranziehung der Konsumentenforschung683 an. Nach ihr kann 

der Widerruf im Zusammenhang mit den sog. Nachkaufdissonanzen gesehen werden,684 also 

mit nach dem Erwerb auftretenden, kognitiven Dissonanzen, die durch die Kollision eines 

gebildeten Bewusstseins mit neu einlaufenden Informationen hervorgerufen werden.685 

Tritt eine Nachkaufdissonanz auf, so reicht die Palette möglicher Reaktionen von 

Informationsaktivitäten, über Einstellungsänderungen bis zur Verhaltensänderung, die in der 

Ausübung des Widerrufsrechts zu sehen wäre. Die Verhaltensänderung ist jedoch ultima ratio 

unter den zur Verfügung stehenden Mitteln zur Herstellung inner Konsonanz und eher 

unwahrscheinlich. Der Erwerber wird eher gezielt nach bestätigenden Informationen suchen 

oder seine Bedenken aufgeben. Die Verhaltensänderung mit dem größten inneren Aufwand 

und darüber hinaus mit dem Eingestehen eines eigenen Fehlers beim Vertragsabschluss 

verbunden.686 

Auf diesen zweiten Aspekt, nämlich das Problem des Eingestehens eigener Fehler, macht 

jüngst auch Neumann aufmerksam. Dieser hat insbesondere Stolz und Selbstbetrug als 

psychische Barrieren gegen einen Widerruf ausgemacht.687 Der Abschluss eines ungewollten 

oder ungünstigen Vertrags könnte als Fehler oder Irrtum des Verbrauchers gedeutet werden, 

den der Verbraucher vor seiner sozialen Umgebung oder auch vor sich selbst nicht 

eingestehen möchte.688 

Ebenfalls macht er darauf aufmerksam, dass der im Bewusstsein der älteren Bevölkerung 

noch stark verhaftete Grundsatz „pacta sunt servanda“ und Leistungen im Vorfeld eines 

Vertrags, wie eine Bewirtung, zum Festhalten am Vertrag aus Ehr- und Schuldgefühl führen 

682 EVZ Kiel [Hrsg.], Timesharing – Wie kommt man wieder raus?, S. 4, das auch davon spricht, dass es Gründe

für den Ausstieg aus Timesharing „wie Sand am Meer“ gebe. 

683 Vgl. dazu auch oben Teil 3:B.I.1.c). 

684 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 521.

685 Vgl, Kind, a.a.O., S. 474ff. m.w.N. 

686 Kind, a.a.O., S. 522f.; im Anschluss daran Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 120);  

687 Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 338f. 

688 Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 339.
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können. Und auch Resignation und Lethargie können der Ausübung des Widerrufs 

entgegenstehen.689 

b) Ein Systemwechsel? 

Unter Eindruck dieser durchaus beachtlichen Gründe spricht man sich im Schrifttum teilweise 

für Bedenkzeiten vor Vertragsschluss aus und will diese den Widerrufsrechten vorziehen.690 

Eine solche Bedenkzeit könnte in Deutschland, nach französischem Vorbild, als besondere 

Verfahrens- und Formvorschrift ausgestaltet sein. Schreibt man dem Anbieter zwingend die 

Rolle des Antragenden im Rechtssinne zu, so kann dieser zur Gewährung einer Annahmefrist 

verpflichtet werden. Diese wäre sowohl als zwingend abzuwartende Frist, als auch durch den 

Verbraucher abkürzbare Frist denkbar. Für die Annahmeerklärung könnte, analog der 

französischen Regelung, aus Beweisgründen ein Zugang mittels Einschreiben verlangt 

werden. 

Für ein solches Verfahren könnte, neben den bereits dargestellten praktischen Aspekten, auch 

eine bessere Vereinbarkeit mit dem „klassischen“ deutschen Vertragsrecht sprechen.691 

Ausnahmen vom Grundsatz „pacta sunt servanda“, die durch Gewährung eines einseitigen 

und ohne Grund ausübbaren Widerrufsrechts auftreten, wären nicht erforderlich. Darüber 

hinaus sind Formvorschriften ein klassisches Mittel, um vor übereilter rechtsgeschäftlicher 

Bindung zu schützen. „Die Notwendigkeit der Beobachtung einer Form…“, so ist bereits in 

den Motiven des BGB zu lesen, „…ruft bei den Beteiligten eine geschäftsmäßige Stimmung 

hervor, weckt das juristische Bewußtsein, fordert zu besonnenen Überlegungen heraus und 

gewährleistet die Ernstlichkeit der gefaßten Entschließung“.692 

Im Übrigen ist einzuräumen, dass ein Ansatz in dieser Richtung im deutschen Recht bereits 

vorhanden ist. So soll der Notar, der Verbraucherverträge beurkundet, darauf hinwirken, dass 

der Verbraucher Gelegenheit erhält, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung 

auseinander zu setzen. Geht es um Beurkundungen nach § 311b I S. 1, III BGB so soll dies in 

der Regel dadurch geschehen, dass dem Verbraucher der beabsichtigte Vertragstext zwei 

Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt wird, § 17 IIa S. 2 Nr. 2 BeurkG. 

689 Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 339. 
690 Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 441. 
691 So auch Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 441. 
692 Mot. I, S. 179. 
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c) Gründe gegen einen Systemwechsel 

Andererseits muss beachtet werden, dass das europäische Verbraucherschutzrecht in hohem 

Maße auf das Instrument des Verbraucherwiderrufs zurückgreift. Es findet sich als tragende 

Säule in vielen Verbraucherschutzrichtlinien, wie der Richtlinie über Haustürgeschäfte (Art. 

5)693, der Fernabsatzrichtlinie (Art. 6)694 und der Richtlinie über Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen (Art.6)695. Auch gilt es zu bedenken, dass das Institut des 

Verbraucherwiderrufs, insbesondere im Zuge der Umsetzung der europarechtlichen 

Vorgaben, inzwischen tief in das deutsche Zivilrecht eingedrungen ist. Seit der Schaffung des 

Auslandsinvestmentgesetzes im Jahre 1969696, das in seinem § 11 erstmals ein Widerrufsrecht 

gewährte,697 fand das Institut des Verbraucherwiderrufs weite Verbreitung. Und spätestens 

seit der Verankerung einer zentralen Regelung des Verbraucherwiderrufs (zunächst 

§§ 361 a. F. BGB nunmehr §§ 355ff. BGB) im allgemeinen Teil des Schuldrechts und der 

Integration verbraucherschützender Nebengesetze in das BGB im Rahmen der 

Schuldrechtsreform fällt es schwer, dieses Institut aus dem deutschen Recht wieder 

wegzudenken. 

Letztlich hat sich auch der Verbraucher nach jahrzehntelanger Existenz besonderer 

Widerrufsrechte an die Möglichkeit nachträglicher Vertragsauflösung gewöhnt. Der plötzliche 

Wegfall des Widerrufsrechts könnte zu Verständnisproblemen führen. 

Ein Systemwechsel zu vorvertraglichen Bedenkfristen hin erscheint schwierig und hätte 

tiefgreifende Auswirkungen. 

Daneben darf nicht vergessen werden, dass auch die nachträgliche Bedenkfrist ihre Vorzüge 

haben kann. Ein Verbraucher kann unter Umständen in der Situation sein, dass er möglichst 

schnell an die Leistung kommen möchte, ohne vorher eine Denkpause einlegen zu müssen. 

Sucht man nach einer ganzheitlichen Lösung, so muss man ferner beachten, dass beim 

Fernabsatz von Waren die Bedenkzeit im vorkonsensualen Bereich überhaupt nur wenig Sinn 

693 Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Falle von 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, ABl. L 372 vom 31.12.1985, S. 31ff. 

694 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 

Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, Abl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19ff. 

695 Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über den

Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zu Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates 

und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG, ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16ff. 

696 Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus 

ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969, BGBl. I 1969, S. 986.

697 Hierauf weist Lorenz, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, S. 55 hin. 
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macht, muss der Erwerber hier doch die Ware „in den Händen halten“, um sich ein richtiges 

Bild von dieser machen zu können.698 

d) Kombinationslösung? 

Man könnte daher an eine Kombination beider Institute denken. Hierdurch könnte ein 

Maximum an Verbraucherschutz erreicht werden. Die Vorzüge vorvertraglicher und 

nachvertraglicher Bedenkfrist könnten sich ergänzen. 

Es sprechen jedoch erhebliche Gründe gegen eine solche Lösung. Es ist zur Erfüllung der 

besonderen Vorschriften ein hoher formaler Aufwand zu betreiben. Eine Kombination von 

Widerruf und vorvertraglicher Cooling-Off-Phase führt zu einer Verkomplizierung des 

Vertragsschlusses. Es ist fraglich, ob der Verbraucher Bedeutung und Tragweite der 

doppelten Bedenkfrist wirklich versteht. Zugleich belastet sie den Unternehmer durch zwei 

Schwebephasen. 

Und auch in rechtsdogmatischer Hinsicht erscheint die Einführung eines besonderen 

Verfahrens problematisch. Es wären besondere und umfangreiche Vorschriften in das BGB zu 

integrieren, die, von der Spezialregelung in § 17 IIa S. 2 Nr. 2 BeurkG abgesehen, im 

deutschen Recht einzigartig wäre. Allein für das begrenzte Feld der Timesharingverträge 

einen solchen Aufwand zu betreiben, erscheint überzogen. Dies gilt umso mehr, weil auch das 

besondere Verfahren nur begrenzten Schutz vor unseriösen Anbietern gewährt. So ist es 

durchaus vorstellbar, dass ein besonders „fürsorglicher“ Anbieter mit dem Erwerber 

unmittelbar nach dem Verkaufsgespräch und nach Aushändigung des Angebots zur Post fährt, 

um ein ungestörtes Nachdenken vor Vertragsschluss zu vereiteln.699 

e) Ergebnis 

Letztlich sollte an dieser Stelle keine Änderung erfolgen. Der Verbraucher, der vor 

Vertragsschluss in Ruhe den Prospekt lesen möchte, muss selbst für diese Möglichkeit sorgen 

und sich gegen das Drängen des Verkäufers auf einen sofortigen Abschluss behaupten. Dass 

dies im Einzelfall schwierig sein kann, soll nicht verkannt werden. Eine erzwungene Cooling-

Off-Phase kann jedoch angesichts der damit verbundenen Probleme nicht empfohlen werden. 

698 So auch Neumann, Bedenkzeit vor und nach Vertragsabschluss, S. 300f., jedoch mit relativierenden 

Einschränkungen.

699 Vgl. dazu den französischen Länderbericht, S. 20f. mit relativierenden Erwägungen.
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III. Länge der Widerrufsfrist 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Nach Art. 5 der Timesharingrichtlinie steht dem Erwerber eines Timesharingrechts die 

Möglichkeit der Vertragsauflösung offen. Grundsätzlich ist er nach Art. 5 Nr. 1, 1. 

Spiegelstrich zu einem Rücktritt innerhalb von 10 Tagen berechtigt. Verlängerungen dieser 

sind für den Fall vorgesehen, dass der Vertrag bestimmte Pflichtangaben nicht enthält. Gemäß 

Art. 5 Nr. 1, 2. und 3. Spiegelstrich kann sich die Frist auf bis zu 3 Monate und 10 Tage 

verlängern. 

Im deutschen Recht wurde diese Regelung ursprünglich durch § 5 des TzWrG a.F. umgesetzt. 

Nach § 5 I TzWrG a.F. war eine Widerrufsfrist von 10 Tagen vorgesehen. Diese verlängerte 

sich auf einen Monat, wenn kein Informationsprospekt ausgehändigt wurde, § 5 III TzWrG 

a. F. Im Fall des Verstoßes gegen bestimmte vertragliche Informationspflichten konnte der 

Beginn der Widerrufsfrist um bis zu 3 Monate hinausgezögert werden, § 5 IV TzWrG a. F.  

Das Fernabsatzgesetz brachte im Jahr 2000 zahlreiche Änderungen des TzWrG mit sich. 

Auch § 5 TzWrG erhielt eine neue Fassung, deren auffallendstes Novum der Verweis auf den 

neu geschaffenen § 361a BGB a.F., als allgemeine Regelung zum Verbraucherwiderruf war. 

Gemäß § 5 I TzWrG n.F. i.V.m. § 361a I S. 2 BGB a. F. bestand nun ein zweiwöchiges 

reguläres Widerrufsrecht. 

Inzwischen, nach der Schuldrechtsreform und der Integration der verbraucherschützenden 

Nebengesetze, wird das Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen durch § 485 i.V.m. 

§§ 355ff. BGB gewährt. Nach § 485 I i.V.m. § 355 I S. 2 BGB beträgt die reguläre 

Widerrufsfrist 2 Wochen, so dass es bei der Frist des § 5 I TzWrG n.F. i.V.m. § 361a I S. 2 

BGB a. F. inhaltlich geblieben ist. 

b) Problemstellung 

Die relativ kurze Frist von 10 Tagen war während der Schaffung der Richtlinie nicht 

unumstritten. 

Im Vorschlag der Kommission wurden zwei verschiedene Fristen für das Auflösungsrecht 

vorgesehen. Beim Erwerb im Inland sollte dem Erwerber eine 14-tägige Mindestfrist 
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ausreichen, um sich vom Vertrag loszusagen. Im Fall eines Rechtserwerbs des Erwerbers 

außerhalb des Staates seines gewöhnlichen Aufenthalts sollte nach dem Vorschlag der 

Kommission hingegen eine 28-tägige Mindestfrist gewährt werden.700 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ging sogar noch weiter. Er empfahl aus Gründen der 

Klarheit eine einheitliche Rücktrittsfrist von 28 Tagen.701 Das Parlament folgte dem Ansinnen 

des Ausschusses nur teilweise und wollte gemäß seinen Änderungsvorschlägen zur Richtlinie 

eine einheitliche Frist von 21 Kalendertagen für das Auflösungsrecht bestimmt wissen.702 

Durchsetzen konnte sich das Parlament hiermit letztlich nicht. Der Rat einigte sich mit seinem 

gemeinsamen Standpunkt auf eine Frist von nur 10 Tagen.703 Als Begründung für diese 

Fristverkürzung musste das Anzahlungsverbot herhalten. Ein Anzahlungsverbot während der 

gesamten Rücktrittsfrist könne bei einer langen Frist zu einer unerwünschten Verteuerung der 

Rechte führen.704 

Auch nach Schaffung der Richtlinie blieb die zehntägige Frist ein Dorn im Auge der 

Kommission und des Parlaments. 

In ihrem Umsetzungsbericht aus dem Jahr 1999 griff die Kommission ihren alten Vorschlag 

wieder auf.705 Auch im Hinblick auf weitergehende Regelungen in einigen Mitgliedstaaten 

fragte man sich, ob man das Rücktrittsrecht nicht zu erweitern habe, um dem Erwerber die 

Möglichkeit zu geben, die Folgen des Vertrags besser abzuschätzen.706 

Das Europäische Parlament äußerte sich in seiner Entschließung aus dem Jahr 2002 zu dem 

Thema.707 Die Fristen für den Rücktritt müssten, nach dessen Auffassung, bis zu den Grenzen 

des Zumutbaren ausgedehnt werden.708 Es empfahl allgemein eine Frist von 28 

Kalendertagen. In Fällen schwerster Rechtsverletzung sei eine Frist von einem Jahr 

700 ABl. C 222/5 vom 29.08.1992, S. 8. 

701 ABl. C 108/1 vom 19.04.1993, S. 5.

702 ABl. C 176/95 vom 28.06.1993, S. 101. 

703 Vgl. ABl. C 137/42 vom 19.05.1994, S. 44.

704 ABl. C 137/42 vom 19.05.1994, S. 49. 

705 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von

Teilzeitnutzungsrechten an Immobilien, SEC (1999) 1795 final, 28f. 

706 Bericht der Kommission, a.a.O., S. 29. 

707 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. 

708 Entschließung, a.a.O., S. 3604f. 
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erforderlich.709 

Auch in der Literatur war die kurze Frist von nur 10 Tagen von Anfang an massiver Kritik 

ausgesetzt.710 Diese Kritik setzt sich bis heute fort.711 

Unterschiedlich ist die vorgeschlagene Länge der regulären Widerrufsfrist. 

Teilweise will man zumindest in den Fällen mit Auslandsberührung eine längere Frist, z.B. 

von 28 Tagen, bestimmt sehen.712 Andere halten eine Frist von ein bis zwei Monaten für 

angebracht713. Die Palette der Forderungen reicht bis zu einer Dreijahresfrist, um den 

Erwerber die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Nutzungsobjekt und den 

Tauschmöglichkeiten bekannt zu machen.714 

c) Vorläufige Bewertung 

Unabhängig von der Frage, inwieweit das reguläre Widerrufsrecht in contreto ausgedehnt 

werden soll, muss grundsätzlich von einer Schutzlücke ausgegangen werden. Zu Recht weist 

man nämlich darauf hin, dass gerade beim Erwerb im Ausland eine zehn- oder auch 

vierzehntägige Bedenkfrist zu knapp bemessen ist.715 Die Urlaubsstimmung nimmt dem 

potentiellen Erwerber vor Ort die erforderliche Kritikfähigkeit und Nüchternheit und er wird 

in der Regel erst zu Hause die Rechtsberatung suchen.716 Und wer sich gleich am Anfang 

seines, in der Regel zweiwöchigen Urlaubs ein Timesharingrecht schmackhaft machen lässt, 

für den ist es bei der Rückkehr aus dem Urlaub für einen Widerruf zu spät.717 Die 

Kritikwürdigkeit dieser Lage ist offensichtlich. 

709 Entschließung, a.a.O., S. 3605. 

710 Aus dem ältern Schrifttum: Zander-Hayat, VuR 1994, S. 207f. (S. 208); Jäckel, VuR 1995, S. 265ff. (S. 266);

Lindner, VuR 1996, S. 26ff. (S. 27); Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 275f.); Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. 

(S. 1397); Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 197); Schomerus, ZMR 1998, S. 70ff. (S. 71). 

711 Aus dem jüngeren Schrifttum: Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 200; Lenz, Das Time-Sharing, S. 189; 

Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 91f.; Ehrhardt-Rauch, VuR 2002, S. 117ff. (S. 119); Martinek in: Staudinger 

(2004), § 485 BGB, Rn 16f.

712 So beispielsweise Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 91. 

713 Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB, Rn 17. 

714 Dies schlägt Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 275f.) vor. 

715 Zander-Hayat, VuR 1994, S. 207f. (S. 208); Jäckel, VuR 1995, S. 265ff. (S. 266); Martinek, NJW 1997, 


 1393ff. (S. 1397); Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 197); 
S.
716 So auch Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1397). 

717 So ebenfalls Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB, Rn 17. 
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2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

In Österreich darf der Verbraucher innerhalb von vierzehn Tagen vom Nutzungsvertrag oder 

einen darauf gerichteten Vorvertrag zurücktreten, § 6 I S. 1 TNG. Die Frist soll erst mit der 

Ausfolgung einer Vertragsurkunde zu laufen beginnen, § 6 I S. 2 TNG. 

b) Frankreich 

Der französische Gesetzgeber beließ es bei einer zehntägigen Frist zur Ausübung des Rechts 

auf Vertragsauflösung (rétractation), Art. L 121-64 II Code consom. Es muss jedoch beachtet 

werden, dass durch das besondere Verfahren des Vertragsschlusses eine weitere, maximal 

siebentägige Frist hinzukommt, in der der Verbraucher das vom Unternehmer gemachte 

Angebot prüfen kann, Art. L 121-63 II Code consom. Es ergibt sich also eine Frist von 

maximal 17 Tagen. 

c) Großbritannien 

In Großbritannien wird das Auflösungsrecht (right to cancel) durch sec. 5 and 5A umgesetzt. 

Nach sec. 5 (1) i.V.m. sec. 2 (2) (a) beträgt die Widerrufsfrist mindestens vierzehn Tage ab 

Vertragsschluss. Es liegt also eine Erweiterung der Mindestlänge der Widerrufsfrist vor. 

d) Spanien, Italien und die Niederlande 

In Spanien, Italien und in den Niederlanden ging man hinsichtlich der Fristlänge nicht über 

die Vorgaben der Richtlinie hinaus. In Spanien besteht das Recht zum Rücktritt 

(desistimiento) nach Art. 10 I S. 1 des Gesetzes 42/1998 innerhalb einer Frist von zehn Tagen. 

Gleiches gilt in Italien für das Rücktrittsrecht (diritto di recesso) nach Art. 73 I S. 1 Codice 

del consumo und in den Niederlanden nach Art. 7:48c BW für die Vertragsauflösung 

(Ontbinding). 

3. Lösung 

Die Gewährung einer nur zehn Tage dauernden Frist kann nicht genügen. Eine Verlängerung 

der nachvertraglichen Bedenkzeit ist unumgänglich. Man wird jedoch darauf zu achten haben, 

dass die Gesamtdauer der Frist bis zu einer endgültigen Bindungswirkung keine unzumutbare 

Länge erreicht. Übersteigt die Widerrufsfrist eine bestimmte Länge, so kann dies zu einer 

Unzumutbarkeit für den anderen Vertragsteil führen, der kein Lösungsrecht besitzt. Deshalb 
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und auch, um eine klare Grenzziehung zu einem allgemeinen Reuerecht zu ermöglichen,718 

sollte die reguläre Widerrufsfrist nicht mehr als einen Monat betragen. Eine Widerrufsfrist 

von 3 oder 4 Wochen erscheint angemessen.719 

IV. Verhandlungssprache 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Gemäß § 483 BGB sind erwerberfreundliche Regelungen bezüglich der Vertrags- und 

Prospektsprache vorgesehen. Nach § 483 I S. 1 BGB ist der Vertrag in der Amtssprache, oder 

einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats der EG oder des EWR abzufassen, in dem der 

Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Für den Fall, dass der Verbraucher Angehöriger eines 

anderen Mitgliedstaates ist, hat er nach § 483 I S. 2 BGB die Wahl zwischen der oder einer 

der Amtssprachen seines Wohnsitzstaates und der oder einer der Amtssprachen des Staates, 

dem er angehörig ist. Dies gilt nach § 483 I S. 3 BGB entsprechend für den Prospekt. 

Dies setzt Art. 4, 2. Spiegelstrich der Timesharingrichtlinie um, der dem Erwerber für 

Prospekt und Vertrag ebenfalls die Wahl zwischen der Sprache seines (EG-)Wohnortlandes 

und der Sprache seines (EG-)Herkunftslandes belässt, solange diese eine Amtssprache der 

Gemeinschaft ist. 

b) Problemstellung 

An dieser Rechtslage wird teilweise bemängelt, dass die Problematik der 

Verhandlungssprache ausgeklammert wird. Man wäre, so meint Martinek, der 

verbraucherschützenden Zielsetzung entgegengekommen, wenn man eine 

erwerberfreundliche Kommunikationssprache in Richtlinie und deutscher Umsetzung 

vorgesehen hätte.720 Nach Bütter ist die mangelnde Festlegung einer Kommunikationssprache 

unter anderem für die Phase vor und während des Vertragsschlusses problemträchtig.721 Auch 

Kappus gibt zu bedenken, dass es an einem Kommunikationsstatut mangelt.722 

718 Auf dieses Erfordernis weist zu Recht Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB, Rn 17 hin.

719 Letzteres entspricht dem Vorschlag des Europäischen Parlaments in dessen Entschließung zur Beobachtung

der Gemeinschaftspolitik im Bereich des Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien

(Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3605). 

720 Martinek in: Staudinger (2004), § 483 BGB, Rn 3; ähnlich Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, 

A 13, Rn 133. 

721 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 149. 

722 Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 3 TzWrG, Rn 3; etwas einschränkender Kappus, EWS 1996, 

S. 273ff. (S. 274). 
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c) Bewertung 

Obwohl Kappus das Fehlen eines Kommunikationsstatuts für die Phase der 

Vertragsverhandlungen beklagt, weist er auf einen, im Hinblick auf die Tragweite der Lücke, 

entscheidenden Umstand hin: Während der Vertragsverhandlungen wird regelmäßig die 

Sprache des Kunden gewählt.723 

Dies erklärt sich natürlich damit, dass ein Vertrag wohl nie zustande kommt, wenn der 

potentielle Erwerber den Vertragsverhandlungen nicht folgen kann.724 Es ist kaum 

anzunehmen, dass sich ein Erwerber über Stunden ein Verkaufsgespräch anhört, welches er 

nicht oder nur schlecht versteht und anschließend dennoch einen Vertrag unterschreibt. 

2. Lösung 

Auch wenn ein angemessen hohes Verbraucherschutzniveau angestrebtes Ziel sein muss, so 

ist in diesem Punkt eine Regelung nicht angebracht.  

V. Durchsetzung des Anzahlungsverbots 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Gemäß § 486 S. 1 BGB darf der Unternehmer Zahlungen des Verbrauchers vor Ablauf der 

Widerrufsfrist weder fordern, noch annehmen. Dies ist die deutsche Umsetzung des Art. 6 der 

Timesharingrichtlinie, der verlangt, dass vor Ablauf der nach Art. 5 Nr. 1, 1. Spiegelstrich 

vorgesehenen Rücktrittsfrist keinerlei Anzahlungen geleistet werden dürfen. 

Durch den Verweis auf den Ablauf der Widerrufsfrist hängt die Dauer des Anzahlungsverbots 

von der Dauer des Widerrufsrechts ab. Durch diese Koppelung ist ein Gleichlauf von 

Widerrufsfrist und Anzahlungsverbot garantiert.  

Im ursprünglichen TzWrG war ein fixes Anzahlungsverbot vorgesehen. Nach § 7 TzWrG a.F. 

war das Fordern und Annehmen von Anzahlungen vor Ablauf von zehn Tagen nach 

Aushändigung der Vertragsurkunde untersagt. Dies war noch einigermaßen konsequent, 

solange der Widerrufsfrist gemäß § 5 I TzWrG a. F. regulär ebenfalls 10 Tage betrug.725 Nach 

723 Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 274). 

724 So auch der fanzösische Länderbericht, S. 22. 

725 Kritisch schon zu dieser Rechtslage Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 7 TzWrG, Rn 24; A. 

Staudinger, VuR 2000, S. 153f. (S. 153); Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 312; im Hinblick darauf, dass nur

ein Gleichlauf mit der regulären Widerrufsfrist bestand und keiner im Falle einer einmonatigen Frist bei
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der Schaffung des § 5 TzWrG n.F. und der sich aus § 5 I TzWrG n.F. i.V.m. § 362a BGB a.F. 

ergebenden Widerrufsfrist von regelmäßig 14 Tagen bestand jedoch eine signifikante 

Diskrepanz zwischen der Widerrufsfrist und dem Anzahlungsverbot, dessen Dauer 

unverändert auf zehn Tage festgelegt war.726 Diese Lage wurde mit der Integration des 

TzWrG ins BGB beseitigt und der vollständige Gleichlauf sichergestellt.727 

Auffällig ist jedoch, dass eine Sanktion oder Rechtsfolge dem § 486 BGB nicht zu entnehmen 

ist. Mangels einer explizit angeordneten Rechtsfolge bei einem Verstoß gegen das 

Anzahlungsverbot hat sich eine Vielzahl von Auffassungen entwickelt. 

aa) Zivilrechtliche Sanktionen 

(1) Auffassungen 

So meint Saenger, obwohl er erkennt, dass die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das 

Anzahlungsverbot nicht durch § 486 S. 1 BGB geregelt sind, die Norm dennoch als eine auf 

Rückzahlung gerichtete Anspruchsgrundlage einstufen zu können.728 Dabei soll der Anspruch 

auch ohne wirksame Ausübung des Widerrufs bestehen. 

Man könnte auch an eine Nichtigkeit der Übereignung des Geldes gemäß § 134 BGB denken. 

Dazu müsste die Anzahlung als Rechtsgeschäft gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen. Zu 

beachten ist jedoch, dass nur das Fordern und Annehmen der Anzahlung untersagt ist und 

nicht das Anbieten und Gewähren, so dass es sich um ein einseitiges Verbot handelt. Bei nur 

einseitigen Verboten ergibt sich regelmäßig aus dem Verbotsgesetz, dass eine Nichtigkeit 

nicht gewollt ist. Das einseitige Verbot zieht in der Regel keine Nichtigkeit nach § 134 BGB 

nach sich.729 In diesem Sinne führt auch der Verstoß gegen das Anzahlungsverbot nicht zu 

einer Nichtigkeit gemäß § 134.730 Diese Auffassung fand jüngst Bestätigung durch den 

BGH.731 

Verletzung der Prospektpflicht oder im Falle eines hinausgeschobenen Fristbeginns bei Verletzung der 

vertraglichen Informationspflichten. 

726 Vgl. dazu die Kritik von Drasdo, NZM 2000, S. 841f. (S. 842); A. Staudinger, VuR 2000, S. 153f. (S. 154); 

Neises, NZM 2000, S. 1033ff. (S.1034). 

727 Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 13; Martinek in: Staudinger (2004), § 486 BGB, Rn 1; das war auch das 

erklärte Ziel des Gesetzgebers, vgl. Begründung zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, BT-Drucks. 14/6040,

S. 252. 

728 Saenger in: Erman, § 486, Rn 4. 

729 RGZ 60, S. 273ff. (S. 276f.); BGHZ 118, S. 142ff. (S. 145); BGH NJW 2000, S. 1186ff. (S. 1187) letztere

m.w.N. – ständige Rechtsprechung; ebenso Heinrichs in: Palandt, § 134 BGB, Rn 9 m.w.N. 

730 Ebenso Putzo in: Palandt, § 486 BGB, Rn 7; Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 15; von Schwaller, TzWrG,

S. 134; Eckert in: Bamberger/Roth, § 486 BGB, Rn 7. 

731 BGH NJW-RR 2005, S. 780f. (S. 781) =  NZM 2005, S. 395ff. (S. 396f.). Missverständlich ist in diesem

Zusammenhang der (redaktionelle) 3. Leitsatz des Urteils, der eine alleinige Bindung des Unternehmers an das
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Denkbar wäre auch eine Nichtigkeit des Timesharingvertrags gemäß § 139 BGB. Dazu 

müsste bei Nichtigkeit der Anzahlung anzunehmen sein, dass der Timesharingvertrag nicht 

ohne diese Anzahlung abgeschlossen sein würde. Den Parteien kommt es zuvörderst auf die 

Verschaffung des Timesharingrechts gegen Zahlung des Preises an. Ob und wann eine 

Anzahlung geleistet wird, ist daher regelmäßig unerheblich, so dass eine Gesamtnichtigkeit 

nach § 139 BGB nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt.732 

In der Rechtsprechung wurde bezüglich einer zivilrechtlichen Rechtsfolge ein anderer Ansatz 

gewählt. Das OLG Frankfurt a.M. hat das Anzahlungsverbot des § 7 TzWrG als Schutzgesetz 

im Sinne des § 823 II BGB qualifiziert und im Fall des Widerrufs einen auf Schadensersatz in 

Höhe der Anzahlung gerichteten Anspruch aus § 823 II i.V.m. § 7 TzWrG bejaht.733 Dem 

schließt sich Martinek an und spricht sich für eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf § 

486 BGB aus.734 

Daneben wird, auch ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschulden beim 

Vertragsschluss (culpa in contrahendo) nach §§ 311 II, 281 BGB für möglich gehalten.735 

Tonner will eine Lösung des Problems im Bereicherungsrecht ausgemacht haben. 

Anzahlungen seinen wegen des Anzahlungsverbots ohne rechtlichen Grund geleistet und 

damit nach § 812 I S. 1, 1. Alt. BGB unabhängig von der Wirksamkeit des Vertrags 

kondizierbar. Die Unwirksamkeit der Vereinbarung der Anzahlung vor Ablauf der 

Widerrufsfrist sei ausreichend.736 

Hildenbrand vertritt demgegenüber eine andere These. Er sieht als Lösung einen Wegfall der 

Zahlungspflicht des Erwerbers bezüglich der Anzahlung unter Aufrechterhaltung des Vertrags 

bei einem um den Anzahlungsbetrag gekürzten Erwerbspreis bei Fälligkeit der 

Anzahlungsverbot und eine Ausnahme von Leistungen an vermittelnde Reisebüros suggeriert. Richtig ist, dass 

nach Sinn und Zweck der Regelung und richtlichtlinienkonformer Auslegeung jegliche Zahlungen auch an Dritte 

während der Widerrufsfrist unzulässig sind, vgl. ausführlich Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 5ff.; daneben 

auch Martinek in: Staudinger (2004), § 486, Rn 2; Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 7 TzWrG, Rn

10ff.; mit gewissen Einschränkungen im Hinblick auf Anderkonten Putzo in: Palandt, § 486 BGB, Rn 3 und A.

Staudinger in: Hk-BGB, § 486, Rn 3. 

732 Ebenso von Schwaller, TzWrG, S. 134; Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 15. 

733 OLG Frankfurt a.M. NJW 1999, S. 296f. (S. 296f.); ebenso die Vorinstanz LG Hanau NJW 1998, S. 2983 (S. 

2984). 

734 Martinek in: Staudinger (2004), § 486 BGB, Rn 5. 

735 Putzo in: Palandt, § 486 BGB, Rn 7; Eckert in: Bamberger/Roth, § 486 BGB, Rn 7; von Schwaller, TzWrG,

S. 134. 

736 Tonner in: jurisPK-BGB, § 486 BGB, Rn 9f. 
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Restforderung.737 Hierzu kommt er über die Anwendung einer AGB-rechtlichen 

Inhaltskontrolle. Wird durch einen Timesharingvertrag, der als AGB zu qualifizieren ist, eine 

verbotswidrige Anzahlungsklausel ausbedungen, so stelle diese eine unangemessene 

Benachteiligung des Vertragspartners dar. Falle die Anzahlungsklausel weg, so ergebe sich 

aus dem Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, dass nicht nur die sofortige Fälligkeit der 

Zahlung, sondern die Zahlung an sich wegfallen müsse.738 

(2) Stellungnahme 

Zunächst ist festzustellen, dass eine Anzahlung, wie alle anderen empfangenen Leistungen, 

nach wirksamer Ausübung des Widerrufrechts gemäß § 357 I i.V.m. §§ 346ff. BGB 

zurückzugewähren ist.739 Steht dem Verbraucher nach § 485 BGB ein Widerrufsrecht nach § 

355 BGB zu, so bestimmen sich dessen Rechtsfolgen nach § 357 BGB. Ordnet dieser für die 

Rückabwicklung die entsprechende Anwendung der Vorschriften über den gesetzlichen 

Rücktritt an, so kann für die Rückabwicklung des angezahlten Teils als Teil der Leistung 

nichts anderes gelten. 

Die Frage ist, welche Ansprüche daneben bestehen können. § 357 BGB der die Rechtsfolgen 

des Widerrufs regelt, bestimmt in seinem Abs. 4, dass weitergehende Ansprüche nicht 

bestehen. Trotz der noch offenen Frage, ob sich dies ausschließlich auf Ansprüche des 

Unternehmers gegen den Verbraucher bezieht740 oder ob auch umgekehrt Ansprüche des 

Verbrauchers gegen den Unternehmer gemeint sind741, besteht Einigkeit in dem Punkt, dass 

durch diese Vorschrift jedenfalls nicht Schadensersatzansprüche des Verbrauchers aus 

Vertrag, culpa in contrahendo und Delikt ausgeschlossen sind, die sich unabhängig vom 

Widerrufsrecht ergeben742. Das bedeutet, dass ein von der Rechtsprechung befürworteter 

Anspruch aus § 823 II BGB oder ein Anspruch wegen Verschuldens bei Vertragsschluss 

(culpa in contrahendo) aus §§ 311 II, 241 II, 280ff. BGB problemlos neben einem Anspruch 

auf Rückgewähr nach erfolgtem Widerruf stehen kann.  

Fraglich ist, wie über den Vorschlag Tonners, eine Lösung über das Bereicherungsrecht zu 

suchen, zu urteilen ist. Bütter hält einem Anspruch aus § 812 I S. 1, 1. Alt. BGB entgegen, 

737 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 7 TzWrG, Rn 32. 

738 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 7 TzWrG, Rn 30f. 

739 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 74. 

740 So z.B. Ulmer in: MüKo, § 357 BGB, Rn 45. 

741 So z.B. Kaiser in: Staudinger (2004), § 357 BGB, Rn 64. 

742 Vgl. Grüneberg in: Palandt, § 357 BGB, Rn 16; Kaiser in: Staudinger (2004), § 357 BGB, Rn 64. 
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dass die Anzahlung nicht ohne Rechtsgrund geleistet wurde, solange kein Widerruf vorliegt. 

Er sieht ein Eingreifen des § 813 BGB bzw. des aus § 242 BGB abzuleitenden Grundsatzes 

dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est.743 

Das Anzahlungsverbot besagt nur, dass vor einem bestimmten Zeitpunkt (Ablauf der 

Widerrufsfrist) keine Leistung gefordert oder angenommen werden darf. Es richtet sich 

demnach nicht gegen die Leistung selbst sondern nur gegen deren Zeitpunkt.744 Wenn die 

Fälligkeit jedoch nur an das Verstreichen der Widerrufsfrist geknüpft ist, so ist die 

Anwendung der dolo-agit-Einrede in dieser Phase denkbar. 

Nach einem wirksam erklärten Widerruf kann sich, zumindest nach heutiger Rechtslage, kein 

Anspruch aus § 812 I S. 1, 1. Alt. BGB ergeben. Der Widerruf wandelt den Vertrag in ein 

Rückabwicklungsverhältnis um.745 Da bei einem solchen Abwicklungsverhältnis das 

Schuldverhältnis lediglich modifiziert wird und der Rechtsgrund der Leistung nicht wegfällt, 

ist für die Anwendung der §§ 812ff. BGB kein Raum.746 Es wird weder rechtsgrundlos 

geleistet, noch fällt der Rechtsgrund später weg. Die Anzahlung, als zu früh gezahlter Teil der 

Leistung des Erwerbers, wird rückabgewickelt. Eine Anwendung des Bereicherungsrechts 

kommt demnach allenfalls in der Phase vor dem Widerruf in Betracht. 

Hildenbrands These von dem Wegfall der Zahlungspflicht bei Aufrechterhaltung des Vertrags 

kann nicht zugestimmt werden. Richtig ist an ihr zunächst, dass die regelmäßig verwendeten 

Formularverträge gemäß § 305 BGB als AGB zu verstehen sind und, wirksam einbezogen, 

einer Inhaltskontrolle nach §§ 307ff. BGB unterliegen. Hildenbrand geht offenbar davon aus, 

dass die enthaltene Anzahlungsklausel eine Zahlungspflicht darstellt, die neben der 

eigentlichen Zahlungspflicht für den Erwerbspreis bestehen soll. In diesem Fall der zwei 

separaten Zahlungspflichten könnte es tatsächlich unter Berücksichtigung des § 306 BGB und 

unter Beachtung des Verbots der geltungserhaltenden Reduktion zu einem Wegfall der einen 

Zahlungspflicht und damit zu einer Minderung des Gesamterwerbspreises kommen. Denn 

verstößt der Inhalt einer Klausel auch nur teilweise gegen die §§ 307ff. BGB, so ist diese 

743 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 233. 

744 Hiervon geht auch Tonner aus, vgl. Tonner in: jurisPK-BGB, § 486 BGB, Rn 11. 

745 Ulmer in: MüKo, § 355 BGB, Rn 33; Kaiser in: Staudinger (2004), § 355 BGB, Rn 21; Grüneberg in:

Palandt, § 355 BGB, Rn 5; Grothe in: Bamberger/Roth, § 355 BGB, Rn 3. 

746 Vgl. Grüneberg in: Palandt, Einf. v. § 346 BGB, Rn 6; Grothe in: Bamberger/Roth, Vorbemerkung zu

§§ 346ff BGB, Rn 9;
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Klausel grundsätzlich zur Gänze unwirksam.747 Nur wenn eine Klausel neben der 

unwirksamen auch wirksame Teile enthält, die aus sich heraus verständlich und sprachlich 

und inhaltlich abtrennbar sind, können diese Teile bestehen bleiben.748 Wären die 

Zahlungspflichten also so zu verstehen, dass der Erwerber (1.) eine Anzahlung in Höhe von 

X € bei Vertragschluss zu leisten hat und (2.) den Betrag von X € nach einem Jahr bezahlen 

muss, dann könnte die erste Klausel gänzlich unwirksam sein.  

Hildenbrand übersieht jedoch, dass die Anzahlung nur in Form einer Fälligkeitsabrede zu 

verstehen ist.749 Und versteht man die Erwerberpflichten so, dass der Erwerber (1.) einen 

Gesamtpreis von X € für den Erwerb des Timesharingrechts zu zahlen hat und (2.) dass davon 

eine Anzahlung in Höhe von X € sofort bei Vertragsschluss fällig wird, so gibt es mit dem 

Wegfall dieser Fälligkeitsregel keine abtrennbare Anzahlungsklausel mehr. Sieht man die 

Anzahlung richtigerweise also nicht als separate Vergütung, sondern nur als Teil der 

Gesamtvergütung, der im Unterschied zum Restteil sofort bei Vertragsschluss fällig wird, so 

kann für eine Verminderung des Erwerbspreises unter Zuhilfenahme des Verbots der 

geltungserhaltenden Reduktion kein Raum sein.750 Es wird also nur  die zu frühe Fälligkeit 

kassiert. 

Im Übrigen würde die Auffassung Hildenbrands auf eine Strafwirkung des 

Anzahlungsverbots hinauslaufen, die zwar unter Abschreckungsgesichtspunkten 

wünschenswert sein könnte, jedoch im deutschen Zivilrecht aus dogmatischen Gründen nicht 

unproblematisch ist. Will man eine Kürzung des Erwerbspreises zugunsten des Erwerbers als 

Rechtsfolge für das rechtswidrige Handeln des Veräußerers, so fordert man letztlich eine 

zivilrechtliche Strafwirkung. Es ist zwar zuzugeben, dass durch die eingeschränkte Akzeptanz 

von Abschreckungswirkungen im Schadensersatzrecht751 die grundsätzliche Trennung von 

Zivilrecht und Strafmaßnahmen in Bewegung geraten ist, jedoch ist nicht anzunehmen, dass 

der Gesetzgeber zivilrechtliche Strafmaßnahmen quasi stillschweigend einführt. Und ein 

solcher Sanktionswille kann weder der Entwurfsbegründung zu § 7 TzWrG752 noch der 

747 BGHZ 86, S. 284ff. (S. 297); 114, S. 338ff. (S. 342f.); 120, S. 108ff. (S.122); NJW 2000, S. 1110ff. (S. 1113) 
– ständige Rechtsprechung.

748 BGHZ 107, S.185ff. (S. 190f.); 108, S. 1ff. (S. 11f.); 114, S. 338ff. (S. 342f.); NJW 2001, S. 292ff. (S. 294)

– ebenfalls ständige Rechtsprechung. 

749 So auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 233f; von Schwaller, TzWrG, S. 134 (Fn. 218). 

750 Ebenso Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 234; auch ablehnend Tonner in: jurisPK-BGB, § 486 BGB, 

Rn 11; von Schwaller, TzWrG, S. 134 (Fn. 218). 


 Zu den begrenzten Anwendungsbereichen vgl. Heinrichs in: Palandt, Vorb. v. § 249 BGB, Rn 4. 
751

752 BT-Drucks. 13/4185, S. 13. 
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Entwurfsbegründung zu § 486 BGB753 entnommen werden. 

Auch der Vorschlag von Saenger, dem Erwerber ein vom Widerruf unabhängigen 

Herausgabeanspruch direkt aus § 486 BGB zuzubilligen, muss letztlich abschlägig beschieden 

werden. Wortlaut und Systematik stehen dem entgegen. Auch die Entstehungsgeschichte des 

§ 7 TzWrG754 und des § 486 BGB755 sprechen nicht für eine solche Interpretation. Für die 

These, dass die Schaffung einer Anspruchsgrundlage gewollt war, finden sich keine 

Anhaltspunkte. Argumentiert Saenger, dass nach Sinn und Zweck des § 486 BGB gerade der 

Zeitraum vor der Ausübung des Widerrufsrechts erfasst sein soll und die Anzahlung in dieser 

Zeit sanktioniert werden soll756, so ist dies zwar richtig, zwingt jedoch nicht zur Schaffung 

einer vom Widerruf unabhängigen Anspruchsgrundlage. Wie sogleich zu zeigen sein wird, 

kann eine solche Sanktionierung auch außerhalb des BGB stattfinden. Im Übrigen kann einem 

solchen Anspruch, wie Saenger selbst einräumt757, unter Umständen mit dem dolo-agit-

Einwand begegnet werden. 

(3) Ergebnis 

Letztlich ist daher festzustellen, dass eine zivilrechtliche Sanktion auf Rückzahlung der 

Anzahlung gemäß §§ 357 i.V.m. 346 BGB im Fall des Widerrufs begrenzt ist. Daneben 

können auch die Schadensersatzansprüche nach § 823 II i.V.m. § 486 BGB oder nach §§ 311 

II, 241 II, 280ff. BGB zu einem Anspruch des Verbrauchers in Höhe der Anzahlung führen. 

Zur Begründung des Schadens ist auch hier die Ausübung des Widerrufs erforderlich.758 

bb) Verwaltungsrechtliche Sanktionen 

Im Übrigen sind jedoch auch verwaltungsrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das 

Anzahlungsverbot denkbar. Dabei ist insbesondere an die Normen des Gewerberechts zu 

denken. 

Zunächst ist festzustellen, dass der Vertrieb und die Vermittlung von Teilzeitwohnrechten 

keiner Genehmigung bedarf.759 Zwar ist gemäß § 34c I S. 1 Nr. 1 a) GewO die 

gewerbsmäßige Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, 

753 BT-Drucks. 14/6040, S. 252. 

754 BT-Drucks. 13/4185, S. 13. 

755 BT-Drucks. 14/6040, S. 252. 

756 Saenger in: Ermann, § 486 BGB, Rn 4. 

757 Saenger in: Ermann, § 486 BGB, Rn 4. 

758 Ebenso LG Hanau NJW 1998, S. 2983ff. (S. 2984); Saenger in: Erman, § 486 Rn 4. 

759 Vgl. Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 16.
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grundstücksgleiche Rechte und Wohnräume erlaubnispflichtig, so dass Time-Sharing-

Modelle, bei denen langjährige Nutzungsrechte vermittelt werden grundsätzlich dem 

Anwendungsbereich unterliegen könnten760. Gemäß der Ausnahmevorschrift des § 34c V Nr. 

6 GewO gilt die Erlaubnispflicht nicht für Verträge, soweit Teilzeitnutzung von 

Wohngebäuden nach § 1 des TzWrG761 nachgewiesen oder vermittelt wird. Es liegt ein 

Ausschluss von der Erlaubnispflicht vor.762 

Unabhängig von der mangelnden Erlaubnispflicht bleibt jedoch eine Gewerbeuntersagung 

wegen Unzuverlässigkeit nach § 35 GewO denkbar. Nach § 35 I S. 1 GewO ist die Ausübung 

eines Gewerbes von der zuständigen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn 

Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf 

dieses Gewerbe dartun und die Untersagung zum Schutze der Allgemeinheit erforderlich ist. 

Nach allgemeiner Auffassung liegt eine solche Unzuverlässigkeit vor, wenn der 

Gewerbetreibende nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens keine Gewähr dafür bietet, 

dass er zukünftig sein Gewerbe ordnungsgemäß ausübt.763 Diese Unzuverlässigkeit ist dabei 

an Tatsachen, also an konkrete beweisbare Zustände in Vergangenheit oder Gegenwart 

gebunden, die einen Bezug zum ausgeübten Gewerbe aufweisen müssen.764 Die Missachtung 

zivilrechtlicher Pflichten nur in Einzelfällen kann dabei nicht Grund genug für eine 

Gewerbeuntersagung sein, denn der Gewerbetreibende muss so nachhaltig gegen 

zivilrechtliche Pflichten verstoßen, dass man auf einen charakterlichen Mangel schließen 

kann.765 Das Verhalten des Gewerbetreibenden muss den Schluss zulassen, dass er die durch 

das zwingende Zivilrecht abgesteckten Grenzen grundsätzlich nicht einhalten will, was 

angenommen werden kann, wenn der Verstoß gegen diese zwingenden Regelungen des 

Zivilrechts bei seinen Geschäften die Regel ist.766 Erforderlich ist ein als „notorisch“ 

einzustufender Verstoß gegen zivilrechtliche Pflichten.767 

Ignoriert ein Anbieter systematisch das Anzahlungsverbot so kann zum Schutz der 

760 Vgl. Schmitz/Fuchs, GewArch 1993, S. 320ff. (S. 320); Tettinger in: Tettinger/Wank, § 34c GewO, Rn 71. 

761 Bemerkenswert ist hier ein kurioses Redaktionsversehen: Trotz der Aufhebung des Teilzeit-

Wohnrechtegesetz zum 1. Januar 2002 wird noch immer ausdrücklich auf die Definition des § 1 des Teilzeit-

Wohnrechtegesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I, S. 2154) verwiesen anstatt auf die inhaltsgleiche 

Definition des § 481 BGB.

762 Tettinger in: Tettinger/Wank, § 34c GewO, Rn 71.  

763 BVerwG 65, S. 1ff. (S. 1f.) m.w.N. - ständige Rechtsprechung. 

764 Vgl. Tettinger in: Tettinger/Wank, § 35 GewO, Rn 26f. 

765 Tettinger in: Tettinger/Wank, § 35 GewO, Rn 72. 

766 Knaus, Die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit bei Verstößen gegen zivilrechtliche Normen, S. 97. 

767 Knaus, Die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit bei Verstößen gegen zivilrechtliche Normen, S. 191; zu den 

Details vgl. a.a.O. S. 97ff. 
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Allgemeinheit diesem die Ausübung des Gewerbes zukünftig untersagt werden.768 

cc) Wettbewerbsrechtliche Sanktionen 

Auch an wettbewerbsrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das Anzahlungsverbot ist zu 

denken. 

Gemäß § 8 I S. 1 UWG kann derjenige auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf 

Unterlassung in Anspruch genommen werden, der dem § 3 UWG zuwiderhandelt, also 

unlautere Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, den Wettbewerb zum 

Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer nicht nur 

unerheblich zu beinträchtigen. 

Unlauter im Sinne von § 3 UWG handelt nach § 4 Nr. 11 UWG insbesondere derjenige, der 

einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 

Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln.  

Marktverhalten ist dabei jede Tätigkeit auf einem Markt, die direkt oder indirekt der 

Absatzförderung oder der Bezugsförderung des Unternehmens dient. Kein Marktverhalten 

sind nur Tätigkeiten, die keine Außenwirkung auf dem Markt entfalten.769 Das 

Marktverhalten muss im Interesse der Marktteilnehmer durch eine Norm geregelt werden, so 

dass eine lediglich zu Gunsten der Marktteilnehmer bestehende Auswirkung oder ein Schutz 

von Gemeinschaftsgüter oder Interessen Dritter, sofern damit nicht auch zugleich Interessen 

von Marktteilnehmern geschützt werden, nicht genügt.770 Markteilnehmer sind nach der 

Legaldefinition des § 2 I Nr. 2 UWG unter anderem auch Mitbewerber und Verbraucher. 

Im Verbot Anzahlungen zu fordern oder anzunehmen liegt eine absatzbezogene 

Marktregelung, die dazu bestimmt ist, im Interesse der Verbraucher diesen im Falle des 

Widerrufs die Geltendmachung von Rückzahlungsansprüchen zu ersparen. Es handelt sich 

beim Anzahlungsverbot nach § 486 S. 1 BGB also um eine gesetzliche Vorschrift, die im 

Interesse der Verbraucher als Marktteilnehmer das Marktverhalten des anbietenden 

Unternehmers regelt. Der gegen § 486 S. 1 BGB verstoßende Anbieter handelt nach § 4 Nr. 

11 UWG unlauter im Sinne des § 3 UWG. Da es sich dabei nicht um reine Bagatellen handelt, 

768 Ebenso Franzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 16. 

769 Vgl. Köhler in: Baumbach/Hefermehl, § 4 UWG, Rn. 11.34.

770 Köhler in: Baumbach/Hefermehl, § 4 UWG, Rn. 11.35. 
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wird der Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher nicht nur unerheblich beeinträchtigt. 

Darauf, dass der Gesetzesverstoß bewusst begangen wurde, kommt es nach dem neuen 

Wortlaut der §§ 3ff. UWG nicht an. Mangelnder Vorsatz oder Schuldhaftigkeit hindern das 

Vorliegen eines Wettbewerbsverstoßes nicht, das Vorliegen von Tatsachen- oder 

Verbotsirrtümern ist nach neuer Rechtslage unerheblich.771 Auch die Planmäßigkeit des 

Gesetzesverstoßes und die Absicht der Vorsprungserzielung sind nunmehr irrelevant.772 

Anspruchsberechtigt sind neben Mitbewerbern (§ 8 III Nr. 1 UWG), rechtsfähigen Verbänden 

zur Förderung gewerblicher Interessen (§ 8 III Nr. 2 UWG) und den Industrie und Handels

kammern (§ 8 III Nr. 4 UWG) insbesondere auch anerkannte Verbraucherschutzeinrichtungen 

(§ 8 III Nr. 3 UWG i.V.m. § 4 UKlaG oder Art. 4 der Richtlinie 98/27/EG).773 

Letztlich besteht also bei Verstößen gegen das Anzahlungsverbot eine wettbewerbsrechtliche 

Sanktionierung durch Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche.774 

dd) Sanktionen nach UKlaG 

Neben Ansprüchen nach UWG können auch Unterlassungsansprüche gemäß §§ 1, 3 UKlaG 

oder §§ 2, 3 UKlaG in Betracht kommen. 

Denn nach § 1 UKlaG kann derjenige auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der 

AGB verwendet, die nach §§ 307 bis 309 BGB unwirksam sind. Daraus folgt, dass die 

Verwendung einer verbotswidrigen Anzahlungsklausel in einem Timesharingvertrag, der als 

AGB zu qualifizieren ist, einen Unterlassungsanspruch gemäß § 1 UKlaG nach sich ziehen 

kann. Anspruchsberechtigt sind nach § 3 I Nr. 1 UKlaG unter anderem 

Verbraucherschutzverbände (vgl. auch § 4 UKlaG und Art. 4 der Richtlinie 98/27/EG). Bei 

Verstößen gegen § 3 UWG, die einen Unterlassungsanspruch nach § 8 UWG nach sich 

ziehen, ist nur ein Anspruch nach § 8 UWG gegeben.775 

Nach § 2 I S. 1 UKlaG kann jemand, der Vorschriften zuwiderhandelt, die dem Schutz der 

771 Köhler in: Baumbach/Hefermehl, § 4 UWG, Rn. 11.52ff.

772 Köhler in: Baumbach/Hefermehl, § 4 UWG, Rn. 11.55ff.

773 Vgl. dazu Köhler in: Baumbach/Hefermehl, § 8 UWG, Rn. 3.52ff. 

774 So im Ergebnis auch Fanzen in: MüKo, § 486 BGB, Rn 16; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 232f.; von 

Schwaller, TzWrG, S. 135; Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 7 TzWrG, Rn 29. 

775 Bassenge in: Palandt, § 1 UKlaG, Rn 3. 
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Verbraucher dienen, im Interesse des Verbraucherschutzes auf Unterlassung in Anspruch 

genommen werden. Zu den Verbraucherschutzgesetzen nach § 1 I S. 1 UKlaG zählen gemäß 

§ 2 II Nr. 1 UKlaG auch die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu Teilzeit-

Wohnrechteverträgen, so dass bei Zuwiderhandlungen gegen das Anzahlungsverbot des § 486 

S. 1 BGB grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch gegen den Unternehmer nach § 2 I S. 1 

UKlaG in Betracht käme, der nach § 3 I Nr. 1 UKlaG ebenfalls von 

Verbraucherschutzorganisationen durchgesetzt werden könnte. Jedoch ist der Anspruch nach 

§ 2 I S. 1 UKlaG dergestalt eingeschränkt, dass die Zuwiderhandlung in anderer Weise als 

durch Verwendung von AGB geschehen muss. Bei Verwendung von unwirksamen AGB ist 

ausschließlich § 1 UKlaG anwendbar, nicht jedoch § 2 UKlaG.776 Weiterhin ist zu beachten, 

dass bei Verstößen gegen § 3 UWG, die einen Unterlassungsanspruch nach § 8 UWG nach 

sich ziehen, nur ein Anspruch nach § 8 UWG besteht.777 Während zum alten § 13 UWG 

Anspruchskonkurrenz anzunehmen war778, bestimmt § 8 V S. 1 UWG nunmehr ausdrücklich, 

dass die Regelungen des UWG im Hinblick auf die Anspruchsgrundlagen abschließend sind 

und der Wettbewerbsverstoß nicht über § 2 UKlaG verfolgt werden kann.779 

Im Hinblick darauf bleibt nur wenig Raum für die Anwendung des § 2 UKlaG. 

b) Problemstellung 

Hinsichtlich dieser Rechtslage wird Kritik geübt. Es bestünden keine ausreichenden 

Sanktionen.780 Insbesondere die Abwesenheit eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes wird 

beklagt.781 Eine andere Stimme sieht das Fehlen einer Pflichtversicherung, die notfalls für 

Rückzahlungsansprüche einsteht, als Mangel.782 

c) Vorläufige Bewertung 

Dass die Durchsetzung des Anzahlungsverbots ein Problem darstellt wird gerade in jüngerer 

Zeit deutlich. Dabei stehen insbesondere Anzahlungen per Kreditkarte im Mittelpunkt. Schon 

776 Vgl. Bassenge in: Palandt, § 2 UKlaG, Rn 2. 

777 Bassenge in: Palandt, § 2 UKlaG, Rn 2. 

778 So die herrschende Meinung zu § 13 UWG a.F., vgl. Walker/Stomps, ZGS 2004, S. 336ff. (S. 338) m.w.N. 

779 Walker/Stomps, ZGS 2004, S. 336ff. (S. 338), vgl. auch die Begründung zum Gesetzentwurf der

Bundesregierung, BT-Drucks. 15/1487, S. 23. 

780 Martinek in: Staudinger (2004), § 486 BGB, Rn 4; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 234; Mäsch, DNotZ 

1997, S. 180ff. (S. 204f.); Schomerus ZMR 1998, S. 70ff. (S. 72); von Schwaller, TzWrG, S. 138f.; Ehrhardt-

Rauch, VuR 2002, S. 117ff. (S. 119f.). 

781 So Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 234; von Schwaller, TzWrG, S. 138f.; Mäsch, DNotZ 1997, S. 

180ff. (S. 204f.); Schomerus, ZMR 1998, S. 70ff. (S. 72). 

782 So Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 318; Tonner in: jurisPK-BGB, § 486 BGB, Rn 12. 
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die Entschließung des Europäischen Parlaments beklagte den Zustand.783 Dass es sich um ein 

aktuelles Problem handelt, zeigt sich auch daran, dass solche Fälle jüngst die Rechtsprechung 

beschäftigten.784 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Das Anzahlungsverbot findet sich im österreichischen Recht in § 7 TNG. Nach dessen § 1 S. 1 

werden vereinbarte Zahlungen vor Ausfolgung der Vertragsurkunde über den 

Nutzungsvertrag nicht fällig und der Veräußerer darf sie weder fordern noch annehmen. Bei 

Unvollständigkeit der Urkunde und dadurch bedingter Verzögerung des Beginns der 

Widerrufsfrist, findet nach § 7 I S. 2 TNG eine entsprechende Ausdehnung des 

Anzahlungsverbots statt. 

Bei Verstößen gegen das Anzahlungsverbot sind zwei Sanktionsmittel vorgesehen785: 

Das erste ist eine Rückzahlungs- und Verzinsungspflicht. Nach § 7 II S. 1 TNG kann der 

Erwerber vom Veräußerer Zahlungen, die entgegen Abs. 1 angenommen wurden, wieder 

zurückfordern. Nach § 7 II S. 2 TNG besteht eine Verzinsungspflicht. Der recht hohe Zinssatz 

von 6 % über dem jeweiligen Basiszinssatzes soll neben einem Nachteilsausgleich für den 

Erwerber auch eine zivilrechtliche Sanktion zur Durchsetzung des Anzahlungsverbots sein.786 

Die spezielle Rückzahlungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob der Rücktritt 

geltend gemacht wird. Die Geltendmachung des Anspruchs nach § 7 II S. 1 TNG ist daher 

auch bei einem aufrechterhaltenen Vertragsverhältnis möglich. Ist hingegen die nach § 7 I 

TNG angeordnete Wartefrist abgelaufen, ohne dass ein Rücktritt erklärt wurde, so kann der 

Erwerber ab diesem Zeitpunkt keine Rückzahlung mehr verlangen. 787 

Neben dieser zivilrechtlichen Folgen ist besteht auch eine öffentlich-rechtliche Sanktion. 

Gemäß § 12 II TNG kann ein Veräußerer, der entgegen § 7 I TNG Zahlungen vereinbart, 

annimmt oder fordert, mit einer Geldstrafe bis zu 7.260 Euro bestraft werden, wenn dies nicht 

den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt. 

783 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3605). 

784 BGH NJW-RR 2005, S. 780f. (= NZM 2005, S. 395ff.). 

785 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, § 7 TNG, Anm. 4 (S. 65). 

786 Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 7 (S. 66); EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 26. 

787 Zum ganzen EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 26; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 7 Anm. 6 (S. 66).
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Im österreichischen Recht wird das Anzahlungsverbot also sowohl über eine relativ hohe 

Verzinsung des rechtswidrig angezahlten Betrages, als auch über einen Bußgeldtatbestand 

sanktioniert. 

b) Frankreich 

Das Anzahlungsverbot wird in Frankreich durch die Regelung des Art. L 121-66 Code 

consom. umgesetzt. Hiernach niemand darf vor Ablauf der Widerrufsfrist unmittelbar oder 

mittelbar vom Verbraucher, gleich aus welchem Rechtsgrund oder in welcher Art und Weise, 

eine Zahlung oder ein Zahlungsversprechen verlangen oder entgegennehmen. 

Verstöße gegen dieses Verbot werden nach Art. L 121-71 Code consom. geahndet. Dieser 

bestimmt, dass derjenige, der als Unternehmer vor Ablauf der nach Art. L 121-64 Code 

consom. bestimmten Widerrufsfrist, unabhängig davon aus welchem Rechtsgrund oder auf 

welche Art und Weise, unmittelbar oder mittelbar eine Zahlung oder eine 

Zahlungsverpflichtung verlangt oder annimmt, mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 € 

bestraft wird. 

Von dieser Strafvorschrift können nicht nur natürliche Personen betroffen sein, da nach Art. L 

121-2 I Code pénal auch juristische Personen einer strafrechtlichen Verantwortung 

unterliegen können. Art. L 121-72 Code consom. ordnet im Hinblick darauf an, dass unter den 

Voraussetzungen der Art. L 121-70 und 71 Code consom. auch juristische Personen für 

Vergehen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Möglich ist zunächst 

eine Geldstrafe, Art. L 121-72 Nr. 1 Code consom. i.V.m. Art. 131-38 Code pénal. Diese 

kann nach Art. 131-38 I Code pénal für juristische Personen das Fünffache dessen betragen, 

was für natürliche Personen vorgesehen ist. Bei einem Verstoß gegen Art. L 121-64 Code 

consom. ist daher eine Geldbuße bis zur Höhe von 150.000 € verhängt werden. Über Art. 

L 121-72 Nr. 2 Code consom. kommt auch eine Bestrafung nach Art. 131-39 Code pénal in 

Betracht.788 Mögliche Strafen sind danach zum Beispiel die Auflösung (Art. 131-39 Nr. 1 

Code pénal), ein zeitlich befristetes und unbefristetes Verbot einer Geschäftstätigkeit (Nr. 2) 

und eine befristete oder unbefristete gerichtliche Aufsicht (Nr. 3).  

c) Großbritannien 

788 Vgl. Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 154). 
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In der britischen Richtlinienumsetzung ist das Anzahlungsverbot in sec. 5B (1) Timeshare Act 

1992 zu finden. Gemäß dieser Vorschrift darf der Anbieter vom Erwerber vor Ablauf der Frist 

zum Widerruf des Vertrages nach sec. 5 oder 5A, weder selbst noch durch Dritte, 

Vorauszahlungen jeglicher Art fordern oder annehmen.  

Verstöße gegen diese Regelung sind nach sec. 5B (2) mit Strafe bewährt.  

d) Italien 

Anzahlungsverbot ist in Italien Art. 74 Codice del consumo enthalten. Danach ist es dem 

Verkäufer verboten, vor Ablauf der Fristen nach Art. 73 vom Erwerber die Zahlung eines 

Geldbetrages als Vorschluss, Abschlagszahlung oder Draufgeld zu fordern oder anzunehmen. 

Auch in Italien führen die Verstöße gegen das Anzahlungsverbot zu einer Geldbuße. Nach 

Art. 81 I Codice del consumo muss der Verkäufer, der gegen Art. 74 verstößt, also 

regelwidrige Anzahlungen verlangt oder annimmt, mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von 

500 bis 3.000 Euro rechnen, wenn die Handlung keine Straftat ist. 

Ferner sind Gewerbeuntersagungen für die Dauer von 14 Tagen bis zu 3 Monaten nach 

Art. 81 II i.V.m. Art. 81 I Codice del consumo möglich, wenn der Verkäufer wiederholt gegen 

das Anzahlungsverbot verstößt. 

Aus der italienschen Rechtsprechung ist darüber hinaus ein Fall bekannt geworden, in dem 

ein Gericht zur Durchsetzung des Anzahlungsverbots die Beschlagnahme eines Schecks 

verfügt hat, welcher zum Zwecke der Anzahlung eines Timesharingvertrages vor Ablauf der 

Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts übergeben worden war.789 

e) Spanien 

Spanien hat zur Sanktionierung des Anzahlungsverbots im Gesetz 42/1998 nicht den Weg der 

Ahndung durch Geldbußen gewählt. 

In Spanien sind Vorauszahlungen jedweder Art vom Erwerber an den Übertragenden vor 

Ablauf der Frist zur Ausübung des Rücktritts und der Vertragsauflösung gemäß Art. 11 I S. 1 

verboten. Während ein Teil des spanischen Schrifttums dies mit Rücksicht auf die Interessen 

789 Vgl. den Nachweis im italienischen Länderbericht, S. 11. 
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des Verkäufers einschränkend nur für das zehntägige Rücktritt, nicht jedoch für das 

Auflösungsrecht gelten lassen will, vertreten die Rechtsprechung und ein anderer Teil der 

Literatur in wortlautgetreuer Auslegung des Art. 11 I, dass auch das dreimonatige Recht zur 

Vertragsauflösung erfasst sein muss.790 

Nach Art. 11 II kann der Erwerber im Falle der Zuwiderhandlung jederzeit die Rückgabe des 

doppelten Betrages verlangen, wobei ihm dann ein Wahlrecht zwischen der 

Vertragsauflösung und der Erfüllung des Vertrages zustehen soll. 

Gerade letzteres wurde im Schrifttum mit Verwunderung aufgenommen. Nach dem Wortlaut 

des Gesetzes ist der Rückerstattungsanspruch nicht an die Vertragsauflösung geknüpft, so 

dass es möglich erscheint, auf Vertragserfüllung zu bestehen und dennoch den doppelten 

Betrag der Anzahlung herauszuverlangen, der sich unter Umständen bis auf den doppelten 

Erwerbspreis summieren könnte.791 

Die Rechtsprechung stellte zwischenzeitlich klar, dass dies nicht möglich ist. Der Vertrag 

wird aufgelöst, wenn der Erwerber die Rückzahlung des doppelten Anzahlungsbetrags 

verlangt.792 

f) Niederlande 

Der niederländische Gesetzgeber verbietet Anzahlungen bei Timesharingverträgen nach 

Art. 7:48d BW. Nach dessen S. 1 kann der Käufer während der durch Art. 7:48c I bestimmten 

Frist zur Auflösung des Vertrages nicht zur Zahlung des Preises oder eines Teils davon 

verpflichtet werden. 

Nach S. 2 gelten Vorauszahlungen, die innerhalb dieser Frist geleistet wurden, als 

ungeschuldet geleistet. Damit wird auf das Recht der ungeschuldeten Leistung verwiesen. 

Nach Art. 6:203 I BW ist derjenige, der einem anderen ein Gut ohne Rechtsgrund gegeben 

hat, berechtigt, dieses vom Empfänger als ungeschuldet geleistet wieder herauszuverlangen. 

Betrifft die ungeschuldete Leistung einen Geldbetrag, so hat die Forderung die Rückgewähr 

eines gleichen Betrages zum Gegenstand, Art. 6:203 II BW. Im Ergebnis besteht also ein 

Anspruch des Käufers, der einer Leitstungskondiktion im deutschen Recht entspricht. 

790 Zu Nachweisen vgl. den spanischen Länderbericht, S. 22. 
791 Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 524). 
792 Zu Nachweisen vgl. den spanischen Länderbericht, S. 23. 
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g) Ergebnis 

Die meisten der untersuchten Rechtsordnungen setzen – zumindest unter anderem – auf die 

abschreckende Wirkung von Bußgeldern, Verwaltungsstrafen und Geldstrafen. Spanien 

wählte den Weg der Sanktionierung über einen Rückgewähranspruch, der durch seine 

doppelte Höhe Strafcharakter hat. Österreich flankierte den Rückzahlungsanspruch mit einer 

relativ hohen Verzinsung und sieht damit neben dem Bußgeld eine weitere Sanktion vor. In 

den Niederlanden beließ man es bei einem Herausgabeanspruch ohne Sonderregelungen 

festzulegen. 

3. Lösung 

Ein Rückabwicklungsanspruch mit Sanktionscharakter nach spanischem Vorbild empfiehlt 

sich nicht zur Nachahmung in Deutschland. Zivilrechtliche Ansprüche mit strafendem 

Charakter sind nach wie vor ein Randphänomen. Die gesetzliche Normierung von 

Strafschadensersatzansprüchen würde die ohnehin inzwischen unklare Grenze zwischen 

zivilrechtlichem Interessenausgleich und strafrechtlicher Sanktion unnötig weiter verwischen. 

Die generalpräventive Abschreckung ist als Ziel des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts 

durch entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände zu verfolgen. 

Dies führt zur Frage, ob stattdessen ein Bußgeldtatbestand eingeführt werden sollte, der neben 

die bestehenden Sanktionen treten könnte. Trotz der Möglichkeiten, die das deutsche 

Lauterkeitsrecht bietet, sollte man über die Möglichkeit eines Bußgeldtatbestandes 

nachdenken. Die generalpräventive Wirkung einer solchen Geldbußenandrohung darf nicht 

unterschätzt werden. Und man befände sich bei Einführung einer solchen Regelung im 

Einklang mit den meisten der untersuchten Rechtsordnungen. 

Daneben könnte sich empfehlen, § 486 S. 1 BGB einer Korrektur zu unterziehen. Nach dem 

Wortlaut der Norm ist das Verbot, Zahlungen entgegenzunehmen, nur auf den Unternehmer 

bezogen. Art. 6 der Timesharingrichtlinie verlangt jedoch – umgekehrt formulierend –, dass 

vom Erwerber keinerlei Anzahlungen geleistet werden dürfen.  

Der Wortlaut des § 486 BGB bleibt in den Fällen hinter den Anforderungen der Richtlinie 

zurück, in denen die Zahlung nicht an den Unternehmer, sondern an einen Dritten zu leisten 

ist. Zwar geht man in der Literatur davon aus, dass das Verbot des § 486 S. 1 BGB unter 
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Berücksichtigung des Gebots richtlinienkonformer Auslegung ebenso für Dritte gilt. Eine 

Klarstellung erscheint dennoch von Vorteil.  

Umformuliert könnte § 486 S. 1 BGB lauten: „Weder der Unternehmer, noch ein Dritter 

dürfen Zahlungen des Verbrauchers in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss …“ 

VI. Durchsetzung von Informationspflichten und Prospektpflichten 

Fraglich ist, ob die bestehenden vertraglichen Informationspflichten und die vorvertraglichen 

Prospektpflichten einer effektiveren Durchsetzung bedürfen. 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Nach § 482 I BGB ist jedem Verbraucher, der Interesse bekundet, ein Prospekt 

auszuhändigen. Dieser muss, wie bereits oben festgestellt, gemäß § 482 II BGB i.V.m. Art. 

242 EGBGB die in § 2 I und II BGB-InfoV aufgeführten Informationen enthalten.  

Für den Fall, dass dem Verbraucher der Prospekt nicht vor Vertragsschluss ausgehändigt 

wird, ist gemäß § 485 III BGB eine Verlängerung der Widerrufsfrist auf einen Monat 

vorgesehen. 

Beim Fehlen der nach § 2 I und III BGB-InfoV vorgesehenen Vertragsangaben beginnt 

gemäß § 485 IV BGB die Frist zur Ausübung des Widerrufs erst mit der schriftlichen 

Mitteilung der fehlenden Angaben zu laufen. Dabei schließt diese Sanktion sonstige Rechte 

des Erwerbers nicht aus. Schon der Begründung zum ursprünglichen TzWrG kann 

entnommen werden, dass die Sanktion des Hinausschiebens des Fristbeginns nicht 

abschließend zu verstehen ist und Gewährleistungsansprüche des Erwerbers nach allgemeinen 

Vorschriften nicht ausschließt.793 Die Ansprüche, die dem Verbraucher zustehen hängen dabei 

von der gewählten Rechtskonstruktion ab.794 

aa) Fall des unvollständigen oder unrichtigen Prospekts 

793 So die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 13/4185, S. 12f. 

794 In diesem Sinne nennt der Regierungsentwurf Kauf und Miete beispielhaft, vgl. BT-Drucks. 13/4185, S. 13. 

Zu den möglichen Rechtskonstruktionen, die bereits vielfach Gegenstand der Erörterung waren vgl. z.B. Gralka, 

Time-Sharing, passim; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnrechten, S. 139ff.; Hildenbrand in:

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Kap. 1, Rn 11ff. (S. 23ff.); Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 51ff.; jüngst auch

Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 108ff. 
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Keine Regelung besteht jedoch für den Fall, dass der Unternehmer dem Verbraucher einen 

unvollständigen und inhaltlich inkorrekten Prospekt aushändigt. Hierzu wird verbreitet 

vertreten, dass in diesem Fall ebenso eine Fristverlängerung nach § 485 III BGB eintreten 

muss, wie im Fall der kompletten Nichtaushändigung.795 

Teilweise ist man auch der Auffassung, dass bei Fehlen einzelner Pflichtangaben im Prospekt 

§ 485 IV BGB heranzuziehen ist.796 

Andere halten dagegen, dass § 485 III BGB lediglich das vollständige Fehlen des Prospekts 

sanktioniere und nicht von diesem mehr auf ein weniger geschlossen werden könne.797 

Im Hinblick auf die Auffassung, die § 485 IV BGB heranziehen möchte, ist zu bemerken, 

dass eine solche – im Übrigen wohl auch eher analoge – Anwendung fern liegt. Während es 

der Abs. 3 ist, der sich mit den Folgen eines Verstoßes gegen die Prospektpflicht befasst, 

beschäftigt sich Abs. 4 nur mit den vertraglichen Informationspflichten. Zu Recht wird auch 

darauf hingewiesen, dass die einmonatige Frist als Folge des Verstoßes gegen vorvertragliche 

Informationspflichten wesentlich sachgerechter ist. Sie kann Ausgleich dafür sein, dass dem 

Verbraucher die Möglichkeit des genauen Studiums der Vertragsmodalitäten erst nach 

Vertragsschluss anhand des Vertragstextes und nicht schon vor Vertragsschluss anhand des 

Prospekts ermöglicht wird.798 

Gegen die letzte, die Anwendbarkeit des § 485 BGB auf Fälle des lücken- und fehlerhaften 

Prospekts verneinende Auffassung, spricht, dass es nach dieser zu einer unerträglichen 

Aushöhlung der Prospektpflicht kommen könnte. Ihr ist zwar zuzugeben, dass hier schwerlich 

durch einen Erst-Recht-Schluss vom Mehr (gar kein Prospekt) auf ein Weniger (schlechter 

Prospekt) geschlossen werden kann. Jedoch stellt sich die Frage, ob das nur Fehlangaben 

enthaltende Schriftstück oder eines, in dem überhaupt keine der geforderten Angaben 

enthalten ist, ebenfalls keine Sanktion nach § 485 III BGB auszulösen vermag. Stellt man 

keinerlei Anforderungen an Inhalt und Umfang des Prospekts im Rahmen des § 485 III BGB, 

795 Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 2 TzWrG, Rn 5 (mit Einschränkungen im Hinblick auf den 

„bewusst auf Täuschung/Irreführung angelegten“ Prospekt) und § 5 TzWrG, Rn 8; Martinek in: Staudinger 

(2004), § 485 BGB, Rn 22; A. Staudinger in: Hk-BGB, Rn 485, Rn 4; A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, 

Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 36, dort auch für eine Anwendung des Abs. 3 bei inhaltlich

unzutreffenden Angaben; Tonner in: jurisPK-BGB, § 485 BGB, Rn 26. 

796 Putzo in: Palandt, § 485 BGB, Rn 6.

797 Franzen in: MüKo, § 482 BGB, Rn 14; § 485 BGB, Rn 21; Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 202); 

von Schwaller, TzWrG, S. 111. 

798 So auch Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB, Rn 22. 
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so könnte man die Verlängerung der Widerrufsfrist, auf die Spitze getrieben, auch durch die 

Aushändigung eines Werbehandzettels abwenden, wenn man ihn nur „Prospekt“ bezeichnet. 

Die Prospektpflicht wäre ad absurdum geführt. Wollte man das nicht akzeptieren, so müsste 

man eine Mindestquote von z.B. 50 % richtigen Pflichtangaben verlangen oder maximal drei 

Fehlangaben pro Prospekt tolerieren, um eine Grenze ziehen zu können. Die Willkürlichkeit 

solcher Grenzziehungen zeigt, dass auch dies nicht der richtige Weg sein kann. Man wird im 

Ergebnis daher unter einer Prospektaushändigung die Aushändigung eines ordnungsgemäßen 

Prospekts verstehen müssen. 

bb) Haftung aus culpa in contrahendo bei Verstößen gegen die Prospektpflicht 

Denkbar sind bei Verstößen gegen die Prospektpflicht daneben auch Ansprüche aus §§ 311 II, 

280 BGB wegen Verschuldens bei Vertragsschluss. Ein erheblicher Anteil des Schrifttums ist 

nämlich der Auffassung, dass bei schuldhaften Verletzungen der Prospektpflicht als 

vorvertraglicher Informationspflicht eine Haftung nach §§ 311 II, 280 BGB in Betracht 

kommt.799 

Andere halten hingegen eine Haftung nach den, nunmehr in §§ 311 II, 280 BGB zu 

verortenden, Grundsätzen der culpa in contrahendo für ausgeschlossen, da sonst das spezielle 

Sanktionensystem und die gesetzlichen Gewährleistungsfristen umgangen würden und im 

Übrigen der Gesetzgeber die Sanktionierung habe abschließend regeln wollen.800 

Letzterer Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zunächst kann der Entwurfsbegründung der 

Bundesregierung, auf die Bezug genommen wird, am angegebenen Ort nichts entnommen 

werden, dass auf einen abschließenden Charakter der Abs. 3 und 4 hindeutet. In Bezug auf 

beide Absätze wird jeweils nur von „einer“ Sanktion gesprochen.801 Wären die Absätze als 

abschließende Regelungen gedacht gewesen hätte man wohl zumindest die Verwendung des 

bestimmten Artikels („die“) erwarten können. 

Was die Problematik der Fristenumgehung angeht, so hat dieses Argument im Zuge der 

Neuregelung der Verjährungsfristen durch die Schuldrechtsmodernisierung viel von seiner 

799 Franzen in: MüKo, § 482 BGB, Rn 15; Putzo in: Palandt, § 482 BGB, Rn 1; von Schwaller, TzWrG, S. 77;

Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 218; A. Staudinger in: Hk-BGB, § 485 BGB, Rn 18; A. Staudinger in:

Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 43. 

800 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 156, zu letzterem unter Hinweis auf BT-Drucksache 13/4185, S. 12; 

Bütter, ZMR 1999, S. 73ff. (S. 74). 

801 Vgl. BT-Drucksache 13/4185, S. 12. 
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einstigen Schlagkraft verloren.802 Im Übrigen muss berücksichtigt werden, dass sich ein 

Schadensersatzanspruch nach §§ 311, II 280 I BGB und der Widerruf gemäß §§ 485, 355 

BGB sowohl im Hinblick auf die Rechtsfolgen, als auch im Hinblick auf die erforderlichen 

Voraussetzungen stark unterscheiden.803 Während bei ersterem ein Schadensersatzanspruch 

besteht, so führt der Verbraucherwiderruf über § 357 I S. 1 BGB zu den Regelungen des 

gesetzlichen Rücktrittsrechts. Auf Tatbestandsseite zeigt bereits die Abwesenheit eines 

Verschuldenselements beim Widerrufsrecht nach §§ 485, 355 BGB die großen Unterschiede 

zu einem Anspruch aus §§ 311 II, 280 I BGB auf. 

Die praktische Relevanz eines solchen Anspruchs hängt natürlich vom regelmäßigen 

Vorliegen seiner Voraussetzungen ab. Gerade im Bezug auf den erforderlichen Schaden ist 

dies jedoch fraglich.804 

cc) Wettbewerbsrechtliche Unterlassungsklagen 

Bei Verletzung der Informationspflichten durch Vertrag und Prospekt kommt auch ein 

Unterlassungsanspruch gemäß §§ 8, 3, 4 Nr. 11 UWG in Betracht. Es handelt sich bei den 

Informationspflichten um gesetzliche Vorschriften, die auch dazu bestimmt sind, im Interesse 

der Verbraucher als Marktteilnehmer das Marktverhalten der Unternehmer zu regeln. Sie 

sollen den veräußernden Unternehmer dazu verpflichten, dem erwerbenden Verbraucher die 

für die Erwerbsentscheidung erforderlichen Informationen zukommen zu lassen. Wer gegen 

die Informationspflichten verstößt handelt nach § 4 Nr. 11 UWG unlauter gemäß § 3 UWG 

und kann daher im Ergebnis unter anderem durch Verbraucherschutzverbände nach § 8 UWG 

auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.805 

Im Hinblick auf die Vorrangigkeit eines solchen Anspruchs806 ist einem 

Unterlassungsanspruch gemäß §§ 2, 3 UKlaG keine besondere Bedeutung beizumessen. 

dd) Haftung für Verletzungen der Prospektpflicht nach den Grundsätzen der 

Prospekthaftung? 

802 Vgl. A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 43; A.

Staudinger in: Hk-BGB, § 485 BGB, Rn 16.

803 Auch hierauf macht A. Staudinger a.a.O. aufmerksam. 

804 Vgl. Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 218; Franzen in: MüKo, § 482 BGB, Rn 14; A. Staudinger in:

Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 43. 

805 Detaillierter zu den Voraussetzungen eines Unterlassungsanpruchs nach § 8, 3 UWG oben. Im Ergebnis 

ebenso A. Staudinger in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 10, Rn 43; Tonner, 

Recht des Time-sharing, Rn 219;

806 Vgl. oben. 
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Vereinzelt wird die Auffassung geäußert, dass dem Verbraucher bei einem Verstoß gegen die 

vorvertraglichen Informationspflichten, die in Form der Prospektaushändigung zu erfüllen 

sind, ein Anspruch aus Prospekthaftung zustünde.807 Dabei geht es um die Anwendung der 

allgemeinen bürgerlichrechtlichen Prospekthaftung, die, gestützt auf die Grundsätze der 

Vertrauenshaftung der culpa in contrahendo, durch den BGH für den Kapitalmarkt entwickelt 

wurde.808 Es wird hierbei verlangt, dass der Prospekt über alle anlageentscheidenden 

Umstände richtig und vollständig informiert.809 Für diese Richtigkeit und Vollständigkeit 

haften neben den Gründern, Initiatoren und Gestaltern der Gesellschaft810 auch Personen, die 

hinter der Gesellschaft stehen und neben der Geschäftsleitung besonderen Einfluss ausüben 

und Mitverantwortung tragen811 (sog. „Hintermänner“)812. Charakteristisch ist dabei, dass der 

Prospekt oftmals die einzige oder zumindest die wichtigste Quelle für Informationen ist, die 

dem Interessenten zur Verfügung steht.813 

Beim Erwerb von Timesharingobjekten ist das regelmäßig nicht der Fall. Hier kann der 

Interessent das Objekt selbst in Augenschein nehmen. Anders als die abstrakten Größen des 

Kapitalanlagerechts handelt es sich beim Timesharing um anschauliche Größen. 

Zu Recht nimmt man daher verbreitet an, dass eine Übertragung der Grundsätze der 

Prospekthaftung auf Informationsprospekte des § 482 BGB nicht stattfinden kann.814 

b) Problemstellung 

Die dargestellte Lage wird teilweise als ungenügend befunden. Ausreichende Sanktionen für 

die Verletzung von Informationspflichten seien nicht vorhanden.815 

c) Vorläufige Bewertung 

In diesem Punkt ist eine differenzierte Sichtweise geboten. Einerseits sollten die 

807 So Drasdo, NZM 1998, S. 464f. (S. 465). 

808 Vgl. zu dieser instruktiv Emmerich in: MüKo, § 311 BGB, Rn 162; Heinrichs in: Palandt, § 280, Rn 54. 

809 BGHZ 116, S. 7ff. (S. 12); 123, 106ff. (S. 109f.); NJW 2000, S. 3346ff (S. 3346); NJW 2004 2228ff.

(S. 2229), jeweils m.w.N. 

810 BGHZ 71, S. 284ff. (S. 287f.), 115, S. 213ff. (S. 217f.); NJW 1995, S. 1025ff. (S. 1025); ZIP 2004, S. 606ff.

(S. 609f.) – ständige Rechtsprechung. 

811 BGHZ 79, S. 337ff. (S. 340), 115, S. 213ff. (S. 217f.); NJW 1995, S. 1025ff. (S. 1025); NJW 2001, S. 360ff. 

(S. 363) – ständige Rechtsprechung. 

812 Heinrichs in: Palandt, § 280 BGB, Rn 54b.

813 BGHZ 111, S. 314ff. (S. 317); 115, S. 213ff. (S. 218). 

814 Franzen: in MüKo, § 482 BGB, Rn 17; Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 2 TzWrG, Rn 4; Bütter, 

ZMR 1999, S. 73ff (S. 74). 

815 Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 145; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information,

S. 536; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 148. 
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Möglichkeiten, die insbesondere das Lauterkeitsrecht bietet, nicht unterschätzt werden. 

Können Verbraucherverbände im Wege der Unterlassungsklage gegen notorische Verstöße 

gegen die Informationspflichten vorgehen, so kann dies ein wertvoller Beitrag zum 

Verbraucherschutz sein. 

Dies sollte jedoch zum anderen nicht dazu führen, dass Möglichkeiten pönaler 

Verhaltenssteuerung gänzlich unbeachtet bleiben. Auf die generalpräventive Wirkung, die ein 

empfindliches Bußgeld haben könnte, sollte nicht vorschnell verzichtet werden.  

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

In Österreich werden Verstöße gegen die vertraglichen und vorvertraglichen 

Informationspflichten teils zivilrechtlich teils öffentlich rechtlich sanktioniert. 

Eine, schon durch die Richtlinie vorgesehene, zivilrechtliche Sanktion ist die Ausdehnung des 

Rücktrittsrechts. Der Beginn der grundsätzlich vierzehntägigen Rücktrittsfrist kann sich 

nämlich gemäß § 6 II TNG hinauszögern, wenn besonders bedeutsame Angaben nach § 3 I 

Nr. 1 und § 4 III Nr. 1 TNG im Vertrag nicht gemacht werden. Die vierzehntägige 

Rücktrittsfrist gemäß § 6 II TNG beginnt dann erst nach Aushändigung einer 

Ergänzungsurkunde zu laufen, die sämtliche fehlenden Angaben enthält. Nach § 6 II a.E. TNG 

soll jedoch eine vierzehntägige Frist spätestens drei Monate nach Aushändigung einer 

Ergänzungsurkunde, die wenigstens die Hinweise auf das Rücktrittsrecht nach § 3 I Nr. 1 lit. f 

und g i.V.m. § 4 II TNG enthält, zu laufen beginnen.816 

Insgesamt ergibt sich aus der Regelung des § 6 II TNG also eine absolute Höchstfrist von drei 

Monaten und vierzehn Tagen, die jedoch nicht gilt, wenn der Erwerber nicht im Vertrag auf 

die ihm zustehenden Rücktrittsrechte hingewiesen wurde. Der Erwerber kann in diesem Fall 

zeitlich unbegrenzt während der gesamten Vertragsdauer zurücktreten, wenn nicht ein 

nachträglicher Hinweis auf das Rücktrittsrecht erfolgt.817 Allenfalls unter besonderen 

zeitlichen Voraussetzungen kann an einen schlüssigen Verzicht des Erwerbers auf das 

Rücktrittsrecht gedacht werden.818 

816 Vgl. Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 280). 

817 Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 176f. 

818 So Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 6 (S. 54f.). 
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Die Verlängerung der Rücktrittsmöglichkeit findet nur bei Fehlen der besonders bedeutsamen 

Angaben im Vertrag statt. Fehlen Angaben im Prospekt oder sog. sonstige Angaben nach 

§ 3 I Nr.2 oder § 4 III Nr. 2 TNG so hat dies keine Auswirkungen auf das Rücktrittsrecht. 819 

Neben der Erweiterung des Widerrufsrechts können bei Verstößen gegen die vorgegebenen 

Informationspflichten Bußgelder nach § 12 I TNG verhängt werden. 

Unterlässt es ein Veräußerer entgegen § 3 I TNG, eine Informationsschrift mit 

ordnungsgemäßem Inhalt in der nach § 5 I, II TNG vom Erwerber gewählten Sprache 

auszuhändigen, so begeht er eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 

1.450 Euro bestraft werden kann, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich 

strafbaren Handlung erfüllt, § 12 I Nr. 1 TNG. 

Das gleiche gilt, wenn es ein Veräußerer entgegen § 4 IV unterlässt, dem Erwerber eine 

Ausfertigung oder Abschrift der Vertragsurkunde mit dem in § 4 III TNG umschriebenen 

Inhalt in der nach § 5 I bestimmten Sprache auszuhändigen (§ 12 I Nr. 2 TNG). 

b) Frankreich 

Die Verletzung der vertraglichen Informationspflichten wird in Frankreich nicht durch eine 

Erweiterung des Rechts zur Vertragsauflösung sanktioniert. 

Anders als in Art. 5 Nr. 1 der Timesharingrichtlinie vorgesehen, gibt es keine Verlängerung 

des zehntätigen Auflösungsrechts für Fälle des Fehlens von vertraglichen Mindestangaben. 

Statt einer Verlängerung der Widerrufsmöglichkeit zieht nach Art. L 121-76 S. 2 Code 

consom. jeder Verstoß gegen die Vorschriften der Art. L 121-61, 121-62, 121-63 I, 121-64 

und 121-68 Code consom. die Nichtigkeit des Vertrags nach sich. Sind also die erforderlichen 

Pflichtangaben im Vertrag nicht enthalten, so folgt daraus die Nichtigkeit des Vertrags.820 

Zu beachten ist jedoch, dass im französischen Schuldrecht zwischen einer absoluten und einer 

relativen Nichtigkeit unterschieden wird. Die absolute Nichtigkeit, die von jeder interessierten 

Person geltend gemacht werden kann und von Amts wegen zu berücksichtigen ist, besteht nur 

dann wenn die Vorschrift zum Schutz der Allgemeinheit besteht. Wenn hingegen nur nur das 

819 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 6 Anm. 7f. (S. 55). 

820 Vgl. Sizaire, JCP E 1999, S. 454ff. (S. 456); Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153); Neises, 

NZM 1999, S. 338ff. (S. 339); vgl. auch den französischen Länderbericht, S. 8. 
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persönliche Interesse eines der Vertragspartner schützt wird, so hat das legiglich eine relative 

Nichtigkeit die Folge, die nur durch diesen geltend gemacht werden kann.821 

Im Fall des Art. L 121-76 S. 2 C.consom. ist von einer relativen Nichtigkeit zum Schutz des 

Verbrauchers als Vertragspartner auszugehen.822 Nur dieser soll sich auf die Nichtigkeit 

berufen können. Dies rückt die französische Regelung wieder näher an die Vorgaben der 

Richtlinie heran. Kann sich nur der Verbraucher auf die Vertragsnichtigkeit berufen, so 

besteht zumindest praktisch eine große Ähnlichkeit zu einem Widerrufs- oder Rücktrittsrecht. 

Neben der zivilrechtlichen Sanktionierung des Verstoßes gegen vertragliche 

Informationspflichten gibt es auch eine strafrechtliche Folge. Wer als Unternehmer einem 

Verbraucher ein Angebot unterbreitet, das auf den Abschluss eines Vertrags oder einer 

Gruppe von Verträgen nach Art. L 121-60 Code consom. gerichtet ist, kann nach Art. L 121

70 Nr. 1 Code consom. mit einer Geldstrafe bis zur Höhe von 15.000 € bestraft werden, wenn 

dieses Angebot nicht schriftlich verfasst wurde, nicht die in Art. L 121-60 Code consom. 

aufgezählten Angaben enthält oder nicht die Bestimmungen der Art. L 121-63 bis L 121-68 in 

sehr deutlicher Schrift wiedergibt.823 

Da das französische Umsetzungsrecht keine besondere Prospektpflicht verankert hat und die 

vorvertragliche Information mittels eines schriftlichen Vertragsangebots erfolgt, besteht kein 

gesondertes Durchsetzungsregime für die vorvertragliche Information. 

c) Großbritannien 

Nach sec. 1C (1) Timeshare Act 1992 muss der Teilzeit-Wohnrechtevertrag (timeshare 

agreement) nach britischem Recht die Angaben gemäß des Anhangs 1 zum Timeshare Act 

enthalten. 

Im Falle einer Zuwiderhandlung drohen Bußgelder gemäß sec. 1C (3) Timeshare Act 1992. 

Daneben öffnet der Verstoß gegen bestimmte vertragliche Pflichtangaben das Tor zu einem 

erweiterten Widerrufsrecht nach sec. 5A. Sind Angaben nach paragraph (a), (b), (c), (d) (i), 

(d) (ii), (h), (i), (k) und (m) des Anhangs zur Timeharingrichtlinie nicht im Vertrag enthalten, 

so kann der Erwerber nach sec. 5A (1) Timeshare Act 1992 innerhalb einer Frist von drei 

821 Vgl. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Nr. 206ff. und den französischen Länderbericht, S. 10. 

822 Ebenso Saint-Alary, Recueil Dalloz 1999, S. 147ff. (S. 153). 

823 Zu den weiteren möglichen Folgen, insbesondere für jur. Personen siehe oben Teil 3: B.V.2.b). 




190 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

Monaten und zehn Tagen vom Vertrag zurücktreten. Nach sec. 5A (2) kann der Unternehmer 

diese Frist verkürzen. Wird die Information vor Ablauf von drei Monaten nachgereicht, so 

steht dem Erwerber von diesem Zeitpunkt an eine zehntägige Rücktrittsfrist zu. Maximal ist 

also der Erwerber drei Monate und zehn Tage zum Rücktritt berechtigt. 

Die Pflicht nach sec. 1A (1) Timeshare Act 1992 jeder Person, die um Informationen bittet 

einen Dokument aushändigen muss, welches nach subsec. (2) (b) unter anderem bestimmte 

Angaben gemäß des Anhangs 1 zum Timeshare Act 1992 enthalten muss, wird gemäß sec. 1A 

(6) strafrechtlich geahndet. Es können dabei Bußgelder verhängt werden. 

Im Ergebnis haben Verstöße gegen bestimmte vertragliche Informationspflichten eine 

Verlängerung der vertraglichen Informationspflichten zur Folge. Ein Bußgeld droht bei jeder 

Verletzung vertraglicher oder vorvertraglicher Informationspflichten. 

d) Spanien 

Das spanische Gesetz 42/1998 kennt zwei Rechte des Erwerbers, die eine Lösung des 

Vertrages erlauben: den Rücktritt (desistimiento) nach Art. 10 I und die Vertragsauflösung 

(resolución del contrato) nach Art. 10 II.824 

Ersteres gewährt die Möglichkeit zur Auflösung binnen zehn Tagen, Art. 10 I S. 1. Das 

weitergehende Recht auf Vertragsauflösung nach Art. 10 II greift bei Pflichtverletzungen ein. 

Es gewährt dem Erwerber die Möglichkeit, sich innerhalb einer Frist von 3 Monaten vom 

Vertrag zu lösen. 

Interessant ist, dass es nicht nur im Fall der Verletzung von vertraglichen 

Informationspflichten, sondern auch beim Fehlen einer jeden Angabe, die gemäß Art. 8 im 

Informationsdokument oder in anderen informierenden Unterlagen vorgesehenen ist. Und 

auch bei der Verletzung der Vorschriften des Art. 8 I durch Verwendung der Begriffs 

„multipropiedad“ (Mehrfacheigentum) oder einer anderen Bezeichnung mit dem Wort 

„propiedad“ (Eigentum) und bei fehlender Identität des Informationsdokuments mit dem 

beim Grundbuchamt hinterlegten Dokument, besteht das besagte Auflösungsrecht nach Art. 

10 II S. 1.825 Art. 10 II S. 3 gewährt jedoch die Möglichkeit der nachträglichen Ergänzung von 

Informationen. In diesem Fall beginnt eine zehntägige Frist nach Art. 10 I zu laufen, Art. 10 II 

824 Vgl. auch Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 335). 
825 Vgl. Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 335). 
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S. 3. Wenn Informationen innerhalb der dreimonatigen Frist nicht nachgereicht werden, so 

besteht gemäß Art. 10 II S. 4 eine weitere Frist von zehn Tagen nach Art. 10 I, so dass sich 

eine absolute Höchstfrist von drei Monaten und zehn Tagen ergibt. 

Auffallend ist im Hinblick auf das verlängerte Auflösungsrecht nach Art. 10 II, dass dieses 

gleichsam Folge der Verletzung von vertraglichen und vorvertraglichen Informationspflichten 

ist. 

Neben diesem dreimonatigen Auflösungsrecht kann der Erwerber bei wahrheitswidriger 

Information eine Nichtigkeitsklage gemäß Artt. 1300ff. Código Civil einreichen, 

Art. 10 II S. 2.826 Daneben wird auch auf die Möglichkeit strafrechtlicher Konsequenzen 

hingewiesen. Hier kommen z.B. Art. 282 Código Penal und Art. 4.2 Ley General de 

Publicidad in Betracht.827 

e) Italien 

In Italien wird Verstößen gegen die vertraglichen Informationspflichten, wie durch die 

Richtlinie vorgesehen, durch eine Verlängerung des Rücktrittsrechts (diritto di recesso) 

begegnet. 

Nach Art. 73 II Codice del consumo ist ein dreimonatiges Rücktrittsrecht für die Fälle 

Vorgesehen, in denen gewisse, in Art. 73 II aufgeführte Pflichtangaben nach Art. 70 und 71 

im Vertrag fehlen. Dem Verkäufer bleibt gemäß Art. 73 II Codice del consumo die 

Möglichkeit zur Ergänzung der Angaben. Geschieht dies, so beginnt ab diesem Zeitpunkt die 

zehntägige Frist nach Abs. 1. Ansonsten steht dem Erwerber nach Ablauf der Dreimonatsfrist 

gemäß Art. 73 IV eine Zehntagesfrist nach Abs. 1 zu. Folglich gilt also auch hier eine 

Höchstfrist von drei Monaten und zehn Tagen. 

Verstöße gegen vorvertragliche Informationspflichten werden in Italien mit Bußgeld bestraft. 

Nach Art. 81 I Codice del consumo muss ein Verkäufer, der bestimmte Pflichtangaben des 

Informationsdokuments (documento informativo) nach Art. 70 I nicht erbringt, mit einer 

Verwaltungsstrafe von 500 bis zu 3.000 Euro rechnen, falls die Handlung keine Straftat 

darstellt. 

826 Siehe hierzu Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 335). 
827 Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (Fn. 42 auf S. 335). 
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Daneben sind bei wiederholten Verstößen gegen die vorvertraglichen Informationspflichten 

Gewerbeuntersagungen für die Dauer von 14 Tagen bis zu 3 Monaten nach Art. 81 II i.V.m. 

Art. 81 I Codice del consumo möglich. 

Es ist also festzustellen, dass Verstöße gegen bestimmte vorvertragliche Informationspflichten 

durch Verwaltungsstrafen sanktioniert werden, während bei Verstößen gegen die 

vertraglichen Pflichtangaben eine Verlängerung der Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts 

droht. 

f) Niederlande 

Die vertraglichen Informationspflichten werden auch in den Niederlanden durch eine 

Verlängerung des Rechts auf Vertragsauflösung sanktioniert. Sind im schriftlichen 

Kaufvertrag nicht alle durch die allgemeine Verwaltungsvorschrift (algemene maatregel van 

bestuur), also den Gegevensbesluit, vorgegebenen Angaben enthalten, so wird diese Frist zur 

Ausübung der Vertragsauflösung um die Zeit verlängert, die bis zur Übergabe einer 

Vertragsurkunde oder einer Abschrift, die alle entsprechenden Angaben enthält, längstens 

jedoch um 3 Monate, Art. 7:48c I S. 2 BW. 

Ein separater Informationsprospekt ist im niederländischen Recht nicht vorgesehen. Es 

besteht nur die Pflicht zur Aushändigung eines Vertragsentwurfes nach Art. 7:48f I lit. a) BW. 

Eine Sanktionierung von Verstößen gegen diese Pflicht ist nicht zu finden. 

3. Lösung 

Die Untersuchung der sechs Rechtsordnungen hat erwiesen, dass Bußgelder neben der 

Verlängerung der Widerrufsfrist und anderer zivilrechtlicher Sanktionen zur Durchsetzung 

der Informationspflichten weite Verbreitung gefunden haben. 

Die Schaffung eines bußgeldbewährten Ordnungswidrigkeitentatbestandes in Deutschland 

sollte erwogen werden. Eine solche Regelung könnte die Durchsetzung der 

Informationspflichten verbessern und stünde im Einklang mit den Regelungen der meisten der 

untersuchten Rechtsordnungen. 
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VII. Erlangung des Prospekts 

1.Problem 

a) Rechtslage 

Nach § 482 I BGB ist der Informationsprospekt jedem Verbraucher auszuhändigen, der 

Interesse bekundet. Im Gegensatz dazu ist nach Art. 3 I der Timesharingrichtlinie jedem 

Interessenten ein Informationsschriftstück auszuhändigen, der Informationen über die 

Immobilie(n) wünscht. 

In diesem Punkt geht die deutsche Umsetzung über die Vorgaben der Richtlinie hinaus. 

Während diese die Äußerung eines Informationswunsches des Interessenten für erforderlich 

hält, lässt die deutsche Umsetzung die Informationspflicht bereits bei einer 

Interessensbekundung entstehen. 

b) Problemstellung 

Die Regelung der Richtlinie, die einen geäußerten Informationswunsch des potentiellen 

Erwerbers erfordert, wird als misslich angesehen. Sie erlaube dem Anbieter die spätere 

Ausflucht, dass der potentielle Erwerber gar keinen Prospekt verlangt habe.828 Dies sei als 

Schutzlücke der Richtlinie ansehen. 

Eine andere Stimme schätzt demgegenüber die Formulierung der Richtlinie positiv ein. Ist 

dem Verbraucher nur auf Grund dessen ausdrücklichen Verlangens der Informationsprospekt 

auszuhändigen, so könne das im Hinblick auf die allseits beklagte Informationsflut von 

Vorteil sein, da es so zu einer „bedürfnis- bzw. nachfrageorientierten“ Informationspolitik 

komme.829 

c) Vorläufige Bewertung 

Entgegen letztgenannter Auffassung ist eine frühzeitige Information des Erwerbers 

angebracht. Weist die Informationsschrift wie empfohlen eine hinreichende Strukturierung 

auf, ist die Gefahr der Informationsüberflutung gering. Im Übrigen dürfte fast jeder, der sich 

für Timesharingrechte interessiert auch ein gewisses Informationsbedürfnis haben. 

Demgegenüber erscheint es gut vorstellbar, dass ein mangelndes ausdrückliches Verlangen 

des Erwerbers von Veräußererseite behauptet wird, um dadurch das Unterlassen der 

Prospektübergabe zu rechtfertigen. 

828 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 111; Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1395). 
829 Wendlandt, VuR 2004, S. 117ff. (S. 122). 
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Im Regelfall wird der Verbraucher seinen Wunsch nach ausführlicherer Information wohl 

äußern.830 Jedoch mag es auch Fälle geben, in denen ein Erwerber durch die umfassenden 

mündlichen Ausführungen eines Verkäufers derart „erschlagen“ wird, dass ihm die Bitte um 

weitere, gar schriftliche Information, nicht in den Sinn kommt. Eine kleine Schützlücke 

verbleibt also in dieser Hinsicht. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

In Österreich muss der Veräußerer gemäß § 3 I TNG die Informationsschrift an jeden 

ausfolgen, der Informationen über die angebotenen Nutzungsobjekte begehrt oder der über die 

Nutzungsobjekte im Rahmen unmittelbarer Werbemaßnahmen – etwa bei einer 

Werbeveranstaltung – Werbematerial größeren Umfangs erhält. Während sich die erst 

Alternative des § 3 I TNG an den Vorgaben des Art. 3 I der Timesharingrichtlinie orientiert, 

geht die zweite Alternative deutlich über diese hinaus.  

Der potentielle Erwerber soll auch dann in den Genuss umfassender qualifizierter Information 

kommen, wenn er aufgrund der Gesamtsituation den Eindruck gewinnen muss, dass er 

umfassend informiert wird.831 Als unmittelbare Werbemaßnahme betrachtet man alle Anlässe, 

bei denen der Veräußerer oder ein von ihm Beauftragter persönlich mit dem potentiellen 

Erwerber in Kontakt tritt und ihm die Nutzungsobjekte bzw. Nutzungsrechte anpreist.832 

Praktisches Beispiel können Werbeveranstaltungen im Rahmen von unentgeltlichen 

Kurzurlauben und Wochenendaufenthalten sein oder auch die Einbeziehung in ein Gespräch 

anlässlich eines Cocktails oder Essens.833 

b) Frankreich 

Dem französischen Recht ist, wie bereits mehrfach angesprochen, ein separater 

Informationsprospekt unbekannt. Die vorvertragliche Information wird durch ein besonderes 

Verfahren und eine besondere Form des Vertragsschlusses sichergestellt. 

Der Unternehmer muss jedem, mit dem er einen Vertrag schließen will, schriftlich ein 

830 In diesem Sinne auch der britische Länderbericht, S. 28. 

831 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 17; Stabentheiner in: Stabentheiner, § 3 TNG, Anm. 5. 

832 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 16; Stabentheiner in: Stabentheiner, § 3 TNG, Anm. 4. 

833 Vgl. EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 16; Stabentheiner in: Stabentheiner, § 3 TNG, Anm. 4; zum Ganzen auch

der österreichische Länderbericht, S. 18. 
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verbindliches Angebot machen, das die erforderlichen Informationen enthält.834 Es ist daher 

ausgeschlossen, dass ein Erwerber ohne vorvertragliche Informationen einen 

Timesharingvertrag schließt.835 

c) Großbritannien 

Sec. 1A (1) Timeshare Act 1992 bestimmt, dass jeder Person, die nach Informationen über die 

angebotenen Unterkünfte fragt, das Informationsdokument ausgehändigt werden muss836. Das 

Ersuchen um Information ist also nach der britischen Regelung erforderlich, wobei nicht 

speziell nach dem Prospekt gefragt werden muss. 

d) Spanien 

Das spanische Recht erfordert für die Pflicht zur Aushändigung des Informationsdokuments, 

dass der potentielle Erwerber nach Informationen verlangt, Art. 8 II des Gesetzes 42/1998.837 

Es werden jedoch nur geringe Anforderungen an den Informationswunsch gestellt. Es genügt, 

wenn der Erwerber irgendwelche Fragen über das Timesharing stellt, um die 

Prospektaushändigungspflicht auszulösen.838 

e) Italien 

In Italien ist der Verkäufer verpflichtet jeder Person ein die Informationen über die 

Immobilien verlangt, das Informationsdokument zu übergeben, Art. 70 I Codice del 
839consumo. 

Teilweise wird dies im italienischen Schrifttum so verstanden, dass diese Pflicht nur dann 

bestehen soll, wenn der Erwerber spezifisch nach Informationen verlangt. Die unbestimmte 

Anfrage nach Informationen würde danach nicht genügen.840 

f) Niederlande 

In den Niederlanden existiert kein gesonderter Prospekt. Die vorvertragliche Information des 

Erwerbers wird dadurch sichergestellt, dass nach Art. 7:48f I lit. a) BW demjenigen, der um 

834 Hierzu oben Teil 3:B.I.2.e). 

835 Siehe den französischen Länderbericht, S. 24. 

836 “…must provide any person who requests information on the proposed accommodation with a document…“. 

837 “…deberá editar…un documento informativo…a cualquier persona que solicite información.” 

838 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 26. 

839 « Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un

documento informativo… ».

840 Vgl. den italienischen Länderbericht, S. 12. 
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Auskünfte bittet, ein Entwurf des Kaufvertrags ausgehändigt werden muss.841 Es ist also ein 

ausdrückliches Informationsverlangen erforderlich. 

3. Lösung 

Wie bereits oben dargelegt, handelt es sich bei der vorliegenden Frage eher um eine 

Marginalie. Im Rahmen einer Revision der Timesharingrichtlinie böte sich an, diese 

Schutzlücke zu beseitigen. Man könnte Art. 3 I der Timesharingrichtlinie entsprechend 

umformulieren. Die Passage „…, der Informationen über die Immobilie wünscht,…“ könnte 

durch „…, der Interesse am Erwerb bekundet,…“ ersetzt werden. 

VIII. Angaben über Tauschpools und Wiederverkauf auch im Prospekt 

1.Problem 

a) Rechtslage 

Nach Art. 3 I der Richtlinie muss die Informationsschrift die im Anhang unter den 

Buchstaben a) bis g), i) und l) aufgeführten Punkte enthalten, wohingegen der Vertrag selbst 

gemäß Art. 4, 1. Spiegelstrich der Richtlinie alle im Anhang der Richtlinie aufgeführten 

Angaben enthalten muss. Von der vorvertraglichen Information durch Prospekt sind nach dem 

Willen der Richtlinie unter anderem die gemäß lit. k) zu machenden Angaben darüber, ob 

eine Beteiligung an einer Regelung über den Umtausch und/oder die Weiterveräußerung des 

im Vertrag vorgesehen Rechts möglich ist und was das kostet. Betroffen sind also 

insbesondere die wichtigen Angaben über die Teilnahme an Tauschpools und etwaiger Rück- 

und Weiterveräußerungsmodelle. 

Im deutschen Recht sind diese Angaben bereits im Prospekt zu machen, vgl. § 482 BGB 

i.V.m. § 2 I Nr. 10 BGB-InfoV. 

b) Problemstellung 

Diese Lage wird als wenig verständlich angesehen. Die Möglichkeit der Teilnahme an einem 

Tauschpool und die Möglichkeit der Weiterveräußerung seien für die Erwerbsentscheidung 

ganz erheblich. Warum gerade diese wichtigen Angaben erst in den Vertrag gehören sollen 

und nicht bereits im Prospekt enthalten sein müssen, wird nicht eingesehen.842 

c) Vorläufige Bewertung 

841 Hierzu schon oben Teil 3:B.I.2.d). 

842 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 118. 
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Das klassische Timesharingmodell, also das auf ein Appartement und eine bestimmte Zeit 

festgelegte Nutzungsrecht, ist für sich genommen relativ unfexibel. Der Rechtsinhaber kann, 

wenn er sein Recht nutzen will, nur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort seinen 

Urlaub verbringen. Dieser Mangel an Flexibilität kann, von Floating-Week- und 

Punktsystemen abgesehen, nur durch die Möglichkeit eines Austausches der Rechte 

ermöglicht werden. Die professionellen Tauschbörsen843 (auch Tauschpools844, 

Austauschpools845, Tauschgesellschaften, Tauschringe846 oder Tauschorganisationen847 

genannt) sorgen dafür, dass der systembedingte Mangel des Timesharingmodells 

ausgeglichen wird. Sie führen in großem Maßstab tauschwillige Timesharingrechtsinhaber 

zusammen.848 Sie werden daher, völlig zu Recht, als wirtschaftlicher Bestandteil des 

Timesharingsystems gesehen.849 Timesharing wäre ohne die Tauschpools als Produkt der 

Tourismuswirtschaft am Markt nicht dauerhaft überlebensfähig.  

Die Informationen über die Möglichkeit des Austausches sind von größter Bedeutung für den 

Erwerber. Schließlich entscheidet diese Möglichkeit darüber, ob er faktisch gezwungen ist 

jahrzehntelang immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort seinen Urlaub zu verbringen. 

Ähnlich steht es mit der Möglichkeit zur Weiterveräußerung des Rechts. Wie bereits erwähnt 

wurde, bestehen erhebliche Probleme bei der Weiterveräußerung am Markt, die eine solche 

zumindest sehr unwahrscheinlich machen.850 Mangels eines funktionsfähigen Zweitmarkts 

könnte sich die Weiterveräußerung eines Rechts weit schwieriger gestalten, als es vom 

potentiellen Erwerber eventuell angenommen wird. Daher sollte ihm zumindest von 

vornherein mitgeteilt werden, ob und wie eine Weiterveräußerung durch den Verkäufer oder 

durch einen Dritten ermöglicht wird.851 

Die Informationen über Tauschmöglichkeiten und Weiterverkauf sind für Timesharing als 

Produkt der Tourismuswirtschaft von größter Bedeutung. Der kritischen Auffassung in der 

843 Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Überblick, Rn 119 (S. 78).

844 Tonner, Das Recht des Time-sharing, Rn 412; Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Überblick, Rn 119

(S. 78).

845 Schalch, Time-Sharing an Ferienimmobilien, S. 263. 

846 Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 50. 

847 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 177. 

848 Ob es hierbei um einen Tausch im Rechtssinne geht ist im Übrigen umstritten: bejahend: Bütter, VuR 1997, 

S. 411ff. (S. 416); Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 222f.; anders hingegen beispielsweise Mäsch, DNotZ 

1997, S. 180ff. (S. 189), der von einem Werkvertrag ausgeht. 

849 Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 189). 

850 Siehe oben Teil 3:A.I.2.a)cc). 

851 Zu einer möglichen Rückkaufverpflichtung des Veräußerers de lege ferenda siehe unten Teil 3:C.IV. 
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Literatur ist daher beizupflichten.  

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

In Österreich sind Angaben über die Beteiligung an einem System für Tausch und Weitergabe 

des Nutzungsrechts ebenso wie in Deutschland bereits im Prospekt erforderlich. Nach § 3 I 

Nr. 1 lit. h) TNG muss die Informationsschrift Angaben darüber enthalten, ob der Erwerber an 

einem Organisationssystem für den Tausch oder die Weitergabe des Nutzungsrechts 

teilnehmen kann. Daneben müssen Angaben zu den Modalitäten eines Tauschs oder der 

Weitergabe, über dessen Betreiber und die mit Tausch und Weitergabe verbundenen Kosten 

gemacht werden. 

Der österreichische Gesetzgeber entschied sich bewusst für die Aufnahme dieser 

Informationen in die Prospektpflicht. Man erkannte, dass die Frage der Beteiligung an einem 

Tauschpool für den Erwerber derart bedeutsam ist, dass die Informationen nicht erst bei 

Vertragsschluss, sondern bereits in dessen Vorfeld zur Verfügung stehen sollten.852 

b) Frankreich 

Durch das besondere Verfahren des Vertragsschlusses wird in Frankreich sichergestellt, dass 

der Erwerber bereits vor Abschluss des Vertrages alle Informationen erhält, die auch für den 

Vertrag vorgesehen sind. 

Nach Art. L 121-61 Nr. 11 Code consom. müssen im Angebot unter anderem Angaben 

darüber enthalten sein, ob der Unternehmer an einem Tauschpool teilnimmt sowie darüber, ob 

der Verbraucher sich daran beteiligen kann und zu welchen Konditionen dies möglich ist.  

Dagegen sind keine Auskünfte darüber vorgesehen, ob die Möglichkeit einer 

Weiterveräußerung besteht, so dass an dieser Stelle ein Umsetzungsdefizit zu beklagen ist.853 

c) Großbritannien 

In Großbritannien muss das Informationsdokument nach sec. 1A (2) (b) Timeshare Act 1992 

zumindest kurze Informationen über Themen beinhalten, die in paragraph (a) bis (g) und (i) 

des Anhangs zum Timeshare Act 1992 enthalten sind. Die Informationen betreffend die 

852 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 17; vgl. auch Stabentheiner in: Stabentheiner, § 3 TNG, Anm. 22 (S. 35). 
853 So auch der fanzösische Länderbericht, S. 24. 
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Möglichkeit der Teilnahme an einem Tausch- oder Weiterverkaufssystem sind jedoch in 

paragraph (k) enthalten. Für das Informationsdokument sind daher diese Informationen nicht 

vorgeschrieben. 

d) Spanien 

In Spanien müssen die Informationen über die Möglichkeit, an einem Austauschsystem 

teilzunehmen, bereits im Informationsdokument nach Art. 8 II des Gesetzes 42/1998 enthalten 

sein, Art. 8 II lit. k). 

Es werden hierbei sehr umfassende Informationspflichten aufgestellt. Neben der Information 

über die bloße Möglichkeit der Teilnahme am Tausch, müssen auch Angaben über den 

Namen, die Bezeichnung oder die Firma des Dritten, der den Dienst erbringt, enthalten sein. 

Daneben müssen Angaben zu einem Dokument gemacht werden, welches jedes Jahr von 

diesem Dritten herausgegeben werden muss. Dieses Dokument der Tauschbörse, welches in 

das Informationsdokument aufgenommen und vom rechtlichen Vertreter der 

Tauschorganisation unterzeichnet werden muss, hat auf die Unabhängigkeit des 

Tauschpoolvertrages vom Timesharingvertrag hinzuweisen und muss Angaben über die Zahl 

der am Austauschprogramm beteiligten Mitglieder sowie der Ferienanlagen in 

Teilzeitnutzung und eine allgemeine Beschreibung, wie das System funktioniert, enthalten.854 

e) Italien 

In Italien sind Informationen über Möglichkeit des Austausches oder der Weiterveräußerung, 

getreu der Richtlinie, nur für den Vertrag vorgeschrieben, Art. 71 II lit. d) Codice del 

consumo. Im Informationsdokument (documento informativo) nach Art. 70 Codice del 

consumo müssen sie nicht zwingend enthalten sein. 

f) Niederlande 

Wie bereits dargelegt wurde in den Niederlanden das Institut einer 

Prospektaushändigungspflicht dadurch ersetzt, dass der Verkäufer demjenigen, der um 

Auskünfte bittet, ein Entwurf des schriftlichen Kaufvertrags aushändigen muss, Art. 7:48f lit. 

a) BW. Dieser muss nach Art. 7:48b I S. 1 BW die durch eine algemene maatregel van bestuur 

bestimmten Angaben enthalten. Dies ist der Verweis auf die Regelungen des Gegevensbesluit, 

nach dessen Art. 1 lit. k) entsprechende Angaben zu machen sind. 

854 Zu den Pflichten nach Art. 8 II lit. k) siehe Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 520). 
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Die Angaben stehen also auch im vorkonsensualen Bereich zur Verfügung. 

3. Lösung 

Der Vergleich mit den untersuchten Rechtsordnungen zeigt, dass Deutschland mit der 

geschilderten Erweiterung der vorvertraglichen Informationspflicht nicht allein steht. In 

Österreich wurde die Erweiterung ausdrücklich unter dem Hinweis auf die besondere 

Bedeutung dieser Angabe vorgenommen. Da sich jedoch auch gezeigt hat, dass einige 

Mitgliedstaaten von einer solchen Ausdehnung der Pflichtangaben absahen, ist eine 

entsprechende Abänderung der Richtlinie zu erwägen. 

Man mag kritisieren, dass so möglicherweise einer Informationsüberlastung des 

Verbrauchers, die oben beklagt wurde, Vorschub geleistet wird. Dem ist entgegenzuhalten, 

dass sich der Erwerber gerade bei den Punkten Tausch und Wiederverkauf falsche 

Vorstellungen macht (oder solche während der mündlichen Verhandlung bewusst erzeugt 

werden). Die Notwendigkeit einer frühen Information über diese zentralen Punkte wiegt 

letztlich schwerer. Wird dem potentiellen Erwerber ein ruhiges Studium der Informationen 

vor Vertragsschluss ermöglicht, so erscheint das Anwachsen der Informationspflichten um 

eine weitere Angabe verschmerzbar. 

Daher empfiehlt es sich, eine Erweiterung der Prospektangaben in dieser Hinsicht 

vorzunehmen. Hierzu müsste nur der Verweis des Art. 3 I der Richtlinie auf die Angaben des 

Anhangs entsprechend ergänzt werden. 



201 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

C. Fragen der Vertragsabwicklung und des Schutzes bei der Vertragsdurchführung 

I. Vertragsabwicklungssprache 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist ein Sprachstatut nur für Prospekt und Vertrag 

vorgesehen. Der einschlägige Art. 4, 2. Spiegelstrich der Richtlinie wird dabei durch § 483 

BGB ins deutsche Recht transformiert.855 Eine Regelung bezüglich der Sprache der 

Vertragsdurchführung ist nicht vorgesehen, so dass kein Anspruch des Verbrauchers auf 

Beibehaltung der Verhandlungs- oder Vertragssprache besteht.856 

b) Problemstellung 

An dieser Lage wird, wie bereits oben angesprochen,857 kritisiert, dass für die Phase des 

Vertragsschlusses keine Regelung vorgesehen ist. Es wurde festgestellt, dass eine 

beseitigungswürdige Schutzlücke in dieser Hinsicht nicht gegeben ist.858 

Von der Frage des Kommunikationsstatuts in der Phase der Vertragsverhandlungen und des 

Vertragsschlusses ist jedoch die Frage nach dem Kommunikationsstatut in der Phase der 

Vertragsabwicklung („Abwicklungssprachenstatut“859), also die Frage nach der 

„Abwicklungssprache“860, zu unterscheiden. 

Auch hier wird vielfach vertreten, dass es an einer Sprachregelung fehlt.861 Das eigentliche 

Sprachproblem liege vielfach gerade darin begründet, dass der Verbraucher die Mitteilungen 

der Anlage und deren Abrechnungen in einer fremden Sprache erhält.862 Auch von 

Hauptversammlungen der Anlage könne der Verbraucher so faktisch ausgeschlossen sein.863 

Hieran denke der Verbraucher beim Vertragsschluss auch gar nicht, da er ja zuvor in seiner 

Sprache mit Informationen versorgt wird.864 

855 Dazu oben. 

856 Vgl. Franzen in: MüKo, § 483 BGB, Rn 10.

857 Siehe oben Teil 3:B.IV.1. 

858 Siehe oben. 

859 So Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 3 TzWrG, Rn 3.

860 So Martinek in: Staudinger (2004), § 483 BGB, Rn 3; Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, 

Rn 133. 

861 Martinek in: Staudinger (2004), § 483 BGB, Rn 3; Martinek in: Grabitz/Hilf, Das Recht der EU, A 13, 

Rn 133; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 149; Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 3 TzWrG, Rn 3;

Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 274); Schomerus, ZMR 1998, S. 70ff. (S. 72). 

862 Schomerus, ZMR 1998, S. 70ff. (S. 72). 

863 Vgl. Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 274). 

864 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 149. 
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Diesem Ansinnen wird jedoch von anderer Seite eine Absage erteilt. So meint Drasdo, dass 

durch das TzWrG nicht die Abwicklung, sondern allein der Vertrieb gesetzlich geregelt 

werden sollte und die Festlegung einer Abwicklungssprache daher systemwidrig wäre.865 

c) Vorläufige Bewertung 

Drasdo ist in einem Punkt recht zu geben: Wenn ausschließlich der Vertrieb der 

Timesharingrechte Gegenstand eines Legislativakts ist, dann wäre eine singuläre Regelung 

bezüglich der Vertragsabwicklung darin ein Fremdkörper. 

Sieht man jedoch ein, dass der schmale Grad der alleinigen Festschreibung von 

Vertriebsregeln verlassen werden muss, verliert dieses Gegenargument erheblich an 

Schlagkraft. 

Im Übrigen ist der Hinweis auf die Problematik der Abwicklungssprache überaus schlüssig. 

Hier liegt, im Gegensatz zur Thematik der Verhandlungssprache, tatsächlich eine 

Problemlage vor. Der Erwerber wird es in der Praxis für selbstverständlich halten, dass alles 

in derselben Sprache weiterläuft, die auch bei den Verhandlungen verwendet wurde und in 

der der Vertrag abgefasst ist. Das böse Erwachen wird dann regelmäßig erst mit der ersten 

Abrechnung kommen. 

Im Hinblick auf hohe Transaktionskosten, die unter Umständen für Übersetzungen anfallen 

können, muss die bestehende Rechtslage als problemträchtig eingestuft werden. 

2. Rechtsvergleichung 

Ausdrückliche Regelungen bezüglich der Sprache im laufenden Vertragsverhältnis ließen sich 

in keiner der untersuchten Rechtsordnungen finden. 

Einzig in Frankreich erwägt man in Kenntnis des Problems eine extensive Auslegung der 

Regelungen über die Vertragssprache. Auch dort betreffen die Sprachvorschriften des Art. L 

121-68 C.consom. nur das Angebot des Unternehmers867, während weitere wichtige 

Unterlagen (wie Hausordnung der Anlage, Einberufungen und Protokolle von 

865 Drasdo, NZM 1998, S. 464f. (S. 465). 

867 Zu den Besonderheiten des französischen Verfahrens zum Abschluss des Timesharingvertrages bereits oben 

Teil 3:B.I.2.e).
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Gesellschaftsversammlungen, ect.) dem Wortlaut nach nicht erfasst sind. Eine Klärung der 

Frage, ob dem Problem durch Auslegung beizukommen ist, steht bislang aus.868 

3. Lösung 

Fraglich ist, wie die Lasten aus dem Sprachenproblem verteilt werden sollten. 

Erhält der Erwerber seine Unterlagen nur auf Englisch oder Spanisch und ist er diesen 

Sprachen nicht mächtig, so fallen für ihn erhebliche Transaktionskosten an, wenn er seine 

Informations- und Mitwirkungsrechte wirklich wahrnehmen möchte. Dabei wäre es für den 

Vertreiber wesentlich preiswerter eine Übersetzung anfertigen zu lassen, stammt doch 

regelmäßig immer eine Vielzahl von Erwerbern aus demselben Land. Auch wird dieser 

oftmals ohnehin Personal beschäftigen, das den gängigen Erwerbersprachen mächtig ist. 

Alternativ kommt eine Hinweispflicht beim Vertragsschluss in Betracht.869 Dann müsste der 

Anbieter schon vor und bei Vertragsschluss deutlich machen, dass der potentielle Erwerber 

nicht auf die Fortführung der bisherigen Sprachpraxis vertrauen kann. Diese Lösung ist zwar 

erwägenswert, jedoch im Hinblick auf die bereits bestehenden Informationsmassen letztlich 

nicht optimal. Sie würde im Ergebnis doch nur auf eine weitere Pflichtangabe hinauslaufen.  

Schwieriger ist die Lage bei Versammlungen, die, je nach Rechtsform, vorgesehen sein 

können. Stammen die Erwerber aus verschiedenen Mitgliedstaaten, kann der Aufwand einer 

Simultanübersetzung kaum verlangt werden. Hier kann einzig die Wahl der Sprache, die die 

Mehrzahl der Erwerber beherrscht (dabei dürfte sich wohl Englisch anbieten), eine gewisse 

Abhilfe schaffen. 

Auch ist hier wieder zumindest an eine entsprechende Hinweispflicht zu denken, die jedoch 

nur subsidiär in Erwägung gezogen werden sollte. 

II. Sicherung des Nutzungsrechts des Erwerbers 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Die Sicherheit der Rechtsstellung des Erwerbers eines Teilzeit-Wohnrechts hängt maßgeblich 

von der zugrunde liegenden Rechtskonstruktion ab. Aussagen darüber, inwieweit nach 

868 Vgl. den französischen Länderbericht S. 25 m.w.N. 

869 So der Vorschlag von Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 149f. 
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geltendem Recht ausreichende Sicherheit für die Rechtsstellung des Erwerbers gegeben ist, 

können daher nur unter Berücksichtigung der verwendeten Konstruktionen gemacht 

werden.870 

aa) Schuldrechtliche Konstruktionen 

Von besonderer praktischer Bedeutung sind dabei zunächst die schuldrechtlichen Modelle.871 

Es handelt sich dabei um die unkomplizierteste Art des Timesharings, bei der der Anbieter 

dem Erwerber einen rein obligatorischen Anspruch auf Gebrauchsüberlassung gegen Entgelt 

gewährt.872 

(1) Rechtliche Einordnung 

Besonders bedeutsam für die Frage der Sicherheit des Nutzungsrechts ist die rechtliche 

Einordnung des Vertrags, wird doch die Frage, ob bestimmte Normen herangezogen werden 

können, maßgeblich die Feststellung der Rechtsnatur beeinflusst.873 Und über diese 

Rechtsnatur ist man sich auch heute noch uneins. 

Teilweise gelangt man offenbar zur Auffassung, dass solchen Konstruktionen ein Rechtskauf 

zugrunde liegt. So meint Putzo, dass dem Erwerb des Wohnrechts in der Regel als Rechtskauf 

nach § 453 BGB zu qualifizieren ist.874 Auch Jauering meint, dass die §§ 482-487 BGB 

„besondere Vorschriften für den Rechtskauf“ darstellen.875 Zugleich verweisen jedoch beide 

darauf, dass schuldrechtliches Timesharing auf mietvertraglicher Basis verwirklicht werden 

kann.876 Da jedoch nicht ernsthaft angenommen werden kann, dass die Autoren Mietverträge 

nach den Vorschriften des Rechtskaufs behandelt sehen wollen, bleiben diese Aussagen 

letztlich unklar. 

Zur Verteidigung der Autoren muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass der 

Gesetzgeber selbst die Verwirrung gestiftet hat. So wird in der Begründung der 

Regierungsvorlage zur Schuldrechtsmodernisierung ausgeführt, dass Teilzeitwohnrechte

870 Der Rahmen der Arbeit lässt nur eine verkürzte Darstellung der im Detail schwierigen und umstrittenen

Einzelprobleme zu. Vertieftere Darstellungen finden sich beispielsweise bei Gralka, Time-Sharing, 9ff.; Tonner, 

Recht des Time-sharing, Rn 51; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 107ff.;

Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 76ff. und jüngst bei Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 108ff. 

871 Bütter, NZM 1998, S. 945ff. (S. 945); Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 10;

a. A. Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 88, der schuldrechtliches Timesharing in der Praxis für weniger 

bedeutsam hält.

872 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 108. 

873 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 108; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 69. 

874 Putzo in: Palandt, § 481 BGB, Rn 3.

875 Jauernig in: Jauernig, § 481 BGB, Rn 4. 

876 Putzo in: Palandt, § 481, Rn 2; Jauernig in: Jauernig, § 481 BGB, Rn 8. 
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Verträge ihrem Schwerpunkt nach als Rechtskauf anzusehen seien. Dass dies auch in 

Ausgestaltung des Mietrechts geschehen könne, ändere nichts daran, dass das Grundmodell 

als Rechtskauf zu begreifen sei. Konsequenzen für die Praxis der Vertragsgestaltung soll dies 

jedoch andererseits nicht haben.877 

Letztlich bleibt festzuhalten, dass die Einordnung als Rechtskauf mit der regelmäßig 

befristeten Nutzungsüberlassung bei schuldrechtlichen Timesharingverträgen nicht zu 

vereinbaren ist. Die insgesamt zeitlich beschränkte, periodisch wiederkehrende 

Nutzungsüberlassung passt nicht zum Kauf, der auf eine endgültige Verschaffung abzielt.878 

Auch eine Einordnung als Reisevertrag kommt letztlich nicht in Betracht. Für einen solchen 

wäre nämlich die Erbringung einer Gesamtheit von Reiseleistungen erforderlich, § 651a I S. 1 

BGB. Dies erfordert zumindest zwei zu einer Gesamtleistung zusammengefasste Leistungen 

des Veranstalters von denen keine nur völlig untergeordnete Bedeutung haben darf.879 Es 

müssen mindestens zwei erhebliche Teilleistungen erbracht werden.880 Leistungen wie 

Reinigung und Wäscheservice, die Möglichkeit einen eigenen Pool oder eine Sauna zu nutzen 

und der eigenständige Restaurantbetrieb bei separater Berechung sind nur untergeordnete 

Leistungen.881 Ebenso wie bei Hotels kann die Ausstattung der Anlage, die deren Qualität 

prägt und daher schon als Teil des gesamten Unterbringungspreises zu begreifen ist, nicht zur 

Annahme einer Gesamtheit von Leistungen führen.882 Die Einordnung eines 

Timesharingvertrags als Reisevertrag nach § 651a BGB ausgeschlossen.883 

Teilweise wird jedoch die analoge Anwendung der Regelungen des Reiserechts für möglich 

gehalten.884 Man denkt dabei an die Grundsätze der sog. Ferienhausrechtsprechung des BGH, 

nach der die Normen des Reiserechts auf Verträge über die Bereitstellung von Ferienhäusern 

877 BT-Drucks. 14/6040, S. 250f. 

878 Richtig daher Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 109f.; Lenz, Das Time-Sharing, S. 48; im Ergebnis ebenso

Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 12. 

879 Vgl. Sprau in: Palandt, Einf v § 651a, Rn 3a; Geib in: Bamberger/Roth, § 651a BGB, Rn 7f. 

880 Vgl. Ebert in: Hk-BGB, § 651a BGB, Rn 2.

881 Vgl. Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 111 m.w.N. 

882 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 125f. 

883 So auch die ganz überwiegende Ansicht, vgl. Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 111; Kind, Die Grenzen des 

Verbraucherschutzes durch Information, S. 125f.; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 128; Tonner, Recht des 

Time-sharing, Rn 73; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 13. 

884 So Gralka, Time-Sharing, S. 82f.
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oder Ferienwohnungen analog angewendet werden können.885 Dies ist jedenfalls für einzelne 

Vorschriften bei Vorliegen der Voraussetzungen einer Analogie durchaus möglich.886 

Richtig ist letztlich die Annahme eine typengemischten887 oder gemischttypischen888 

Vertrages (auch Typenkominationsvertrag889 genannt).890 Denn letztlich wird der 

schuldrechtliche Timesharingvertrag neben der entgeltlichen Raumüberlassung 

(Mietelement), als hervorstechendstes Element, durch zusätzliche Serviceleistungen wie 

Reinigung, Bewirtung, Bereitstellung von Schwimmbädern und ähnlichen Anlagen, 

Kinderbetreuung und Verwaltung und Instandhaltung der gesamten Anlage geprägt, die sich 

als dienst-, werk- und geschäftsbesorgungsvertragliche Elemente darstellen.891 Der 

Unterschied zum „klassischen“ und ebenfalls typengemischten Beherbergungsvertrag ist 

vornehmlich in der langen Laufzeit, der periodischen wiederkehrenden Nutzung und der 

fremdnützigen Verwaltung und Instandhaltung der Anlage begründet.892 

Die Frage, welche Rechtsvorschriften auf typengemischte Verträge Anwendung finden, ist 

nach ratio des jeweiligen Vertrages zu entscheiden. Man ist sich heute weitgehend einig, dass 

ein alleiniges Abstellen auf das den Vertrag dominierende Element (so die sog. 

Absorbtionstheorie) oder das Abstellen auf die Normen für den jeweils betroffenen 

Vertragsteil (sog. Kombinationslehre) keine adäquate Lösung bietet.893 Die Lösung muss sich 

an Sinn und Zweck des Vertrages und an der Interessenlage der jeweiligen Parteien 

orientieren.894 

885 Vgl. zu dieser Rechtsprechung BHGZ 119, S. 152ff. ( S. 163f.); BGHZ 130, S. 128ff. (S. 130f.).

886 Ebenso Bütter, Immoblilien-Time-Sharing, S. 128; Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 6; Martinek in: 

Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 13. 

887 Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 5.

888 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 115. 

889 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 12. 

890 So auch die ganz überwiegende Auffassung, vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487

BGB, Rn 12; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 115; Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 5; Kind, Die Grenzen 

des Verbraucherschutzes durch Information, S. 128ff.; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnrechten, 

S. 142; der Sache nach ebenso Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 70f. der von einem typengemischten Vertrag

in Form eines atypischen Beherbergungsvertrags ausgeht; auch Gralka, Time-Sharing, S. 80f., der letztlich von 

einem Mischvertrag in Gestalt eines Beherbergungsvertrags ausgeht.

891 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 129f. 

892 Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 5; zu letzterem insbesondere auch Kind, Die Grenzen des

Verbraucherschutzes durch Information, S. 129. 

893 Emmerich in: MüKo, § 311 BGB, Rn 46 mit Nachweisen zu diesen älteren Auffassungen; ebenso Heinrichs 

in: Palandt, Überbl v § 311 BGB, Rn 25. 

894 Emmerich in: MüKo, § 311 BGB, Rn 46; Löwisch in: Staudinger (2001), § 305, Rn 33; Heinrichs in: Palandt, 

Überbl. v. § 311 BGB, Rn 25; speziell zu Timesharingverträgen: Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 115f. 
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Für den Timesharingvertrag bedeutet das, dass seine Elemente grundsätzlich getrennt nach 

dem Recht des jeweils betroffenen Vertragsteils zu bewerten sind, so dass auf die 

Verpflichtung zur Überlassung und Instandhaltung der Wohneinheit inklusive untergeordnete 

Nebenleistungen das Mietrecht anzuwenden ist, während andererseits eigenständige 

Serviceleistungen der Verwaltung nach Dienstvertragsrecht zu beurteilen sind. Allgemeine 

Fragen, wie Begründung und Beendigung, bestimmen sich nach dem Schwerpunkt des 

Vertrages.895 

(2) Konsequenzen für die Sicherheit der Rechtsposition 

Fraglich ist, welche Folgen für die Sicherheit der Erwerberposition aus dieser rechtlichen 

Einordnung erwachsen. 

(a) Schutz bei Veräußerung 

Der Inhaber eines schuldrechtlichen Timesharingrechts wäre vor dem Verlust seiner 

Rechtsstellung im Fall der Veräußerung des Timesharingobjekts gefeit, wenn die Regelung 

des § 566 I BGB (analog) anwendbar wäre. Wird ein vermieteter Wohnraum nach der 

Überlassung an den Mieter vom Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt nämlich nach 

§ 566 I BGB dieser Erwerber an Stelle des Vermieters in die sich aus dem Mietverhältnis 

ergebenden Rechte und Pflichten ein („Kauf bricht nicht Miete“).  

Ob § 566 I BGB auf schuldrechtliche Timesharingverträge (entsprechend) angewendet 

werden kann, ist jedoch stark umstritten. Während ein Teil des Schrifttums, meist unter 

Berufung auf einen mietrechtlichen Schwerpunkt des Vertrags, eine analoge Anwendbarkeit 

des § 566 BGB (oder dessen Vorgängerregelung § 571 BGB a.F.) bejaht896, wird diese vom 

anderen Teil des Schrifttums abgelehnt897. 

Die Rechtsprechung hat sich zu dieser Frage, soweit ersichtlich, noch nicht geäußert. Es liegt 

jedoch eine Entscheidung des BGH zu einem sog. Altenheimvertrag vor, in der eine 

Anwendung der Vorgängerregelung des § 566 BGB (§ 571 BGB a.F.) abgelehnt wird, da der 

Altenheimvertrag überwiegend dienstvertraglichen Charakter habe.898 Ob man aus dieser 

895 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 116. 

896 So Bütter, Immoblilien-Time-Sharing, S. 243ff.; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch 

Information, S. 132ff.; Tonner; Recht des Time-sharing, Rn 78ff.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 118ff.; 

Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Kap. 1, Rn 39f. (S. 39f.)

897 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481-487 BGB, Rn 14; Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 8;

Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 143ff. 

898 BGH NJW 1982, S. 221f. (S. 222). 
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ablehnenden Entscheidung Rückschlüsse für Anwendbarkeit auf Timesharingverträge ziehen 

kann, bleibt ungewiss. Immerhin dürften die dienstvertraglichen Pflichten bei einem solchen 

Altenheimvertrag die dienstvertraglichen Pflichten eines Timesharingvertrages übersteigen. 

Zweifel bezüglich der Anwendbarkeit bleiben aber bestehen, so dass die ein Schutz der 

Rechtsposition des Erwerbers in Fällen der Veräußerung des Timesharingobjekts letztlich 

nicht als ausreichend gesichert anzusehen ist. 

(b) Schutz in der Zwangsvollstreckung beim Anbieter und in der Anbieterinsolvenz 

Selbst wenn man jedoch einen Schutz des Timesharingrechtsinhabers beim schuldrechtlichen 

Timesharing nach § 566 I BGB bejaht, so hilft ihm dieser nicht in jeder Situation.  

Nach § 57 ZVG gilt die Vorschrift des § 566 BGB zwar auch entsprechend in der 

Zwangsvollstreckung, jedoch besitzt der Ersteher der Immobilie ein Sonderkündungsrecht 

nach § 57a BGB899, welches nur unter den engen Voraussetzungen des § 57c ZVG 

ausgeschlossen ist900. 

Auch in der Insolvenz des Anbieters ist das Recht des Erwerbers in Gefahr. Denn nach 

§ 111 S. 1 InsO kann der Insolvenzverwalter in den Fällen der Vermietung unbeweglichen 

Sachen, in denen das Mietverhältnis auf einen Erwerber übergeht, das Mietverhältnis 

kündigen.901 

Selbst wenn man also § 566 BGB auf schuldrechtliche Timesharingverträge anwenden kann 

und dadurch ein Schutz der Rechtsstellung des Erwerbers im Falle der Veräußerung besteht, 

so ist diese Rechtsstellung im Fall der Insolvenz und der Zwangsvollstreckung eindeutig 

gefährdet. 

(3) Bewertung der schuldrechtlichen Modelle 

Selbst wenn man also § 566 BGB auf Timesharingverträge anwenden kann, so ergeben sich 

doch große Risiken für den Erwerber im Fall der Insolvenz und der Zwangsvollstreckung in 

899 So auch die Befürworter der Anwendung des § 566 BGB: Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch 

Information, S. 137; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 122; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 274f. 

900 Vgl. Gralka, Time-Sharing, S. 91. 

901 Dazu Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 274f.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 122; ebenso noch zur 

alten KO Gralka, Time-Sharing, S. 91. 
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das Vermögen des Anbieters. Durch die Kündungsrechte in diesen Fällen ist das 

Nutzungsrecht des Erwerbers nicht ausreichend gesichert.902 

bb) Dingliche Modelle 

Möglich ist auch eine Realisierung des Timesharingkonzepts durch sachenrechtliche 

Konstruktionen. Uneins ist man sich über die praktische Bedeutung solcher Modelle. 

Während teilweise sogar eine vorherrschende Stellung des dinglichen Timesharings 

angenommen wird903, halten andere diese Modelle für weniger verbreitet904. 

Der nummerus clausus der Sachenrechte schränkt die konstruktiven Möglichkeiten, 

Timesharing durch dingliche Rechte zu verwirklichen, stark ein.905 Die möglichen dinglichen 

Rechte und deren Inhalt werden durch Gesetz, insbesondere durch das BGB und das WEG, 

abschließend und zwingend vorgeschrieben.906 Dadurch bleibt auch die Konstruktion eines 

echten Teilzeiteigentums im Sinne einer auf ein zeitliches Intervall beschränkten, sonst aber 

umfassenden Herrschaftsmacht über einer Sache de lege lata ausgeschlossen. Da nach § 929 

II BGB die Auflassung, also die dingliche Einigung zur Übertragung des Eigentums, nicht 

unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung erfolgen kann, ist eine Aufteilung von 

Alleineigentum in Zeitperioden nicht möglich.907 

(1) Eigentumsrechtliche Konstruktionen 

(a) Bruchteilsgemeinschaft am Grundstück 

Denkbar ist jedoch eine Konstruktion auf Basis des Miteigentums nach Bruchteilen, 

§§ 1008ff., 741ff. BGB. Dem Erwerber wird dabei ein Bruchteil des Eigentums an der 

Gesamtanlage gemäß §§ 873, 925 BGB übertragen. Es geht dabei nur ein ideeller Anteil am 

Eigentum auf den Erwerber über. Es entsteht dadurch letztlich eine Bruchteilsgemeinschaft 

902 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 133f.; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, 
S. 137; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 248; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, 

Rn 11; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 13. 

903 So Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 88.

904 So Bütter, NZM 1998, S. 945ff. (S. 945). 

905 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 89; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 135.

906 Vgl. Bassenge in: Palandt, Einf. v. § 854 BGB, Rn 3.

907 Allgemeine Auffassung für Deutschland: Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 135 m.w.N.; Martinek in: 

Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 15; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 77; Gralka, Time-

Sharing, S. 10; Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 24;

Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 315). Einen Vorschlag zur Schaffung von „echtem“ Teilzeiteigentum im

deutschen Recht macht Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 171ff. 
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der Erwerber nach §§ 1008ff, 741ff BGB. Jeder der Miteigentümer kann dabei über seinen 

Bruchteil frei verfügen, § 747 S. 1 BGB. 

Daneben kann durch eine schuldrechtliche Benutzungs- und Verwaltungsordnung nach 

§ 745 BGB eine räumliche und zeitliche Aufteilung erreicht werden. Diese schuldrechtliche 

Vereinbarung wirkt nach § 1010 I BGB auch gegen die Sondernachfolger der einzelnen 

Miteigentümer, falls diese Bestimmungen als Belastung im Grundbuch eingetragen 

wurden.908 

Wichtig ist für die Sicherheit der Erwerberrechtsstellung insbesondere die Bestandsfähigkeit 

der Gemeinschaft, würde doch die Aufhebung der Gemeinschaft mangels möglicher Teilung 

in Natur gemäß § 753 I S. 1 durch die Zwangsversteigerung der Timesharinganlage erfolgen. 

Eine gewisse Beständigkeit der Gemeinschaft wird dadurch erreicht, dass das nach 

§ 749 I BGB bestehende Recht, jederzeit die Aufhebung verlangen zu können, mit Ausnahme 

der Aufhebung aus wichtigem Grund gemäß § 749 II S.1 BGB für immer oder auf Zeit 

ausgeschlossen werden kann. Dies trifft bei Eintragung dieses Ausschlusses ins Grundbuch 

auch den Sondernachfolger eines Miteigentümers, § 1010 I BGB.909 

Problematisch ist jedoch gerade die nicht ausschließbare Möglichkeit der Aufhebung aus 

wichtigem Grund.910 Wichtiger Grund kann neben der Unzumutbarkeit des Verbleibs in der 

Gemeinschaft auch in den persönlichen Umständen des Teilhabers begründet sein. So kann 

der Tod oder auch ausnahmsweise der Finanzbedarf eines Miteigentümers unter Umständen 

einen wichtigen Grund bilden.911 

Die Bestandskraft der Bruchteilsgemeinschaft ist jedoch insbesondere in der 

Zwangsvollstreckung und der Insolvenz eines Bruchteileigentümers fraglich.  

908 Ausführlicher zu dieser Konstruktion z.B. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, 

Rn 16; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 78ff.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 135f.; Hildenbrand in: 

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Kap. 1, Rn 11 (S. 23ff.). 

909 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 16; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 136.

910 Vgl. Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 146. 

911 Vgl. dazu Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 80f. m.w.N.; zu den Fällen der Aufhebung aus wichtigem

Grund insbesondere auch Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 104ff. 
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So kann der Gläubiger, der die Pfändung des Anteils eines Teilhabers erwirkt hat, ohne 

Rücksicht auf Vereinbarungen über die Aufhebbarkeit der Gemeinschaft die Aufhebung 

verlangen, § 751 S. 2 BGB.912 

Ähnlich ist auch die Lage in der Insolvenz eines Teilhabers. Nach § 84 II S. 1 InsO haben die 

Vereinbarungen einer Bruchteilsgemeinschaft über den dauerhaften oder zeitlichen 

Ausschluss im Insolvenzverfahren keine Wirkung. Daher kann der Insolvenzverwalter die 

Aufhebung der Gemeinschaft herbeiführen.913 Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der 

Anbieter immer zumindest einige Bruchteile des Eigentums an der Anlage behalten wird. So 

führt insbesondere auch die Zwangsvollstreckung beim Veräußerer und dessen Konkurs zu 

einer Bedrohung des Nutzungsrechts des Erwerbers.914 

Letztlich ist daher festzustellen, dass bei der Bruchteilsgemeinschaft nur eine geringe 

Beständigkeit vorliegt. Man kann sogar sagen, dass der Erwerber einer schuldrechtlichen 

Rechtsposition sogar vergleichsweise besser gestellt ist, trägt dieser nur dass Insolvenzrisiko 

des Anbieters selbst, während der Erwerber eines Bruchteileigentums noch das von 

Hunderten anderer Erwerber zu tragen hat.915 

(b) Bruchteilsgemeinschaft an Wohnungseigentum 

Eine andere Möglichkeit der Konstruktion auf eigentumsrechtlicher Basis stellt das sog. 

„Oberstdorfer Modell“ dar. Bei dieser Konstruktion wird die gesamte Timesharinganlage 

gemäß § 8 WEG geteilt, so dass Anteile mit Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung 

und einem Miteigentumsanteil am Grundstück und den gemeinsamen Einrichtungen 

entstehen. Dieses Wohnungseigentum kann dann wiederum in Bruchteilen nach §§ 1008ff., 

741ff. BGB auf die Erwerber übertragen werden. Es wird also das durch Teilungserklärung 

nach § 8 WEG entstandene Wohnungseigentum in ideelle Bruchteile untergliedert. Dass ein 

gemeinschaftliches Eigentum an einem Wohnungseigentum möglich sein muss, ergibt sich 

indirekt aus § 25 II S. 2 WEG und ist im Übrigen unter der Bezeichnung Untergemeinschaft 

912 Vgl. Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 136; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB,

Rn 17. 

913 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 17; Kelp, Time-Sharing-Verträge, 

S. 136f.; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn. 109f.; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 149f.;

letzere noch zur KO. 

914 So auch Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 113, in Bezug auf die Bruchteilsgemeinschaft an einem

Dauerwohnrecht. 

915 So auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 82f. 
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auch allgemein anerkannt916. Die Erwerber werden Miteigentümer eines bestimmten 

Wohnungseigentums.917 

Zu dieser Eigentümergemeinschaft am Wohnungseigentum gilt das oben zur 

Bruchteilsgemeinschaft gesagte entsprechend. Auch hier kann eine Benutzungs- und 

Verwaltungsordnung die Aufteilung in zeitliche Perioden leisten.  

Die Besonderheit der Wohnungseigentümergemeinschaft nach §§ 10ff. WEG ist ihre 

Beständigkeit. Gemäß § 11 I S. 1 WEG kann kein Wohnungseigentümer die Aufhebung der 

Gemeinschaft verlangen. Dies gilt nach § 11 I S. 2 WEG auch dann, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Sogar das Recht des Pfandgläubigers auf Aufhebung nach § 751 BGB und die 

Möglichkeit der Aufhebung im Insolvenzverfahren sind nach § 11 II WEG ausgeschlossen. 

Problematisch ist jedoch, dass sich die Gemeinschaft an dem einzelnen Wohnungseigentum 

(Untergemeinschaft) nach §§ 1008ff., 741ff. BGB und nicht nach den besonderen Regeln des 

WEG bemisst. Die Bruchteilsgemeinschaft am einzelnen Wohnungseigentum ist daher ebenso 

von der Auflösung durch wichtigen Grund, Zwangsvollstreckung und Insolvenz bedroht, wie 

die Miteigentümergemeinschaft an der Gesamtanlage im vorherigen Model.918 

Immerhin verringert sich das Risiko dadurch, dass nur noch die Gemeinschaft an der 

Einzelwohnung bedroht ist und nicht die komplette Anlage. Doch allein die Anzahl 

potentieller Erwerber an einer einzelnen Wohnung kann relativ hoch sein, so dass das Risiko 

der Auflösung auch hier nicht vernachlässigt werden kann.919 Insbesondere ist zu beachten, 

dass auch hier der Anbieter, schon allein um ein Zeitfenster für Reparaturen und 

Ausbesserungsarbeiten zu haben, mit zumindest mit einen Miteigentumsanteil im „Wert“ von 

ein bis zwei Wochen, an jeder einzelnen Wohnung beteiligt bleiben wird. Die Fälle der 

besonderen Gefährdung durch Anbieterinsolvenz und Zwangsvollstreckung beim selbigen 

liegen auch hier vor. 

916 Vgl. aus der Rechtsprechung: BGH NZM 2000, S. 1063ff. (S.1064); aus der Literatur: Bassenge in: Palandt, 

Überl. v. § 1 WEG, Rn 3; Commichau in: MüKo, Vorbem. §§ 1-64 WEG, Rn 33; Bütter, Immobilien-Time-

Sharing, S. 85f. m.w.N. 

917 Zu dieser Konstruktion vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 18; Kelp, 

Time-Sharing-Verträge, S. 137ff.; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn. 136ff.; Bütter, Immobilien-Time-

Sharing, S. 83ff. 

918 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 86f.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 138f.; Tonner, Recht des Time

sharing, Rn. 148; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 19. 

919 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 139; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn. 148. 
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Daneben liegt es auf der Hand dass die Beteiligung an Untergemeinschaften der 

Wohnungseigentümergemeinschaft zu immensen Schwierigkeiten bei der Verwaltung führen 

kann. Zwar haben die Miteigentümer am einzelnen Wohnungseigentum insgesamt nur eine 

Stimme, die sie bei der Wohnungseigentümerversammlung nur gemeinsam ausüben können, 

§ 25 II S. 2 WEG. Die Koordinationsprobleme bei der Verwaltung der Anlage dürften aber 

dennoch enorm sein.920 

(2) Andere dingliche Konstruktionen 

Es kommen neben eigentumsrechtlichen Konstruktionen, die dem Terminus 

„Teilzeiteigentum“ noch am ehesten gerecht werden921, für die Verwirklichung des 

Timesharingkonzepts auch beschränkte dingliche Rechte in Betracht.  

(a) Das Dauerwohnrecht nach §§ 31ff. WEG 

Besondere Bedeutung kommt dabei dem Dauerwohnrecht nach §§ 31ff. WEG zu. Man ist der 

Auffassung, dass die Praxis des dinglichen Timesharings insgesamt durch das 

Dauerwohnrecht nach WEG beherrscht wird.922 

Das Dauerwohnrecht beinhaltet als Recht unter Ausschluss des Eigentümers eine bestimme 

Wohnung in einem errichteten oder noch zu errichtenden Gebäude zu bewohnen oder in 

anderer Weise zu nutzen, § 31 I S. 1 WEG. Dieses Recht ist nach § 33 I S. 1 WEG 

veräußerlich und vererblich. 

Denkbar sind dabei zwei Konstruktionen. Zum einen könnte ein Dauerwohnrecht pro 

Wohnung bestellt werden, an dem die Timesharingerwerber jeweils einen Bruchteil erwerben. 

Daneben stellt sich die Frage, ob nicht auch parallel mehrere Dauerwohnrechte nebeneinander 

für eine Wohnung bestellt werden können, so dass jeder der Erwerber ein ungeteiltes eigenes 

Wohnrecht erhält. 

Die Bildung einer Bruchteilsgemeinschaft an einem Dauerwohnrecht ist zulässig,923 so dass 

dem einzelnen Berechtigten ein Bruchteil des Dauerwohnrechts zusteht. Diese 

920 So auch Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481 – 487 BGB, Rn 19; Bütter, Immobilien-Time-

Sharing, S. 87f. 

921 So Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 24 in Bezug auf 

dingliche Konstruktionen allgemein. 

922 So Tonner, Recht des Time-sharing, Rn. 91; Tonner in: jurisPK-BGB, § 481 BGB, Rn 39; Tonner/Tonner, 

WM 1998, S. 313ff (S. 318); Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 20; Kelp, Time-

Sharing-Verträge, S. 144. Von anderer Seite wird dem dinglichen Timesharing generell nur eine geringe

Bedeutung beigemessen, vgl. Bütter, NZM 1998, S. 945ff. (S. 945).
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Bruchteilsgemeinschaft am Dauerwohnrecht bringt dieselben Risiken, wie eine 

Bruchteilsgemeinschaft am Eigentum an der Gesamtanlage oder eine Bruchteilsgemeinschaft 

an einem Wohnungseigentum. Auch hier ist die Rechtsposition des Erwerbers von der 

mangelnden Beständigkeit der Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741ff. BGB bedroht.924 

Im Übrigen ist das Dauerwohnrecht zur dinglichen Absicherung der Erwerberrechte natürlich 

nur so gut, wie sein Rang im Grundbuch. Vorrangige oder gleichrangige Eintragungen, z.B. 

Hypotheken oder Grundschulden, beinhalten die Gefahr, dass im Rahmen einer Vollstreckung 

durch Zwangsversteigerung der Rechte der Erwerber untergehen.925 Hinzuweisen ist dabei auf 

die Regelung des § 39 WEG, mit dessen Hilfe der Gefahr begegnet werden könnte. Nach 

§ 39 I WEG kann vereinbart werden, dass das Dauerwohnrecht im Falle der 

Zwangsversteigerung des Grundstücks abweichend von den Vorschriften des ZVG bestehen 

bleiben soll. Zur Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung bedarf es jedoch der Zustimmung 

durch die Inhaber der vorrangigen oder gleichrangigen Rechte, § 39 II WEG.926 Ob eine 

solche Zustimmung von diesen Gläubigern zu erlangen ist, erscheint fraglich.927 

Es stellt sich deshalb umso mehr die Frage, ob nicht auch die Möglichkeit besteht, eine 

Vielzahl eigenständiger Wohnrechte, die jeweils auf einen bestimmten Zeitraum im Jahr 

beschränkt werden, zu begründen. Ob eine solche Konstruktion, die neben der Möglichkeit, 

ein Dauerwohnrecht auf eine enge Zeitperiode pro Jahr beschränken zu können auch die 

Möglichkeit erfordert, eine Vielzahl von Dauerwohnrechten an ein und derselben Wohnung 

begründen zu können,928 möglich ist, ist nach wie vor sehr umstritten. 

Ein Teil des Schrifttums hält eine Parallelität einer Vielzahl gleichrangiger Dauerwohnrechte 

für unmöglich.929 Es widerspreche dem gesetzlichen Leitbild des Dauerwohnrechts in seiner 

923 BGH NJW 1995, S. 2637ff. (S. 2639); OLG Köln NZM 1999, S. 1105f. (S. 1106); Kelp, Time-Sharing-

Verträge, S. 145; Bassenge in: Palandt, § 31 WEG, Rn 5; Gralka, Time-Sharing, S. 57f.; Tonner/Tonner, WM

1998, S. 313ff. (S. 318); Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 21; Hildenbrand in:

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Kap. 1, Rn 26 (S. 32):

924 So auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 103, der darüber hinaus auch Probleme hinsichtlich der 

mangelnden Eintragungsfähigkeit einer Benutzungsordnung sieht, vgl. hierzu Hildenbrand in: 

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Kap. 1, Rn 26 (S. 32f.); Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 145;

Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 318f.); Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, 

Rn 21; Lenz, Time-Sharing, S. 19; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 182ff. 

925 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 94; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, 

S. 183f. 

926 Hierauf weist auch Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 94 hin. 

927 Erwägungen dazu bei Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 184. 

928 Richtig im Hinblick auf die Trennung in zwei Rechtsfragen Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 96ff. 

929 Preuß, JZ 1996, S. 371ff. (S. 373f.); Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 99; Franzen in: MüKo, § 481 BGB, 

Rn 15. 
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Ausschließlichkeit930 bzw. in seiner eigentumsähnlichen Dimension des verselbständigten und 

ausschließlichen Nutzungsrechts.931 Dem steht der wohl überwiegende Teil des Schrifttums 

entgegen, der eine solche Konstruktion für möglich hält.932 

Auch die Rechtsprechung gibt hier kein einheitliches Bild ab. In einer recht alten 

Entscheidung des OLG Stuttgart aus dem Jahr 1986 wird die Begründung von 52 separaten, 

mit jeweils einwöchiger jährlicher Nutzungsdauer ausgestatteten Dauerwohnrechten mit dem 

Argument abgelehnt, dass eine so kurze jährliche Dauer von nur einer Woche der vom 

Gesetzgeber gewählten Bezeichnung als Dauerwohnrecht nicht gerecht werde. Auch der 

Umstand, dass dies über insgesamt 30 Jahre erfolgen solle, rechtfertige keine andere 

Betrachtung.933 

Das LG Hamburg entschied 1990 ausdrücklich entgegen der Auffassung des OLG Stuttgart, 

dass jedenfalls bei einer jährlichen Nutzung von zwei Wochen über eine Gesamtdauer von 99 

Jahren eine Dauernutzung gegeben sei. Obwohl das Gericht die Ansicht des OLG Stuttgart für 

durchaus vertretbar erachtete, gab es aus „wirtschaftlichen und damit justizpolitischen 

Gründen“ dem Ergebnis der Zulässigkeit den Vorzug.934 

Der BGH hatte im Jahr 1995 über Vertrag zu urteilen, der die Übertragung von Bruchteilen an 

einem Dauerwohnrecht zum Gegenstand hatte. Der BGH sprach dabei die umstrittene Lage 

im Hinblick auf die Schaffung von 52 gleichrangigen Dauernutzungsrechten an. Im Hinblick 

auf die mangelnde Entscheidungsrelevanz ließ er die Frage, ob eine solche Konstruktion 

zulässig sein könne, ausdrücklich offen.935 

Die Vorteile, die in der Bestellung einer Vielzahl ungeteilter Dauerwohnrechte liegen, sind 

nicht zu übersehen. Mangels Bruchteilsgemeinschaft bestünde nicht die Bedrohung durch eine 

Auflösung. Es würde immer nur in das einzelne Dauerwohnrecht vollstreckt.936 Und bei 

930 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 99. 

931 Preuß, JZ 1996, S. 371ff. (S. 373); Franzen in: MüKo, § 481 BGB, Rn 15. 

932 Bassenge in: Palandt, § 31 WEG, Rn 2; Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Kap. 1, Rn 24 (S. 31);

Gralka, NJW 1987, S. 1997f. (S. 1998); Lenz, Time-Sharing, S. 17ff.; Tonner, Recht des Time-sharing, 

Rn 117ff.; Tonner in: jurisPK-BGB, § 481 BGB, Rn 51; Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 319f.); 

Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 23; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 146;

Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 178ff; Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff.

(S. 184); Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 154ff. 

933 OLG Stuttgart, NJW 1987, S. 2023f. (S. 2023f.).

934 LG Hamburg, NJW-RR 1991, S. 823ff. (S. 823). 

935 BGH NJW 1995, S. 2637ff. (S. 2639).

936 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 119. 
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entsprechendem Rang im Grundbuch bietet es als dingliches Recht auch Schutz gegen 

Zwangsvollstreckungen beim Eigentümer der Anlage. 

Mangels einer Entscheidung des BGH besteht hier jedoch im Ergebnis erhebliche 

Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Zulässigkeit dieser Konstruktion,937 so dass man auch 

beim ungeteilten Dauerwohnrecht letztlich nicht von einer für die Rechtsstellung des 

Erwerbers sicheren Alternative ausgehen kann. 

(b) Sonstige beschränkte dingliche Rechte 

Es verbleiben also nur die beschränkten dinglichen Rechte nach dem BGB. 

Die Grunddienstbarkeit nach § 1018 BGB scheidet dabei von vornherein aus. Ein Grundstück 

in der Weise zu belasten, dass der jeweilige Eigentümer eines anderen Grundstücks das 

Grundstück in bestimmten Beziehungen nutzen darf ist für die Verwirklichung des 

Timesharingkonzepts durchweg ungeeignet. Zwar, so weist man richtigerweise hin, kann das 

Benutzungsrecht problemlos die Qualität eines Timesharingrechts besitzen938, jedoch müsste 

der Erwerber des Timesharingrechts Eigentümer eines anderen herrschenden Grundstücks 

sein. Dies macht für Timesharing keinen Sinn.939 

Beim Nießbrauch nach §§ 1030ff. BGB wird eine Sache derart belastet, dass derjenige, zu 

dessen Gunsten die Belastung erfolgt, die Nutzungen der Sache ziehen darf, § 1030 I BGB. 

Grundlegendes Problem des Nießbrauchs ist seine mangelnde Verkehrsfähigkeit. Es ist zwar 

nach § 1059 S. 2 BGB möglich die konkrete Ausübung des Nießbrauchs einem anderen zu 

überlassen, doch ist das Recht selbst weder übertragbar (§ 1059 S. 1 BGB) noch vererbbar 

(§ 1061 S. 1 BGB). Da die Verkehrsfähigkeit entscheidendes Merkmal für Timesharingrechte 

ist, kommt eine dingliche Konstruktion über den Nießbrauch nicht in Betracht.940 Es hat 

dementsprechend auch keine Bedeutung in der Praxis erlangt.941 

937 So auch Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 184). 

938 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 151, Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 316); Kelp, Time-Sharing-

Verträge, S. 139; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 88f. 

939 Wohl einhellige Auffassung, vgl. Gralka, Time-Sharing, S. 51; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes 

durch Information, S. 163; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 89; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 151,

Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 317); Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 140.  

940 Gralka, Time-Sharing, S. 53f.; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 151f.; Bütter, 

Immobilien-Time-Sharing, S. 90f.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 140f.; Kind, Die Grenzen des 

Verbraucherschutzes durch Information, S. 165; Martinek in Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB,

Rn 25; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 152ff.; Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 317); Hildenbrand 

in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, Kap. 1, Rn 17. 

941 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 152. 
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Auch das Wohnrecht nach §§ 1090, 1093 BGB ist ungeeignet, um damit Timesharing zu 

realisieren. So erlaubt dieses zwar nach § 1093 I S. 1 BGB die Nutzung eines Gebäude oder 

Gebäudeteils unter Ausschluss des Eigentümers zu Wohnzwecken, jedoch ist auch dieses 

Recht weder veräußerlich (§ 1092 I S 1 BGB) noch vererbbar (§ 1090 II i.V.m. § 1061 BGB). 

Daneben erlaubt es keine zeitliche Aufteilung.942 

Im Gegensatz dazu ist die subjektiv-persönliche Reallast nach §§ 1105, 1111 BGB immerhin 

vererblich und veräußerbar. Sie ist damit nicht völlig ungeeignet für die Realisierung von 

Timesharing.943 Letztlich fehlt ihr aber die Funktion, dem Berechtigten ein Recht auf 

konkreten unmittelbaren Sachgebrauch unter Ausschluss des Eigentümers zu verschaffen, das 

wesentliche Bedingung des Timesharingkonzepts ist.944 Auch unterliegt die Reallast 

landesrechtlichen Besonderheiten. 945 Bestand früher in Baden-Württemberg (§ 33 AGBGB) 

und Rheinland-Pfalz (§ 22 AGBGB) einer Pflicht zur Genehmigung durch den OLG-

Präsidenten für bestimmte Fälle der Reallast, so ist diese Genehmigungspflicht dort 

inzwischen aufgehoben. Beschränkungen bestehen jedoch beispielsweise noch immer in 

Bremen (§ 26 I AGBGB) und Hessen (§ 25 AGBGB). Auch diese Besonderheiten tragen 

ihren Teil dazu bei, die Reallast als eher ungeeignet erscheinen zu lassen. 

(3) Bewertung der dinglichen Modelle 

Letztlich ist ausreichende Sicherung auch durch dingliche Modelle nicht zu erreichen. Ebenso 

wie bei den schuldrechtlichen Konstruktionen ist die Rechtsposition des Erwerbers 

vielfältigen Gefahren ausgesetzt. 

Insbesondere die Probleme einer Bruchteilsgemeinschaft, auf die vielfach zurückgegriffen 

wird, liegen auf der Hand: Im Falle der Insolvenz oder der Zwangsvollstreckung ist die 

Gemeinschaft in ihrem Bestand bedroht. Beim einzig sinnvollen Modell, nämlich in der 

Bestellung einer Vielzahl eigenständiger Dauerwohnrechte bei jeweiliger Begrenzung der 

Wohnrechte auf nur eine Woche pro Jahr, ist die Zulässigkeit noch immer nicht endgültig 

942 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 26; Tonner, Recht des Time-sharing, 

Rn 166; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 141f.; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 91f. 

943 Vgl. zu den Details auch Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 160ff, 165, der die Reallast im Ergebnis sogar 

für vielversprechend hält.

944 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 94; auch Tonner/Tonner, WM 1998, S. 313ff. (S. 318). 

945 Hierauf weist zu Recht Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 94 hin.
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geklärt, so dass diese Konstruktion mangels Rechtssicherheit nicht wirklich in Betracht 

kommt. 

Daneben ist zu beachten, dass der Grundstückswert regelmäßig erheblich unter den 

Erwerbspreisen der Timesharingkunden liegen wird. In dieser Hinsicht besteht das Risiko, 

dass sich im Falle einer Anbieterinsolvenz ein erheblicher Teil der Zahlungen als ungesichert 

erweisen wird.946 Daneben ist bei den beschränkten dinglichen Rechten die Rangposition für 

die Sicherung des Nutzungsrechts entscheidend.947 

cc) Gesellschaftsrechtliche Konstruktionen 

Es fragt sich deshalb, ob nicht durch Gestaltungen des Gesellschaftsrechts Timesharing für 

den Erwerber sicherer zu realisieren ist. Die denkbare Palette reicht weit.948 Vielfach wird 

grob zwischen vereinsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Modellen949 unterschieden. 

(1) Die AG 

Aushängeschild für Timesharingvertrieb auf Basis des Aktienrechts ist die bekannte 

schweizerische Hapimag AG.950 

Bei diesem Konzept ist die Aktiengesellschaft Eigentümerin der Anlage. Die Kunden 

erwerben Aktien der AG.951 Bei Erwerb der Aktien gewähren die Erwerber der Gesellschaft 

zusätzlich ein sog. „unkündbares und unverzinsliches Darlehen“. Nach Abschluss der beiden, 

aufeinander bezogenen Verträge erhält der Erwerber jährlich eine gewisse Anzahl sog. 

Wohnrechtspunkte, die ihn zur Nutzung der gesellschaftseigenen oder angemieteten Anlagen 

berechtigen. Dabei hängen Ort und Zeit der Nutzung, sowie der Standart des Urlaubsdomizils 

vom der Anzahl der „investierten“ Punkte ab. Im gewissen Rahmen ist dabei auch das 

„Ansparen“ von Punkten möglich, so dass auch höherwertige Objekte zur Hauptsaison 

greifbar werden können. Die Aktien sind als vinkulierte Namensaktien nach § 68 II AktG 

ausgestaltet. Dies hat zur Folge, dass die Namensaktien, deren Inhaber nach § 67 I AktG in 

946 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 151; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 65, 230. 

947 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 230; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 94. 

948 Vgl. beispielsweise die Aufzählung bei Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, 

S. 185. 

949 So Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 178; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 152f. 

950 Deren gesellschaftsrechtliche Rechtsverhältnisse bestimmen sich nach schweizerischem Recht, dazu Kind, 

Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 187 (Fn. 285). Die folgende Darstellung bezieht 

sich ausdrücklich nicht auf diese Gesellschaft, sondern auf das von ihr beispielhaft repräsentierte 

aktienrechtliche Modell. 

951 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 105. Beim Hapimag-Modell werden die Anteile als vinkulierte 

Namensaktien ausgegeben. 
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ein Gesellschaftsregister einzutragen sind, nur mit Zustimmung der AG übertragen werden 

können (§ 68 II S. 1 AktG), wobei die Satzung Verweigerungsgründe bestimmen kann 

(§ 68 II S. 3 AktG). Danben wird die Möglichkeit eines Rückkaufs mit Abschlag durch die 

AG angeboten. Neben den Erwerbskosten in Form des Aktienerwerbs und des sog. 

unkündbaren und zinslosen Darlehens sind auch verbrauchsabhängige Nebenkosten und 

Jahresbeiträge zu bezahlen.952 

Im deutschen Recht ist eine solche Timesharing Konstruktion zwar denkbar, jedoch zugleich 

mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden.953 

Zum einen ist dem deutschen Recht die Sachdividende grundsätzlich unbekannt und es 

verbietet, dass eine Dividende ohne Rücksicht auf den Gewinn vorab zugesagt wird (§ 57 II 

AktG).954 Während sich dieses Problem noch relativ leicht durch die Einordnung des 

Timesharingrechts als besonderes Mitgliedschaftsrecht nach § 11 AktG lösen lässt,955 wiegt 

wesentlich schwerer, dass die Geldleistungspflicht der Aktionäre nach § 54 AktG auf die 

Einlage beschränkt ist und die nach § 55 AktG möglichen Nebenpflichten nicht in 

Geldleistungspflichten bestehen können.956 Dies macht eine parallele schuldrechtliche 

Verbindung nötig, aufgrund derer die Nutzung der Ferienwohnungen gegen jährliches Entgelt 

möglich ist.957 So dass letztlich neben der mitgliedschaftlichen Beziehung auch eine 

schuldrechtliche Beziehung erforderlich ist.958 

Letztlich ist die Sicherheit des Nutzungsrechts des Erwerbers bei diesem Modell mit der 

Situation beim schuldrechtlichen Timesharing vergleichbar. Auch hier ergeben sich große 

Risiken für den Erwerber im Fall der Insolvenz und der Zwangsvollstreckung in das 

Vermögen des Anbieters. 

952 Vgl. zum ganzen Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 184f.; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 112f.;

Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 156f.; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 187f.;

Lenz, Das Time-Sharing, S. 23; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 29. 

953 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 157f.; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 113ff; Kind, Die Grenzen des 

Verbraucherschutzes durch Information, S. 188; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB,

Rn 29. 

954 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 29; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 157;

Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 113f. 

955 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 113f.; Gralka, Time-Sharing, S. 115; Kelp, Time-Sharing-Verträge, 

S. 157. 

956 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 114; Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 188); Kelp, Time-Sharing-

Verträge, S. 157; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 29. 

957 Bei Hapimag benötigt man den sog. „Ferienpass“. 

958 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 158; Gralka, Time-Sharing, S. 116; eingehend zu dieser und zu weiteren

Problempunkten auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 114ff. 
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(2) Die Genossenschaft 

In der Praxis sind auch genossenschaftliche Modelle aufgetaucht.959 Obwohl 

Genossenschaften ebenso wie Aktiengesellschaften in Form einer gesellschaftsrechtlichen 

und schuldrechtlichen Mischkonstruktion grundsätzlich zur Verwirklichung eines 

Timesharingprojekts herangezogen werden können960, weisen auch genossenschaftliche 

Konstruktionen erhebliche Probleme auf. Durch die nicht vollständig abdingbaren 

Kündigungsmöglichkeiten der Genossen gemäß § 65 GenG ist eine hinreichende Stabilität 

nicht gewährleistet. Es droht auf diese Weise erheblicher Liquiditätsentzug durch den 

Auseinandersetzungsanspruch nach § 73 GenG.961 Der für den Erwerber positive Effekt, den 

der Auseinandersetzungsanspruch nach Kündigung gemäß §§ 73, 65 GenG für die 

Lösungsmöglichkeit des einzelnen bietet962, ist für die Stabilität des Projekts und damit für die 

Sicherheit des Nutzungsrechts des Erwerbers ein erheblicher Nachteil. 

Daneben kann auch Kapitalentzug durch Zwangsvollstreckung nach § 66 GenG beim 

einzelnen Timesharing-Genossen zu einer Gefährdung der Projektstabilität führen.963 

Letztlich muss man feststellen, dass die Genossenschaft nicht zur Verwirklichung einer 

Publikumsgesellschaft geschaffen ist,964 sich daher auch nur bedingt zu Timesharingzwecken 

eignen.965 

(3) Der Verein 

Timesharing wird in der Praxis verbreitet auch durch vereinsrechtliche Konstruktionen 

verwirklicht.967 Inwieweit dies rechtlich tatsächlich zulässig ist, ist jedoch sehr umstritten. 

So geht man teilweise davon aus, dass Timesharing weder im Kleid eines nichtrechtsfähigen 

Vereins, noch in Form eines eintragungsfähigen Idealvereins nach § 21 BGB in Betracht 

959 Vgl. die Sachverhalte BGH NJW 1997, S. 1069ff. (S. 1069); OLG Celle ZIP 1996, S. 1874f. (S. 1874). 

960 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 158f; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 118. 

961 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Kap. 1, Rn 54 (S. 46); Kelp, Time-Sharing-Verträge, 

S. 159; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 118f. sieht die Kündungsmöglichkeit des Genossen jedoch als 

Vorteil, kann der Erwerber doch auf diese Weise vorzeitig aussteigen.

962 Hierauf verweist Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 118.

963 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 160. 

964 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 119; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 159.

965 Positiver die Einschätzung von Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 205. 

967 Tonner, Recht des Time-Sharing, Rn 179; Hildenbrand, NJW 1994, S. 1992ff. (S. 1993); vgl. beispielsweise 

auch den Sachverhalt von BayOblG DNotZ 1990, S. 103ff (S. 103). 
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kommt und dass etwa erteilte Eintragungen nach § 43 II BGB zu entziehen seien.968 Andere 

sehen zumindest eine generelle Unzulässigkeit der Eintragung als Idealverein.969 

Dem versucht man entgegenzuhalten, dass es bei einem Timesharingverein doch genauso sei, 

wie bei einem Tennis- oder sonstigen Sportverein. In beiden Fällen werde schließlich für die 

Mitglieder eine Anlage erworben und unterhalten. Man müsse daher auch beim 

Timesharingverein von einem eintragungsfähigen Idealverein ausgehen.970 

Dieser Ansicht steht freilich die Realität entgegen. Beim Timesharing als Produkt der 

Tourismuswirtschaft geht es stets um die gewinnbringende Vermarktung der Anlagen, so dass 

man einen Timesharingverein nicht als Idealverein begreifen kann.971 Dies ist auch die 

Auffassung der Rechtsprechung. Nach einer Entscheidung des BayObLG sind 

Timesharingvereine auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet und nicht als 

Idealverein organisierbar.972 

Allenfalls in den Ausnahmefällen, in denen gewinnbringende Immobilienvermarktung keine 

Rolle spielt, kann die Eintragung als Idealverein in Betracht kommen. Wird Timesharing 

wirklich aus ideellen Gründen betrieben, so kann dies natürlich in Form eines Idealvereins 

geschehen.973 

Ein Wirtschaftverein, das Gegenstück des Idealvereins, kann Rechtsfähigkeit nur durch 

staatliche Verleihung erlangen, § 22 BGB. Für diese sog. Konzessionierung gilt der 

Grundsatz der Subsidiarität974, d.h. diese ist nur möglich, wenn die Organisation als AG, 

GmbH oder Genossenschaft wegen besonderer Umstände unzumutbar ist.975 Erforderlich sind 

besondere atypische Umstände, die ein Verweisen auf die gesetzlichen Regelungen 

unzumutbar machen und die Freistellung gerechtfertigt und geboten erscheinen lassen.976 Ob 

968 So Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 111. 

969 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 160; Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 187); Martinek in: Staudinger

(2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 28. 

970 So Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 166; ebenfalls von einem Idealverein ausgehend 

Lenz, Das Time-Sharing, S. 28f. 

971 Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 28; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, 

S. 110 (insbes. auch Fn. 234).

972 BayObLG DNotZ 1990, S. 103ff. (S. 104f.); zustimmend Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu

§§ 481-487 BGB, Rn 28; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 110. 

973 In diesem Sinne wird auch Martinek zu verstehen sein, wenn er meint, dass sich Timesharing auch im 

Vereinsmodell seriös konstruieren lässt, Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB, Rn 28. 

974 Heinrichs in: Palandt, § 22 BGB, Rn 1.

975 BVerwG NJW 1979, S. 2261ff. (S. 2263f.). 

976 BVerwG NJW 1979, S. 2261ff. (S. 2264). 
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die geschilderten Probleme eine Unzumutbarkeit begründen ist, im Hinblick auf den strengen 

Prüfungsmaßstab, eher fraglich.977 

Hinsichtlich der Sicherheit des Nutzungsrechts des Erwerbers bei solchen 

Vereinskonstruktionen, ist eine Bedrohung des Nutzungsrechts durch die Insolvenz des 

Vereins zu beklagen. Ist der Verein zahlungsunfähig (§ 17 InsO), droht die 

Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) oder liegt eine Überschuldung vor (§ 19 InsO) und wird 

daher das Insolvenzverfahren übe das Vermögen des Vereins eröffnet, so wird der Verein 

durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst, § 41 I S. 1 BGB. Das 

Vereinsvermögen fällt mit der Auflösung des Vereins den in der Satzung bestimmte Personen 

zu, § 45 I BGB. Mangels Bestimmung eines Anfallsberechtigen durch Satzung ist nach 

§ 45 III BGB beim rein selbstnützigen Verein ein Anfall an die Mitglieder zu gleichen Teilen 

vorgesehen. Letztlich wird dabei aber nur das ausgekehrt, was nach dem Insolvenzverfahren 

übrig ist. Lediglich wenn alle Insolvenzgläubiger in voller Höhe befriedigt sind kann nach 

§ 199 S. 2 InsO an die Mitglieder noch etwas herausgegeben werden. Für das Nutzungsrecht 

selbst gibt es keine Absicherung. 

(4) Bewertung der gesellschaftsrechtlichen Modelle 

Die Analyse der gängigen978 gesellschaftsrechtlichen Modelle zeigt, dass diese, soweit sie 

überhaupt zulässig sind, ebenfalls erhebliche Probleme im Hinblick auf die Sicherheit des 

Nutzungsrechts des Erwerbers aufweisen. 

dd) Treuhandmodelle 

(1) Typisches Modell 

In der Vertragspraxis des Timesharings sind relativ oft auch sog. Treuhandkonstruktionen zu 

finden. Es geht dabei um die Verbindung von dinglichem oder schuldrechtlichem 

Timesharing mit einer Treuhandabrede.979 Von besonderer praktischer Bedeutung sind dabei 

dingliche Konstruktionen mit einem Dauerwohnrecht nach § 31 WEG.980 

977 Ablehnend Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 211; Bütter, Immobilien-Time-

Sharing, S. 108; Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Kap. 1, Rn 72 (S. 54). 

978 Zu anderen theoretisch denkbaren Modellen die insgesamt letztlich untauglich für Timesharing sind vgl. z.B.

Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, Kap. 1, Rn 42ff.; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, 

S. 122ff.; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 153ff; Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch 

Information, S. 186f. 

979 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 365. 

980 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 147; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 129; Kind, Die Grenzen des 

Verbraucherschutzes durch Information, S. 211; Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem. zu §§ 481-487 BGB,

Rn 24. 
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Geradezu klassisch ist dabei folgender Sachverhalt981: Inhaberin von Dauerwohnrechten an 

einer Timesharinganlage ist eine Verwaltungsgesellschaft, die diese treuhänderisch für den 

Anbieter hält. Per Formularvertrag zwischen dem Anbieter und den Erwerbern, der als 

„Kaufvertrag über ein Dauerwohnrecht nach § 31 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)“ 

bezeichnet wird, verkauft der Anbieter von diesen Dauerwohnrechten einen Bruchteil an den 

Erwerber. Dieser muss mit der Verwaltungsgesellschaft einen weiteren, sog. 

Grundbuchtreuhandvertrag abschließen. Nach diesem Treuhandvertrag soll die 

Verwaltungsgesellschaft das Dauerwohnrecht im eigenen Namen aber auf Rechnung des 

Erwerbers halten und im Grundbuch als Inhaberin des Rechts dementsprechend eingetragen 

bleiben. Stattdessen werden die Erwerber in ein sog. Gemeinschaftsregister eingetragen. 

Diese Vertragskonstruktion wurde vom BGH als überraschende Klausel bewertet. Der Kunde 

werde durch die mehrmalige Betonung des Dauerwohnrechts nach WEG zur Annahme 

veranlasst, er erwerbe ein dingliches Recht. Die Treuhandklausel sei für den 

Timesharingerwerber überraschend, diene sie doch dazu, dem Vertrag ein vom äußeren 

Erscheinungsbild gänzlich abweichenden Charakter zu geben.982 

(2) Bewertung der Treuhandmodelle 

Fraglich ist, wie solche Treuhandverträge aus Verbrauchersicht zu beurteilen sind, wenn an 

anders als im obigen Fall die Verwendung einer Treuhandkonstruktion nicht überraschend ist, 

also z.B. durch Verwendung von getrennten Urkunden, die Teil eines Vertragsbündels sind,983 

dem Erwerber deutlich gemacht wird. 

Eine Sicherung des Erwerbers im Fall der Zwangsvollstreckung oder in der Insolvenz des 

Treuhänders wäre nur gegeben, wenn der Erwerber eine Drittwiderspruchsklage nach § 771 

ZPO erheben kann bzw. ihm nach § 47 InsO ein Aussonderungsrecht zusteht. Dies wäre aber 

nur der Fall, wenn eine echte (fiduziarische) Treuhand vorliegen würde. Dann läge eine 

„Verdinglichung“ der Treuhand vor, die nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zur 

Erhebung der Drittwiderspruchsklage im Fall der Zwangsvollstreckung und zur 

Aussonderung im Fall der Insolvenz berechtigen würde.984 

981 BGHZ 130, S. 150ff. (S. 151); ebenso BGH NJW-RR 1996, S. 1034f. (S. 1034); OLG Frankfurt a.M. NJW

RR 1996, S. 1270f. (S. 1270). 

982 BGHZ 130, S. 150ff. (S. 154f.); im Anschluss daran BGH NJW-RR 1996, S. 1034f. (S. 1034). 

983 Dies hält Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 397 für die sicherste Lösung. 

984 Vgl. Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 130; Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 385. 
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Erforderlich ist nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts985 und – im Anschluss 

daran – des Bundesgerichtshofs986 eine Unmittelbarkeit der Treuhand dergestalt, dass das 

Treugut unmittelbar vom Treugeber auf den Treunehmer übertragen wurde.987 Übertragen auf 

das Timesharing müsste der Kunde das dingliche Recht zunächst erwerben und es dann zu 

treuen Händen an den Treuhänder übertragen.988 Dies geschieht jedoch in der Praxis nicht,989 

so dass die Voraussetzung der Unmittelbarkeit nicht gegeben ist.  

Daneben wird von der Rechtsprechung auch eine Offenkundigkeit des Treuhandverhältnisses 

vorausgesetzt. Es muss nach diesem Offenkundigkeitsprinzip für die Allgemeinheit erkennbar 

sein, dass die Sache wirtschaftlich einem anderen zusteht, als dem treuhänderischen 

Eigentümer.990 Für Immobilien ist zu fordern, dass die Treuhänderschaft aus dem Grundbuch 

durch eine Vormerkung zugunsten des Treugebers kundgetan wird.991 Da nur das 

Gemeinschaftsregister Auskunft über den wirklichen Eigentümer gibt, liegt auch letztlich 

keine ausreichende Offenkundigkeit vor.992 

Ein Schutz des Erwerbers in der Insolvenz des Treuhänders und in der Zwangsvollstreckung 

in das Dauerwohnrecht ist, gemessen an den Voraussetzungen der Rechtsprechung, nicht 

gegeben. 

Daneben besteht natürlich auch das Risiko, dass ein – oftmals eng mit dem Anbieter 

gesellschaftsrechtlich und personell verflochtener – Treuhänder das Dauerwohnrecht 

veruntreut.993 

985 RGZ 84, S. 214ff. (S. 217); 91, S. 12ff. (S. 16); 133, S. 84ff. (S. 87).

986 NJW 1959, S. 1223ff. (S. 1224f); WM 1960, S. 325ff.; WM 1965, S. 173ff. (S. 174); WM 1972, S. 383f. 

(S. 384); ZIP 1993, S. 213f. (S. 214). 

987 Kritisch zu diesem Unmittelbarkeitsprinzip Gernhuber, JuS, 1988, S. 355ff. (S. 360f.); Henssler, AcP 196

(1996), S. 37ff. (S. 54f.); Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 225. 

988 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 389; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 130. 

989 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 398f. verweist auch darauf, dass eine Konstruktion, die dem Erwerber

nur eine logische Sekunde zum Inhaber des Dauerwohnrechts machen würde, zwar im Hinblick auf die 

Unmittelbarkeit ausreichen würde, jedoch eine solche Konstruktion ernste Bedenken im Hinblick auf das AGB-

rechtliche Transparenzgebot weckt. 

990 BGHZ 61, S. 72ff. (S. 79); ZIP 1993, S. 213f. (S. 214); kritisch auch zu diesem Erfordernis Hesseler, AcP 

196 (1996), S. 37ff (S. 55ff). 

991 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 130f. m.w.N. 

992 Ebenso Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 393; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 131. 

993 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 131. 
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b) Problemstellung 

Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass es keine eindeutig zulässige und für 

Timesharingzwecke durchweg geeignete Konstruktion gibt, die dem berechtigten Interesse 

des Erwerbers an einer hinreichenden Sicherheit der erworbenen Rechtsposition gerecht wird. 

In seiner Entschließung zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des Schutzes 

der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien brachte das Europäische Parlament 

seine Sorge über diesen Zustand zum Ausdruck. Es wünscht sich eine Überprüfung, ob die 

Rechtstellung des Erwerbers dadurch verbessert werden kann, dass ihm eine dingliche 

Absicherung im Grundbuch oder einem Register eingeräumt wird.994 Regelungen zum Schutz 

des Timesharers im Konkurs hatte das Europäische Parlament bereits im Jahr 1989 gefordert, 

als es um die Schaffung der Timesharingrichtlinie ging.995 

c) Vorläufige Bewertung 

Der gegenwärtige Rechtszustand muss als ungenügend kritisiert werden. Es existiert im 

deutschen Recht keine zweifelsfrei zulässige Konstruktion, die für die Zwecke des 

Timesharings geeignet ist und zugleich dem Erwerber ein erforderliches Maß an Sicherheit 

gewährt. 

Fraglich ist, wie es um die Sicherung der Rechtsposition des Erwerbers in den zu 

untersuchenden Mitgliedstaaten bestellt ist. 

2. Rechtsvergleichung 

Fraglich ist, wie es um die Sicherung der Rechtsposition des Erwerbers in den zu 

untersuchenden Mitgliedstaaten bestellt ist. 

a) Österreich 

aa) Konstruktionen 

Timesharing kann in Österreich in Gestalt schuldrechtlicher, mitgliedschaftlicher und 

dinglicher Konstruktionen auftreten. In Betracht kommen insbesondere Miteigentum und 

Fruchtgenuss an einer Liegenschaft, Vereinssysteme, gesellschaftsrechtliche Systeme und 

994 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3605). Dagegen Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 89f.; Martinek in: Grabitz/Hilf, 

Recht der EU, A 13, Rn 86. 

995 ABl. C 256/125 vom 09.10.1998, S. 127. 
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langfristige Beherbergungsverträge.996 

Trotz der grundsätzlichen Anerkennung eines zeitlich beschränkten Eigentums997 sind 

dingliche Konstruktionen nicht verbreitet.998 Das Problem besteht darin, dass die periodische 

Wiederkehr des Eigentumsrechts nicht eintragungsfähig ist. Können die entsprechenden 

Benützungsvereinbarungen, die die zeitliche Aufteilung regeln, nicht ins Grundbuch 

eingetragen werden, besteht erheblich Unsicherheit.999 Auch dem Fruchtgenuss ist nur 

bedingte Tauglichkeit zu attestieren. Dieses Recht kann nämlich nur der Ausübung, nicht 

jedoch dem Grunde nach an Dritte übertragen werden.1000 Es fehlt also an der erforderlichen 

Verkehrsfähigkeit. Gleiches gilt für das Wohnungsrecht, das sogar nicht einmal der Ausübung 

nach übertragbar ist.1001 

Wesentlich wichtiger sind für den österreichischen Markt die gesellschaftsrechtlichen und 

vereinsrechtlichen Konstruktionen.1002 Die gesellschaftsrechtliche Alternative beinhaltet einen 

Anteilserwerb des Timesharers einen an der Gesellschaft, der ein dingliches Recht an der 

Immobilie zusteht. Bei der vereinsrechtlichen Variante ist ein Beitritt des Timesharers zu 

einem Verein vonnöten. Hier steht dem Verein ein entsprechendes dingliches Recht an der 

Anlage zu. Ein Teilzeitnutzungsrecht an der Immobilie wird dem Erwerber dann entweder 

direkt aus dem mitgliedschaftlichen Rechtsverhältnis oder über Zusatzabreden eingeräumt.1003 

Bei den schuldrechtlichen Modellen handelt es sich unter anderem um Formen des 

Beherbergungsvertrages, bei denen als Gegenleistung ein Gesamtentgelt vereinbart wurde.1004 

bb) Die Treuhänderreallast und die Treuhänderhypothek 

Im Zuge der Umsetzung der Timesharingrichtlinie in Österreich wurde eine besondere 

Regelung zur dinglichen Absicherung des Erwerbers geschaffen. Nach § 10 TNG ist zum 

Schutz des Erwerbers möglich, sog. Treuhänderreallasten und Treuhänderhypotheken ins 

996 Vgl. Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 112ff.; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 65f.).

997 Hierzu Pittl, WoBl. 1995, S. 208ff. (S. 210); Spielbüchler in: Rummel, §§ 357-360 ABGB, Rn 4; Barta, 

Zivilrecht, Teil 1, S. 515; Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 115. 

998 Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 65).

999 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 116. 

1000 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 116; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 66); Hofmann in: Rummel, § 509 

ABGB, Rn 1, spricht davon, dass der Fruchtgenuss „mindestens der Ausübung nach“ übertragbar sei.

1001 Hofmann in: Rummel, § 521 ABGB, Rn 4; Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 116f.; Spruzina, ZMR 1998,

S. 65ff. (S. 66).

1002 Vgl. Villotti, WoBl. 1990, S. 149ff. (S. 151f.). 

1003 Vgl. hierzu und zu den rechtlichen Schwierigkeiten dieser Konstruktionen Spruzina in: Stabentheiner, TNG, 

S. 117ff.; Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 66). 

1004 Spruzina in: Stabentheiner, TNG, S. 120f.; vgl. daneben Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 66). 
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Grundbuch einzutragen. Grund für die Einfügung dieser Norm in das TNG war die Einsicht, 

dass die Insolvenz von Timesharing-Unternehmen ein ebenso großes Problem für die 

Erwerber von Teilzeitnutzungsrechten darstellt, wie die unseriösen Werbepraktiken.1005 

§ 10 I S. 1 TNG bestimmt, dass zur Sicherung der den Erwerbern in den Nutzungsverträgen 

eingeräumten Nutzungsrechte an den Nutzungsobjekten einer bestimmten 

Teilzeitnutzungsanlage zugunsten eines Rechtsanwalts, einer Rechtsanwalts-Partnerschaft 

oder eines Notars als Treuhänder der Erwerber, eine Reallast des Betreibens der 

Teilzeitnutzungsanlage bestellt werden kann. 

Durch diese Reallast des Betreibens einer Teilzeitnutzungsanlage soll die Erbringung der dem 

Erwerber versprochenen Leistungen gesichert werden. Demnach dient die Treuhänderreallast 

der Sicherstellung eines positiven Tuns. Es werden nicht nur die bloße Gebrauchsüberlassung 

sondern auch die aktiv zu erbringende Leistungen abgesichert.1006 Bei erstrangiger Stellung 

dieser Reallast muss der Ersteher des Objekts nach einer Versteigerung im Insolvenzverfahren 

die Anlage in vollem Umfang weiter betreiben, so dass der Timesharingrechtsinhaber 

allenfalls einen Wechsel des Betreibers, nicht jedoch einen Wegfall seiner Rechte zu 

befürchten hat.1007 

Daneben kann gemäß § 10 II S. 1 TNG zur Sicherung von Rückforderungsansprüchen der 

Erwerber von Teilzeitnutzungsrechten an einem Grundstück zugunsten eines Rechtsanwalts, 

einer Rechtsanwalts-Partnerschaft oder eines Notars als Treuhänder der Erwerber, ein 

Pfandrecht bestellt werden. Diese Treuhänderhypothek ist Mittel zum Schutz des Erwerbers 

vor Anbieterinsolvenz. Jedoch muss beachtet werden, dass diese Hypothek nur bei 

ausreichend hohem Rang und ausreichender Deckungssumme hinreichenden Erwerberschutz 

bietet.1008 

Nach § 10 IV TNG muss der Treuhänder jeden Erwerber in ein Verzeichnis eintragen, den 

Eigentümer des Grundstücks davon verständigen und dem Erwerber eine Bestätigung der 

Eintragung in das Verzeichnis aushändigen. Dies gilt für die Treuhänderhypothek ebenso wie 

1005 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 10; Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 76). 

1006 Vgl. Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 10 Anm. 2 (S. 81ff.). 

1007 Vgl. Spruzina, ZMR 1998, S. 65ff. (S. 67f.). 

1008 Vgl. dazu Jesser/Kiendl, WoBl. 1997, S. 67ff. (S. 74). 
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für die Treuhänderreallast. Die Eintragung in das Verzeichnis ist jedoch nicht konstitutiv. Der 

Erwerb und Verlust der Treugeberstellung hängen nicht von der Eintragung ab.1009 

Die beiden dinglichen Sicherungsmittel des § 10 TNG sind nicht zwingend 

vorgeschrieben.1010 Im Hinblick auf diesen fakultativen Charakter wurde die Schaffung der 

Treuhänderhypothek und der Treuhänderreallast mit der Hoffnung verbunden, dass diese in 

der Praxis freiwillig verwendet werden.1011 

b) Frankreich 

aa) Konstruktionen 

In Frankreich hat das gesellschaftliche Timesharing große Verbreitung erlangt.1012 Für dieses 

wurde in Frankreich durch das Gesetz Nr. 86-18 vom 6. Januar 1986 schon Mitte der 

achtziger Jahre eine besondere Rechtsgrundlage geschaffen. Die hierin vorgesehene société 

d’attribution ist keine eigenständige Gesellschaftsform. Es werden lediglich besondere 

Bestimmungen für Timesharinggesellschaften vorgegeben, ohne eine bestimmte 

Gesellschaftsform zwingend vorzuschreiben. Wie sich diese société d’attribution beschaffen 

ist und welche Rechte und Pflichten die an ihr beteiligten Timesharingerwerber haben, wurde 

bereits oben umfänglich erläutert.1013 

Dingliche Modelle kommen in Frankreich kaum vor. Die Miteigentumsgemeinschaft und 

Modelle auf Basis von Miteigentümerschaft an Wohnungseigentum eignen sich wegen der auf 

Auflösung ausgerichteten Eigentümergemeinschaft nur sehr begrenzt. Der grundsätzlich in 

Frage kommende Nießbrauch und das dingliche Wohnrecht sind wegen mangelhafter 

Verkehrsfähigkeit ebenfalls nur äußerst bedingt tauglich.1014 

Schuldrechtliches Timesharing ist in Frankreich unter den Bezeichnungen „multilocation“ 

und „multibail“ bekannt. Die multilocation ist von miet- und dienstvertraglichen Elementen 

geprägt. Durch einen solchen Vertrag verpflichtet sich der Timesharinganbieter dem 

Timesharingerwerber gegenüber, die Nutzung einer Wohnung zu gewähren, gewisse 

1009 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 32; Stabentheiner in: Stabentheiner, TNG, § 10 Anm. 11 (S. 86). 

1010 EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 29; Fellner, NZ 1997, S. 276ff. (S. 281); Stabentheiner in: Stabentheiner, 

TNG, § 10 Anm. 1 (S. 81); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 189.

1011 So Stabentheiner, JBl. 1997, S. 65ff. (S. 77).

1012 So Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, TzWrG, 1. Kapitel, Rn 152 (S. 91f.); Martinek in: Grabitz/Hilf, 

Recht der EU, A 13, Rn 47. 

1013 Siehe oben Teil 2:B.II.3. 

1014 Zu den dinglichen Modellen vgl. oben Teil 2:B.II.1. 
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Dienstleistungen zu erbringen und für die Instandhaltung und Verwaltung des Objekts zu 

sorgen. Der Erwerber ist zur Zahlung des gesamten Mietzinses im  Voraus verpflichtet. Es 

muss daneben jährlich einen Jahresbeitrag für die laufenden Kosten und die tatsächlich bei der 

Nutzung entstanden Nebenkosten entrichten. Ein solcher Vertrag wird regelmäßig über 50 

Jahre abschlossen.1015 Die Rechtsstellung des Erwerbers ist frei veräußerlich und 

vererblich.1016 

Das schuldrechtliche Timesharing fand in jüngerer Zeit eine gewisse Verbreitung. Grund 

dafür ist, dass das Timesharing in Form der société d’attribution auf feste Nutzungszeiten 

ausgelegt ist. Demgegenüber kann die multilocation als Punktesystem ausgestaltet werden 

und ermöglicht so ein flexibles Timesharing.1017 

bb) Versicherungspflichten und Garantien 

Eine Besonderheit des französischen Rechts sind die umfangreichen Versicherungspflichten, 

denen die Vermittler von Timesharingrechten unterliegen.1018 

Bei der Vermittlung von Timesharingrechten durch Immobilienmakler, die ein 

Verkaufsmonopol für Gesellschaftsanteile an sociétés d’attribution haben, besteht eine 

umfassende Sicherung nach dem Gesetz Nr. 70-9 vom 2. Juli 1970 (Gesetz „Hoguet“). 

Gemäß dessen Art. 1 Nr. 8 gehört der Abschluss von Timesharingverträgen gemäß Artt. L 

121-60ff. Code consom. zur Geschäftstätigkeit des Immobilienmaklers. Die 

Immobilienmakler müssen deshalb gemäß Art. 3 Nr. 1 ausreichendee finanzielle Sicherheit 

und nach Art. 3 Nr. 3 eine berufliche Haftpflichtversicherung nachweisen können.  

Daneben dürfen im Übrigen auch Reisebüros Timesharingrechte vermarkten, Art. 4-1 des 

Gesetzes Nr. 92-645 vom 13. Juli 1992. Gemäß Art. 4-1 III müssen diese jedoch ebenfalls 

eine spezielle berufliche Haftpflichtversicherung und eine ausreichende finanzielle Garantie 

für die Rückzahlung der bezahlten Beträge nachweisen. 

Bei Verwendung von Treuhandkonstruktionen greifen diese Schutzmechanismen jedoch nicht 

1015 Vgl. zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 113 m.w.N.; Martinek in:

Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 17. 

1016 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 113. 

1017 Hierzu Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 17; siehe zu schuldrechtlichen Modellen auch

oben Teil 2:B.II.2. 

1018 Siehe zum Ganzen den französischen Länderbericht, S. 25f. m.w.N.
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ein. In diesem Fall muss die Vermarktung nämlich nicht durch Immobilienmakler oder 

Reisebüros erfolgen, sondern findet durch freie Verkäufer statt, für die derartige Pflichten 

nicht vorgesehen sind. 

c) Großbritannien 

Schuldrechtliches Timesharing ist in Großbritannien in Form der timesharing-holiday licence 

und in Form des timesharing-proprietary club anzutreffen.1019 Diese rein schuldrechtliche 

Form des Timesharings verursacht für den Erwerber erhebliche Probleme im Falle von 

Zwangsvollstreckung und Konkurs. Die rein schuldrechtliche Berechtigung hat in diesem 

Fällen keinen Bestand.1020 Auch im Fall der Veräußerung der Immobilie entfaltet dieses 

schlichte right to use einem erwerbenden Dritten gegenüber regelmäßig keine Wirkung.1021 

Mitgliedschaftliche Formen des Timesharings können in Form des „incorporated members’ 

club“ oder über eine sog. „public limited company“ konstruiert werden..1022 

Grundsätzlich kommen auch dirverse dingliche Konstruktionen in Betracht.1023 Beim sog. 

term of years absolute (auch leasehold estate genannt) räumt der Anbieter, der Inhaber des 

eigentumsähnlichen Rechts fee simple absolute ist, dem Erwerber gegen Entgelt ein sog. lease 

ein. Dieses berechtigt ihn für eine bestimmte Zeit, das Timesharingobjekt unterbrochen 

(discontinuous) zu besitzen. Dem Erwerber wird eine gesicherte dingliche Rechtsposition 

verschafft. Letztlich gibt es jedoch einige Unklarheiten hinsichtlich der Verwendung des 

leasehold estates, so dass diese Konstruktion nur selten verwendet wird.1024 Diverse 

rechtliche Beschränkungen machen den eigentumsähnlichen fee simple absolute für 

Timesharingzwecke ungeeignet.1025 

Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die sog. trusts. Hierbei überträgt der 

Anbieter das Objekt an einen unabhängigen Treuhänder, der als Eigentümer at law das 

Nutzungsobjekt zu Gunsten eines members’ club hält und verwaltet. Durch den sog. trust 

1019 Vgl. zu beiden Modellen oben Teil 2:C.II.1.

1020 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 177; Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, 

Rn 18. 

1021 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 18; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, 

S. 177. Etwas anderes gilt nur, wenn der Dritte Kenntnis von diesem schuldrechtlichen Timesharingrecht hatte 

und sich deshalb den Vorwurf des treuwidrigen und widersprüchlichen Verhaltens gefallen lassen muss, vgl.

hierzu neben Martinek, a.a.O., auch Böhmer, Das deutsche IPR des timesharing, S. 145.

1022 Vgl. zu beiden Modellen oben Teil 2:C.II.2.

1023 Näheres oben Teil 2:C.II.3. 

1024 Zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 169ff. 

1025 Hierzu Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 168f. 
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deed, werden die Übertragung des dinglichen Rechts an den Treuhänder (trustee) 

vorgenommen und die Pflichten des trustee festgeschrieben. Der Timesharing-Erwerber, der 

eine Mitgliedschaft im members’ club erwirbt, erhält er ein sog. „membership certificate“ 

(oder auch „holiday certificate“). Vor Risiken aus der Sphäre des Anbieters und des trustee 

ist der Erwerber letztlich relativ gut geschützt, denn er erhält, als aus der Treuhand 

begünstigter beneficiary, eine weitgehend abgesicherte Rechtsposition.1026 

d) Spanien 

In Spanien sind nach Erlass des Gesetzes 42/1998 nur zwei rechtliche Gestaltungen zulässig: 

Das turnusmäßige dingliche Nutzungsrecht (Art. 1 I S. 3) und der saisonale Mietvertrag (Art. 

1VI).1027 

Das turnusmäßige dingliche Nutzungsrecht ist dabei keine Form des Eigentums, sondern ein 

beschränktes dingliches Recht eigener Art, das frei übertragbar ist. Es wird zeitlich begrenzt 

für 3 bis 50 Jahre eingeräumt. Verfügt der Eigentümer der Immobilie über sein 

Eigentumsrecht, so hat dies keine Auswirkungen auf das dingliche Nutzungsrecht. Da das 

Nutzungsrecht eine dingliche Belastung des Grundstücks ist, geht das Eigentum bei einer 

Veräußerung mit entsprechender Belastung auf den Erwerber über. 

Bei der Errichtung der dinglichen Rechte sind umfangreiche Gründungsvoraussetzungen zu 

beachten. Unter anderem muss der Abschluss eines Vertrags mit einem 

Dienstleistungsunternehmen nachgewiesen werden, Art. 4 I lit. c). Es geht darum, bereits im 

Vorfeld des Vertriebs der Rechte, die Verwaltung der Anlage zu klären. Die 

Verwaltungsgesellschaften dürfen, so die Forderung des Gesetzes, ihren Sitz nicht in 

Steuerparadiesen haben und müssen zumindest eine Niederlassung in Spanien vorweisen 

können. Alternativ kann der Eigentümer natürlich auch selbst die Verwaltung der Anlage 

übernehmen.1028 

Daneben bestehen auch weitgehende Versicherungs- und Garantiepflichten. So muss der 

Eigentümer gemäß Art. 7 I eine Versicherung abschließen, die das Risiko abdeckt, dass eine 

ihn treffende Schadensersatzpflicht durch eigenes Verhalten oder das Verhalten von 

Erfüllungsgehilfen begründet wird. Die Versicherung muss während der gesamten Dauer der 

1026 Zum Ganzen Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 174ff.; vgl. auch oben Teil 2:C.II.3. 

1027 Zu beidem bereits oben Teil 2:D.II.2. 

1028 Einzelheiten bei Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 332); Trejo/Vestweber, RIW 1999, S. 516ff. (S. 518). 
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Vermarktung und bis zur Übertragung aller Nutzungsrechte greifen.1029 

Nach Art. 7 II sind daneben Haftpflichtversicherungen, gegen Schäden die den Benutzern 

entstehen können, sowie Feuerversicherungen und Versicherungen für sonstige Schäden, die 

an der Anlage entstehen können, abzuschließen. 

Bei im Bau befindlichen Immobilien ist darüber hinaus eine Versicherung oder 

Bankbürgschaft abzuschließen, welche die Rückzahlung der angezahlten Beträge nicht nur für 

den Fall gewährleistet, dass der Bau nicht fristgerecht fertig gestellt wird, sondern auch falls 

dass das Mobiliar nicht zu Verfügung steht, oder sich der Erwerber für eine 

Vertragsauflösung nach Art. 10 entscheidet, Art 4 II. Damit ging man deutlich über die 

Vorgaben des lit. d) Nr. 5 des Anhangs der Richtlinie hinaus.1030 

e) Italien 

In Italien ist wird Timesharing in dinglicher Form als „Multiproprietà immobiliare“ 

vermarktet.1031 

Es geht dabei zumeinst um Modelle auf eigentumsrechtlicher Grundlage, die nach 

herrschender Meinung als Miteigentum zu qualifizieren sind.1032 

Eine unter den Miteigentümern vereinbarte Geschäftsordnung legt den periodischen Wechsel 

des alleinigen Nutzungsrechts fest. Jeder Teilhaber soll nach dieser das Recht haben, die 

Sache innerhalb des ihm zugewiesenen begrenzten Zeitraums zu nutzen. Im Übrigen werden 

auch Kriterien zur Verteilung der Instandhaltungskosten aufgestellt und die Unteilbarkeit der 

Sache bestimmt. Die beschriebene Gemeinschaftsordnung wird im Liegenschaftsregister 

eingetragen. Sie entfaltet auch Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern der aktuellen 

Rechtsinhaber.1033 

Eine hinreichende Bestandfestigkeit der Gemeinschaft wird bezweifelt.1034 Zwar versuchen 

die Gemeinschaftsordnungen das Recht zur Aufhebung der Gemeinschaft auszuschließen. 

1029 Kritsich zur Reichweite Schomerus, NZM 1999, S. 329ff. (S. 332). 

1030 Zu diesen speziell unter Teil 3:F.I. 

1031 Siehe zu Folgendem auch Teil 2:E.II.1. 

1032 Zu Nachweisen vgl. den italienischen Länderbericht, S. 1f.; zu anderen Ansichten siehe auch oben Teil

2:E.II.1. 

1033 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 37. 

1034 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 37. 
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Dies lässt das italienische Recht jedoch nur für einen Zeitraum von zehn Jahren zu. Darüber 

hinaus kann aus wichtigen Gründen jederzeit die Aufhebung verlangt werden.1035 Teilweise 

versucht man die Unaufhebbarkeit der Gemeinschaft damit zu retten, dass man sich auf eine 

Bestimmung beruft, nach der die Aufhebung nicht verlangt werden kann, wenn es sich um 

Sachen handelt, die bei der Teilung ihre bestimmungsgemäße Verwendbarkeit verlieren. Dies 

wird von Rechtsprechung und Lehre als Ausnahmevorschrift begriffen und eng ausgelegt. 

Überwiegend wird daher ein genereller Ausschluss der Aufhebbarkeit für unmöglich 

erachtet.1036 Im Ergebnis fehlt es an der erforderlichen Stabilität.1037 

Daneben ist in Italien auch die sog. „Multiproprietà azionaria“ verbreitet. Hierbei gewähren 

Gesellschaften, die Eigentümerinnen von Timesharingimmobilien sind, ihren Gesellschaftern 

das Recht, diese Immobilien zu wechselnden Zeiten zu benutzen. Fast immer wird die Form 

der Aktiengesellschaft (società per azione) gewählt.1038 Rechtsgrund der eigentlichen 

Überlassung ist oftmals jedoch ein Leihvertrag,1039 den die Gesellschaft mit ihren 

Gesellschaftern schließt, so dass der Nutzungsanspruch letztlich schuldrechtlicher Natur 

ist.1040 

f) Niederlande 

Echtes Teilzeiteigentum im Sinne eines periodisch wiederkehrenden Eigentumsrechts, ist 

auch dem niederländischen Recht fremd.1041 Gemäß Art. 3:85 Abs. 1 BW sieht man eine 

Verbindlichkeit, die die Übertragung eines Guts für eine bestimmte Zeit zum Gegenstand hat, 

als eine Verbindlichkeit zur Bestellung eines Nießbrauchs (vruchtgebruik) für eine bestimmte 

Zeit an. 

Im Rahmen von dinglichen Konstruktionen greift man daher teilweise auf den vruchtgebruik 

zurück, welcher nach Art. 3:201 BW das Recht gewährt, Güter, die einem anderen gehören, zu 

benutzen und ihre Früchte zu genießen.1042 Teilweise wird auch darüber nachgedacht, die 

1035 Von Hülst, Multiproprietà, S. 57. 

1036 Von Hülst, Multiproprietà, S. 58f.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 230f. 

1037 Von Hülst, Multiproprietà, S. 61; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 230; Martinek in: 

Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 37. 

1038 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 231; von Hülst, Multiproprietà, S. 103. 

1039 So der italienische Länderbericht, S. 2; ebenso von Hülst, Multiproprietà, S. 120f., der davon ausgeht, dass 

das Nutzungsrecht auf einer gesonderten obligatorischen Verpflichtung des Betreibers beruht. 

1040 Vgl. den italienischen Länderbericht, S. 2; zu letzerem auch Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der 

EU, S. 232.

1041 Vgl. Mijnssen/de Haan in: Asser-Serie, Goederenrecht, Algemeen Goederenrecht, Nr. 224 (S. 190).

1042 Näher zum vruchtgebruik van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goedernrecht, Zakelijke Rechten,

Nr. 261ff. (S. 289ff.). 
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erfpacht (Erbpacht) und die mandeligheit (Grenzgemeinschaft) zu Zwecken der 

Timesharingkonstruktion heranzuziehen.1043 

Mangels Aufteilbarkeit des Wohnungseigentums in timesharinggerechte Nutzungsperioden, 

kann Timesharing nicht in Form des apparmentsrecht verwirklicht werden.1044 

Zu denken ist jedoch an einen Weg über das Gesellschaftsrecht. Denkbar wäre die Gründung 

sog. coöperaties (Kooperationen) oder die Ausgabe von Zertifikaten durch eine Trust-

Gesellschaft.1045 

3. Lösung 

Gesetzgeberisches handeln ist erforderlich. Es muss nach Wegen gesucht werden, die eine 

bessere Absicherung der Rechtsposition des Erwerbers oder zumindest eine Absicherung des 

darin verkörperten Geldwertes erlauben. Die vergleichende Untersuchung zeigt, dass es sich 

hierbei nicht um ein rein deutsches Problem handelt. Mangelnde Absicherung der 

Rechtsposition des Erwerbers ist auch in anderen Mitgliedstaaten zu beklagen. Es fragt sich, 

wie auf nationalstaatlicher und europäischer Ebene auf dieses Problem reagiert werden kann. 

a) Gesetzliche Fixierung einer dinglichen Form? 

Denkbar erscheint zunächst die Fixierung auf ein dingliches Recht.1046 Dies hätte den Vorteil, 

dass der Erwerber auf primärer Ebene gegen Verluste seines Nutzungsrechts in gewissem 

Umfang geschützt ist. 

Jedoch sprechen auch erhebliche Gründe gegen die gesetzliche Festschreibung von dinglichen 

Formen. Zunächst einmal ist natürlich jedes beschränkte dingliche Recht nur so gut wie sein 

Rang im Grundbuch. Insbesondere höherrangige Hypotheken und Grundschulden bergen ein 

erhebliches Gefahrenpotential.1047 

1043 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goedernrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366ff. (S. 388) mit 

ensprechenen Nachweisen. 

1044 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goederenrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366 (S. 387). 

1045 Vgl. van Dam/Mijnssen/van Velten in: Asser-Serie, Goederenrecht, Zakelijke Rechten, Nr. 366ff. (S. 388) 

m.w.N. 

1046 Für die Schaffung eines Teilzeiteigentums durch Ergänzung des WEG spricht sich beispielsweise Kohlhepp, 

Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 171ff. aus. 

1047 So auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 230.
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Auch ist zu beachten, dass sich ein großer Teil des Entgelts für den Erwerb eines 

Timesharingrechts nicht im Wert der Immobilie widerspiegelt. Je nach Timesharingprojekt 

entfallen erhebliche Teile des Erwerbspreises auf zu erbringende Dienstleistungen. Hier 

besteht keine wertmäßige Absicherung.1048 

Daneben ist eine Lösung zu Gunsten einer Festschreibung des Timesharings auf dinglicher 

Basis auf europäischer Ebene kaum vorstellbar. Die Untersuchung zeigte, dass in einigen 

Rechtsordnungen dingliches Timesharing entweder gar nicht oder nur unter großen 

Schwierigkeiten konstruierbar ist. Zur friktionsfreien Einbettung solcher europarechtlicher 

Vorgaben in das nationale Sachenrecht müsste ein Aufwand betrieben werden, der in keinem 

Verhältnis zu dem – beschränkten – Nutzen der Verbraucher steht. Dies gilt insbesondere 

auch deshalb, weil, wie sich am Beispiel des französischen Rechts zeigt, auch die 

gesellschaftsrechtliche Konstruktion von Timesharing mit einem hohen 

Verbraucherschutzniveau einhergehen kann.1049 

Insbesondere wenn eine europäische Lösung angestrebt sein soll, ist die Fixierung auf 

dingliches Timesharing nicht die vorteilhafteste Lösung. 

b) Verbot von Treuhandkonstruktionen? 

Zu prüfen ist, ob eine bessere Absicherung durch das Verbot von Treuhandkonstruktionen zu 

erreichen ist. 

Hierfür könnte sprechen, dass solche Gestaltungen in der Vergangenheit zu Problemen 

geführt haben. Auch ist kaum zu leugnen, dass direkte dingliche Positionen für den Erwerber 

wesentlich vorteilhafter sein können, als Ansprüche gegen den Treuhänder.1050 

Es sprechen jedoch die wesentlich besseren Gründe gegen ein solches pauschales Verbot. So 

sind in Großbritannien Trust allgemein weit verbreitet, anerkannt und aus dem Rechtsleben 

kaum wegzudenken. Sie bieten dort einen relativ guten Erwerberschutz1051 und haben bisher 

1048 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 151; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 230.

1049 Ebenfalls kritisch zur verbindlichen Vorgabe einer bestimmten Rechtsform auf europäischer Ebene Jehle, 

Timesharing-Richtlinie, S. 89f. 

1050 Zu den Risiken, die für den Erwerber bestehen oben Teil3:C.II:1.a)dd)(2). 

1051 Hierzu oben Teil 3:C.II.2.c) und Teil 2:C.II.3. 
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nicht zu Problemen für Verbraucher geführt1052. Ein Verbot von Trustkonstruktionen für 

Timesharingzwecke würde daher dort mit Recht auf wenig Verständnis stoßen. 

Das Beispiel Österreichs zeigt gar, dass Treuhandkonstruktionen sogar gezielt zum 

Erwerberschutz einsetzbar sind. Das Modell der grundbücherlichen Sicherung nach § 10 des 

österreichischen TNG ermöglicht die Einräumung von Treuhänderreallasten und 

Treuhänderhypotheken.1053 Die Zwischenschaltung von Notaren und Rechtsanwälten als 

seriöse Treuhänder bietet hier eine optionale Erwerbersicherung. 

Ein pauschales Verbot von Treuhandkonstruktionen auf europäischer Ebene kann im Ergebnis 

nicht in Betracht kommen.  

c) Sicherung wie im Reiserecht durch Insolvenzversicherung? 

Ein erwägenswerter Vorschlag ist, die Schaffung einer Einlagensicherung für den Fall der 

Insolvenz des Anbieters unabhängig von der verwendeten Timesharingkonstruktion 

vorzusehen.1054 Diese könne ähnlich wie bei § 651k BGB, der für Pauschalreisen die 

Absicherung von Zahlungen des Reisenden zwingend vorschreibt, durch eine 

Pflichtversicherung geschehen. Im Vergleich zu einem Pauschaltourist sei der Erwerber eines 

Timesharingrechts wesentlich schutzwürdiger. Dieser tätige eine erheblich höhere Investition 

und sei, im Hinblick auf die langjährige Vertragsdauer in viel stärkerem Maße 

Insolvenzrisiken auf Anbieterseite ausgesetzt.1055 

Dem ist zuzustimmen. Während der Pauschalreisende nur den Preis für eine Reise vorleistet, 

wird dem Timesharingerwerber bereits bei Beginn des Vertrages der Reisepreis für mehrere 

Jahrzehnte im Voraus abverlangt. Den Verbraucher mit den höheren Verlustrisiken schlechter 

abzusichern ist nicht recht einsichtig. 

Für eine solche Versicherungspflicht spricht daneben, dass sie sich im Gegensatz zu den 

bereits genannten Alternativvorschlägen relativ problemlos in jede Rechtsordnung 

integrierten lässt. Man kann Versicherungspflichten ohne Rücksicht auf die Besonderheiten 

1052 So der britische Länderbericht, S. 30. 

1053 Vgl. oben Teil 2:A.III.2.h). 

1054 Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 318; Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 248; vgl. auch den Bericht

über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 

1994, SEC (1999) 1795 final., S. 29. 

1055 So Bütter Immobilien-Time-Sharing, S. 249. 
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der jeweiligen Timesharingkonstruktion in allen Mitgliedstaaten realisieren. 

Im Übrigen ist die Einführung von Versicherungspflichten bei Timesharingverträgen auch 

nichts völlig neues. Durch die Timesharingrichtlinie werden bereits derzeit in beschränktem 

Umfang Versicherungspflichten vorgesehen. So sind nach lit. d) Nr. 5 des Anhangs der 

Richtlinie bei im Bau befindlichen Immobilien Garantien für die ordnungsgemäße 

Fertigstellung und die Rückzahlung aller getätigter Zahlungen für den Fall vorgesehen, dass 

die Immobilie nicht fertiggestellt wird.1056 Die Einführung einer umfassenden 

Versicherungspflicht außerhalb des Bereichs der im Bau befindlichen Immobilien wäre also 

kein absolutes Novum, sondern lediglich eine Erweiterung bestehender Schutzinstrumente.1057 

Letztlich könnte die Einführung einer Versicherungspflicht auch noch auf andere Weise zu 

einer Verbesserung des Erwerberschutzes beitragen. Die Versicherungsunternehmen werden 

zur Bestimmung der Prämienhöhe die Timesharingmodelle prüfen und Risikobewertungen 

durchführen. Völlig unseriöse Modelle werden bei dieser Prüfung durchfallen. Solche 

Anbieter täten sich schwer, überhaupt eine Versicherung zu finden, die bereit ist das Risiko zu 

übernehmen.1058 

Man mag nun einwenden, dass durch eine Versicherungspflicht möglicherweise hohe Kosten 

entstehen, die an die Erwerber weitergegeben werden. Da die Pflicht alle Anbieter 

gleichermaßen trifft, könnte meinen, dass so die gesamte Branche und damit alle Erwerber 

von den erhöhten Kosten betroffen sind, die zur Abdeckung der Risiken durch wackelige 

Modelle anfallen. 

Hiergegen spricht bei näherem Hinsehen jedoch, dass bei seriösen Modellen das 

Insolvenzrisiko gering ist und diese daher auch relativ billig versichert werden können. Der 

besonders seriöse Anbieter hätte den Vorteil geringer Versicherungskosten, die auch den 

Erwerbspreis nur unwesentlich erhöhen. Dem unseriösen Anbieter dürfte es, sofern er 

überhaupt einen Versicherungsträger findet, bei exorbitant hohen Versicherungskosten schwer 

fallen, die Anteile zu konkurrenzfähigen Preisen zu veräußern. Und sollte sich ein Erwerber 

trotz der durch die Versicherung stark verteuerten Preise bei unseriösen Modellen zum 

Erwerb hinreißen lassen, so wird er durch die Versicherung schadlos gestellt. 

1056 Hierzu unten Teil 3:F.I.  

1057 Vgl. dazu auch den Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Oktober 1994, SEC (1999) 1795 final., S. 29. 

1058 So auch Bütter Immobilien-Time-Sharing, S. 249.
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d) Pflichtversicherung oder Wahl des Erwerbers? 

Gegen eine Pflichtversicherung mag man nun einwenden, dass sie dem Erwerber keinerlei 

Wahlmöglichkeiten belässt. Um den individuellen Bedürfnissen des Erwerbers gerecht zu 

werden ließe sich fordern, dass es der Erwerber in der Hand haben sollte, ob er sich gegen 

Risiken aus der Sphäre des Anbieters absichern will oder nicht. Man kann daher zur 

Auffassung gelangen, dass der Erwerber sich besser selbst versichert oder die Wahl haben 

sollte, ob er eine vom Anbieter arrangierte Versicherung abschließen möchte.1059 

Ersteres macht wenig Sinn, ist der Anbieter doch der geeignetere Ansprechpartner für die 

Versicherung. Auch kann der Anbieter bessere Konditionen gegenüber der Versicherung 

aushandeln.1060 

Auch die zweite Alternative ist im Ergebnis nicht vorzugswürdig. Ihr ist zwar zuzugeben, 

dass auf diese Weise dem Erwerber je nach eigener Risikogeneigtheit die Wahl gelassen wird, 

ob er für das Risiko der Anbieterinsolvenz Vorkehrungen treffen möchte. Auch bleiben 

Kostenvorteile erhalten, die nach der ersten Alternative wegfallen.  

Es besteht bei dieser Alternative jedoch eine andere Gefahr. So dürfte der Anbieter bei 

Vorstellung der Versicherungsoption geneigt sein, durch mündliche Zusicherungen das eigene 

Insolvenzrisiko möglichst kleinzureden. Gerade bei weniger seriösen Modellen scheint es 

unwahrscheinlich, dass der Anbieter sachlich korrekt über seine eigene Instabilität aufklären 

wird. Die potentiell sehr hohe Versicherungsprämie wird er mit 

Gewinnmaximierungstendenzen der Versicherung erklären. In solchen Fällen steht zu 

befürchten, dass der Erwerber auf den Abschluss der Versicherung verzichten wird. Ob 

Pflichtangaben in Prospekt und Vertrag, die den Erwerber sachgerecht auf das Risiko und die 

Möglichkeit zur Absicherung hinweisen sollen,1061 hieran etwas ändern würden, ist 

zweifelhaft. Der Erwerber dürfte den mündlichen Aussagen im Zweifel mehr glauben 

schenken.1062 

e) Ergebnis 

1059 In letzterem Sinne der Vorschlag von Bütter Immobilien-Time-Sharing, S. 250f. 

1060 So auch Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 249.

1061 So der Vorschlag von Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 251. 

1062 Hierzu Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 497f. 




239 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

Eine Sicherungspflicht nach Vorbild des § 651k BGB (Art. 7 Pauschalreiserichtlinie1063) 

erscheint daher im Ergebnis die beste Möglichkeit zu sein, das finanzielle Engagement des 

Erwerbers abzusichern. Diese schützt ihn zwar nicht unmittelbar vor dem Verlust seiner 

Rechtsposition, sorgt jedoch für einen zumindest wertmäßigen Erhalt seine Rechte. Sie ist 

verträglich in jede Rechtsordnung überführbar, unabhängig von konstruktiven Besonderheiten 

und bietet eine zusätzliche Seriositätskontrolle durch die Sicherungsgeber. 

III. Stärkung der Position des Erwerbers bei Verwaltung 

Ein weiterer verbraucherrechtlicher Problempunkt könnte in der schwachen Stellung des 

Erwerbers bei der Verwaltung des Timesharingobjekts liegen.  

1. Problem 

a) Rechtslage 

Weder in der Richtlinie, noch in der deutschen Umsetzung finden sich materielle Regelungen 

diesbezüglich. Es muss lediglich gemäß § 2 I Nr. 8 BGB-InfoV in Prospekt und Vertrag 

darüber informiert werden, nach welchen Grundsätzen Instandhaltung, Instandsetzung, 

Verwaltung und Betriebsführung erfolgen, was auf lit. g) des Anhangs der 

Timesharingrichtlinie zurückgeht. 

Im deutschen Recht ist beim schuldrechtlichen Timesharing eine Mitwirkung der Erwerber 

von Wohnrechten an der Verwaltung der Anlage gesetzlich nicht vorgesehen. Wird nur rein 

schuldrechtlich die Verpflichtung übernommen, dem Erwerber für eine bestimmte Zeit im 

Jahr wiederkehrend eine Wohnung zu überlassen, bleibt die Frage der Verwaltung eine Frage 

der internen Organisation des Anbieters, in die der Erwerber grundsätzlich nicht hineinreden 

kann. Eine gesetzliche Verpflichtung Erwerberversammlungen oder ähnliche Gremien 

einzuführen existiert nicht.1064 Ist der Erwerber mit der Verwaltung nicht zufrieden, so bleibt 

ihm letztlich nur, die ordnungsgemäße Verwaltung auf dem Klageweg durchzusetzen. 

Anders, so sollte man meinen, sei die Lage bei dinglichen Konstruktionen wie dem 

Oberstdorfer Modell1065, die auf Bruchteilseigentum bzw. Bruchteilswohnungseigentum 

basieren. Schließlich, sehen ja gerade die §§ 10ff. WEG eine Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer zwingend vor, die Entscheidungen in einer 

1063 Richtlinie 90/314/EWG vom 23. Juni 1990 über Pauschalreisen, ABl. L 158 vom 23. Juni 1990, S. 59ff. 

1064 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 154. 

1065 Vgl. hierzu oben. 
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Wohnungseigentümerversammlung herbeiführen kann (§ 23 WEG). Insbesondere beschließen 

die Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit über die Bestellung und Abberufung des 

Verwalters, § 26 I S. 1 WEG. Demzufolge wäre der einzelne Timesharingerwerber über 

seinen Anteil am Wohnungseigentumsbruchteil gemäß §§ 25 II S. 2, 26 I WEG an der 

Bestellung und Abberufung der Verwaltung beteiligt. In der Praxis ist eine solche 

Verwaltungskontrolle jedoch ausgeschlossen. Der Erwerber muss die 

Verwaltungsgesellschaft des Anbieters umfassend bevollmächtigen, so dass die 

Wohnungseigentümerversammlung ihre Fähigkeit als Kontrollinstanz verliert.1066 

Dasselbe gilt auch für gesellschafts- und vereinsrechtliche Konstruktionen. Zwar sind auch 

hier Hauptversammlungen (§§ 118ff. AktG), Mitgliederversammlungen (§§ 32ff. BGB) oder 

Generalversammlungen (§§ 43ff. GenG) vorgesehen. Durch die Praxis der 

Anbieterbevollmächtigung bleiben jedoch auch diese wirkungslos.1067 Daneben besteht gerade 

im Aktienrecht die Möglichkeit stimmrechtslose Vorzugsaktien auszugeben. 

b) Problemstellung 

Die Idee, den Erwerber über eine Beteiligung an der Verwaltung abzusichern, ist nicht neu. 

Nach dem ursprünglichen Kommissionsentwurf sollte eine solche Regelung in lit. m) des 

Anhangs zur Richtlinie enthalten sein.1068 Durchsetzten konnte sich dieser Ansatz jedoch 

letztlich nicht. 

In seiner Entschließung aus dem Jahr 2002 fordert auch das Europäische Parlament eine 

Regelung. Es meint, dass ein System zu schaffen sei, welches den Mitgliedern der 

Ferienanlagen und Clubs ein Mitspracherecht, zum Beispiel in Gestalt einer 

Mitgliederversammlung, erlaube.1069 Daneben schlägt es auch die Schaffung von Regelungen 

vor, die für die Schaffung ausreichender Instandhaltungsrücklagen sorgen und damit ein 

ungezügeltes Ansteigen der Jahresgebühren verhindern sollen.1070 

Die gegenwärtige Rechtslage gibt auch dem Schrifttum Anlass zu Kritik. Man ist der 

Auffassung, dass es eine Absicherung der Mitbestimmung bei der Verwaltung der Anlage den 

1066 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 154. 

1067 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 154. 

1068 ABl. C 222/5 vom 29.08.1992, S. 10. 

1069 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3606). 

1070 Entschließung a.a.O, S. 3605. 
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Erwerbern ermöglicht hätte, einen ihrer Beteiligung entsprechenden Einfluss 

sicherzustellen.1071 Auch ist man der Ansicht, dass Schaffung einer Erwerberversammlung als 

Mitwirkungsorgan vorteilhaft wäre. Durch ein solches Gremium könne opportunistisches 

Verhalten des Anbieters eingedämmt werden.1072 

c) Vorläufige Bewertung 

Den kritischen Stimmen muss in einem Punkt beigepflichtet werden: Das langfristige 

Engagement der Erwerber und die relativ hohen Beträge, die für den Erwerb des 

Nutzungsrechts einmalig und jährlich zu entrichten sind, lassen zumindest eine gewisse Form 

der Beteiligung an der Verwaltung erforderlich erscheinen. Er ist gleich in zweierlei Hinsicht 

auf eine optimale Bewirtschaftung der Anlage angewiesen. 

Einerseits muss der Erwerber, will er sein Recht nicht ungenutzt lassen, seinen Urlaub jedes 

Jahr im Nutzungsobjekt verbringen. Erholsam kann das nur dann sein, wenn sich Wohnraum 

und Gesamtanlage in einem vertretbaren Zustand befinden. Wird die Anlage 

heruntergewirtschaftet, so bleibt ihm auch nicht die Möglichkeit zum Tausch seines Rechts. 

Anlagen, die gewisse Mindestqualitätsstandards nicht erfüllen, werden aus den Tauschpools 

ausgeschlossen. 

Andererseits hat der Erwerber auch ein großes Interesse daran, dass die Verwaltung und 

Instandhaltung der Anlage möglichst kostengünstig und effizient vonstatten geht. Letztlich ist 

er es, der für diese Kosten aufkommen muss. 

Damit ist jedoch noch nicht geklärt, ob zur Wahrung des Interesses an einer möglichst 

optimalen Verwaltung eine Beteiligung im Rahmen einer Versammlung erforderlich ist, oder 

ob der Erwerber dieses Interesse auf dem Klageweg durchsetzten können sollte. Man könnte, 

anders formuliert davon sprechen, ob die Interessenwahrnehmung besser intern oder extern 

geschehen sollte. 

Die Durchsetzung der Interessen des Erwerbers im Wege der Klage ist für diesen mit 

erheblichen Mühen und Risiken verbunden. Die Notwendigkeit einen Prozess, 

möglicherweise auch noch im Ausland, führen zu müssen, dürfte die Mehrzahl der Erwerber 

davon abhalten, ihre Interessen vor Gericht tatsächlich durchzusetzen. Hohe Kosten, lange 

1071 Kind, Die Grenzen des Verbraucherschutzes durch Information, S. 90f. 
1072 Bütter, Immobilien-Time-Sharing, S. 154. 
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Verfahrensdauern und unsicherer Ausgang schrecken ab, so dass im Ergebnis eine 

Beteiligung im Rahmen von Versammlungen vorteilhafter sein sollte. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Auch in Österreich hängt die Einflussmöglichkeit des Erwerbers maßgeblich von der 

rechtlichen Konstruktion ab. Beim Timesharing auf Basis des Miteigentums sind die 

Einflussmöglichkeiten der Erwerber stärker, als bei vereins- und aktienrechtlichen 

Konstruktionen.1073 

b) Frankreich 

Die Abhängigkeit der Erwerberbeteiligung von der verwendeten Rechtskonstruktion1074 lässt 

sich auch in Frankreich beobachten. 

Besonders hervorzuheben ist dabei die Stellung des Erwerbers bei Modellen die auf einer 

société d’attribution nach dem Gesetz 86-18 beruhen.1075 Bei dieser ist die assemblée 

générale (Gesellschafterversammlung) zentrales Willensbildungsorgan. Als solches 

beschließt es gemäß Art. 16 II des Gesetzes 86-18 unter anderem über Satzungsänderungen 

und Änderungen des sog. règlement (Gemeinschaftsordnung). Auch liegt es grundsätzlich in 

ihrer Zuständigkeit, die Geschäftsführung der Gesellschaft (gérance) zu bestellen oder 

abzuberufen, Art. 5, 6. Diese Versammlung setzt sich aus den Gesellschaftern der société 

d’attribution zusammen. Diese haben das Recht teilzunehmen und abzustimmen, Art. 13 IV 

S. 1. Aufgrund der weitreichenden Kompetenzen der Gesellschaft kommt der Gesamtheit der 

Timesharer hier ein erhebliches Mitspracherecht zu. 

Die Versammlung muss nach Art. 13 III mindestens einmal jährlich abgehalten werden. 

Neben der persönlichen Teilnahme ist auch die Entsendung eines Vertreters oder die 

Abstimmung per Brief zulässig, vgl. Art. 13 IV. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die 

Gesellschafter regelmäßig relativ weit weg wohnen.1076 Möglich ist auch die Bestellung eines 

représentant de période, der alle Gesellschafter derselben Nutzungsperiode vertreten kann, 

1073 So der österreichische Länderbericht, S. 20. 

1074 Zu diesen bereits oben Teil 2:B.II. 

1075 Zu dieser bereits umfänglich oben Teil 2:B.II.3. 

1076 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 134f.; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an

Ferienwohnungen, S. 105.
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Art. 14.1077 

Daneben ist auch die Existenz eines Aufsichtsrates (conseil de surveillance) zwingend 

vorgesehen. Ergibt sich die Verpflichtung hierzu nicht ohnehin aus dem gewählten 

Gesellschaftstyp, so bestimmt Art. 18 I S.1 des Gesetzes 86-18 zwingend die Einrichtung 

eines solchen. Dieser wird durch die assemblée générale, also letztlich durch die 

Gesellschafter, gewählt, Art. 18 I S. 2. Der Aufsichtsrat ist permanentes Kontrollorgan.1078 

Daneben ist auch eine unabhängige Rechnungsprüfung durch einen commissaire aux comptes 

oder einen technicien vorgesehen, vgl. Art. 18 IV des Gesetzes 86-18.1079 

Ein Urteil der Cour d’Appel de Chambéryn aus dem Jahr 2001 zeigt im Übrigen, dass die 

französische Rechtsprechung die Mitwirkungsrechte der Erwerber sehr ernst nimmt. In 

diesem Fall wurde eine Klage auf Zahlung von Nebenkosten mit der Begründung abgewiesen, 

dass diese Nebenkosten nicht ordnungsgemäß durch die assemblée générale beschlossen 

wurden. Man hatte es versäumt die Gesellschafter ordnungsgemäß durch Einschreibebrief zur 

Hauptversammlung zu laden.1080 Die Mitwirkungsrechte der Erwerber bestehen also 

keinesfalls nur auf dem Papier. 

Es muss jedoch betont werden, dass die dargestellten Regelungen nur für Timesharingmodelle 

gelten, die auf der gesellschaftsrechtlichen Konstruktion der société d’attribution beruhen. 

Wird Timesharing schuldrechtlich in Form der sog. multilocation betrieben, greifen diese 

Vorschriften nicht ein. 

c) Großbritannien 

Auch in Großbritannien hängt das Mitspracherecht des Erwerbers maßgeblich von der 

verwendeten Rechtsform ab.1081 

Spezialgesetzliche Besonderheiten die in dieser Hinsicht hervorzuheben wären, sind im 

Timeshare Act 1992 nicht zu finden. 

1077 Nähers hierzu bei Hellmann, Multipropriété, S. 154f.; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, 
S. 134f.; Kohlhepp, Teilzeiteigentum an Ferienwohnungen, S. 106. 

1078 Vgl. neben dem französischen Länderbericht, S. 27 auch Hellmann, Multipropriété, S. 164f.  

1079 Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 129f.;  

1080 Siehe dazu den französischen Länderbericht, S. 27 mit entspr. Nachweis. 

1081 Zu diesen bereits umfänglich oben Teil 2:C.II. 
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d) Spanien 

Anders ist hingegen die Lage in Spanien. Durch das Gesetz 42/1998 wurde ein neuartiges 

turnusmäßiges Nutzungsrecht auf dinglicher Basis geschaffen, welches neben einem 

langfristigen Saisonmietvertrag die einzig zulässige Rechtsform für Timesharingzwecke 

darstellt.1082 

Art. 15 IV S. 1 des Gesetzes bestimmt, dass in der Urkunde zur Begründung des 

turnusmäßigen Nutzungsrechts eine Gemeinschaft der Inhaber dieser Nutzungsrechte 

vorzusehen ist. Nach Art. 15 IV S. 2 kann bereits bei der Gründung eine Satzung für diese 

Gemeinschaft festgelegt sein. Möglich ist aber auch, dass die Rechtsinhaber die Satzung frei 

festlegen. Art. 15 IV S. 2 Nr. 1 bis 5 enthält dabei zwingende Vorgaben, nach denen 

Beschlüsse der Gemeinschaft zu fassen sind.1083 

Für jedes Nutzungsrecht ist eine Stimme vorgesehen, Nr. 3. Beschlüsse, die die Änderung des 

errichteten Rechtsverhältnisses betreffen, müssen von einer Zweidrittelmehrheit gefasst 

werden, Nr. 1. Sonstige Beschlüsse erfordern nach Nr. 2 die einfache Mehrheit der 

Rechtsinhaber. 

Für den Fall, dass keine Mehrheit erreicht wird oder ein Mehrheitsbeschluss die Betroffenen 

ernsthaft schädigt, kann eine richterliche Entscheidung beantragt werden. Nach Nr. 5 wird 

schließlich zusätzlich und subsidiär auf die Vorschriften des spanischen 

Wohnungseigentumsgesetzes (Ley de Propiedad Horizontal) verwiesen. 

Zu beachten ist jedoch, dass die Erbringung der Dienstleistungen als Aufgabe des 

Eigentümers bzw. der Wohnungsbaugesellschaft verstanden wird. Diese sind gemäß Art. 16 

S. 1 für die tatsächliche Erbringung der geschuldeten Dienstleistungen verantwortlich. Diesen 

obliegt auch die Entscheidung, ob sie die Dienstleistungen selbst erbringen wollen, oder ob 

dies durch ein Serviceunternehmen geschehen soll, welches durch sie beauftragt oder abgelöst 

wird, vgl Art. 16 S. 2, 3, 5. Der Erwerber muss sich im Fall der Schlechtleistung an 

Eigentümer bzw. Wohnungsbaugesellschaft wenden. 

e) Italien 

In Italien ist die Erwerberbeteiligung an der Verwaltung  dagegen wieder eine Frage der 

1082 Zu diesem bereits oben Teil 2:D.II.2. und Teil 3:C.II.2.d). 
1083 Siehe zum Ganzen auch den spanischen Länderbericht, S. 30. 
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zugrunde liegenden Konstruktion. Zu beachten ist jedoch, dass es in Italien, wie auch in 

Deutschland, Bestrebungen der Anbieter gibt, konstruktionsbedingte Mitbestimmungsrechte 

zu beschneiden. So wurde festgestellt, dass bei der mulitproprietà immobiliare in großem 

Umfang versucht wird den Erwerbern Verwaltungsbefugnisse zu entziehen.1084 

f) Niederlande 

Mangels Festlegung auf bestimmte Formen kommt es auch in den Niederlanden für die 

Mitwirkungsmöglichkeit des Erwerbers maßgeblich auf die zu Grunde liegende rechtliche 

Basis an. 

g) Ergebnis 

Es zeigt sich, dass in fast allen Mitgliedstaaten die Beteiligung des Erwerbers von der jeweils 

verwendeten Konstruktion abhängt. Dies gilt auch für Frankreich, dass durch die société 

d’attribution eine den Bedürfnissen des Timesharings angepasste gesellschaftsrechtliche 

Lösung bereithält. Einzig Spanien hat durch die grundsätzliche Festlegung auf ein neuartiges 

Recht zwingende Beteiligungsformen geschaffen. Die Regelungen beschränken sich jedoch, 

im Gegensatz zur französischen Regelung, auf Grundsätzliches. 

3. Lösung 

Eine umfassende Lösung des Problems auf europäischer Ebene erscheint schwer vorstellbar. 

Zwar wird stets auf eines der drei Grundmodelle zurückgegriffen. Im Detail ergeben sich 

jedoch nationale Besonderheiten, die eine einheitliche Vollregelung ausschließen.1085 Es 

bleibt daher nur die generelle Forderung nach angemessener Beteiligung der Erwerber – 

unabhängig von der rechtlichen Einkleidung – als abstakte europarechtliche Vorgabe zu 

verankern. 

In Deutschland könnte man einer solchen Vorgabe dadurch genügen, dass man die oben 

erwähnte Bevollmächtigungspraxis gesetzlich untersagt. Dies würde die Situation von 

Erwerbern in dinglichen, gesellschaftsrechtlichen und vereinsrechtlichen Modellen 

verbessern. Für schuldrechtliche Modelle wäre ein Mitentscheidungsgremium zu erschaffen, 

das den Timesharingerwerbern ausreichend Möglichkeit bietet, ihr Interesse an 

kostengünstiger und effizienter Verwaltung durchzusetzen. 

1084 Hierzu von Hülst, Mulitproprietà, S. 53ff. 

1085 Ähnlich Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 89 mit Erwägungen zum Subsidiaritätsprinzip. 
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IV. Rückkauf durch Unternehmer 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Eine Regelung bezüglich des Rückkaufs des Timesharingrechts durch den Unternehmer ist 

durch die Richtlinie nicht vorgesehen. 

Das deutsche Recht kennt Vorschriften über den sog. Wiederkauf, §§ 456ff. BGB. Hierbei 

handelt es sich jedoch um ein Recht des Verkäufers, welches er sich im Kaufvertrag 

vorbehalten kann und nicht um ein zwingendes Recht des Käufers. Beim Wiederkauf wird ein 

aufschiebend bedingter Kaufvertrag geschlossen. Der Bedingungseintritt steht im Belieben 

des Verkäufers.1086 Der Rückkauf unterscheidet sich vom Wiederkauf dadurch, dass bei 

diesem ein Vertrag geschlossen wird, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, die 

verkaufter Sache unter bestimmten Voraussetzungen vom Käufer zurückzuerwerben.1087 

Im Übrigen kommt ein Kaufvertrag ohnehin nur bei dinglichen Timesharingkonstruktionen in 

Betracht, da schuldrechtliche und gesellschaftsrechtliche Konstruktionen nicht zum Abschluss 

eines Kaufvertrags führen.1088 

b) Problemstellung 

In seiner Entschließung empfiehlt das Europäische Parlament die Schaffung einer 

Verpflichtung des Veräußerers, das Nutzungsrecht zu einem bestimmten Preis zu kaufen.1089 

Es will also eine Rückkaufverpflichtung des Anbieters gesetzlich vorgeschrieben sehen. 

2. Rechtsvergleichung 

Eine echte Rückkaufverpflichtung scheint in keiner der untersuchten Rechtsordnungen zu 

existierten. Es wurde jedoch von diversen Ansätzen, dem Erwerber Möglichkeiten zum 

Ausstieg zu gewähren, berichtet. 

In Österreich hat sich die Rechtsprechung auf den Standpunkt gestellt, dass überlange 

Bindungen beim vereinsrechtlichen Timesharing unzulässig sind. Zulässige Bindungsfristen 

1086 Vgl. nur Putzo in: Palandt, § 456 BGB, Rn 4.

1087 BGH NJW 1999, S. 941f. (S. 941); Putzo in: Palandt, § 456 BGB, Rn 8, zum davon zu unterscheidenden

Wiederverkaufsrecht vgl. Rn 5. 

1088 Vgl. oben. 

1089 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Beobachtung der Gemeinschaftspolitik im Bereich des 

Schutzes der Erwerber von Teilnutzungsrechten an Immobilien (Richtlinie 94/47/EG) vom 4.7.2002, abgedruckt

in: NJW 2002, S. 3604ff. (S. 3605). 
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dürften zwischen zehn und fünfzehn Jahren betragen.1090 

Um dem Problem zeitlich unbeschränkter Verpflichtungen ohne Ausstiegsmöglichkeiten 

abzuhelfen wurde in Frankreich durch eine Anbietervereinigung angeregt, eine 

Rücknahmeverpflichtung durch übergeordnete Anbieterorganisationen zu schaffen. 

Entschädigungen oder Ausgleichszahlungen an die Rechtsinhaber sind jedoch nicht 

vorgesehen.1091 

3. Bewertung 

Für eine Rückkaufverpflichtung spricht, dass dem Erwerber die Möglichkeit eines Ausstiegs 

unabhängig davon gewährt wird, ob ein Weiterverkauf auf dem freien Markt möglich ist. 

Dem Erwerber, der die Nachteiligkeit des Timesharingrechts erst nach einiger Zeit erkennt 

würde neben dem Widerrufsrecht eine weitere Möglichkeit an die Hand gegeben, sich 

nachträglich wieder von seinem Recht zu trennen.  

Andererseits ist zu bedenken, dass eine gesetzliche Rückkaufverpflichtung des Anbieters, 

womöglich zu einem festgelegen Preis, einen sehr starken Eingriff in die 

Vertragsinhaltsfreiheit bedeutet. Die Anbieter wären hohen finanziellen Risiken ausgesetzt, 

könnte jeder Erwerber jederzeit die Rücknahme des Rechts zu einem bestimmten Preis 

fordern. Selbst wenn er ihm gelingt die gebrauchten Rechte erneut zu vermarkten, so kann 

dies bei Konzentration der Rückkaufverlangen der Erwerber zu starkem Liquiditätsentzug 

beim Anbieter führen, der in dessen Insolvenz enden kann. Auch wenn im Hinblick auf 

Versäumnisse und Missstände in der Vergangenheit ein hohes Verbraucherschutzniveau 

angestrebt werden muss, so schießt dieser Vorschlag über das Ziel hinaus.  

Im Übrigen sprechen auch rechtsdogmatische Erwägungen gegen die Einführung einer 

Rückkaufverpflichtung des Anbieters. Ein solches Institut käme einem allgemeinen Reuerecht 

des Erwerbers nahe. Quasi durch die Hintertür würde man hier eine dauerhafte Möglichkeit 

der grundlosen Vertragsrückabwicklung schaffen. Die Gründe, die bereits oben gegen die 

Einführung eines überlangen Widerrufsrechts anzuführen waren gelten daher hier 

entsprechend. 

Der Vorschlag führt zu weit. Allenfalls über eine entschädigungslose Rückgabemöglichkeit, 

1090 Vgl. den österreichischen Länderbericht, S. 22 m. entspr. N. 
1091 Vgl. den französischen Länderbericht, S. 29f. m. entspr. N. 
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wie sie in Frankreich diskutiert wird, könnte nachgedacht werden.  
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D. Fragen des Internationalen Privatrechts  

I. Erfordernis der EU-Belegenheit in der Richtlinie 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Gemäß Art. 9 der Timesharingrichtlinie darf dem Erwerber, unabhängig vom jeweils 

anwendbaren Recht, der durch die Richtlinie gewährte Schutz nicht vorenthalten werden, 

wenn die Immobilie im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats belegen ist. Das bedeutet, dass die 

Unentziehbarkeit des Schutzstandards nach der Richtlinie einzig von der Belegenheit 

innerhalb der Gemeinschaft abhängt. Andere Anknüpfungspunkte fehlen. 

In Deutschland wurde dieser Art. 9 zunächst durch § 8 TzWrG1092 umgesetzt, der später 

zugunsten des neu geschaffenen Art. 29a EGBGB aufgehoben wurde.1093 

Nach Art. 29a I EGBGB sind auf Verträge, die auf Grund einer Rechtswahl nicht dem Recht 

eines EU- oder EWG-Staates unterliegen, jedoch einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet 

eines dieser Staaten aufweisen, die im Gebiet dieses Staats geltenden 

Umsetzungsbestimmungen der Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden. Zu 

diesen Verbraucherschutzrichtlinien zählt auch die Timesharingrichtlinie, Art. 29a IV Nr. 2 

EGBGB. Für den engen Zusammenhang zu einem EU/EWG-Staat nennt Art. 29a II EGBGB 

Beispiele. 

Daneben sind nach Art. 29a III EGBGB die Vorschriften des BGB über Teilzeit-

Wohnrechteverträge auf einen Vertrag, der nicht dem Recht eines EU- oder EWG-Staates 

unterliegt, auch anzuwenden, wenn das Wohngebäude im Hoheitsgebiet eines solchen Staates 

liegt. Art. 29a I EGBGB verdrängt bei Vorliegen seiner Voraussetzungen den allgemeineren 

Art. 29a III EGBGB.1094 

Während also im deutschen IPR neben der Belegenheit auch ein enger Zusammenhang mit 

1092 Zu diesem ausführlich Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von 

Timesharingverträgen, S. 183ff. 

1093 Heldrich in: Palandt, Art. 29a EGBGB, Rn 1; siehe hierzu auch oben Teil 1:C.I. 

1094 Wie hier Magnus in: Staudinger (2002), Art. 29a EGBGB, Rn 61; Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB,

Rn 95; Freitag/Leible, EWS 2000, S. 342ff. (S. 348); Wegner, VuR 2000, S. 227ff. (S. 229); ebenso Kelp, Time-

Sharing-Verträge, S. 263 mit der Einschränkung, dass für einen Vorrang des Abs. 1 neben der Belegeneheit ein 

weiteren Umstand nach Art 29a II EGBGB hinzutritt; anderer Auffassung jedoch Siehr, Internationales 

Privatrecht, § 26 IV.6.b) (S. 161), der – umgekehrt – von einem Vorrang des Abs. 3 ausgeht.
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dem Gebiet eines EU/EWG-Mitgliedstaates zum Schutzniveau der Richtlinie führen kann, ist 

nach der Vorschrift der Richtlinie einzig an die Belegenheit anzuknüpfen.1095 

b) Problemstellung 

Auf den Punkt gebracht bedeutet die Regelung des Art. 9 der Timesharingrichtlinie: 

„Gemeinschaftsbelegenheit gleich Gemeinschaftsschutz“.1098 Es wird nach Art. 9 der 

Richtlinie im Ergebnis „nicht der europäische Verbraucher, sondern der Verbraucher in 

Europa“1099 geschützt. 

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im ursprünglichen Richtlinienvorschlag der 

Kommission1101 eine wesentliche umfassendere Norm geplant war. Während Art. 9 lit. a) 

inhaltlich dem später realisierten Art. 9 entsprach, wurde durch lit. b) eine Regelung 

vorgesehen, die an Art. 5 II des EVÜ angelehnt war.1102 Der Schutz der Richtlinie dürfe, so 

war geplant, auch dann nicht vorenthalten werden, wenn der Erwerber seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat und (i) dem Vertragsschluss ein ausdrückliches 

Angebot der eine Werbung in diesem Mitgliedstaat vorangegangen ist und der Erwerber dort 

die zum Abschluss des Vertrages erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat oder 

(ii) der Verkäufer oder sein Vertreter den Auftrag des Erwerbers in diesem Mitgliedstaat 

entgegengenommen hat oder (iii) sich der Erwerber von diesem Staat aus ins Ausland 

begeben und dort den Vertrag unterzeichnet hat, sofern diese Reise vom Verkäufer mit dem 

Ziel veranstaltet worden ist, den Erwerber zum Abschluss eines Timesharingvertrags zu 

veranlassen.1103 

Seine endgültige Fassung erhielt Art. 9 der Timesharingrichtlinie erst durch den 

Gemeinsamen Standpunkt des Rates.1104 Der Rat nahm von der vorgeschlagenen Regelung 

mit der Begründung Abstand, es erschiene ihm „illusorisch und irreführend, vorzugeben“, 

durch die Richtlinie einen universellen Schutz sicherstellen zu können.1105 

1095 Vgl. Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB, Rn 83. 

1098 So prägnant Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 276). 

1099 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 214; vgl. auch Jayme/Kohler, IPRax 1994, S. 405ff. 

(S. 407); Jayme/Kohler, IPRax 1995, S. 343ff. (S. 344).

1101 ABl. C 222/5 vom 29.08.1992. 

1102 Jayme/Kohler, IPRax 1993, S. 357ff. (S. 359); Mankowski, RIW 1995, S. 364ff. (S. 367f.). 

1103 ABl. C 222/5 vom 29.08.1992, S. 8. 

1104 ABl. C 137/42 vom 19.05.1994, S. 45. 

1105 ABl. C 137/42 vom 19.05.1994, S. 49f. 
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Diese Abkehr vom Kommissionsentwurf löste im Hinblick auf Begründung und Ergebnis 

Widerspruch aus. Die Regelung des Entwurfs habe in ausreichendem Maße Nähe zur 

Gemeinschaft gefordert, so dass vom Versuch einer universellen Sicherstellung des 

Schutzniveaus der Richtlinie nicht gesprochen werden könne.1106 Schließe ein deutscher 

Verbraucher mit einem deutschen Anbieter einen Timesharingvertrag über ein Objekt in der 

Karibik, so sei nicht einzusehen, warum dem Verbraucher das Schutzniveau der Richtlinie 

vorenthalten werden könne.1107 Der realisierte Art. 9 hinterlasse eine Schutzlücke.1108 

c) Bewertung 

Der geäußerten Kritik ist zuzustimmen. Dabei soll nicht verkannt werden, dass die 

Belegenheit ein sachgerechtes Kriterium sein kann. Die alleinige Maßgeblichkeit des Lageorts 

greift aber ersichtlich zu kurz. Eine Regelung, die neben dem Anknüpfungspunkt der 

Belegenheit weitere Anknüpfungspunkte vorsieht, wäre interessengerechter. Die alleinige 

Anknüpfung an die Belegenheit reicht nicht aus, um das Schutzniveau der Richtlinie 

ausreichend sicherzustellen. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

§ 11 TNG besteht aus zwei Absätzen. § 11 I TNG greift nur ein, wenn sich zumindest eines 

der Nutzungsobjekte in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens befindet. Es werden daher 

von Abs. 1 keine Verträge erfasst, bei denen keines der Nutzungsobjekte im Europäischen 

Wirtschaftsraum belegen ist.1109 

Möglich ist in diesen Fällen jedoch ein Eingreifen des § 11 II TNG. Nach diesem hat der 

Erwerber unbeschadet des anzuwendenden Rechts zumindest bestimmte, enumerativ 

aufgeführte Rechte, wenn der Vertrag im Zusammenhang mit einer in Österreich entfalteten, 

auf die Schließung solcher Verträge gerichteten Geschäftstätigkeit des Veräußerers, des 

Dritten oder einen von diesen verwendeten Person zustande gekommen ist. Grund für diese 

1106 So Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 214; ähnlich Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 14). 

1107 Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 14); Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 207f.); Mäsch in: 

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 8 TzWrG, Rn 28ff.; Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 276); Martinek in:

Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 214. 

1108 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 214; Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 14); Kappus, EWS 

1996, S. 273ff. (S. 276); Mankowski, RIW 1995, S. 364ff. (S. 368); kritisch zur Belegenheitsanknüpfung auch v. 

Wilmowsky, ZEuP 1995, S. 735ff. (S. 761f.). 

1109 Vgl. Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 11 (S. 94). 
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Regelung ist die Annahme, dass ein Verbraucher, der im Inland einen Vertrag schließt mit 

einem gewissen Verbraucherschutzniveau rechnet. Abs. 2 soll als Eingriffsnorm i.S.d. 

Art. 7 II EVÜ1110 der Ergänzung der Vorgaben des Art. 9 der Timesharingrichtlinie der 

Schließung verbraucherrechtlicher Schutzlücken dienen.1111 Das Abstellen auf den 

österreichischen Anbahnungsmarkt wurde als sachgerecht empfunden. Es soll hierdurch auch 

vermieden werden, dass in Fällen ohne Bezug zu Österreich überraschend österreichisches 

Recht Anwendung findet.1112 

Zur Umschreibung der Anbahnung griff man auf eine Formulierung des österreichischen IPR-

Gesetzes und nicht auf die des Art. 5 EVÜ zurück.1113 Mit dem Beitritt Österreichs zum EVÜ 

ist die Formulierung jedoch im Sinne des Art. 5 II EVÜ auszulegen.1114 Auf die dort 

beschriebenen Anbahnungssituationen kann also zurückgegriffen werden. 

Im Falle eines Eingreifens des § 11 II TNG sollen dem Erwerber die Rechte nach § 6 

(Rücktrittsrecht), § 7 II (Anspruch auf Rückzahlung verbotswidrig geleisteter Anzahlungen 

und auf Verzinsung) und §§ 8 und 9 (Auflösung von Kreditverträgen und anderen 

verbundenen Verträgen) zukommen.1115 

Im Ergebnis wird also neben der der Belegenheit auch der österreichische Anbahnungsmarkt 

zum relevanten Kriterium. Liegt eine Anbahnung in Österreich vor, so sind bestimmte 

abschließend aufgezählte Verbraucherrechte gewährleistet. Auf einen gewöhnlichen 

Aufenthalt des Erwerbers in Österreich oder einem anderen Vertragsstaat oder einen 

entsprechenden Sitz des Unternehmers kommt es nicht an.1116 

b) Frankreich 

In Frankreich regeln gleich zwei Artikel des Umsetzungsakts Fragen des anwendbaren 

Rechts. Art. L 121-74 Code consom. beschäftigt sich mit dem Fall, dass die Immobilie oder 

eine der Immobilien in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft belegen ist. 

Eine Regelung für Fälle, in denen die Immobilie oder die Immobilien nicht im Hoheitsgebiet 

1110 So auch ausdrücklich die Erläuterung der Regierungsvorlage EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 34. 

1111 Vgl. Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 11 (S. 94f.). 

1112 Vgl. Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 12 (S. 95). 

1113 Vgl. Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 4 (S. 91). 

1114 So die Erläuterungen der Regierungsvorlage, EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 33. 

1115 Vgl. auch den österreichischen Länderbericht, S. 22. 

1116 Hierzu Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 322 der anmerkt, dass ein Verzicht auf diese 

Einschränkung dem Verbraucher nicht schadet.
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eines Mitgliedstaates belegen ist, findet sich in Art. L 121-75 Code consom. Nach dieser 

Vorschrift können dem Verbraucher, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft hat, in diesem Fall, unabhängig davon, 

welches Recht anwendbar ist, keine Schutzrechte entzogen werden, die dieser Mitgliedstaat in 

Umsetzung der Timesharingrichtlinie zwingend vorschreibt, wenn (1) der Vertrag in dem 

Staat geschlossen wurde, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder 

wenn (2) der Vertragschluss in diesem Staat ein spezielles Angebot oder eine 

Werbemaßnahme und ein Tätigwerden des Verbrauchers, das zum Vertragsschluss 

erforderlich war, vorausgegangen ist, oder wenn (3) der Vertrag in einem Staat geschlossen 

wurde, in den der Verbraucher sich begeben hat, sofern die Reise oder der Aufenthalt 

unmittelbar oder mittelbar vom Unternehmer mit dem Ziel herbeigeführt worden ist, den 

Verbraucher zum Vertragsschluss zu veranlassen. 

Die Tatbestände, an die nach Art. L 121-75 anzuknüpfen ist, sind stark an die Regelungen des 

Art. 5 EVÜ angelehnt, der sich im deutschen IPR in Art. 29 EGBGB wieder findet. 1117 

Fraglich ist noch die Abgrenzung zwischen Art. L 121-74 und 121-75 Code consom., wenn 

beim flexiblen Timesharing mit mehreren Immobilien diese teilweise innerhalb und teilweise 

außerhalb der Gemeinschaft belegen sind. Nach einer Auffassung im Schrifttum kommt Art. 

L 121-74 Code consom. zur Anwendung, sofern sich nur eine dieser Immobilien innerhalb der 

EU befindet.1118 Man nimmt also einen Vorrang des Art. L 121-74 in solchen Mischfällen an. 

Im Unterschied zur österreichischen Regelung wird nicht an die Anbahnung im eigenen 

Hoheitsgebiet, sondern an die am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers 

abgestellt. Auch findet in Frankreich keine Eingrenzung auf bestimmte Schutzrechte der 

eigenen Richtlinienumsetzung, wie in Österreich vorgenommen, statt. Alle Rechte, die 

aufgrund zwingender Vorschriften des Mitgliedstaats des gewöhnlichen Aufenthalts, die 

dieser in Umsetzung der Timesharingrichtlinie aufstellt, gewährt werden, dürfen dem 

Verbraucher nicht entzogen werden. 

Andererseits ist im Gegensatz zur österreichischen Regelung neben der Anbahnung ein 

gewöhnlicher Aufenthalt in einem der Mitgliedstaaten Voraussetzung. 

1117 So auch Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340, Fn 16). 
1118 So Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340). 
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c) Großbritannien 

In Großbritannien soll der Timeshare Act 1992 gemäß sec. 1 (7) auf jeden Timesharingvertrag 

und jeden Timesharingkreditvertrag anwendbar sein, wenn (a) auf den Vertrag in irgendeinem 

Maße das Recht des Vereinigten Königreichs oder eines Teil des selbigen anwendbar ist, oder 

wenn (b) sich zur Zeit des Vertragsschlusses eine oder beide Parteien im Vereinigten 

Königreich aufhalten. 

Die Timeshare Regulations 1997 ergänzten diese Regelung durch die Einfügung von subsec. 

7A und 7B in sec 1 des Timeshare Act 1992. Nach sec. 1 (7A) wird der Timeshare Act auch 

dann angewandt, wenn die maßgebliche Unterkunft (relevant accommodation) im Vereinigten 

Königreich belegen ist (subsec. 7A (a)), die maßgebliche Unterkunft in einem anderen EWR-

Staat belegen ist und die Vertragsparteien der Gerichtsbarkeit eines Gerichts im Vereinigten 

Königreich unter fallen (subsec. 7A (ab)) und wenn der Käufer zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses seinen gewöhnlichen Aufenthalt im VK hat und die maßgebliche 

Unterkunft in einem anderen EWR-Staat belegen ist (subsec. 7A (b)). Subsec. 7B erläutert 

den Begriff der maßgeblichen Unterkunft.  

Von Bedeutung für die Frage der Alternative zur Belegenheitsanknüpfung ist subsec. 7 (b), 

nach der der Aufenthalt auch nur einer Vertragspartei im Vereinigten Königreich während bei 

Vertragsschluss die Anwendbarkeit des Timeshare Act begründen soll.1119 

d) Spanien 

Im spanischen Gesetz 42/1998 sind die Regelungen zum Internationalen Privatrecht in der 

Disposición Adicional Segunda, der zweiten Zusatzbestimmung, enthalten. 

In dieser wird – an die Belegenheit anknüpfend – zunächst angeordnet, dass alle Verträge 

über die Nutzung einer oder mehrerer in Spanien belegener Immobilien während eines 

bestimmten oder bestimmbaren Zeitabschnitts des Jahres, unabhängig von Ort oder der Zeit 

des Vertragsschlusses, den Regelungen des Gesetzes 42/1998 unterliegen, Disposición 

Adicional Segunda Abs. 1. 

Ein durch das Gesetz 14/2000 eingefügter Abs. 2 S. 1 bestimmt darüber hinaus, dass für 

Verträge, die sich zwar auf im Ausland belegene Immobilien beziehen, jedoch in Spanien 

1119 Kritisch Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 311. 
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abgeschlossen wurden, die Art. 1 III, Art. 2 und Art. 8 bis 12 anwendbar sind. Es soll also der 

Vertragsschluss in Spanien ausreichen, um zumindest die spanischen Vorschriften anwenden 

zu können, die sich auf den Vertrieb von Timesharingrechten beziehen. 

e) Italien 

In Italien finden sich Aussagen zu den Rechten des Erwerbers bei Anwendbarkeit 

ausländischen Rechts in Art. 80 Codice del consumo. Nach dieser Norm müssen dem 

Erwerber, auch wenn die Parteien ein anderes Recht als das italienische als auf den Vertrag 

anwendbar bestimmt haben, jedenfalls die in diesem Kapitel des Codice del consumo 

vorgesehenen Schutzrechte gewährt werden, wenn die Immobilie, die den Gegenstand des 

Vertrags bildet, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union belegen ist. 

Es wird also ausschließlich an die Belegenheit in einem Mitgliedstaat der EU angeknüpft. 

f) Niederlande 

Gleiches gilt für die Niederlande. Wenn die vom Erwerb betroffene Immobilie im Gebiet 

eines Mitgliedstaates der EU oder eines anderen Staates, der Vertragsstaat des EWR ist, 

belegen ist, so kann dem Käufer nach Art. 7:48g Abs. 2 BW, ungeachtet des auf den Vertrag 

anwendbaren Rechts, der gemäß der Richtlinie durch das Recht dieses Staates gewährte 

Schutz nicht vorenthalten werden. 

3. Lösung 

Die vergleichende Untersuchung hat gezeigt, dass viele Mitgliedstaaten ebenso wie 

Deutschland über die durch die Richtlinie vorgesehene Belegenheitsanknüpfung hinausgingen 

und der Belegenheit weitere Anknüpfungspunkte zur Seite stellten. 

Die Palette reicht von Aufenthalt einer Partei bei Vertragschluss (Großbritannien) und den 

Vertragsschluss im Inland (Spanien), über eine im Inland entfalteten, auf Vertragsschluss 

gerichteten Geschäftstätigkeit (Österreich) bis zu einem Art. 5 II EVÜ ähnlichen Katalog von 

Anknüpfungstatbeständen (Frankreich). 

Eine völlig andere – und hier im Übrigen auch nicht abschießend zu klärende – Frage ist, ob 

ein Hinausgehen über die Vorgaben des Art. 9 auf mitgliedstaatlicher Ebene mit EVÜ und 

Gemeinschaftsrecht in Einklang steht.  
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So wird beispielsweise die Regelung des deutschen Art. 29a I EGBGB für unvereinbar mit 

dem EVÜ gehalten.1120 Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Regelung nicht durch Art. 9 

der Timesharingrichtlinie gefordert und Anwendbarkeit von Mindestharmonisierungsklauseln 

in Richtlinien auf kollisionsrechtliche Regelungen sehr fraglich ist.1121 In Österreich legt man 

wohl insbesondere aus diesem Grund Wert darauf, dass § 11 II TNG als Eingriffsnorm nach 

Art 7 II EVÜ zu verstehen ist.1122 

Aus diesem Grund und um ein einheitliches Kollisionsrecht auf dem Gebiet des 

Verbraucherschutzes herzustellen1123 empfiehlt sich eine Regelung auf europäischer Ebene, 

die neben der reinen Belegenheitsanknüpfung weitere Anknüpfungsmomente vorsieht. 

Ein Regelungsvorschlag soll unter Berücksichtigung weiterer kollisionsrechtlicher Aspekte 

unterbreitet werden.1124 

II. Kollisionsnorm mit Günstigkeitsvergleich 

1. Problem? 

a) Rechtslage 

Nach Art. 9 der Timesharingrichtlinie sollen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass „dem 

Erwerber unabhängig von dem jeweils anwendbaren Recht der durch diese Richtlinie 

gewährte Schutz nicht vorenthalten wird“. 

Im Hinblick auf diesen Wortlaut stellt sich die Frage, ob der Schutzstandard der Richtlinie 

immer zur Geltung kommen soll, oder ob der Schutzstandard nur eingreifen soll, wenn sonst 

eine Schlechterstellung des Erwerbers eintritt. Mit anderen Worten würde im letzteren Falle 

der Schutzstandard der Richtlinie nur dann eingreifen, wenn das sonst anzuwendende Recht 

für den Verbraucher nachteiliger ist. Im diesem Fall müsste ein Günstigkeitsvergleich 

durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob durch die Anwendung des sonst anwendbaren 

Rechts eine Schlechterstellung des Erwerbers eintritt oder nicht. 

1120 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 270ff. 

1121 Für eine solche Anwendung: Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 8 TzWrG, Rn 28; Mäsch, EuZW

1995, S. 8ff. (S. 14); Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 216; Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. 

(S. 1398); Kappus, EWS 1996, S. 273ff. (S. 276). Mit beachtlichen Gründen dagegen Pfeiffer, NJW 1999, S. 

3674ff. (S. 3678f. mit Fn. 80); Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 5, Art. 8, Rn 19. 

1122 Vgl. neben EB RV 574 BlgNR XX. GP, S. 34 Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 11 (S. 95).

1123 Zur Notwendigkeit eines solchen Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 5, Art. 8, Rn 19. 

1124 Siehe unten Teil 3:D.V. 
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Ob ein solcher Günstigkeitsvergleich durch Art. 9 der Timesharingrichtlinie gefordert ist, ist 

streitig. Teilweise ist man der Auffassung, dass Art. 9 der Timesharingrichtlinie sowohl durch 

eine bedingte Sonderanknüpfung unter Vornahme eines Günstigkeitsvergleichs, als auch 

durch eine unbedingte Sonderanknüpfung ohne Günstigkeitsvergleich umgesetzt werden 

kann, also ein Günstigkeitsvergleich nicht zwingend erforderlich ist.1125 Hiergegen wendet 

sich die (wohl überwiegende) Gegenmeinung, die vom Erfordernis eines 

Günstigkeitsvergleichs ausgeht.1126 

Teilweise hält man den Wortlaut des Art. 9 für „neutral“, schließlich finde auch ohne einen 

Günstigkeitsvergleich eine Sicherung gegen ein Vorenthalten des Schutzstandards statt.1127 

Hiergegen ist vorzubringen, dass sich die Formulierung des Art. 9 der Timesharingrichtlinie 

(„nicht vorenthalten“) stark an die Formulierung des Art. 5 II EVÜ („entzogen“) anlehnt,1128 

für welchen das Erfordernis eines Günstigkeitsvergleichs anerkannt ist.1129 Bereits dieser 

Wortlaut kann als Indiz dafür gewertet werden, dass ein Günstigkeitsvergleich vorzusehen 

ist.1130 Und auch Vertreter der erstgenannten Auffassung sehen mit Blick auf den Wortlaut 

teilweise ein, dass dem Erwerber der Schutzstandard der Richtlinie „nicht im eigentlichen 

Sinne entzogen“ wird, wenn das drittstaatliche Recht für ihn günstiger ist.1131 

Die erste Auffassung beruft sich zur Ablehnung eines zwingenden Günstigkeitsvergleichs 

darauf, dass es nach der Vorstellung des Richtliniengebers bei der Anwendung von 

drittstaatlichem Recht automatisch zu einer Verringerung des Erwerberschutzes komme. Dass 

die Anwendung drittstaatlichen Rechts eine Verbesserung des Erwerberschutzes zur Folge 

haben könne, habe er sich wahrscheinlich nicht vorstellt und dementsprechend auch keinen 

1125 Martinek: in Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 211; Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. (S. 13); Mäsch in: 

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 8 TzWrG, Rn 28; Mankowski, RIW 1995, S. 364ff. (S. 367); Spickhoff in: 

Bamberger/Roth, Art. 29a EGBGB, Rn 5; Paefgen, ZEuP 2003, S. 266ff. (S. 279); Wegner, Internationaler 

Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 180; Rauscher, EuZW 1996, S. 650ff. (S. 651).

1126 Jayme in: Hommelhoff/Jayme/Mangold, Europäischer Binnenmarkt, S. 35ff. (S. 46); Jayme/Kohler, IPRax 

1995, S. 343ff. (S. 346); Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 417); Staudinger, ZfRV 2000, S. 93ff. (S. 96, Fn. 

41); Staudinger, RIW 2000, S. 416ff. (S. 418); Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1299); Freitag/Leible, 

EWS 2000, S. 342ff. (S. 347); Thorn, IPRax 2002, S. 349ff. (S. 359); Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 289ff;

Magnus in: Staudinger (2002), Art. 29a EGBGB, Rn 54; Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB, Rn 11; Klauer, 

Das Europäische Kollisionsrecht der Verbraucherverträge, S. 220f. Im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 2 der 

Klauselrichtlinie von einer bloßen Aktivierung des Schutzniveaus ausgehend Generalanwalt Geelhoed, Rs C

70/03 (Kommission / Spanien), Rn 27. 

1127 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 290. 

1128 Klauer, Das Europäische Kollisionsrecht der Verbraucherverträge, S. 220; zum Parallelproblem bei Art. 6 II 

der Klauselrichtlinie Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 5, Rn 44. 

1129 Vgl. Pfeiffer in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 5, Rn 44 m.w.N. 

1130 So auch Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1299); kritisch Wagner, IPRax 2000, S. 249ff. (S. 254f.). 

1131 Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 180. 
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Günstigkeitsvergleich vorgesehen.1132 Ein Beleg für diese These kann jedoch aus den Motiven 

nicht geschöpft werden. Vielmehr dürfte den europäischen Gremien kaum entgangen sein, 

dass es auch anderenorts Bemühungen um den Verbraucherschutz bei Timesharingverträgen 

gegeben hat. So wurde im amerikanischen Bundesstaat Florida bereits 1981 mit dem Florida 

Vacation Plan and Timesharing Act ein entsprechendes Gesetz erlassen.1133 Dieses ist nicht 

nur in vielen Punkten mit dem Schutzstandard der Timesharingrichtlinie vergleichbar, 

sondern geht teilweise weit über die Anforderungen der Richtlinie hinaus.1134 Von der 

Vorstellung, der Richtliniengeber sei nicht auf die Idee gekommen, dass ein Erwerber bei 

Anwendung drittstaatlichen Rechts noch besser wegkommen könnte, sollte man im Hinblick 

darauf nicht ausgehen. 

Durchschlagendes Argument für die zweite Ansicht ist die Zielsetzung der 

Verbraucherschutzrichtlinien. Sie sollen für eine Besserstellung des Verbrauchers sorgen. 

Wenn festgestellt wird, dass durch die Unanwendbarkeit eines noch 

verbraucherfreundlicheren drittstaatlichen Schutzrechts der Zweck der Besserstellung 

konterkariert wird,1135 so ist dem zuzustimmen. Würde man den Mindeststandard der 

Richtlinie auch einem höheren Schutzniveau durch Drittstaatenrecht vorziehen, so unterläuft 

man Sinn und Zweck der Timesharingrichtlinie. Nicht ein Schutz des Verbrauchers, sondern 

die Beeinträchtigung seiner Rechte wäre die Folge. 

Von der erstgenannten Auffassung hält man dem das Interesse des Verbrauchers an der 

unbedingten Geltung des gewohnten Rechts entgegen. Es wird gefordert, der Verbraucher 

müsse mit den „von seinem gewöhnlichen Umfeld her vertrauten Normen rechnen 

können“.1136 Ein solches Interesse mag man durchaus anerkennen können. Jedoch kann es 

letztlich keinen Ausschlag dafür geben, den Verbraucher eines höheren Schutzniveaus 

zwangsweise zu berauben. So weit kann sein wohlverstandenes Interesse nach Aufenthalt im 

gewohnten rechtlichen Umfeld schwer reichen. 

Im Übrigen spricht für ein solches Verständnis des Art. 9 der Timesharingrichtlinie auch die 

bessere Einfügung in das bestehende Internationale Privatrecht.1137 Es bestünde bei der 

1132 Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von Timesharingverträgen, S. 180. 

1133 Vgl. Hallwachs/Hallwachs/Lane, NJW 1996, S. 3243ff. (S 3244). 

1134 Vgl. dazu Hallwachs/Hallwachs/Lane, NJW, 1996, S. 3243ff. (S. 3248). 

1135 Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 417); Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 290. 

1136 Paefgen, ZEuP 2003, S. 266ff. (S. 280). 

1137 So auch Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 290f.; Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 418); der Sache nach 

ebenso Sonnenberger, Festschrift für Fikentscher, S. 283ff. (S. 295) in Bezug auf das Parallelproblem bei Art. 6 
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Ermittlung des anzuwendenden Rechts ein begrüßenswerter Gleichlauf zwischen Art. 9 der 

Richtlinie und Art. 5 II EVÜ (der als Art. 29 I EGBGB ins deutsche Recht transformiert 

wurde). 

b) Bewertung 

Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Art. 9 der Timesharingrichtlinie einen 

Günstigkeitsvergleich vorsieht. Mitgliedstaatliche Umsetzungsnormen, die dies nicht 

berücksichtigen, sind defizitär. Eine Schutzlücke in der Richtlinie besteht jedenfalls hier 

nicht. 

2. Lösung 

Mangels Schutzlücke in der Richtlinie besteht im Hinblick auf den Günstigkeitsvergleich kein 

Handlungsbedarf auf europäischer Ebene. Allenfalls eine Umformulierung zur Klarstellung 

kann erwogen werden. 

Der Frage, ob die deutsche Richtlinienumsetzung in diesem Punkt hinter den Anforderungen 

der Timesharingrichtlinie zurückbleibt, soll im Rahmen der Umsetzungsdefizite beantwortet 

werden.1142 

III. Berufung des Rechts des engsten Zusammenhangs nach Art. 29a III EGBGB 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Art. 9 der Timesharingrichtlinie legt fest, dass der durch die Richtlinie gewährte Schutz nicht 

vorenthalten werden darf. Es soll also der Standard der Richtlinie gesichert werden. Darüber, 

wie dies zu geschehen hat, werden hingegen keine ausdrücklichen Aussagen gemacht1143. 

Nach Art. 29a I EGBGB werden, wenn der Vertrag einen engen Zusammenhang mit dem 

Gebiet eines EG/EWG-Staats aufweist, die im Gebiet dieses Staates geltenden Bestimmungen 

zur Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinien angewendet. Bei engem Zusammenhang mit 

II der Klauselrichtlinie (Richtlinie 93/12/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in

Verbraucherverträgen). 

1142 Siehe unten Teil 3:F.IV. 

1143 Zur Frage, ob sich dennoch ein Verbot einseitiger Anknüpfung an die lex fori aus Art. 9 ableiten lässt 

Magnus in: Staudinger (2002), Art. 29a EGBGB, Rn 58; Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB, Rn 102.
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einem der Mitgliedstaaten setzt sich trotz der Rechtswahl also dessen umgesetztes 

Verbraucherschutzrecht durch. 

Dagegen sind nach Art. 29a III EGBGB für den Fall, dass das Wohngebäude im 

Hoheitsgebiet eines EG/EWG-Staates liegt der Vertrag aber nicht dem Recht eines EG/EWG-

Staates unterliegt, zwingend die Vorschriften des deutschen BGB über Teilzeit-Wohnrechte 

anzuwenden. Obwohl also durch die Belegenheit in einem Mitgliedstaat ein Bezug zu diesem 

Staat besteht, sollen nicht dessen Umsetzungsnormen, sondern immer nur die deutsche 

Richtlinienumsetzung angewendet werden. 

b) Problemstellung 

Diese von Art. 29a I EGBGB abweichende Rechtsfolge wird vielfach kritisiert.1144 Die 

einseitige Berufung der deutschen Umsetzung, nach Art. 29a III EGBGB findet ihr Vorbild 

im aufgehobenen Art. 8 TzWrG a.F. Bereits unter Geltung dieser Norm kam es zur 

Anwendung der deutschen Richtlinienumsetzung, wenn nur Bezug zu einem der 

Mitgliedstaaten gegeben war.1145 Diese Berufung der lex fori lasse unberücksichtigt, dass das 

deutsche Recht dem Sachverhalt nicht zwingend am nächsten steht und auf diese Weise 

Timesharingverträge, die - vom Forum abgesehen - überhaupt keinen Bezug zu Deutschland 

haben, am Maßstab der deutschen Umsetzungsnormen zu messen sind.1146 Als plastisches 

Beispiel hierfür wird ein Streit über einen Timesharingvertrag an einem portugiesischen 

Objekt zwischen einem finnischen Verbraucher und einem englischen Unternehmer 

genannt.1147 

Es wird auch bedauert, dass durch eine solche Regelung das Ziel des modernen IPR, nämlich 

die Abkoppelung des anwendbaren Rechts vom Forum, verfehlt werde.1148 Daneben wird 

teilweise die Richtlinienkonformität einer solchen Umsetzung bezweifelt.1149 Letztlich, so 

wird gesagt, stelle die Regelung für sachenrechtliches Timesharing eine Missachtung des 

1144 Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S.1300); Freitag/Leible, EWS 2000, S. 342ff. (S. 349); Wegner, VuR 

2000, S. 227ff. (S. 228f.); Martiny, ZEuP 2001, S. 308ff. (S. 323); Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB, Rn 102; 

Magnus in: Staudinger (2002), Art. 29a EGBGB, Rn 58; Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 416f.);

Kropholler, IPR, § 52 V.6. (S. 478f.); Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 330; verteidigend Wagner, 

IPRax 2000, S. 249ff. (S. 253f.).

1145 Zur Kritik an § 8 TzWrG a.F. vgl. Wegner, Internationaler Verbraucherschutz beim Abschluß von

Timesharingverträgen, S. 212f.;  

1146 Wegner, VuR 2000, S. 227ff. (S. 229); Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 417); Freitag/Leible, EWS 

2000, S. 342ff. (S. 349). 

1147 Beispiel nach Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 206) noch zu § 8 TzWrG a.F. 

1148 Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1300). 

1149 Magnus in: Staudinger (2002), Art. 29a EGBGB, Rn 58; Martiny in: MüKo, Art. 29a EGBGB, Rn 102. 
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durch Art. 43 I EGBGB verankerten lex rei sitae-Grundsatzes und eine Aushebelung der 

Sitzanknüpfung bei gesellschaftsrechtlichem Timesharing dar und widerspreche bei 

schuldrechtlichen Verträgen den Grundgedanken des EVÜ.1150 

c) Bewertung 

Die zusammenhangslose Berufung der lex fori kann nur dann als verbraucherrechtliches 

Problem behandelt werden, wenn sich potentiell Nachteile für den Verbraucher aus der 

einseitigen Anwendung deutschen Sachrechts ergeben. 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Schutz der §§ 481ff. BGB keinesfalls 

immer ein Segen sein muss. Zur Rechtfertigung der Berufung der lex fori wird angeführt, dass 

letztlich angeglichenes deutsches Recht angewendet wird, sodass, wegen des einheitlichen 

Schutzniveaus, die Frage, welches Recht zur Anwendung gelangt, „erheblich relativiert“ 

werde.1151 Es muss hierbei jedoch beachtet werden, dass die Harmonisierung hier eine 

Mindestharmonisierung darstellt, die die Rechtsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 

nicht zu einer vernachlässigbaren Größe werden lassen.1152 Gerade im Hinblick darauf, dass 

Deutschland eine eher minimalistische Umsetzung favorisiert hat, liegt der Gedanke nahe, 

dass durch eine Berufung der lex rei sitae ein Verbraucher besser gestellt sein könnte und auf 

die „Wohltat“1153 des deutschen Rechts durchaus verzichten könnte.1154 

Auch ist zu bedenken, dass ein ausländischer Verbraucher durch die Anwendung der lex fori 

mit einem ihm unbekannten Recht konfrontiert wird. Begreift man kollisionsrechtlichen 

Verbraucherschutz auch als Schutz des Verbrauchers vor der Geltung eines ihm unbekannten 

Rechts, so wird deutlich, dass die grundlose Berufung der lex fori für den Verbraucher 

nachteilig ist.1155 Mit der Geltung des für ihn fremden Rechts sind regelmäßig hohe 

Informationskosten verbunden.1156 Diese „Zumutung“ für den Verbraucher bedarf eines 

nachvollziehbaren Grundes, wie er bei einem engen Zusammenhang mit einer ausländischen 

Rechtsordnung gegeben ist. 

1150 Freitag/Leible, EWS 2000, S. 342ff. (S. 349). 

1151 Wagner, IPRax 2000, S. 249ff. (S. 254).

1152 Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1300); Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 417); vgl. auch BT-Drs. 

14/2920, S. 16. 

1153 Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 8 TzWrG, Rn 47 (noch zu § 8 TzWrG a.F.). 

1154 So zu § 8 TzWrG a.F. Mäsch in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 8 TzWrG, Rn 47; ebenso zum Schutzgefälle

Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1300); Staudinger, IPRax 1999, S. 414ff. (S. 417). 

1155 So auch Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1300); vgl. v. Wilmowsky, ZEuP 1995, S. 735ff. (S. 739). 

1156 Mäsch, DNotZ 1997, S. 180ff. (S. 207); Freitag/Leible, ZIP 1999, S. 1296ff. (S. 1300); v. Wilmowsky, ZEuP 

1995, S. 735ff. (S. 739). 
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So mag der finnische Verbraucher beispielsweise die Anwendung einer portugiesischen lex 

rei sitae zu akzeptieren haben, sollte in vertretbarer Weise auf das Belegenheitsrecht abgestellt 

werden. Verweist man ihn dagegen „blindlings“1157 nur auf deutsche Schutzvorschriften, so 

fehlt es an einer Rechtfertigung. 

Die zwingende Berufung der lex fori ist ein Verbraucherproblem. In diesem Zusammenhang 

ist es übrigens als segensreich anzusehen, dass sich wenigstens die Forderung des 

Bundesrates nach einer noch umfangreicheren Berücksichtigung der lex fori1158 im Ergebnis 

nicht durchgesetzt hat1159.1160 Der aus Praktikabilitätsgründen geforderten Ausdehnung des 

lex-fori-Prinzips von Art. 29a III EGBGB auf Art. 29a I EGBGB1161 trat die Bundesregierung 

zu Recht entgegen. Sie erkannte, dass die Anwendung eines Rechts, zu dem kein vertraglicher 

Bezug besteht, zu ungerechten, unvorhersehbaren und für den Verbraucher potentiell 

nachteiligen Ergebnissen führt und eine Angleichung der Absätze 1 und 3 des Art. 29a 

EGBGB nur dergestalt erfolgen könne, dass die Rechtsfolge des Absatzes 3 der Rechtsfolge 

des Absatzes 1 angepasst wird, jedoch keinesfalls umgekehrt.1162 

Schiere Praktikabilitätserwägungen können auch aus dogmatischen Gründen nicht 

durchgreifen. Es soll dabei keineswegs in Abrede gestellt werden, dass man die Praktikabilität 

eine Kollisionsnorm nicht völlig außer Acht lassen darf, soll sich diese in der Praxis 

bewähren. Jedoch schießen die in diesem Zusammenhang angeführten1163 Äußerungen Dritter 

deutlich zu weit. Wird gefordert, dass das internationale Wirtschaftsrecht „nicht zum 

intellektuellen Glasperlenspiel besonders versierter Kollisionsrechtler ausarten“ dürfe1164 und 

wird hierbei die Parole „Einfach, einfach und noch einfacher!“ ausgegeben1165, so ist dem 

entgegenzuhalten, dass das Interesse an schneller, billiger und sicherer Entscheidung nur in 

besonderen Bereichen, wie Eilfällen, den Ausschlag für die Anwendung der lex fori geben 

kann.1166 Das Heimwärtsstreben ist im Hinblick auf einen dadurch heraufbeschworenen 

Traditionsbruch im IPR und im Hinblick auf die Einschränkung des Ideals der internationalen 

1157 So prägnant Wegner, VuR 2000, S. 227ff. (S. 228f.).

1158 BT-Drucks. 14/2920, S. 7.

1159 BT-Drs. 14/2920, S. 16. 

1160 So auch Freitag/Leible, EWS 2000, S. 342ff. (S. 349). 

1161 BT-Drucks. 14/2920, S. 7.

1162 BT-Drs. 14/2920, S. 16. 

1163 Vgl. Wagner, IPRax 2000, S. 249ff. (S. 254). 

1164 Sandrock, BB 1999, S. 1337ff. (S. 1341f.); ähnlich Sandrock, ZVglRWiss 98 (1999), S. 227ff. (S. 259).

1165 Sandrock, ZVglRWiss 98 (1999), S. 227ff. (S. 259). 

1166 So auch Kropholler, IPR, § 7 II 3. b) (S. 47); Schurig in: Kegel/Schurig, IPR, § 2 II d) (S. 143f.). 
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Entscheidungsgleichheit mit erheblichen Nachteilen verbunden.1167 Die einfachste Lösung ist 

nicht zwingend die beste. Und strebt man danach, „das Recht anzuwenden, das allgemein […] 

am besten angewandt wird“1168, so kann der statische Verweis auf das deutsche Recht, mag er 

auch praktikabel sein, weder aus verbraucherrechtlicher noch aus dogmatischer Sicht 

überzeugen. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Nach § 11 I S. 1 des österreichischen TNG, der nur anwendbar ist, wenn zumindest eines der 

Nutzungsobjekte in einem Mitgliedstaat des EWR-Abkommens belegen ist, wird auf das 

Recht des Staates verwiesen, in dem der Erwerber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn 

der Vertrag im Zusammenhang mit einer in diesem Staat entfalteten, auf Schließung solcher 

Verträge gerichteten Tätigkeit des Veräußerers, des Dritten oder der von diesen hierfür 

verwendeten Personen zustande gekommen ist. Führt dies nicht zum Verweis auf das Recht 

eines EWR-Staates, so ist das Recht des EWR-Staats anzuwenden, in dem die Immobilie 

belegen ist, S. 1 2. HS. Diese Regelungen des S. 1 gelten jedoch nach § 11 I S. 2 TNG nur, 

wenn nicht ohnehin durch Rechtswahl oder aufgrund sonstiger Regeln des Internationalen 

Privatrechts das Recht eines EWR-Staats Anwendung findet. 

Im bereits erläuterten § 11 II TNG werden bestimmte Normen des österreichischen 

Umsetzungsrechts für zwingend anwendbar erklärt, wenn die Vertragsanbahnung in 

Österreich erfolgte. 

Im Ergebnis entsteht daraus folgendes Bild: Ist durch Rechtswahl oder aus anderen Gründen 

das Recht eines EWR-Staats anzuwenden, so bleibt es dabei. Anderenfalls wird bei 

Belegenheit in einem EWR-Staat und Anbahnung im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Erwerbers das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts berufen. Erst wenn dies nicht 

zur Anwendung des Rechts eines EWR-Staats führt, ist die lex rei sitae berufen.  

Nur der eingriffsnormartige Abs. 2 sieht bei Anbahnung in Österreich die zwingende 

Anwendung gewisser österreichischer Umsetzungsnormen vor. 

1167 So auch Kropholler, IPR, § 7 II 3. b) (S. 47). 
1168 So Schurig in: Kegel/Schurig, IPR, § 2 I (S. 134). 
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b) Frankreich 

In Frankreich verweist der bei Belegenheit in der EG anwendbare Art. L 121-74 Code 

consom. auf das Umsetzungsrecht des Belegenheitsstaates. Wurde im Belegenheitsstaat die 

Richtlinie nicht oder nicht richtig umgesetzt, so werden ersatzweise die französischen 

Umsetzungsnormen berufen.1169 

Nach Art. L 121-75 Code consom., der den Fall der Belegenheit außerhalb der EG regelt, 

kann dem Erwerber, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der EG hat, 

der Schutz, der ihm durch die zur Umsetzung der Timesharingrichtlinie erlassenen 

zwingenden Vorschriften dieses Staates gewährt wird, nicht entzogen werden, wenn einer der 

drei aufgeführten Anbahnungstatbestände vorliegt. 

Bei Belegenheit innerhalb der Gemeinschaft wird also im Hinblick auf die 

Umsetzungsbestimmungen primär auf die lex rei sitae verwiesen und nur hilfsweise auf die 

lex fori. Bei Belegenheit außerhalb der Gemeinschaft wird bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des Art. L 121-75 Code consom. auf das Umsetzungsrecht des Staats 

verwiesen, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

c) Großbritannien 

Durch sec. 1 (7) und (7A) Timeshare Act 1992 wird ausschließlich auf den Timeshare Act 

selbst verwiesen. Die Berufung der lex rei sitae oder des Rechts des Staats des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Verbrauchers sind den Regelungen gänzlich unbekannt. 

d) Spanien 

In Spanien wird angeordnet, dass alle Verträge über die Nutzung einer oder mehrerer in 

Spanien belegener Immobilien während eines bestimmten oder bestimmbaren Zeitabschnitts 

des Jahres, unabhängig von Ort oder der Zeit des Vertragsschlusses, den Bestimmungen des 

Gesetzes 42/1998 unterliegen, Dispositión Adicional Segunda Abs. 1. 

Für Verträge, die sich zwar auf im Ausland belegene Immobilien beziehen, jedoch in Spanien 

abgeschlossen wurden, sollen nach Abs. 2 S. 1 der Vorschrift die Art. 1 III, Art. 2 und Art. 8 

bis 12 anwendbar sind. 

1169 So auch Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 312f. 
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Es wird also nach der maßgeblichen Bestimmung im spanischem Umsetzungsrecht immer die 

lex fori berufen.1170 

e) Italien 

Nach der Regelung des Art. 80 Codice del consumo müssen dem Erwerber, auch wenn die 

Parteien ein anderes Recht als das italienische als auf den Vertrag anwendbar bestimmt haben, 

jedenfalls die in diesem Kapitel des Codice del consumo vorgesehenen Schutzrechte gewährt 

werden, wenn die Immobilie, die den Gegenstand des Vertrags bildet, im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union belegen ist. 

Es wird also auch in Italien ausschließlich das eigene Umsetzungsrecht berufen. 

f) Niederlande 

Nach Art. 7:48g Abs. 2 BW darf dem Käufer, wenn die vom Erwerb betroffene Immobilie im 

Gebiet eines Mitgliedstaates der EU oder eines anderen Staates, der Vertragsstaat des EWR 

ist, belegen ist, ungeachtet des auf den Vertrag anwendbaren Rechts, der gemäß der Richtlinie 

durch das Recht dieses Staates gewährte Schutz nicht vorenthalten werden. 

Die niederländische Regelung kommt also bedingt1171 zur Anwendung der jeweiligen lex rei 

sitae. 

3. Lösung 

Die alleinige Anknüpfung an die lex fori nach Art. 29a III EGBGB kann im Ergebnis nicht 

überzeugen. Ein Vorschlag zur Beseitigung dieses Zustandes soll unter Berücksichtigung 

weiterer Punkte erfolgen.1172 

IV. Zulässigkeit der Wahl eines schwächeren Schutzniveaus 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Art. 29a I EGBGB kann nur greifen, wenn das Recht eines Staates gewählt wird, der nicht der 

Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Auch Art. 29a III 

EGBGB verlangt für sein Eingreifen, dass der Vertrag nicht dem Recht eines EU

1170 Vgl zur Kritik an der Regelung den spanischen Länderbericht, S. 33. 

1171 Hierzu unten Teil 3:F.IV.2.f). 

1172 Siehe unten Teil 3:D.V. 
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Mitgliedstaats oder eines Vertragsstaates des EWR unterliegt. Dies bedeutet, dass keine 

Sonderanknüpfung nach Art. 29a EGBGB in Frage kommen kann, solange das Recht eines 

EU- oder EWR-Staats auf den Vertrag Anwendung findet. 

b) Problemstellung 

Zu beachten ist jedoch, dass auch eine Rechtswahl innerhalb der EU oder des EWR letztlich 

für den Verbraucher nachteilig sein kann. Die Timesharingrichtlinie wurde nicht in jedem 

Mitgliedstaat der EU und des EWR gleich umgesetzt. Gewährt die Timesharingrichtlinie 

durch ihren Art. 11 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, im Verbraucherschutzstandard nach 

oben abzuweichen, so ist in dieser bloßen Mindestharmonisierung die Entstehung großer 

Unterschiede beim Schutzniveau bereits angelegt. Und, wie die vorliegende Untersuchung 

zeigt, ist in der Tat ein breites Spektrum an Umsetzungskonzepten entstanden.  

Weicht nun ein Anbieter einem objektiv anzuwendenden höheren Schutzniveau dadurch aus, 

dass er gegenüber dem Verbraucher eine Rechtswahl zugunsten des Rechts eines 

Mitgliedstaats mit minimaler Richtlinienumsetzung durchsetzt, so steht dem Art. 29a EGBGB 

nicht entgegen. Diese Lage wird im Schrifttum als misslich angesehen.1173 

c) Bewertung 

Zunächst ist festzustellen, dass Art. 29a EGBGB insoweit vollkommen mit der 

Timesharingrichtlinie konform ist. Nach deren Art. 9 soll lediglich dafür Sorge getragen 

werden, dass der „durch diese Richtlinie gewährte Schutz“ dem Verbraucher nicht 

vorenthalten wird. 

Bedenkt man, dass nur eine Mindestharmonisierung angestrebt war, so kann man zum Schluss 

kommen, dass nach der ratio der Richtlinie eine taktische Rechtwahl des Anbieters innerhalb 

der Gemeinschaft unbedenklich sei. Andererseits könnte gerade die Zulassung eines höheren 

Schutzniveaus dafür sprechen, dass ein solches durchaus gewünscht ist.1174 

Jedenfalls aus verbraucherpolitischer Sicht ist die Möglichkeit einer solchen 

verbrauchernachteiligen Rechtswahl innerhalb der Gemeinschaft zu kritisieren. Sie führt dazu, 

dass rein nationale Besserstellungen des Verbrauchers problemlos unterlaufen werden 

können. 

1173 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 206. 

1174 In diesem Sinne Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 206.
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2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Nach § 11 I S. 2 des österreichischen TNG greift die zweistufige „Anknüpfungsleiter“1175 des 

S. 1 dann nicht ein, wenn durch das IPR oder durch eine Rechtswahl ohnehin das Recht eines 

Mitgliedstaats des EWR für anwendbar erklärt wird1176. 

Taktische Rechtswahlen durch den Unternehmer innerhalb der Rechtsordnungen der 

Gemeinschaft sind also nach den Regelungen des TNG möglich.  

Einzig die Eingriffsnorm des § 11 II TNG gewährt bei Anbahnung in Österreich jedenfalls 

zwingend bestimmte Schutzrechte des TNG, die teilweise über die Richtlinie hinausgehen. So 

ist nach diesem Abs. 2 neben der Auflösung von Kreditverträgen im Falle des Rücktritts vom 

Timesharingvertrag (§ 8 TNG) auch die Möglichkeit des Rücktritts von anderen konnexen 

Verträgen (§ 9 TNG) zwingend vorgesehen. 

b) Frankreich 

Auch in Frankreich greift die Regelung des Art. L 121-74 Code consom., die bei Belegenheit 

im EG-Raum greift, nur dann ein, wenn das auf den Vertrag anwendbare Recht keine 

Regelungen enthält, die den Regelungen der Timesharingrichtlinie entsprechen. 

Sobald das anzuwendende Recht dem Mindeststandard der Richtlinie entspricht, greift die 

Regelung nicht ein. 

Nach Art. L 121-75 Code consom., der für Fälle der Belegenheit außerhalb der Europäischen 

Gemeinschaft vorgesehen ist, kann einem Verbraucher, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

in einem Mitgliedstaat der EG hat, nicht dem Schutz der Vorschriften beraubt werden, die zur 

Anwendung der Timesharingrichtlinie in diesem Staat erlassen wurden, wenn einer der 

aufgeführten Tatbestände vorliegt. 

Zumindest in dem Fall der Belegenheit außerhalb der Gemeinschaft wird dem Verbraucher 

bei Vorliegen bestimmter Umstände der Schutzstandard seiner Heimatrechtsordnung gewährt, 

ohne das dem durch die Wahl des Rechts eines Mitgliedstaats mit schwächerem Schutzniveau 

ausgewichen werden kann. 

1175 Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 2 (S. 90). 

1176 Vgl. dazu auch Adensamer in: Stabentheiner, § 11 TNG, Anm. 3 (S. 91).
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c) Großbritannien 

Anders ist in dieser Hinsicht die Regelung in Großbritannien. Ist auf den Vertrag das Recht 

des Vereinigten Königreichs oder eines Teils des selbigen anzuwenden (sec. 1 (7) (a)), oder 

hält sich eine oder beide der Parteien während des Vertragsschlusses im Vereinigten 

Königreich auf (sec. 1 (7) (b)), oder befindet sich die maßgebliche Unterkunft in selbigem 

(sec. 1 (7A) (a)), oder befindet sich die maßgebliche Unterkunft im Gebiet eines anderen 

EWR-Staats und unterliegen die Vertragsparteien bezüglich des Vertrages der Gerichtsbarkeit 

eines Gerichts im Vereinigten Königreich (sec. 1 (7A) (ab)), oder hat der Angebotsempfänger 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten 

Königreich und liegt die maßgebliche Unterkunft in einem anderen EWR-Staat (sec. 1 (7A) 

(a)), so ist der Timeshare Act 1992 anzuwenden. 

Eine Bestimmung, die besagt, dass bei Vorliegen eines dieser Tatbestände eine Rechtswahl 

zugunsten eines anderen Mitgliedstaats akzeptiert wird, lässt sich nicht finden. 

d) Spanien 

Nach der spanischen Regelung unterliegen Timesharingverträge, bei denen mindestens eines 

der Objekte in Spanien belegen ist, den Vorschriften des Gesetzes 42/1998, vgl. Abs. 1 der 

Disposición Adicional Segunda. 

Bei Timesharingverträgen über Immobilien im Ausland sind die Art. 1 III, 2 und 8 bis 12 des 

Gesetzes anzuwenden, vgl. Abs. 2 S. 1 der Disposición Adicional Segunda. 

Diese Regelungen greifen unabhängig davon ein, ob im Übrigen auf den Vertrag das Recht 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft anzuwenden ist. 

e) Italien 

Ähnlich steht es in Italien. Nach Art. 80 Codice del consumo müssen dem Erwerber, auch 

wenn die Parteien ein anderes Recht als das italienische als auf den Vertrag anwendbar 

bestimmt haben, jedenfalls die in diesem Kapitel des Codice del consumo vorgesehenen 

Schutzrechte gewährt werden, wenn die Immobilie, die den Gegenstand des Vertrags bildet, 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union belegen ist. 
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Davon, dass dies nicht gilt, wenn das Recht eines anderen Mitgliedstaates anzuwenden ist, ist 

in der Regelung nichts zu finden. 

f) Niederlande 

Nach der niederländischen Regelung des Art. 7:48g II BW kann dem Käufer, wenn die 

Immobilie im Hoheitsgebiet eines EU- oder EWR-Staats belegen ist, ungeachtet des auf den 

Vertrag anwendbaren Rechts, der ihm gemäß der Richtlinie durch das Recht dieses Staates 

gewährte Schutz nicht vorenthalten werden. 

Nach dieser Regelung bleibt unklar, ob nur der Mindeststandard der Richtlinie nicht 

vorenthalten werden darf, oder ob dem Käufer das gesamte Schutzniveau, das zur Umsetzung 

der Richtlinie etabliert wurde, erhalten werden muss. 

3. Lösung 

Ein Vorschlag, wie die zu missbilligende Möglichkeit einer gemeinschaftsinternen 

Rechtswahl zum Nachteil des Verbrauchers beseitigt werden kann, soll sogleich gemacht 

werden. 

V. Neue einheitliche Kollisionsnorm 

1. Notwendigkeit einer neuen einheitlichen Kollisionsnorm 

Die Analyse der nationalen Vorschriften zur Umsetzung des Art. 9 der Timesharingrichtlinie 

hat erneut aufgezeigt, was bereits an anderer Stelle festgestellt wurde: Richtlinienvorschriften 

auf dem Gebiet des Internationalen Privatrechts haben ein weites Spektrum 

unterschiedlichster Umsetzungsnormen zur Folge.1177 Gerade dies kann jedoch zur 

Entstehung sog. hinkender Rechtsverhältnisse beitragen, die zur Erreichung eines 

funktionierenden Binnenmarktes zwingend zu vermeiden sind.1178 Ein einheitliches, 

unmittelbar anwendbares europäisches Rechtsinstrument ist die beste Möglichkeit, Ziele des 

Verbraucherschutzes mit der Förderung des europäischen Binnenmarktes zu verbinden. Aus 

diesem Grunde ist der Auffassung der Europäischen Kommission, dass für ein künftiges 

Rom I-Instrument die Form der Verordnung vorzugswürdig ist,1179 beizupflichten. 

1177 Vgl. Pfeiffer in: Leible, Das Grünbuch zum Internationalen Vertragsrecht, S. 25ff. (S. 27); Pfeiffer, 
Stellungnahme zu einigen Aspekten des Grünbuchs über die Umwandlung des Übereinkommens von Rom, S. 3. 
1178 Pfeiffer in: Leible, Das Grünbuch zum Internationalen Vertragsrecht, S. 25ff. (S. 31f.); Pfeiffer, 
Stellungnahme zu einigen Aspekten des Grünbuchs über die Umwandlung des Übereinkommens von Rom, S. 2f. 
1179 Siehe das Grünbuch über die Umwandlung des Übereinkommens von Rom aus dem Jahr 1980 über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht in ein Gemeinschaftsinstrument sowie über seine 
Aktualisierung, KOM (2002) 654 final, S. 19. 
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In diese zu schaffende Verordnung kann, wie bisher im EVÜ, eine Vorschrift über 

Verbraucherverträge aufgenommen werden. In dieser können auch besondere Regelungen zu 

Timesharingverträgen und den verbunden Kreditverträgen aufgenommen werden.1180 

Diese Regelungen müssten die genannten problematischen Punkte berücksichtigen: Es müsste 

also eine Regelung für außerhalb der Gemeinschaft belegene Objekte bei ausreichenden 

Binnenmarktbezug integriert werden, eine Einschränkung taktischer Rechtswahlen innerhalb 

der Gemeinschaft realisiert und die Berufung eines sachnahen Rechts sichergestellt werden, 

wobei an der Geltung eines Günstigkeitsprinzips festgehalten werden soll. 

2. Vorschlag der Kommission für eine Rom I-VO 

a) Vorschlag 

Am 15. Dezember 2005 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine neue 

Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I

VO)1181. Obwohl das erklärte Ziel hauptsächlich eine Überführung des bestehenden 

Übereinkommens in eine Verordnung sein sollte und lediglich bestimmte Vorschriften einer 

Aktualisierung und klareren Formulierung zugeführt werden sollten,1182 sah man sich 

hinsichtlich des Art. 5 zu tiefgreifenden Änderungen genötigt. Der vorgeschlagene Wortlaut 

der deutschen Fassung lautet: 

Artikel 5 – Verbraucherverträge 

1. Für Verbraucherverträge im Sinne und nach Maßgabe von Absatz 2 gilt das Recht des 

Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Absatz 1 gilt für Verträge, die eine natürliche Person, der Verbraucher, der seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat hat, mit einer anderen Person, dem 

Unternehmer, der in Ausübung seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt, zu 

einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 

Verbrauchers zugerechnet werden kann. 

1180 So auch Pfeiffer in: Leible, Das Grünbuch zum Internationalen Vertragsrecht, S. 25ff. (S. 32).

1181 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), vom 15.12.2005, KOM (2005), 650 final. 

1182 So der Vorschlag, a.a.O., S. 3. 
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Er gilt unter der Voraussetzung, dass der Vertrag mit einem Unternehmer geschlossen 

wurde, der in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend einem 

Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, 

ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt, es sei denn, der gewöhnliche 

Aufenthalt des Verbrauchers war dem Unternehmer nicht bekannt und diese Unkenntnis war 

nicht seiner Fahrlässigkeit zuzurechnen. 

3. Absatz 1 gilt nicht für die nachstehenden Verträge: 

(a) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, wenn die dem Verbraucher 

geschuldeten Dienstleistungen ausschließlich in einem anderen als dem Staat erbracht 

werden müssen, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

(b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von Pauschalreiseverträgen im Sinne der Richtlinie 

90/314/EWG vom 13. Juni 1990; 

(c) Verträge, die ein dingliches Recht an einem Grundstück oder ein Recht zur Nutzung eines 

Grundstücks zum Gegenstand haben, mit Ausnahme der Verträge über Teilzeitnutzungsrechte 

an Immobilien im Sinne der Richtlinie 94/47/EG vom 26. Oktober 1994. 

b) Kritik am Kommissionsvorschlag 

aa) Positive Neuerungen 

Zunächst ist festzustellen, dass die Norm einige positive Neuerungen enthält. 

So ist nach dem Verordnungsvorschlag keine für den Verbraucher nachteilige Wahl des 

Rechts eines anderen Mitgliedstaats mehr möglich. Dadurch, dass bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des Abs. 2 nach Abs. 1 immer das Recht des Staats des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Verbrauchers anzuwenden ist, sind solche taktischen Rechtswahlen innerhalb 

der Rechtsordnungen der Gemeinschaft ausgeschlossen. Dies verhindert zumindest eine 

Verschlechterung des Verbrauchers durch Rechtswahl, lässt andererseits jedoch auch keine 

Verbesserungen zu.1183 

1183 Dazu unten bb). 
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Löblich ist auch die Modernisierung des Anbahnungstatbestandes. Die drei Varianten des 

Art. 5 II EVÜ wurden durch das Erfordernis der Ausrichtung der beruflichen oder 

gewerblichen Tätigkeit auf den Verbraucherstaat ersetzt. Da daneben auch die unsägliche 

Einschränkung auf Verträge über die Lieferung beweglicher Sachen und die Erbringung von 

Dienstleistungen gestrichen wurde, besteht nunmehr auch wieder ein weitgehender Gleichlauf 

mit Art. 15 I Brüssel I-VO (EuGVVO). 

bb) Negative Aspekte 

Allerdings müssen auch einige Punkte des Vorschlags negativ bewertet werden. 

So ist die alleinige Anknüpfung an die Anbahnung im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts 

nicht unproblematisch. Es handelt sich dabei zweifellos um ein geeignetes Kriterium1184. Es 

sollte jedoch auch die Belegenheit innerhalb der Gemeinschaft nicht völlig unberücksichtigt 

bleiben. Werden beispielsweise Urlauber spontan am ausländischen Urlaubsort angesprochen 

und zum Abschluss eines Timesharingvertrags veranlasst, so ist darin schwerlich eine 

Ausrichtung der Tätigkeit des Unternehmers auf den Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Erwerbers zu sehen.1185 Liegt keine Anbahnung im Verbraucherstaat vor, ist das 

Timesharingobjekt jedoch innerhalb der Gemeinschaft belegen, so muss auch dieser Umstand 

Berücksichtigung finden. 

Unklar ist im Übrigen auch, inwieweit Timesharingverträge von der Regelung überhaupt 

erfasst werden. Zwar sieht der Anwendungsbereich des Art. 5 des Entwurfs der Rom I-VO im 

Gegensatz zu Art. 5 I des EVÜ keine Begrenzung auf Verträge über die Lieferung 

beweglicher Sache oder die Erbringung von Dienstleistungen vor, jedoch werden nach Abs. 3 

der Regelung einige Verträge wieder ausgenommen.1186 Von Bedeutung sind hier lit. a) und 

lit. b) des Abs. 3.  

Nach lit. a) soll Abs. 1 nicht für Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen gelten, 

wenn die dem Verbraucher geschuldete Leistung ausschließlich in einem anderen Staat als 

1184 Vgl. die Ausführungen oben Teil 2:D.I.1. 

1185 Vgl. Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 335, die zum Parallelproblem bei Art. 15 I c) EuGVVO ausführt, dass

zumindest bei gezieltem Ansprechen in der Muttersprache des Verbrauchers eine Analogie zu erwägen sei. 

1186 Vgl. dazu die Erläuterung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), vom 15.12.2005, KOM (2005), 650 

final, S. 7. 
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dem Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers erbracht werden müssen. 

Problematisch ist hieran, dass verschiedene Timesharingverträge vom EuGH in der 

Vergangenheit als Dienstverträge eingeordnet wurden. So führte in der Rechtssache Travel 

Vac1187 die Annahme, dass auf einen Vertrag, „der nicht nur Teilzeitnutzungsrecht an einem 

Wohngebäude, sondern auch die Erbringung gesonderter Dienstleistungen zum Gegenstand 

hat, deren Wert den der Teilzeitnutzungsrechte übersteigt“, zur Anwendbarkeit der Richtlinie 

85/577/EWG.1188 Man ging also davon aus, dass es sich um einen Dienstleistungsvertrag 

handelt. Bemerkenswert ist, dass sich diese besonderen Dienstleistungen als 

Anlageninstandhaltung und Verwaltung, Zugang zu gemeinsamen Dienstleistungen der 

Timesharinganlage und als Zugang zu RCI darstellten1189, und sich damit im Rahmen des für 

Timesharing Üblichen hielten. Und auch im kürzlich ergangenen Urteil in der Rechtssache 

Klein / Rhodos Management1190 lehnt der EuGH bei einem Timesharingvertrag im 

Clubsystem unter Anschluss an einen Tauschpool1191 die Einordnung als Mietvertrag nach 

Art. 16 Nr. 1 EuGVÜ (Art. 22 Nr.1 EuGVVO) ab und rückt damit auch diese typische 

Vertragsgestaltung in die Nähe des Dienstleistungsvertrags.1192 

Sollte der EuGH sich gezwungen sehen, diesen Kurs fortzusetzen und typische 

Timesharingverträge als Dienstverträge ansehen, so dürfte es recht schwer sein, bei diesen das 

Vorliegen der ausschließlichen Leistungserbringung an den Verbraucher in einem Staat, in 

dem dieser nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, abzulehnen. Die Leistungserbringung 

spielt sich beim Timesharing regelmäßig ausschließlich am Belegenheitsort ab.1193 

Unklar ist daneben Bedeutung und Reichweite des Art. 5 III lit. c) des Entwurfs. Es fragt sich, 

inwieweit die Rückausnahme gelten soll. Denn sie bezieht nach der Systematik des Abs. 3 nur 

auf lit. c), so dass der Ausschluss nach lit. a) nicht erfasst ist und für diesen folglich keine 

Rückausnahme gilt.  

Nähme man die Regelung unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des EuGH 

beim Wort, so müssten Verträge mit überwiegendem Dienstleistungsanteil aus dem 

1187 EuGH, Urteil vom 22. April 1999, Rs C-423/97 (Travel Vac SL vs. Manuel José Antelm Sanchis), abrufbar

unter http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (abgerufen am 20. Dezember 2005). 

1188 EuGH, a.a.O., Rn 25f. 

1189 Vgl. EuGH, a.a.O., Rn 10. 

1190 EuGH, Urteil vom 13. Oktober 2005, Rs C-73/04 (Klein vs. Rhodos Management Ltd), abrufbar unter

http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (abgerufen am 20. Dezember 2005). 

1191 Vgl. EuGH, a.a.O., Rn 5ff. 

1192 Vgl. EuGH, a.a.O., Rn 24ff. 

1193 Ebenso zu Art. 29 IV Nr. 2 EGBGB Kropholler, IPR, § 52 V.1. (S. 475). 


http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
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Anwendungsbereich fallen, während Timesharingverträge mit überwiegend dinglichem oder 

mietrechtlichem Charakter von Art. 5 erfasst würden. Die Unsinnigkeit dieser Konsequenz 

bedarf keiner näheren Erläuterung. 

Nicht unproblematisch ist auch die Berufung des Rechts des Mitgliedstaats des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Verbrauchers. Zwar ist zuzugeben, dass es sich hierbei durchaus um ein 

sachnahes Recht handelt, dessen Anwendung für den Verbraucher sehr angenehm ist. Die 

Berufung der lex rei sitae wäre jedoch letztlich die interessengerechtere Lösung gewesen. Die 

Rechtsverhältnisse eines Anbieters bestimmen sich sonst unter Umständen nach einer 

Vielzahl von mitgliedstaatlichen Umsetzungsbestimmungen.  

Problemträchtig ist letztlich auch, dass es nach dem Vorschlag zu keiner Verbesserung der 

Verbraucherlage durch eine Rechtswahl kommen kann. Damit entfällt zugleich auch die 

Grundlage für einen Günstigkeitsvergleich, an dem festgehalten werden sollte.  

3. Eigener Vorschlag 

Ein neuer gefasster Art. 5 könnte unter Anlehnung an die Formulierung des Art. 15 Abs. 1 der 

Brüssel I-Verordnung und unter Berücksichtigung der unter Teil 3:D.I. bis IV. dargelegten 

Punkte wie folgt neu gefasst werden: 

Vorschlag 

Art. 5 Verbraucherverträge 

(1) Dieser Artikel gilt für Verträge, die von einer Person, dem Verbraucher, zu einem 

Zweck geschlossen werden, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des 

Verbrauchers zugerechnet werden kann, sowie für Verträge zur Finanzierung solcher 

Geschäfte. 

(2) Ungeachtet des Art. (3: Festlegung der Freiheit der Rechtswahl) darf die Rechtswahl 

der Parteien nicht dazu führen, dass dem Verbraucher der durch die zwingenden Vorschriften 

des Staates, in dem dieser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen 

wird, wenn der Vertragspartner des Verbrauchers in dem Staat, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder 
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eine solche auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses Staates, 

ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt. 

(3) Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Vertag über den unmittelbaren oder 

mittelbaren Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an einer oder mehreren Immobilien gemäß 

Art. 2, 1. Spiegelstrich der Timesharingrichtlinie oder um einen Kreditvertag gemäß Art. 7 

der Timesharingrichtlinie, so darf dem Verbraucher der Schutzstandard des Rechts des 

Staates nicht entzogen werden, in dessen Hoheitsgebiet die Immobilie belegen ist, sofern es 

sich bei diesem Staat um einen Mitgliedstaat handelt. 

(4) … 

… 

Wird für das neue Rom I-Instrument die Form der Verordnung gewählt, so sind die 

Regelungen unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten, Art. 249 II S. 2 EGV. Eine 

Umsetzung in deutsches Recht erübrigt sich folglich. 
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E. Zivilprozessuale Zuständigkeit 

I. Problem 

1. Rechtslage 

Eine Regelung zur gerichtlichen Zuständigkeit bei Streitigkeiten aus Timesharingverträgen ist 

in der Timesharingrichtlinie nicht zu finden. Die internationale Zuständigkeit der Gerichte 

richtet sich daher nach allgemeinen Regeln.  

Von besonderer Bedeutung ist dabei die EuGVVO (Brüssel I- VO)1194. Diese geht als 

unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht den nationalen Zuständigkeitsregeln vor und 

gilt mit Ausnahme Dänemarks (vgl. Art. 1 III EuGVVO) in allen Mitgliedstaaten der 

Gemeinschaft.  

Bezüglich der Timesharingverträge sind die Artt. 15 und 22 Nr. 1 EuGVVO von besonderer 

Bedeutung. 

Nach Art 15 I lit. c) EuGVVO ergibt sich eine besondere Zuständigkeit für 

Verbrauchersachen, wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des 

Verfahrens bilden, den eine Person, der Verbraucher, zu einem Zweck geschlossen hat, der 

nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann und der andere 

Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen 

Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend 

einem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses 

Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit fällt.  

Trifft dies zu, so kann die Klage des Verbrauchers gegen den Vertragspartner gemäß Art. 16 I 

EuGVVO vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem der Vertragspartner 

des Verbrauchers seinen Wohnsitz hat, oder vor den Gerichten des Staates, in dem der 

Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Die Klage des Vertragspartners gegen den Verbraucher 

kann hingegen nur vor den Gerichten des Mitgliedstaates erhoben werden, in dem der 

Verbraucher seinen Wohnsitz hat, Art. 16 II EuGVVO. 

1194 Verordnung Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. Nr. L 12 vom 16. 
Januar 2001. S. 1ff. 
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Art. 15 I lit. c) EuGVVO greift ohne Ansehen des Vertragstyps immer ein, wenn seine 

Voraussetzungen erfüllt sind.1195 Daher können auch Timesharingverträge zweifellos als 

Verbraucherverträge zu qualifizieren sein.1196 

Fraglich ist aber, ob und inwieweit aus Art. 22 Nr. 1 EuGVVO eine ausschließliche 

Zuständigkeit des Gerichts im Mitgliedstaat der Belegenheit der Timesharingimmobilie 

folgen kann. Nach dieser Norm sind die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem eine 

unbewegliche Sache belegen ist für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen 

Sachen sowie die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, 

zuständig. 

Wird Timesharing in Form eines dinglichen Modells betrieben, so ist man sich, soweit 

ersichtlich, einig darüber, dass ein ausschließlicher Gerichtsstand im Belegenheitsstaat aus 

Art. 22 Nr. 1, 1. Alt. EuGVVO folgt.1197 Dies hat zur Folge, dass Klagen aus dem 

Nutzungsrecht, insbesondere auf Gebrauchsüberlassung und Klagen auf Feststellung des 

Bestehens oder des Umfangs des Nutzungsrechts dort anhängig zu machen sind.1198 

Strittig ist jedoch, ob schuldrechtliche Timesharingverträge als Mietverträge nach Art. 22 Nr. 

1, 2. Alt. EuGVVO zu qualifizieren sind. 

Nach einer im Schrifttum vertretenen Auffassung kann die Norm nicht auf schuldrechtliche 

Timesharingverträge angewandt werden.1199 Art. 15 soll, soweit anwendbar, Vorrang vor der 

Regelung des Art. 22 Nr. 1 haben.1200 Sei Art. 5 I lit. c) anwendbar, so stehe gleichzeitig fest, 

dass Art. 22 Nr. 1 nicht eingreifen könne.1201 Für diese Auffassung spricht, dass nach der 

Begründung des Kommissionsentwurfs zur EuGVVO „Timesharing-Verträge…unter Artikel 

1195 Vgl. dagegen die Regelung in Art. 13 I Nr. 3 EuGVÜ, nach dem nur Verträge, die die Erbringung einer

Dienstleistung oder die Lieferung beweglicher Sachen zum Gegenstand haben, erfasst sein können. 

1196 Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 15, Rn 20; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 332;

Micklitz/Rott, EuZW 2001, S. 325ff. (S. 330); Hausmann, ELF 2000/01, S. 40ff. (S. 45); Hüßtege in: 

Thomas/Putzo, Art. 15 EuGVVO, Rn 5; Albers in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Art. 15 EuGVVO, 

Rn 3.

1197 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 341; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 22, Rn 17; Geimer 

in: Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Art. 22 EuGVVO, Rn 112; Schlosser, EU-

Zivilprozessrecht, Art. 22 EuGVVO, Rn 10.

1198 Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 22, Rn 17. 

1199 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 333; Hausmann, ELF 2000/01, S. 40ff. (S. 45); Micklitz/Rott, EuZW 2001, 

S. 325ff. (S. 330f.);

1200 Micklitz/Rott, EuZW 2001, S. 325ff. (S. 330f.). 

1201 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 332f.
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15 und nicht unter Artikel 22 Nr. 1 Buchstabe a…“ fallen sollen.1202 

Eine Gegenmeinung wendet sich gegen den pauschalen Ausschluss schuldrechtlicher 

Timesharingverträge aus dem Anwendungsbereich des Art. 22 Nr. 1 EuGVVO.1203 Man sieht 

zwar ein, dass die Materialien den Versuch unternehmen, das vertragsrechtliche Timesharing 

dem Anwendungsbereich des Art. 22 Nr. 1 zu entziehen,1204 jedoch hält man die Begründung 

der Kommission an dieser Stelle für ungenau.1205 

Eine gewisse Stütze findet die erste Auffassung in einem kürzlich ergangenen Urteil des 

EuGH.1206 Im vorliegenden Fall erwarben Deutsche in Griechenland ein flexibles 

Timesharingrecht auf Basis einer Clubmitgliedschaft unter Möglichkeit des Anschlusses an 

ein Tauschsystem. 

Man nahm an, dass der Zusammenhang zwischen der Immobilie und dem Vertrag über die 

Clubmitgliedschaft nicht hinreichend eng ist, um den Vertrag als Miet- oder Pachtvertrag im 

Sinne des Art. 16 Nr. 1 lit. a) des EuGVÜ qualifizieren zu können, da die Norm als 

Ausnahmevorschrift eng auszulegen sei.1207 

Daneben führte der EuGH ohne näheres Eingehen auf den konkreten Vertrag aus, dass „ein 

gemischter Vertrag, kraft dessen gegen einen vom Kunden gezahlten Gesamtpreis eine 

Gesamtheit von Dienstleistungen zu erbringen ist, außerhalb des Bereichs liegt, in dem der in 

Artikel 16 Nummer 1 des Übereinkommens aufgestellte Grundsatz der ausschließlichen 

Zuständigkeit seine Daseinsberechtigung hat, und kein eigentlicher Miet- oder Pachtvertrag 

im Sinne dieser Vorschrift ist“.1208 

Ob und in wieweit Timesharingverträge Art. 22 Nr. 1 EuGVVO unterfallen, bleibt ungewiss. 

Auch wenn das Urteil des EuGH eine Tendenz zur Austrocknung des Art. 22 EuGVVO 

1202 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (von der Kommission vorgelegt), KOM (1999)

348 endg., S. 17. 

1203 Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn 315; Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 22, 

Rn 17; Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, Art. 22 EuGVVO, Rn 10; Geimer in: Geimer/Schütze, Europäisches 

Zivilverfahrensrecht, Art. 22 EuGVVO, Rn 112; Mankowski in: Rauscher, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 

22 Brüssel I-VO, Rn 18; Albers in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Art. 15 EuGVVO, Rn 3. 

1204 Mankowski in: Rauscher, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 22 Brüssel I-VO, Rn 18. 

1205 Albers in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Art. 15 EuGVVO, Rn 3.

1206 EuGH Urteil vom 13. Oktober 2005, Rs C-73/04 (Klein vs. Rhodos Management Ltd), abrufbar unter

http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (abgerufen am 20. Dezember 2005). 

1207 EuGH Urteil vom 13. Oktober 2005, Rs C-73/04 (Klein vs. Rhodos Management Ltd), a.a.O., Rn 26. 

1208 EuGH Urteil vom 13. Oktober 2005, Rs C-73/04 (Klein vs. Rhodos Management Ltd), a.a.O., Rn 27. 


http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
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erkennen lässt, bleibt seine Aussagekraft auf den konkreten Fall eines flexiblen 

Timesharingrechts im Clubsystem unter Anschluss an einen Tauschpool beschränkt. Über 

schuldrechtliche Modelle mit konkreter räumlicher und zeitlicher Zuordnung ist damit noch 

nichts gesagt. Daneben ist festzustellen, dass selbst bei weitreichender Herausnahme 

schuldrechtlicher Timesharingmodelle aus dem Anwendungsbereich des Art. 22 Nr. 1, 2. Alt. 

EuGVVO noch immer ein weitreichender Anwendungsbereich für dingliche Konstruktionen 

nach Art. 22 Nr. 1, 1. Alt. besteht, der der Norm kaum entzogen werden kann.  

Im Übrigen steht die Annahme eines „Vorrangs“ des Art. 15 vor Art. 22 EuGVVO, wie er 

teilweise propagiert wird, auf methodisch unsicherem Grund. Ob die besagte Stelle in den 

Motiven tatsächlich zur Annahme einer Spezialität des Art. 15 gegenüber Art. 22 zwingt, die 

Voraussetzung des „Vorrangs“ ist, bleibt fraglich. Jedenfalls dürfte nach Wortlaut und 

Systematik der Verordnung eine Spezialität des Art. 22 Nr. 1 EuGVVO und damit ein 

Vorrang vor Art. 15 viel eher anzunehmen sein. 

2. Problemstellung 

Die Folge dieses Rechtszustandes ist, dass eine einheitliche Zuständigkeit für 

Timesharingverträge nicht gegeben ist. Je nach zugrunde liegender Rechtsform können sich 

durch Anwendung der Artt. 15 und 22 EuGVVO verschiedene Gerichtsstände ergeben. 

In der Literatur wird die Abwesenheit einer timesharingspezifischen Regelung bezüglich des 

Gerichtsstandes für Timesharingverträge verbreitet kritisiert.1209 

Dabei schlug das Europäische Parlament bei Schaffung der Timesharingrichtlinie die 

Einfügung eines Art. 9 Abs. 1a vor, nach dem gewährleistet werden müsste, dass der 

Erwerber seine ihm durch die Richtlinie gewährten Rechte auch vor dem Gericht seines 

gewöhnlichen Aufenthaltsortes geltend machen können muss, wenn dieser im Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaates liegt und zwingende Regelungen des IPR nicht entgegenstehen.1210 

Umgesetzt wurde dies letztlich nicht und auch ein entsprechender Vorstoß der deutschen 

Delegation fand bei den Verhandlungen in Brüssel keine Mehrheit.1211 

1209 Mäsch EuZW 1995, S. 8ff. (S. 14); Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 9); Jehle, Timesharing-Richtlinie, S. 93f.; 

Martinek, NJW 1997, S. 1393ff. (S. 1398); Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 218f.; Martinek

in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481-487 BGB, Rn 59; Lenz, Time-Sharing, S. 191. 

1210 ABl. Nr. C 176/95ff. vom 28.6.1993, S. 102. 

1211 Zu letzterem Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 9, Fn. 55). 
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3. Vorläufige Bewertung 

Den Kritikern ist Recht zu geben. Die Effektivität der Verbraucherschutzregeln hängt 

maßgeblich von ihrer tatsächlichen Durchsetzungsfähigkeit ab.1212 Einen Rechtsstreit im 

Ausland wird der Verbraucher ob der damit verbundenen Risiken regelmäßig scheuen.  

Ein einheitlicher verbraucherfreundlicher Gerichtstand könnte eine angemessene Lösung der 

Rechtsverfolgungsprobleme sein. 

II. Rechtsvergleichung 

Spezifische Regelungen zu Fragen der Zuständigkeit bei Timesharingsachen finden sich in 

den Umsetzungsgesetzen Frankreichs und Italiens. 

1. Frankreich 

Im französischen Umsetzungsgesetz ist es Art. L 121-73 Code consom., der Regelungen 

enthält, die die internationale Zuständigkeit betreffen. Nach dieser Vorschrift gilt jede 

Vertragsklausel, die eine gerichtliche Zuständigkeit in einem Staat begründet, der nicht 

Vertragspartei des Brüsseler Übereinkommens vom 27. September 1968 und nicht 

Vertragspartei des Luganer Übereinkommens vom 16. September 1988 ist, als nicht 

geschrieben, wenn der Verbraucher seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Frankreich hat oder wenn die Immobilie oder eine der Immobilien im Hoheitsgebiet eines der 

Vertragsstaaten der Übereinkommen belegen ist. Der französische Gesetzgeber, versucht 

durch diese Vorschrift Gerichtsstandsvereinbarungen zu Gunsten außereuropäischer 

Gerichtsstände einzuschränken.1213 

Nach Schaffung des EuGVVO und dem Anwendungsvorrang der Verordnung vor nationalem 

Zuständigkeitsrecht bleibt die Anwendung der Vorschrift nur in den Fällen denkbar, für die 

die EuGVVO keine Regelungen vorsieht. Art. 23 EuGVVO trifft nur Aussagen über die 

Vereinbarung eines Gerichtsstandes im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates. Über die 

Gültigkeit einer Vereinbarung zu Gunsten der Zuständigkeit eines drittstaatlichen Gerichts 

werden keine Aussagen gemacht, so dass jedenfalls im Hinblick auf die Prorogationswirkung 

solcher Gerichtsstandsvereinbarung Raum zur Anwendung nationalen Zuständigkeitsrechts 

1212 So richtig Eckert, ZIR 1997, S. 2ff. (S. 9). 
1213 Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340). 
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bleibt.1214 Streitig ist lediglich, ob die Verordnung hinsichtlich des Derogationswirkung, 

insbesondre im Hinblick auf Schutzbestimmungen nach Artt. 13, 17 und 21 EuGVVO, 

Anwendung findet.1215 

Hieraus folgt, dass der Regelung des Art. L 121-73 Code consom., die ja gerade nur dann 

eingreift, wenn eine Gerichtsstandsvereinbarung zu Gunsten eines drittstaatlichen Forums 

vorliegt, breiter Anwendungsbereich verbleibt. 1216 

2. Italien 

Art. 79 des italienischen Codice del consumo, der inhaltlich mit Art. 10 des Gesetzesdekrets 

vom 9. November 1998 übereinstimmt, erklärt für Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung 

des Kapitels ergeben, die Gerichte am Wohnort oder am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts 

des Erwerbers für unabdingbar örtlich zuständig, falls dieser im italienischen Hoheitsgebiet 

belegen ist. 

Unklar ist jedoch, in wieweit sich diese Regelung tatsächlich auswirkt. Denn auch der 

italienische Richter muss bei einem grenzüberschreitenden Bezug1217 die Regelungen der 

EuGVVO beachten, die, soweit sie anwendbar sind, den italienischen Zuständigkeitsregeln 

vorgehen. Eine Anwendung der Norm ist daher in rein nationalen Fällen denkbar,1218 kommt 

aber auch dann in Frage, wenn der Anwendungsbereich der EuGVVO nicht eröffnet ist. Hat 

beispielsweise der Beklagte seinen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates und 

greift auch nicht Art. 22 EGVVO ein, so ist der persönliche Anwendungsbereich der 

EuGVVO nicht eröffnet.1219 Daneben bleibt Raum für die Regelung in den bereits unter a) 

erwähnten Fällen der Prorogation an ein drittstaatliches Gericht. 

1214 Vgl. Gebauer in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 26, Rn 109; EuGH

Urteil vom 9.11.2000, Rs C-387/98 (Coreck Maritime GmbH vs. Handelsveem BV u. a.), abrufbar unter

http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (abgerufen am 20.Dezember 2005), Rn 19; Kropholler, 

Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 23, Rn 14. 

1215 Zum Streitstand mit Nachweisen Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Art. 23, Rn 14; Mankowski in: 

Rauscher, Europäisches Zivilprozeßrecht, Art. 23 Brüssel I-VO, Rn 3 mit Fn. 7.

1216 Die Befürchtungen Neises, NZM 1999, S. 338ff. (S. 340) hinsichtlich der Tragweite der Regelung sind daher 

nicht zu teilen.

1217 Zu diesem Erfordernis Gebauer in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 26, 

Rn 10. 

1218 So auch Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1080). 

1219 Vgl. hierzu Gebauer in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 26, Rn 8. 


http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de
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Sehr problematisch ist im Übrigen das Verhältnis der Norm zum EuGVÜ und zum 

LuganoÜ.1220 

III. Lösung 

Ein Alleingang der Mitgliedstaaten ist wegen des Vorrangs der unmittelbar anwendbaren 

Brüssel I-VO vor nationalen Regelungen nur insoweit möglich, als durch diese keine 

Regelungen vorgegeben werden. Den Versuchen, verbraucherfreundliche 

Zuständigkeitsvereinbarungen zu treffen sind durch die EuGVVO enge Grenzen gesetzt. 

Daher ist eine einheitliche Regelung durch Abänderung des EuGVVO geboten. Um das 

problematische Verhältnis von Art. 15 und Art. 22 EuGVVO zu klären, sollte Timesharing 

einheitlich unter eine der beiden Normen fallen. Im Hinblick auf die immensen Probleme, die 

eine Klage im Ausland für den Verbraucher mit sich bringt, sollte Änderung zu Gunsten des 

verbraucherfreundlichen Art. 15 erfolgen, zumal eine ausschließliche Anknüpfung an die 

Belegenheit für eine bloße Teilzeitnutzung keineswegs durch Gebote der Sachnähe zwingend 

verlangt wird. 

Die Implementierung einer timesharingspezifischen Zuständigkeitsnorm könnte durch 

Abänderung des Buchstaben c) in Art. 15 I erfolgen. 

Artikel 15 

(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, 

zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser 

Person zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die 

Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt, 

a) wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt, 

b) wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes Kreditgeschäft 

handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt ist,  

c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen 

Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche 

1220 Vgl. Neises, NZM 1999, S. 1078ff. (S. 1080). 
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Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend einem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf 

mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag in den 

Bereich dieser Tätigkeit fällt oder, wenn der Vertrag den unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an einer oder mehreren Immobilien gemäß Art. 2, 1. 

Spiegelstrich der Timesharingrichtlinie oder Kreditvertrag gemäß Art. 7 der 

Timesharingrichtlinie zum Gegenstand hat, zumindest ein Timesharingobjekt, das 

Gegenstand des Timesharingvertrages ist, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates belegen 

ist. 

… 

In Art. 22 EuGVVO bedarf es dann einer Klarstellung, dass Timesharingverträge nicht durch 

die Nummer 1 erfasst sein sollen: 

Artikel 22 

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig: 

1. für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder Pacht 

von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem 

die unbewegliche Sache belegen ist. Jedoch sind für Klagen betreffend die Miete oder Pacht 

unbeweglicher Sachen zum vorübergehenden privaten Gebrauch für höchstens sechs 

aufeinander folgende Monate auch die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der 

Beklagte seinen Wohnsitz hat, sofern es sich bei dem Mieter oder Pächter um eine natürliche 

Person handelt und der Eigentümer sowie der Mieter oder Pächter ihren Wohnsitz in 

demselben Mitgliedstaat haben. Für Verträge über den unmittelbaren oder mittelbaren 

Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an einer oder mehreren Immobilien gemäß Art. 2, 1. 

Spiegelstrich der Timesharingrichtlinie gelten vorrangig die Vorschriften des Art. 15; 

2…. 
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F. Umsetzungsdefizite im deutschen Recht 

I. § 2 I Nr. 5 d) BGB-InfoV und lit. d) Nr. 5 des Anhangs der Richtlinie 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Gemäß § 2 I Nr. 5 lit. d) BGB-InfoV müssen in einem Prospekt nach § 482 I BGB und im 

Teilzeit-Wohnrechtevertrag bei einem in Planung oder im Bau befindlichen Wohngebäude, 

sofern sich das Nutzungsrecht auf ein bestimmtes Wohngebäude bezieht, Angaben darüber 

enthalten sein, „ob und welche Sicherheiten für die Fertigstellung des Wohngebäudes und für 

die Rückzahlung vom Verbraucher geleisteter Zahlungen im Fall der Nichtfertigstellung 

bestehen“. 

Damit wird, jedenfalls nach dem Wortlaut der Regelung, keine materielle Pflicht zur Stellung 

von Sicherheiten begründet, sondern nur eine Informationspflicht über bestehende 

Sicherheiten.1221 

Etwas anders liest sich die europarechtliche Vorgabe im Anhang der Richtlinie. Nach dessen 

lit. d) Nr. 5 müssen im Vertrag bei einer im Bau befindlichen Immobilie Mindestangaben über 

„Garantien für die ordnungsgemäße Fertigstellung der Immobilie und für die Rückzahlung 

aller getätigten Zahlungen für den Fall, dass die Immobilie nicht fertiggestellt wird“ enthalten 

sein. 

Teilweise wird diese Regelung dahingehend verstanden, dass sich aus ihr keine 

Verpflichtungen zur tatsächlichen Stellung einer Garantie ergeben, sondern nur die 

Verpflichtung zur Information darüber, ob es solche Garantien gibt und wie sich diese im 

Detail darstellen.1222 Für diese Lesart könnte sprechen, dass ein materielles Erfordernis, 

Garantien zu stellen, eher in der Richtlinie selbst zu vermuten wäre. Dass eine solch wichtige 

Verpflichtung des Veräußerers im Anhang unter einer Vielzahl von Mindestangaben 

„versteckt“ wird, leuchtet zumindest nicht unmittelbar ein.1223 

1221 Martinek in: Staudinger (2004), Anhang zu § 482 BGB, Rn 9; Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20;

ebenso zur Vorgängerregelung (§ 4 I Nr. 5 d) TzWrG) Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 4 TzWrG, 

Rn 23 und Drasdo, TzWrG, § 4, Rn 18; anderer Auffassung offenbar Tonner, Recht des Time-sharing, Rn 204. 

1222 Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 145; von Schwaller, TzWrG, S. 64. 

1223 Von Schwaller, TzWrG, S. 64: „systemwidrig“. 
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Nach anderer Auffassung ist dagegen die betreffende Passage des Anhangs so zu verstehen, 

dass eine Verpflichtung zur Begründung solcher Sicherheiten und nicht nur eine 

entsprechende Informationspflicht begründet werden soll.1224 

Für ein solches Verständnis spricht ein Vergleich mit dem Wortlaut der Richtlinie in 

englischer, französischer und italienischer Fassung.1225 

So enthält der englischsprachige „Annex“ zur Richtlinie statt „Mindestangaben“ eine 

„minimum list of items to be included in the contract referred to in Article 4“. Zu diesen 

„items“ gehört nach lit. d) Nr. 5 „a guarantee regarding completion of the immovable 

property or a guarantee regarding reimbursement of any payment made if the property is not 

completed and, where appropriate, the conditions governing the operation of those 

guarantees”. Es sind also keine Mindestangaben erforderlich, sondern es werden 

Vertragspunkte vorgegeben, die mindestens enthalten sein müssen. 

Ähnlich ist die die französische Fassung. Der Anhang bezeichnet hier die „éléments minimaux 

que doit contenir le contrat…“, also die Mindestbestandteile, die im Vertrag enthalten sein 

sollen, zu denen gemäß lit. d) Nr. 5 die „garanties relatives au bon achèvement du bien 

immobilier et, en cas de non-achèvement du bien, celles relatives au remboursement de tout 

paiement effectué“ zählen. Dieser Formulierung sehr ähnlich wird in der italienischen Fassung 

im Anhang von „elementi minimi che deve contenere il contratto” gesprochen. 

Die verwendeten Begriffe „item“ und „élément“ bzw. „elemento“ deuten darauf hin, dass es 

nach der Vorstellung des Richtliniengebers nicht ausschließlich um Mindestinhalte im Sinne 

von „Mindestinformationen“ ging. 

Daneben wird auch die Entstehungsgeschichte der Norm für die zweitgenannte Lesart 

angeführt.1226 Die Regelung entstammt dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates1227. Nach 

einem Vorschlag der Kommission1228, der auf Änderungswünsche des Europäischen 

1224 Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20; Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 4 TzWrG, 

Rn 24; ebenso die EG-Kommission, Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 1994, SEC (1999) 1795 final., S. 29. 

1225 Ebenso Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20. 

1226 Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20. 

1227 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994, S. 46. 

1228 ABl. C 299/8 vom 5.11.1993, S. 13. 
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Parlaments zurückging,1229 sollte in Art. 3 die Stellung von Sicherheiten vorgegeben werden. 

Gemäß der Begründung des Gemeinsamen Standpunktes wurden die in Art. 3 „vorgesehenen 

Punkte im Anhang als Mindestangaben, die im Vertrag enthalten sein müssen, 

aufgenommen“.1230 Obwohl in diesem Zusammenhang betont wurde, dass der „Schwerpunkt 

auf die vorherigen Informierung des Erwerbers“ zu legen sei,1231 bleibt es letztlich ungewiss, 

ob durch die Einbettung der Regelungen zugleich auch deren inhaltliche Qualität angetastet 

werden sollte.1232 

Trotz dieser Unklarheiten spricht letztlich doch mehr für die zweite Auffassung, die im 

Übrigen auch von der Kommission1233 vertreten wird. Die wortlautvergleichende Analyse 

wiegt schwerer. Es muss daher angenommen werden, dass die Richtlinie die Bestellung 

besagter Sicherheiten verlangt. 

b) Problemstellung 

Geht man von einer solchen Lesart des Anhangs der Richtlinie aus, so wird offenbar, dass § 2 

I Nr. 5 lit. d) BGB-InfoV zumindest dem Wortlaut nach nicht mit den Vorgaben der 

Richtlinie übereinstimmt.  

Fraglich ist daher allenfalls, ob eine richtlinienkonforme Auslegung des Norm in Betracht 

kommt, die teils befürwortet1234 und teilweise abgelehnt1235 wird. Für eine Analogie spricht, 

dass der deutsche Gesetzgeber keine ausdrückliche Abkehr von den Vorgaben der Richtlinie 

bezweckte und damit keine richtlinienwidrige Umsetzung beabsichtigte.1236 

c) Bewertung 

Die Frage, ob eine richtlinienkonforme Auslegung des § 2 I Nr. 5 lit. d) BGB-InfoV möglich 

ist, hängt davon ab, ob der eindeutige Wortsinn der Vorschrift einer solchen entgegensteht. 

Während teilweise der (mögliche) Wortsinn als Grenze der richtlinienkonformen Auslegung 

1229 Vgl. ABl. C 176/95 vom 28. 6.1993, S. 98. 

1230 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994, S. 48. 

1231 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994, S. 48. 

1232 Optimistischer hier Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20, der davon ausgeht, dass inhaltlich nichts 

geändert werden sollte. 

1233 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994, SEC (1999) 1795 final, S. 29.

1234 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 4 TzWrG, Rn 24. 

1235 Franzen in: MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 20. 

1236 Hildenbrand in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 4 TzWrG, Rn 24; dies räumt auch Franzen in: MüKo, § 482 

Anh. BGB, Rn 20 ein. 
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betrachtet wird1237 geht man andererseits davon aus, dass der Wortlaut jedenfalls nicht immer 

als starre Grenze betrachtet werden kann und sich die richtlinienkonforme Auslegung auch 

auf Fälle der teleologischen Reduktion und der Analogie erstrecken kann.1238 

Letztlich kann diese Frage aber offen bleiben. Kann einem bedenklichen Zustand leicht durch 

gesetzgeberisches Eingreifen abgeholfen werden, so ist dies einer richtlinienkonformen 

Auslegung über den Wortlaut hinaus eindeutig vorzuziehen. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Österreich setzt lit. d) Nr. 5 des Anhangs der Richtlinie durch § 3 I Nr. 2 lit. d) TNG um. 

Danach sind „Angaben darüber“ erforderlich „ob und gegebenenfalls welche Sicherheiten für 

die ordnungsgemäße Fertigstellung des Nutzungsobjekts und für die Rückzahlung von 

Vorausleitungen für den Fall unterbliebener Fertigstellung eingeräumt werden“. Diese 

Regelung ist, abgesehen von kleinen Unterschieden im Wortlaut, mit der deutschen Regelung 

identisch. Es ist folglich das gleiche Umsetzungsdefizit zu beklagen. 

b) Frankreich 

Auch Art. L 121-61 Nr. 2 des französischen Code consom. ist der deutschen Regelung nicht 

unähnlich. Danach sind bei im Bau befindlichen Immobilien im Vertragsangebot Angaben 

über Garantien für die Fertigstellung oder Rückzahlung im Fall der Nichtfertigstellung zu 

machen. Dies lässt sich als Beschränkung auf eine Verpflichtung zu Angaben über Garantien 

deuten, ohne dass diese hierdurch zwingend angeordnet werden.1239 

Rückzahlungsgarantien ergeben sich jedoch aus anderen Normen. Diese müssen zugunsten 

der Verbraucher nach Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes „Hoguet“ durch Immobilienmakler und nach 

Art. 4-1 des Gesetzes 92-645 vom 13. Juli 1992 durch Inhaber von Reisebüros beigebracht 

werden. Im Übrigen können nach dem Gesetz 86-18 vom 6. Januar 1986 Abtretungen von 

Gesellschaftsanteilen an einer société d’attribution an Dritte vor der Fertigstellung des 

Gebäudes nur vorgenommen werden, wenn finanzielle Garantien über die Fertigstellung der 

Anlage und ein Bauträgervertrag vorliegen und nachgewiesen werden.1240 

1237 Franzen, Privatrechtsangleichung durch die Europäische Gemeinschaft, S. 358ff., S. 381f.; Franzen in:

MüKo, § 482 Anh. BGB, Rn 21. 

1238 Pfeiffer, StudRZ 2004, S. 171ff. (S. 187). 

1239 So auch der französische Länderbericht, S. 34. 

1240 Vgl. den französischen Länderbericht, S. 34.
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c) Großbritannien 

Im Vereinigten Königreich hielt man sich eng an die Vorgaben der Richtlinie. Es ist nicht nur 

die Information über entsprechende Garantien erforderlich, sondern auch deren tatsächliche 

Stellung.1241 

d) Spanien 

In Spanien muss gemäß Art. 4 II des Gesetzes 42/1998 bei im Bau befindlichen Immobilien 

eine Bankbürgschaft oder eine Kautionsversicherung abgeschlossen werden, die die 

Rückzahlung der für den Erwerb aufgewendeten Beträge an die Erwerber für den Fall 

sicherstellen soll, dass der Bau nicht zum festgelegten Termin beendet, das Mobiliar nicht zur 

Verfügung gestellt wird, oder der Erwerber sich für eine Vertragsauflösung nach Art. 10 II 

entscheidet. Auch in Spanien sind daher nicht nur Informationen in dieser Hinsicht verlangt, 

sondern tatsächliche Sicherheiten.1242 

e) Italien 

In Italien wird lit. d) Nr. 5 des Anhangs zur Richtlinie durch Art. 70 I lit. d) Nr. 3 Codice del 

consumo umgesetzt. Bestandteil des Vertrages muss bei im Bau befindlichen Immobilien eine 

Garantie bezüglich der Rückzahlung bereits getätigten Zahlungen. 

Die Details hinsichtlich auf die Bürgschaftspflichten gibt Art. 76 Codice del consumo vor. 

Befindet sich die Immobilie, auf die sich der Vertrag bezieht, noch im Bau, so ist der 

Verkäufer nach Art. 76 II in jedem Fall verpflichtet, Bank- oder Versicherungsbürgschaften 

zur Sicherstellung der Beendigung der Arbeiten zu leisten. Diese Bürgschaften sind nach Art. 

76 III im Vertrag ausdrücklich zu erwähnen. Anderenfalls ist der Vertrag nichtig.  

3. Lösung 

Eine Lösung des Problems ist in einer Abänderung des § 2 I BGB-InfoV zu suchen. Durch 

Übernahme der Formulierung des lit. d) Nr. 5 des Anhangs zur Richtlinie kann ein 

richtlinienwidriger Zustand ausgeschlossen werden. 

1241 Vgl. den britischen Länderbericht, S. 37. 

1242 Vgl. dazu auch den spanischen Länderbericht, S. 38. 
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II. Form der Widerrufsbelehrung durch den Unternehmer (§ 355 II 1 BGB) 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Nach § 485 I BGB steht dem Verbraucher bei Abschluss eines Teilzeit-Wohnrechtevertrages 

ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu. Gemäß § 355 II S. 1 BGB bedarf es zur 

Ingangsetzung der Widerrufsfrist einer Belehrung des Verbrauchers über dessen Recht auf 

Widerruf. Diese muss in Textform erfolgen. Nach § 126b BGB ist zur Erfüllung des 

Textformerfordernisses lediglich notwendig, dass die Erklärung in einer Urkunde oder auf 

andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben wird, die 

Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 

Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht wird. Eine solche Erklärung kann daher 

entweder in Papierform oder als elektronisches Dokument abgegeben werden.1243 

Gemäß Art. 4, 1. Spiegelstrich der Richtlinie bedarf der Vertrag über den unmittelbaren oder 

mittelbaren Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an einer oder mehreren Immobilien der 

Schriftform und muss mindestens die im Anhang zur Richtlinie genannten Angaben enthalten. 

b) Problemstellung 

In der Literatur wird angesichts dieser europarechtlichen Vorgaben Kritik an der deutschen 

Umsetzung geübt. Da sich das Schriftformgebot auch auf die im Anhang enthaltenen 

Angaben erstrecke und in lit. l) des Anhangs die Pflicht zur Information über das 

Widerrufsrecht enthalten ist, werden Zweifel gehegt, ob die Belehrung in Textform dieser 

Anforderung gerecht wird.1244 

c) Bewertung 

Den kritischen Stimmen ist beizupflichten. Kann die Textform des deutschen Rechts durch 

Computerfax, E-Mail und gar SMS gewahrt werden, so wird dies dem 

Schriftlichkeitserfordernis des Art. 4, 1. Spiegelstrich nicht gerecht. Es ist daher ein 

Umsetzungsdefizit gegeben, das sich gegebenenfalls für Verbraucher negativ auswirken 

könnte. 

1243 Vgl. Dörner in: Hk-BGB, § 126a BGB, Rn 4; Heinrichs in: Palandt, § 126b BGB, Rn 3. 
1244 A. Staudinger in: Hk-BGB, § 485 BGB, Rn 3; Franzen in: MüKo, § 485 BGB, Rn 30. 
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2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

In Österreich müssen Nutzungsverträge gemäß § 4 I TNG schriftlich abgeschlossen werden. 

Für die Informationspflichten nach § 3 TNG, zu denen die Informationspflicht über das 

Widerrufsrecht gehört (§ 3 I Nr. 1 g) TNG), gilt dies nicht ausdrücklich. Diese werden gemäß 

§ 4 II TNG „Vertragsbestandteil“. § 6 II TNG bestimmt jedoch, dass für den Fall des Fehlens 

von Angaben nach § 3 I Nr. 1 TNG in der Vertragsurkunde als Sanktion die Verzögerung des 

Fristbeginns eingreifen soll. Die Frist beginnt spätestens drei Monate, nachdem eine 

Ergänzungsurkunde ausgefolgt wurde, die zumindest die Angaben über das Rücktrittsrecht 

enthalten muss. Fehlt die Angabe der Rücktrittsmöglichkeit nach lit. g), so läuft die Frist nicht 

an. Im Ergebnis kann sich also der Verbraucher unbegrenzt solange vom Vertrag lösen bis er 

schriftlich über sein Rücktrittsrecht informiert wurde. Im Ergebnis ist das 

Schriftlichkeitserfordernis gewahrt.1245 

b) Frankreich 

In Frankreich muss das schriftlich abzufassende (Art. L 121-61 Code consom.) Angebot 

gemäß Art. L 121-62 Code consom. die Artt. L 121-63 bis 68 Code consom. gut lesbar 

wiedergeben. Daher wird auch der Verbraucher in Schriftform über sein Auflösungsrecht 

nach Art. L 121-64 II Code consom. informiert. Ein dem deutschen Recht entsprechendes 

Umsetzungsdefizit liegt nicht vor. 

c) Großbritannien 

Der Timesharingvertrag (timeshare agreement) muss nach sec. 1D (1) des Timeshare Act 

1992 schriftlich abgefasst sein (in writing). Nach sec. 2 (2) (a) und (2E) Timeshare Act 1992 

müssen in diesem Vertrag Angaben zum Rücktrittsrecht gemacht werden.  

d) Spanien 

Nach Art. 9 I des Gesetzes 42/1998 muss der Vertrag schriftlich abgefasst ein. Nach der Nr. 6 

des Art. 9 I müssen dabei die Vorschriften der Art. 10, 11 und 12 wortgetreu wiedergegeben 

werden. Es muss dabei auch angegeben werden, dass es sich hierbei um Rechtsvorschriften 

handelt, die auf den Vertrag anwendbar sind. Da sich das Recht zum Rücktritt und zur 

Vertragsauflösung nach Art. 10 des Gesetzes bemisst, wird der Verbraucher schriftlich über 

die ihm zustehenden Rechte informiert. Der Zustand ist richtlinienkonform. 

1245 Vgl. zum Ganzen den österreichischen Länderbericht, S. 26f. 
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e) Italien 

Nach Art. 71 I Codice del consumo muss der Vertrag schriftlich abgefasst werden und nach 

Art. 71 II i.V.m. Art. 70 I lit. i) Codice del consumo die Informationen über das 

Rücktrittsrecht enthalten. Dies ist richtlinienkonform. 

f) Niederlande 

In den Niederlanden muss der Vertrag gemäß Art. 7:48b I BW schriftlich geschlossen werden 

und die Angaben nach dem Gegevensbesluit enthalten. Dieser sieht durch seinen Art. 1 lit. l) 

Angaben über das Recht zur Vertragsauflösung vor. 

3. Lösung 

In den Vergleichsrechtsordnungen ist eine schriftliche Information über das Recht zur 

Auflösung des Timesharingvertrages vorgesehen. Dies entspricht den Vorgaben der 

Timesharingrichtlinie. Demgegenüber ist das deutsche Recht in diesem Punkt defizitär. Es 

muss eine Information über das Widerrufsrecht in Schriftform sichergestellt sein. 

Es bietet sich an, die in § 2 II Nr. 1 BGB-InfoV für den Prospekt vorgesehene Angabe zum 

Widerrufsrecht in den Abs. 1 zu verlagern, dessen Informationspflichten gleichermaßen für 

Prospekt und Vertrag gelten. § 2 II Nr. 1 BGB-InfoV könnte als Nr. 11 in § 2 I BGB-InfoV 

eingefügt werden. 

Durch diese Lösung müssen keine Änderungen des § 355 BGB vorgenommen werden. Der 

Eingriff in die InfoV ist ebenfalls minimal.  

III. Form der Widerrufserklärung des Verbrauchers (§ 355 I 2 BGB) 

1. Problem 

a) Rechtslage 

§ 355 I S. 2 BGB verlangt für den Widerruf des Verbrauchers, dass dieser in Textform (oder 

durch Rücksendung der Sache) zu erfolgen hat. Es wird also die besondere Form nach § 126b 

BGB vorgeschrieben. 

Nach Art. 5 Nr. 2 S. 1 der Timesharingrichtlinie muss der Erwerber zur Wahrnehmung des 

Rücktrittsrechts dies so mitteilen, dass es entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften 
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nachgewiesen werden kann. Nach S. 2 gilt die Frist als gewahrt, wenn die Mitteilung, sofern 

sie schriftlich erfolgt, vor Fristablauf abgesandt wird. 

b) Problemstellung 

Eine (wohl überwiegende) Meinung im Schrifttum hält das Textformgebot nach §§ 485, 355 I 

S. 2 BGB für richtlinienkonform. Die Richtlinie schreibe keine Form für die Erklärung vor, 

sondern lasse stattdessen dem Mitgliedstaat die Möglichkeit, zu Beweiszwecken bestimmte 

Formen vorzuschreiben.1246 Auch die Kommission gelangte zu der Auffassung, dass die 

Anordnung besonderer Formvorschriften wie Schriftform oder Versand eines Einschreibens 

keinen Verstoß gegen die Timesharingrichtlinie darstellen.1247 

Hiergegen wendet sich eine Minderheit. Das Erfordernis der Textform enge die Möglichkeit 

zum Widerruf ein, ohne dass dies von der Richtlinie gedeckt sei.1248 

c) Bewertung 

Nach erstgenannter Auffassung ist die Textpassage „so, dass dies entsprechend den nationalen 

Rechtsvorschriften nachgewiesen werden kann“ als Aufforderung zum Aufstellen besonderer 

Formvorschriften zu verstehen. Die zentrale Frage ist jedoch, ob damit nicht viel eher die 

prozessuale Beweisbarkeit nach nationalen Beweisvorschriften gemeint ist.1249 In diesem Fall 

wäre die Zulässigkeit besonderer Formvorschriften, die sich, obwohl ihnen eine 

Beweisfunktion innewohnen kann, von Beweisvorschriften unterscheiden, schwerlich zu 

begründen. 

Der Wortlaut der Vorschrift spricht für die zweitgenannte Auffassung. Die Nachweisbarkeit 

„entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften“ knüpft sprachlich an das prozessuale 

Beweisrecht an. Dieser Befund wird durch den Vergleich mit anderen Sprachfassungen1250 

1246 Franzen in: MüKo, § 485 BGB, Rn 25; Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB, Rn 11; Martinek in: 
Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 177; Lindner, VuR 1996, S. 26ff. (S. 27); Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. 
(S. 12); von Schwaller, TzWrG, S. 104; Sousa, Timesharing an Ferienimmobilien in der EU, S. 276f. 

1247 Bericht über die Anwendung der Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

Oktober 1994, SEC (1999) 1795 final, S. 19.

1248 Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 61f.; ebenso zum Schriftformerfordernis nach § 5 I TzWrG a.F. Kappus in:

Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 5 TzWrG, Rn 17f.; Mögle, NJW 2000, S. 103ff. (S. 103).

1249 Vgl. Schinkels in: Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 7, Rn 51 mit 

entsprechenden Ausführungen zum parallel gelagerten Problem bei der Richtlinie über den Fernabsatz von

Finanzdienstleistungen. 

1250 Die Passage in Art. 5 Nr. 2 der Timesharingrichtlinie lautet 

- in der italienischen Version: “…che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni 
nazionali,…”; 
- in der spanischen Version: “…una comunicación de forma que pueda ser probada conforme a la legislación 
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bekräftigt.1251 

Im Normsetzungsverfahren war die Regelung starken Veränderungen unterworfen. War in 

einem ersten Kommissionsvorschlag noch eine Mitteilung durch eingeschriebenen Brief 

vorgesehen,1252 so war später nur noch von einer schriftlichen Erklärung die Rede.1253 In der 

Fassung des Gemeinsamen Standpunktes sind jegliche Aussagen zur Form der Erklärung 

verschwunden.1254 Der Satz 2, nach dem die Frist als gewahrt gilt, wenn die Mitteilung, sofern 

sie schriftlich erfolgt, vor Fristablauf abgesandt wird, fand erst anschließend Eingang in Art. 5 

Nr. 2. Der Verzicht auf die Vorgabe einer bestimmten Form lässt grundsätzlich zwei Schlüsse 

zu: Entweder man will, aus Gründen des Verbraucherschutzes, auf Formvorschriften 

verzichten, oder man will die Statuierung solcher Vorschriften an die Mitgliedstaaten 

delegieren. Letztlich sicher ist keiner der beiden Schlüsse.  

Ebenso unsicher ist, ob die Formulierung des Art. 5 Nr. 2 S. 2 der Richtlinie dem nationalen 

Gesetzgeber die Statuierung eines Schriftformgebots nahe legt,1255 oder ob hierdurch die 

Möglichkeit abweichender Erklärungsformen gegenüber den nationalen Gesetzgebern 

gesichert werden soll1256. 

Aufschluss ergeben letztlich der Telos1257 und Art. 11 der Richtlinie1258. Bedenkt man, dass 

der Verbraucherwiderruf eine der tragenden Säulen1259, ja „Herzstück“1260, der Richtlinie ist, 

so können Erschwernisse im Hinblick auf dessen Ausübung kaum im Sinne der Richtlinie 

sein. Im Extremfall könnte sonst durch das Erfordernis notarieller Beurkundung der Erklärung 

oder durch andere abschreckende Formvorschriften die Intension eines 

nacional…”; 
- in der niederländischen Version: „...op naar het nationale recht voor bewijs vatbare wijze...”; 
- in der englischen Version: „…by a means which can be proved in accordance with national law…”; 
- in der französischen Version: « …et d'une manière pouvant être prouvée conformément aux législations 

nationales… ».


 Ebenso zum Parallelproblem bei Art. 6 VI S. 1 der vollharmonisierenden Richtlinie über den Fernabsatz von 

Finanzdienstleistungen (Richtlinie 2002/65/EG) Schinkels in: GPR 2005, S. 109ff. (S. 111); Schinkels in: 

Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 7, Rn 51. 


1251

1252 ABl. C 222/5 vom 29. 8.1992, S. 8. 

1253 ABl. C 299/8 vom 5.11.1993, S. 16. 

1254 ABl. C 137/42 vom 19.5.1994, S. 44. 

1255 Vgl. Martinek in: Grabitz/Hilf, Recht der EU, A 13, Rn 177 und Martinek in: Staudinger (2004), § 485 BGB,

Rn 11. 

1256 Vgl. Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 5 TzWrG, Rn 17; Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 61. 

1257 Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 5 TzWrG, Rn 17; Mögle, NJW 2000, S. 103ff. (S. 103); Kelp, 

Time-Scharing-Verträge, S. 61. 

1258 Kelp, Time-Scharing-Verträge, S. 61. 

1259 Vgl. Martinek in: Staudinger (2004), Vorbem zu §§ 481-487 BGB, Rn 42. 

1260 So die Erläuterungen zum Kommissionsentwurf, KOM (1992) 220 zitiert nach: Mäsch, EuZW 1995, S. 8ff. 

(S. 12). 
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verbraucherschützenden Widerrufsrechts gänzlich ausgehebelt werden. 

Durch die Vorgabe der Mindestharmonisierung (Art. 11) kann nur zu Gunsten des 

Verbrauchers von der Richtlinie abgewichen werden.1261 Eine tragfähige Begründung dafür, 

dass Formvorschriften, die die Möglichkeiten zum Widerruf einengen, für den Verbraucher 

besser sind als Formfreiheit und daher lediglich zu dessen Gunsten aufgestellt werden, lässt 

sich nicht finden. Ist der Widerruf formfrei, so stehen ihm alle Möglichkeiten offen. Etwas 

Vorteilhafteres kann es nicht geben. Ein Abweichen lässt sich daher auch nicht durch Art. 11 

der Timesharingrichtlinie rechtfertigen. 

Man wird also mit Blick auf Wortlaut und Teleologie davon ausgehen müssen, dass lediglich 

prozessuale Beweisvorschriften gemeint sind, gemäß derer der Widerruf zu erfolgen hat. Das 

Aufstellen besonderer Formvorschriften ist mit der Richtlinie unvereinbar. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

Gemäß § 6 III des österreichischen TNG ist für die Wirksamkeit des Rücktritts die 

Schriftform erforderlich. Dabei genügt es jedoch, wenn die Erklärung durch Telekopie oder 

dergestalt erfolgt, dass die Vertragsurkunde mit einem entsprechenden Vermerk 

zurückgeschickt wird.1262 

Es ist also eine Erklärung in bestimmter Form erforderlich. 

b) Frankreich 

In Frankreich gilt, wie bereits oben mehrfach erläutert, ein besonderes System für den 

Vertragsabschluss. Bei dem verbindlichen Angebot des Unternehmers an den Verbraucher 

muss eines der beiden Vertragsexemplare, nämlich das, welches beim Käufer verbleiben soll, 

mit einem abtrennbaren Coupon versehen sein, welcher die Ausübung des Rücktritts 

erleichtern soll. Der Rücktritt kann dann entweder durch Rücksendung des Coupons an den 

1261 Von Schwaller, TzWrG, S. 104 Fn 46 meint, dass Art. 11 der Richtlinie einer Interpretation nach 
erstgenannter Auffassung nicht entgegenstehe, da die Form der Wiederrufserklärung in das Ermessen des 
nationalen Gesetzgebers gestellt sei. Entgegen dieser Behauptung lässt sich Art. 11 sehr wohl heranziehen. Ob 
Art. 5 Nr. 2 S. 1 dem nationalen Gesetzgeber ein Ermessen einräumen möchte, ist ja gerade fraglich. Wird zur 
Beantwortung dieser Frage Art. 11 der Richtlinie herangezogen, so kann dessen Aussage nicht mit dem Verweis 
auf Art. 5 Nr. 2 S. 1 und einem (angeblich) darin eingeräumten Ermessen entkräftet werden. Es handelt sich 
hierbei um einen Zirkelschluss. 
1262 Vgl. den österreichischen Länderbericht, S. 27. 
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Verkäufer oder auch sonst in schriftlicher Form erfolgen. Es genügt hierfür jedoch auch eine 

Erklärung per Fax, Telegramm oder Telex.1263 

c) Großbritannien 

Gemäß sec. 12 (1) des Timeshare Act 1992 muss der Widerruf deutlich erkennen lassen, dass 

der Verbraucher den Vertrag bedingungslos beenden will. Subsec. (6) statutiert für die 

Erklärung ein Schriftformerfordernis (notice in writing). Schriftlichkeit ist dabei jedoch recht 

weit zu verstehen. Auch eine elektronische Übermittlung oder eine Darstellung im Internet 

kann hierfür genügen.1264 

Es ist also eine bestimmte Form vorgeschrieben. 

d) Spanien 

Im spanischen Umsetzungsrecht ist eine Zustellung in jeder Form möglich, die den Nachweis 

von Empfang und Datum garantiert, Art. 10 III des Gesetz 42/1998. Bei Vertragsschluss in 

notarieller Form ist auch der Widerruf vor einem Notar möglich, Art. 10 III Nr. 2.1265 

e) Italien 

Nach Art. 73 V Codice del consumo soll der Widerruf schriftlich mittels Einschreiben mit 

Rückschein erfolgen.1266 

f) Niederlande 

Die Modalitäten der Auflösungserklärung bestimmen sich in den Niederlanden nach Art. 

7:48c II BW. Hiernach kann der Käufer sein in Abs. 1 bestimmtes Recht, den Vertrag 

aufzulösen, durch eine fristgerechte Erklärung dartun. Diese Erklärung muss nach Abs. 2 S. 2 

auf einen Weise geschehen die nach dem durch das niederländische Internationale Privatrecht 

anzuwendenden Recht zum Beweis geeignet ist. Die Frist ist gewahrt, wenn eine schriftliche 

Erklärung innerhalb der Frist versandt wurde, Abs. 2 S. 3. 

Es wird also keine bestimmte Form zwingend vorgegeben. Es kommt nur auf die 

Beweisbarkeit nach dem durch das niederländische IPR bestimmten Recht an. 

1263 Vgl. den französischen Länderbericht, S. 36. 
1264 Vgl. den britischen Länderbericht, S. 38f. 
1265 Vgl. den spanischen Länderbericht, S. 39f. 
1266 Vgl. den italiensichen Länderbericht, S. 19. 
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3. Lösung 

Das Formerfordernis nach §§ 485, 355 I S. 2 BGB ist ein Umsetzungsdefizit, das es zu 

beheben gilt. Zwar wird im Schrifttum die Möglichkeit richtlinienkonformer Auslegung 

angenommen,1267 eine Klarstellung durch den Gesetzgeber ist jedoch, gerade im Hinblick auf 

die Strittigkeit des Problems, eindeutig vorzuziehen. Man könnte § 485 BGB einen weiteren 

Absatz anfügen, nach dem für den Widerruf des Timesharingvertrags abweichend von § 355 I 

S. 2 BGB keine besondere Form erforderlich ist. 

IV. Mangelndes Günstigkeitsprinzip bei Art. 29a EGBGB 

1. Problem 

a) Rechtslage 

Nach Art. 29a I EGBGB sind bei Vorliegen der Voraussetzungen die jeweiligen Vorschriften 

zur Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinien „gleichwohl anzuwenden“. Nach Art. 29a III 

EGBGB sind bei Vorliegen der Voraussetzungen die Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuches „auch anzuwenden“. 

Diese Formulierungen unterscheiden sich signifikant von der Formulierung des Art. 29 I 

EGBGB, nach der „eine Rechtswahl nicht dazu führen [darf], dass dem Verbraucher der 

durch die zwingenden Bestimmungen […] gewährte Schutz entzogen wird…“.  

Während nach wohl allgemeiner Auffassung in Art. 29 I EGBGB ein Günstigkeitsprinzip 

vorgesehen ist,1268 lässt sich Art. 29a I, III EGBGB ein solches – zumindest dem Wortlaut 

nach – nicht entnehmen1269. 

b) Problemstellung 

Oben wurde festgestellt, dass Art. 9 der Timesharingrichtlinie einen Günstigkeitsvergleich 

erfordert.1270 Fraglich ist deshalb, ob in Art. 29a EGBGB ein Günstigkeitsvergleich 

hineingelesen werden kann, um den Vorgaben der Timesharingrichtlinie gerecht zu werden. 

Dies hält man teilweise für möglich. Die Regelung des Art. 29a EGBGB lasse die 

1267 So expressis verbis Kappus in: Hildenbrand/Kappus/Mäsch, § 5 TzWrG, Rn 18; der Sache nach ebenfalls

Kelp, Time-Sharing-Verträge, S. 62, Mögle, NJW 2000, S. 103ff. (S. 103). 

1268 Vgl. nur Martiny in: MüKo, Art. 29 EGBGB, Rn 59f.; Magnus in: Staudinger (2002), Rn 105ff. 

1269 So auch Freitag/Leible, ZIP 2000, S. 342ff. (S. 347). 

1270 Siehe oben Teil 3:D.II. 
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Möglichkeit offen, über Auslegung zu einem Günstigkeitsvergleich zu gelangen.1271 

Andere hingegen sehen keine Möglichkeit, zu einem solchen Ergebnis mittels 

(richtlinienkonformer) Auslegung zu gelangen. Diese führe, im Hinblick auf den eindeutigen 

Wortlaut und den subjektiven Willen des Gesetzgebers, zu einer unerlaubten Auslegung 

contra legem.1272 

c) Bewertung 

In der Tat ist festzustellen, dass sich der Gesetzgeber, wie schon die Formulierung des Art 29a 

EGBGB zeigt, nicht durch die schon zuvor geäußerte Kritik beeindrucken ließ.1273 Ob man 

daraus ableiten kann, dass der Gesetzgeber den Weg einer entsprechenden Reduktion der 

Rechtsfolge gänzlich versperrt sehen wollte, bleibt jedoch unklar. Das Schweigen des 

Gesetzgebers auf die Kritik muss nicht zwingend deren Ablehnung bedeuten.  

Die unklare Lage sollte jedoch durch ein Eingreifen des Gesetzgebers bereinigt werden. Er 

sollte sich ausdrücklich zum in der Richtlinie angelegten Günstigkeitsprinzip bekennen und 

eine entsprechende Formulierung des Art. 29a EGBGB vornehmen. 

2. Rechtsvergleichung 

a) Österreich 

§ 11 TNG enthält keinen Günstigkeitsvergleich. Es wird, wenn nicht ohnehin das Recht eines 

Vertragsstaates des EWR anzuwenden ist, das Recht des Staates, in dem der Erwerber seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat und, falls dies nicht zum Recht eines EWR-Staats führt, das 

Recht des EWR-Staates, in dem das Objekt belegen ist, angewandt. 

Die Frage, ob Art. 9 der Timesharingrichtlinie einen Günstigkeitsvergleich erfordert, wird 

auch nicht diskutiert.1274 

b) Frankreich 

Anders ist die Rechtslage in Frankreich. Hier sind zumindest gewisse Ansätze eines 

Günstigkeitsvergleichs zu finden. 

1271 So Wagner, IPRax 2000, S. 249ff. (S. 255); Pfeiffer in: Gounalakis, Rechtshandbuch Electronic Business, 

§ 12, Rn 92. 

1272 Freitag/Leible, ZIP 2000, S. 342ff. (S. 347). 

1273 So auch Freitag/Leible, ZIP 2000, S. 342ff. (S. 347, Fn. 40).

1274 Siehe den österreichischen Länderbericht, S. 28. 
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Bei Belegenheit der Immobilie oder einer der Immobilien im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft greift Art. L 121-74 C.consom. Enthält in 

diesem Falle das Recht, welches auf den Vertrag anwendbar ist, keine Regelungen, die den 

Voraussetzungen der Richtlinie 94/47/EG entsprechen, so sind nach dieser Norm zwingend 

die Umsetzungsvorschriften des Staats anzuwenden, in dem die Immobilie belegen ist, oder, 

mangels solcher Regelungen, die französischen Vorschriften.1275 

Es wird also das Eingreifen der Umsetzungsnormen des Rechts des Belegenheitsortes, oder 

subsidiär des französischen Rechts, davon abhängig gemacht, dass das eigentlich 

anzuwendende Recht nicht den Anforderungen der Timesharingrichtlinie entspricht. 

Nach Art. L 121-75 Code consom. dürfen in dem Fall, dass die Immobilie oder eine der 

Immobilien nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der EG belegen ist, einem 

Verbraucher, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der EG hat, 

unabhängig davon, welches Recht anwendbar ist, keine Schutzrechte entzogen werden, die 

der jeweilige Vertragsstaat in Umsetzung der Richtlinie zwingend vorschreibt, wenn eine von 

drei genannten situativen Voraussetzungen gegeben ist.1276 

Hier ist eine große Ähnlichkeit mit der Formulierung der französischen Fassung des Art. 5 II 

EVÜ festzustellen, nach der die Rechtswahl der Parteien nicht dazu führen darf, dass dem 

Verbraucher der durch zwingende Bestimmungen gewährte Schutz entzogen wird.1277 

Im Ergebnis ist der französischen Regelung zu bescheinigen, dass sich zumindest Ansätze 

eines Günstigkeitsvergleichs finden lassen.1278 Zumindest im Hinblick auf Art. L 121-74 

1275 « Lorsque le bien ou l’un des biens est situé sur le territoire d’un État membre de la Communauté 
européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 
94/47/CE…, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite 
directive, par l’État sur le territoire duquel es situé ce bien, ou à défaut, des dispositions de la présente section. » 
(Hervorhebung des Verfassers). 
1276 « Lorsque le bien ou l’un des biens n’est pas situé sur le territoire d’un État membre de la Communauté 
européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne 
ne peut être privé, quelle que la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives 
prises par cet État en application de la directive 94/47/CE… » (Hervorhebung des Verfassers).
1277 « …le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la 
protection… », Art. 5 II Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Hervorhebung des 
Verfassers). 
1278 So auch Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 313. 
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Code consom. ist das Vorliegen eines echten Günstigkeitsvergleiches jedoch fraglich.1279 

c) Großbritannien 

Der britischen Richtlinienumsetzung ist ein Günstigkeitsvergleich gänzlich fremd. Die 

Normen der sec. 1 (7) (7A) Timeshare Act 1992 legen nur die internationale Anwendbarkeit 

des Timeshare Act selbst fest. 

d) Spanien 

In Abs. 1 der Disposición Adicional Segunda wird angeordnet, dass alle Verträge über die 

Nutzung einer oder mehrerer in Spanien belegener Immobilien während eines bestimmten 

oder bestimmbaren Zeitabschnitts des Jahres, unabhängig von Ort oder der Zeit des 

Vertragsschlusses, den Bestimmungen des Gesetzes 42/1998 unterliegen.1280 Nach Abs. 2 S. 1 

sind auf Verträge, die sich zwar auf im Ausland belegene Immobilien beziehen, jedoch in 

Spanien abgeschlossen wurden, die Art. 1 III, Art. 2 und Art. 8 bis 12 anwendbar.1281 

Ein Günstigkeitsvergleich ist demnach nicht vorgesehen.1282 

e) Italien 

Nach Art. 80 Codice del consumo müssen dem Erwerber, auch wenn die Parteien ein anderes 

Recht als das italienische als auf den Vertrag anwendbar bestimmt haben, jedenfalls die in 

diesem Kapitel des Codice del consumo vorgesehenen Schutzrechte gewährt werden, wenn 

die Immobilie, die Gegenstand des Vertrags ist, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats der 

Europäischen Union belegen ist.1283 

Man sieht jedoch trotz des Wortlauts die Möglichkeit, im Wege der Auslegung zu einem 

Günstigkeitsvergleich zu gelangen.1284 

1279 Ablehnend der französische Länderbericht, S. 37; kritisch auch Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, 
S. 313. 

1280 “Todos los contratos que se refieran a derechos relativos a la utilización de uno o más inmuebles situados en

España durante un período determinado o determinable del año quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley, 

cualquiera que sea el lugar y la fecha de su celebración.” 

1281 “Los contratos que, habiendo sido celebrados en España, se refieran a inmuebles situados fuera de ella 

quedarán sujetos a los artículos 1.3, 2 y 8 a 12 de la presente Ley.” 

1282 So auch der spanische Länderbericht, S. 41.

1283 “Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, 

all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente

capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro 

dell'Unione europea.“ 

1284 So zumindest der italienische Länderbericht, S. 20. 
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f) Niederlande 

Wenn die vom Erwerb betroffene Immobilie im Gebiet eines Mitgliedstaates der EU oder 

eines anderen Staates, der Vertragsstaat des EWR ist, belegen ist, kann dem Käufer nach Art. 

7:48g Abs. 2 des niederländischen BW , ungeachtet des auf den Vertrag anwendbaren Rechts, 

der gemäß der Richtlinie durch das Recht dieses Staates gewährte Schutz nicht vorenthalten 

werden. 

Diese Regelung setzt den geforderten Günstigkeitsvergleich schon dem Wortlaut nach um.1285 

3. Lösung 

Die vergleichende Untersuchung hat gezeigt, dass es nicht nur in Deutschland Probleme mit 

der Umsetzung des Günstigkeitsprinzips gegeben hat. In Österreich, Spanien und 

Großbritannien ist den entsprechenden Regelungen nichts zu entnehmen, hinsichtlich der 

italienischen Regelung ist es jedenfalls fraglich. 

Dagegen zeigt das französische Umsetzungsrecht jedenfalls gute Ansätze, die in Richtung 

eines Günstigkeitsprinzips deuten. Die Regelung in den Niederlanden berücksichtigt 

schließlich schon dem Wortlaut nach den Günstigkeitsvergleich. 

Ein Vorschlag, wie das Günstigkeitsprinzip ohne Notwendigkeit einer mitgliedstaatlichen 

Umsetzung zu unmittelbarer Geltung gelangt, wurde bereits oben unterbreitet.1286 

Bis zum Erlass einer solchen Regelung könnte eine Änderung des Art. 29a EGBGB durch den 

deutschen Gesetzgeber erfolgen, durch die die Geltung des europarechtlich gebotenen 

Günstigkeitsprinzips klargestellt wird. 

Hierzu kann in Art. 29a I EGBGB die Stelle 

„…so sind die im Gebiet dieses Staats geltenden Bestimmungen zur Umsetzung der 

Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.“ 

ersetzt werden durch 

1285 So auch Klauer, Das europäische Kollisionsrecht, S. 309. 
1286 Siehe oben Teil 3:D.V. 
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„…so darf dem Verbraucher der Schutz durch die im Gebiet dieses Staates geltenden, zur 

Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinien vorgesehenen Bestimmungen nicht entzogen 

werden.“ 
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Teil 4 Wirtschaftliche Entwicklung des Timesharings in Zahlen 

Europa – gesamt* 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 4901 7972 1.1883 kA kA 1.3154  1.4525 

Timesharer europ. Anlagen 257.7606 426.3167 608.6138 kA kA 742.1279  1.400.00010 

Timesharer aus Europa 259.04011 420.99712 669.57113 kA kA kA  kA 
Anzahl der Einheiten 39.76914  83.02615 

*Die Zahlen sind wegen unterschiedlichen und teilweise unbekannten räumlichen Definitionen nur begrenzt aussagekräftig! 

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 

4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 9. 

5 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 

6 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

7 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

8 Ragatz Associates [Hrsg.],  Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 

9 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 9. 

10 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 50. 

11 Ragatz Associates [Hrsg.],  Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.] The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

12 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: An Annual Report of the World-Wide Resort Timesharing Industry: 

1992. 

13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 

14 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 14. 

15 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 
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Frankreich 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001
     
Timesharinganlagen 501 832 1433 1454 1545 1536 1367 1428

Timesharer an franz. Anlagen 9.8409 10.94310 15.97111  22.85812

Timesharer aus Frankreich 10.85613 19.92114 54.25915  102.01816

Anzahl der Einheiten 
 

 6.30017 9.85018

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort 
Timesharing Industry: 1992. 
3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 
4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
5 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
6 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11, 13. 
7 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 5 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
8 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 
9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
11 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 
12 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11. 
13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
14 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
15 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 
16 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 80. 
17 Ragatz Associates [Hrsg], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 6 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
18 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 
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*Beachte die verschiedenen räumlichen Definitionen (vgl. Fn.)! 

Großbritannien* 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 701 892 1083 704 785 906 1267 1298 

Timesharer an brit. Anlagen 36.6809 46.72510 62.16911 64.84312 

Timesharer aus GB 179.40013 242.32514 286.25915 441.83216 

Anzahl der Einheiten 3.75017 4.01018 

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight). 

2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992 (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight). 

3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22 (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of

Wight).

4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 

5 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 

6 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11, 13. 

7 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 5 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99 (Umfasst neben England, Schottland, Wales auch

Nordirland und die britischen Off-Shore-Inseln). 

8 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26, 68 (Umfasst sind England, Schottland und Wales, vgl. S. 68). 

9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight). 

10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide

Resort Timesharing Industry: 1992 (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight).

11 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23 (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of

Wight).

12 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11. 

13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight). 

14 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide

Resort Timesharing Industry: 1992 (Umfasst neben England, Schottland und Wales auch Nordirland, Isle of Man und Isle of Wight).

15 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 

16 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 69 (Umfasst sind England, Schottland und Wales, vgl. S. 68). 

17 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 6 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99 (Umfasst neben England, Schottland, Wales 

auch Nordirland und die britischen Off-Shore-Inseln). 

18 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26, 68 (Umfasst sind England, Schottland und Wales, vgl. S. 68). 
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Österreich 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 261 372 523 514 505 506 557 

Timesharer an österr. Anlagen 5.6308 18.6619 15.95910 20.99311 

Timesharer aus Österreich 1.44012 4.71113 6.07014 33.25315 

Anzahl der Einheiten 3.23016 

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 

4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 

5 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 

6 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11, 13. 

7 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 

8 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 

11 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11. 

12 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide

Resort Timesharing Industry: 1992. 

14 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 

15 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 85. 

16 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 
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Spanien* 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001
  
Timesharinganlagen 1611 2452 4073 4054 4115 4456 4117 5128

Timesharer an span. Anlagen 139.9009 225.30610 327.06411  431.04312

Timesharer aus Spanien 72013 13.93514 51.21415  67.44216

Anzahl der Einheiten 

 
 
 

 24.10017 29.24418

* einschließlich der Balearen und den Kanarischen Inseln 

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort 
Timesharing Industry: 1992. 
3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 
4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
5 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
6 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11, 13. 
7 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 5 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
8 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 
9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
11 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 
12 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11. 
13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
14 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
15 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 
16 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 57. 
17 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 6 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
18 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 
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Italien 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001

Timesharinganlagen 401 852 1523 1574 1605 1726 1857 1868 
Timesharer an it. Anlagen 11.2209 24.49810 41.88411  54.11412

Timesharer aus Italien 11.56013 23.61614 56.98615  93.17216 
Anzahl der Einheiten  11.50017 12.37518 

  

 

1 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort 
Timesharing Industry: 1992. 
3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 
4 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
5 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 13. 
6 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11, 13. 
7 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 5 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
8 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 
9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
11 Ragatz Associates [Hrsg], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 
12 ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort Timeshare Industry, S. 11. 
13 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 
Industry. 
14 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide 
Resort Timesharing Industry: 1992. 
15 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 
16 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 77. 
17 Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in Europe, 2002, S. 6 unter Berufung auf Studien von RCI Consulting 1998/99. 
18 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 
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Niederlande 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 2001 

Timesharinganlagen 01 22 23 34 

Timesharer an niederl. Anlagen 05 2286 2337 

Timesharer aus den Niederl. 3.0108 4.5589 6.39310 

Anzahl der Einheiten 74811 

1 Ragatz Associates [Hrsg]., Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

2 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 22 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

3 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 22. 

4 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 21, 26. 

5 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

6 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 23 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

7 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 23. 

8 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], The 1990 World-Wide Resort Timesharing 

Industry. 

9 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 26 unter Berufung auf: Ragatz Associates [Hrsg.], An Annual Report of the World-Wide Resort

Timesharing Industry: 1992. 

10 Ragatz Associates [Hrsg.], Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, 1995, S. 12, 26. 

11 OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 2001, S. 26. 




309 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

Statistische Quellen: 

American Resort Development Association [Hrsg.] 	 The 1998 Worldwide Resort Timehare Industry, 
durchgeführt von der American Economics Group, 
Washingtion 1999 
(zitiert: ARDA [Hrsg.], The 1998 Worldwide Resort 
Timeshare Industry). 

Organisation for Timeshare in Europe [Hrsg.] 	 The European Timeshare Industry in 2001, An 
independent research report, durchgeführt von TRI 
Hospitality Consulting, London 2001  
(zitiert: OTE [Hrsg.], The European Timeshare Industry in 
2001). 

Ragatz Associates [Hrsg.] 	 Die Europäische Ferienwohnrechtsbranche, im Auftrag 
von Interval International, Eugene, Oregon 1995 
(unveröffentlicht)  
(zitiert: Ragatz Associates [Hrsg], Die Europäische 
Ferienwohnrechtsbranche, 1995). 

Ragatz Associates [Hrsg.] 	 Resort Timesharing in Europe - 2002 Edition, im Auftrag 
von Resort Condominiums International, Ohne 
Ortsangabe 2002 
(zitiert: Ragatz Associates [Hrsg.], Resort Timesharing in 
Europe, 2002). 
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3.2 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der 
Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Untersuchung können der Auftraggeberin in zweierlei Hinsicht von 

Nutzen sein. Durch die Feststellung von Umsetzungsdefiziten und rein nationalen 

Schutzlücken wird deren Beseitigung durch den nationalen Gesetzgeber ermöglicht.  

Aber auch die Analyse der Schutzlücken, die die Richtlinie selbst belässt, ist praktisch 

verwertbar. Bei der anstehenden Reform der Richtlinie können die Ergebnisse in den 

Reformprozess einfließen und so zu einer Verbesserung des Schutzniveaus beitragen. 

4. Zusammenfassung 
Europa strebt die Verwirklichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus an. Auf dem Gebiet 

der Teilzeitnutzungsverträge leisten die Timesharingrichtlinie und die nationalen 

Umsetzungsgesetze einen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels. Es sind jedoch noch immer 

erhebliche Missstände zu verzeichnen. Die Untersuchung hat eine Reihe von Schutzlücken 

und eine begrenzte Zahl von Umsetzungsdefiziten im deutschen Recht aufgezeigt.  

Auf Ebene des Anwendungsbereichs wurde zunächst die Begrenzung des geschützten 

Personenkreises auf natürliche Personen kritisiert und als Schutzlücke erkannt. Bestimmte 

juristische Personen wie Idealvereine können ebenso schutzwürdig wie natürliche Personen 

sein. Es wird daher vorgeschlagen, juristische und natürliche Personen bei Vorliegen gleicher 

Voraussetzungen gleich zu behandeln. Dies wäre auf europäischer Ebene durch einen 

künftigen Verzicht auf solche Eingrenzungen und auf nationaler Ebene durch eine 

entsprechende Anpassung des § 13 BGB zu erreichen. 

Ferner wurde erläutert, dass Fälle der privaten Weiterveräußerung von Timesharingrechten 

(zumindest dem Grundsatz nach) eindeutig nicht erfasst sind. Dies kann zu Problemen für den 

Zweiterwerber des Rechts führen, da zwischen Erst- und Zweiterwerber, ebenso wie zwischen 

ursprünglichem Veräußerer und Ersterwerber, ein Informationsgefälle bestehen kann, das 

geeignet ist, zu einer gestörten Vertragsparität zu führen. Im Hinblick auf eine begrenzte 

Belastbarkeit des privaten Ersterwerbers ist eine völlige Gleichstellung jedoch nicht geboten. 

Die weitreichenden Informationspflichten sind diesem nur eingeschränkt zuzumuten. Die 

Weitergabe der Prospekte ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben stellt 
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das Maximum dar. Die Gewährung eines Widerrufsrechts und die Statuierung eines 

Anzahlungsverbots wären dagegen in vollem Umfang möglich. 

Hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs war die Begrenzung auf Immobilien zu 

kritisieren. Der Ausschluss funktionsäquivalenter beweglicher Sachen (z.B. Hausboote und 

Wohnmobile) schafft unnötig Umgehungsmöglichkeiten, die von unseriösen Anbietern 

genutzt werden könnten. Da eine kohärente Lösung die Erfassung solcher Objekte verlangt, 

ist eine Abänderung der Richtlinie und eine entsprechende Anpassung der §§ 485ff. BGB 

erforderlich. 

Daneben musste die Abwesenheit ausreichender Schutzregelungen für Verbraucher bei 

Wohnrechtsvermittlungsverträgen kritisiert werden. In der Praxis kam es vielfach zur 

Schädigung verkaufswilliger Verbraucher durch unseriöse Weiterverkaufsagenturen. Dies 

geschah meist dergestalt, dass in hohem Umfang Vorleistungen durch den Verbraucher 

erbracht wurden, ohne dass jemals eine reelle Chance auf Vermittlung bestand. Es ist daher 

erforderlich, europaweit eine Regelung einzuführen, die dem Vermittler das Fordern und 

Annehmen von Vorleistungen des Verbrauchers untersagt. 

Hinsichtlich des sachlich-zeitlichen Anwendungsbereichs wurden drei problemträchtige 

Aspekte aufgezeigt. Die Mindestlaufzeit des Vertrages von drei Jahren, die Mindestdauer des 

jährlichen Nutzungsrechts von einer Woche und die Beschränkung auf jährlich 

wiederkehrende Nutzungsrechte lassen unseriösen Anbietern unnötig viel Spielraum zur 

Gestaltung von Verträgen, die nicht an den Anforderungen der Richtlinie zu messen sind. Aus 

diesem Grunde sollten künftig alle Verträge über die Gewährung eines wiederkehrenden 

Nutzungsrechts an einem bestimmten oder bestimmbaren Timesharingobjekt erfasst sein, 

wenn das Nutzungsrecht gegen einen Gesamtpreis gewährt wird. Auf die genannten zeitlichen 

Einschränkungen kann verzichtet werden. Einer solchen europarechtlichen Vorgabe müsste 

das deutsche Recht folgen. 

Hinsichtlich der Fragen der Prospektpflicht und des Vertragsschlusses wurde zunächst die 

nach Richtlinie und Umsetzungsgesetzgebung erforderliche Menge der mitzuteilenden 

Informationen einer kritischen Würdigung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die – 

potentiell unstrukturierte – Masse der Informationen ein Problem für den Verbraucher 

darstellt. Es wird eine bessere Strukturierung der Informationen vorgeschlagen, die bei 

Beibehaltung des Umfangs der Angaben eine verbesserte Aufnahme durch den Verbraucher 



312 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

erwarten lässt. Durch die Voranstellung der besonders wichtigen Schlüsselinformationen und 

einen übersichtlichen Aufbau der weitergehenden Informationen sollte der Zugang für den 

Verbraucher erleichtert werden. Im Hinblick auf Strukturierung und Aufbau der 

Informationen kann sich ein gesetzliches Muster anbieten.  

An der vorgesehenen Pflicht, einen Informationsprospekt auszuhändigen, ist zu bemängeln, 

dass dem Verbraucher oftmals nicht die Möglichkeit zur ungestörten Kenntnisnahme 

eingeräumt wird. Der Zweck einer vorvertraglichen Information wird hierdurch gefährdet. 

Auf die Einführung einer zwingenden Cooling-Off-Periode soll dennoch verzichtet werden. 

Ein Systemwechsel vom Widerrufsrecht zu einer vorvertraglichen Bedenkfrist hin schafft 

unter Umständen mehr Probleme als er löst. Eine Kombination von Widerruf und 

vorvertraglicher Bedenkfrist ist ebenfalls abzulehnen. Es ist letztlich Sache des Verbrauchers, 

sich ausreichend Gelegenheit zur Kenntnisnahme zu verschaffen. 

Die reguläre Widerrufsfrist sollte signifikant verlängert werden. Den Vertrag bis zu vier 

Wochen widerrufen zu können, erscheint sachgerecht. 

Die Formulierung der Prospektaushändigungspflicht nach Art. 3 I der Richtlinie („…der 

Verkäufer verpflichtet ist, jedem Interessenten, der Informationen über die Immobilie(n) 

wünscht, ein Schriftstück auszuhändigen…“) könnte dem Anbieter die Ausflucht erlauben, 

dass kein Informationswunsch des Verbrauchers zu Tage trat. In diesem Punkt sollte eine 

Umformulierung der Richtlinie erfolgen. 

Gleiches gilt für eine weitere Lücke in der vorvertraglichen Information. Dem Mangel, dass 

nach den europarechtlichen Mindestvorgaben vor Vertragsschluss nicht über die 

Möglichkeiten des Tauschs und des Weiterverkaufs informiert werden muss, sollte durch eine 

entsprechende Erweiterung der Prospektpflicht abgeholfen werden. 

Hinsichtlich der Durchsetzung des Anzahlungsverbots und der vertraglichen- und 

vorvertraglichen Informationspflichten ist festzustellen, dass entsprechende Regelungen 

zur Durchsetzung in Deutschland zwar vorhanden sind, diese jedoch durch 

Bußgeldtatbestände sinnvoll ergänzt werden könnten. 

Der durch die bisherige Richtlinie verfolgte Ansatz, sich auf Fragen des Vertragsschlusses zu 
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begrenzen, sollte aufgehoben werden. Auch bestimmte Aspekte der Vertragsdurchführung 

bedürfen näherer Regelung. So sollte neben der Vertragssprache auch festgelegt werden, in 

welcher Sprache die Kommunikation, insbesondere die Abrechnung der Nebenkosten, 

stattzufinden hat. 

Zur Absicherung des Nutzungsrechts, welches je nach verwendeter Rechtskonstruktion 

verschiedensten Bedrohungen ausgesetzt sein kann, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Dabei erscheint die europaweite Fixierung auf dingliche Rechte wenig geeignet. Auch 

dingliche Rechte schaffen nur begrenzte Sicherheit. Da in einigen Rechtsordnungen 

dingliches Timesharing entweder gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 

konstruierbar ist, müsste zur friktionslosen Einbettung solcher europarechtlicher Vorgaben in 

das nationale Sachenrecht dieser Staaten ein Aufwand betrieben werden, der in keinem 

Verhältnis zu dem beschränkten Nutzen für den Verbraucher steht. Es sollte stattdessen das 

finanzielle Engagement des Erwerbers durch eine Versicherungspflicht nach Vorbild des 

§ 651k BGB (Art. 7 Pauschalreisenrichtlinie) abgesichert werden. Eine Versicherungspflicht, 

die den Verbraucher zumindest wertmäßig vor einem Verlust durch Anbieterinsolvenz 

schützt, ist verträglich in jede Rechtsordnung überführbar und bietet im Übrigen eine 

zusätzliche Anbieterkontrolle durch den Sicherungsgeber. 

Hinsichtlich des langjährigen Engagements der Erwerber und der relativ hohen Beträge, die 

für den Erwerb des Nutzungsrechts einmalig und jährlich zu entrichten sind, ist eine gewisse 

Form der Beteiligung der Erwerber an der Verwaltung der Anlage erforderlich. Die 

effektive Verwaltung ist für die Erwerber von großer Bedeutung, da sich Misswirtschaft zum 

einen über erhöhte Nebenkosten und zum anderen über sinkenden Wert und Brauchbarkeit 

der Rechte unmittelbar zu deren Nachteil auswirkt. Eine detaillierte Lösung des Problems auf 

europäischer Ebene scheidet mit Rücksicht auf nationale Besonderheiten jedoch aus. Statt 

einer europarechtlichen Vollregelung bleibt daher in diesem Punkt nur, die generelle 

Forderung nach angemessener Beteiligung der Erwerber als abstakte europarechtliche 

Vorgabe zu verankern. 

Eine Absage muss der Forderung nach einer Rückkaufverpflichtung der 

Timesharinganbieter erteilt werden. Diese wären hohen finanziellen Risiken ausgesetzt, 

könnte jeder Erwerber jederzeit die Rücknahme des Rechts zu einem bestimmten Preis 

fordern. Die Rückkaufverlangen der Erwerber können zu starkem Liquiditätsentzug bei den 



314 Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten - Abschlussbericht 

Anbietern und letztlich zu vermehrtem Auftreten von Anbieterinsolvenzen führen.  

Zur Überwindung nationaler Unterschiede bei der Umsetzung kollisionsrechtlicher 

Richtlinienvorgaben sollte ein Rom I-Instrument in Form der Verordnung geschaffen 

werden. Durch eine solche Verordnung sollte auch das IPR des Timesharings einheitlich 

geregelt werden. Dabei müssten einige aufgezeigte Problempunkte berücksichtigt werden. Es 

müsste eine zusätzliche Regelung für außerhalb der Gemeinschaft belegene Objekte bei 

ausreichenden Binnenmarktbezug integriert werden, eine Einschränkung taktischer 

Rechtswahlen innerhalb der Gemeinschaft realisiert und die Berufung eines sachnahen Rechts 

sichergestellt werden, wobei an der Geltung eines Günstigkeitsprinzips festgehalten werden 

sollte. 

Der am 15. Dezember 2005 veröffentlichte Vorschlag der Kommission für eine neue 

Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I-VO) 

wird diesen Zielvorstellungen nur teilweise gerecht. Es wird daher ein Alternativvorschlag 

unterbreitet. 

Eine einheitliche internationale Zuständigkeitsregelung für Timesharingverträge ist nicht 

vorhanden. Je nach zugrunde liegender Rechtsform können sich durch Anwendung der Artt. 

15 und 22 EuGVVO verschiedene Gerichtsstände ergeben. Da ein Rechtsstreit im Ausland 

wegen den damit verbundenen Risiken vom Verbraucher regelmäßig gemieden wird, ist ein 

einheitlicher verbraucherfreundlicher Gerichtstand eine angemessene Lösung.  

Eine einheitliche Regelung durch Abänderung des EuGVVO erscheint geboten. Die 

Zuständigkeitsfrage sollte sich, um Einklang von Zuständigkeit und anwendbarem Recht für 

den Regelfall herzustellen, an der entsprechenden Regelung der künftigen Rom I-VO 

orientieren. Im Hinblick darauf wird eine Abänderung des Art. 15 EuGVVO vorgeschlagen. 

Timesharingverträge sollen als Verbraucherverträge gelten. Die Zuständigkeit soll sich nach 

Art. 16 EuGVVO bestimmen. 

Defizitär im Hinblick auf die Vorgaben der Timesharingrichtlinie ist der Wortlaut des § 2 I 

Nr. 5 d) BGB-InfoV (Stellung von Sicherheiten), des § 355 II S. 1 BGB (Form der 

Widerrufsbelehrung), des § 355 I S. 2 BGB (Form der Widerrufserklärung) und des Art. 29a 

EGBGB (Umsetzung des Günstigkeitsprinzips). Auch wenn jeweils die Möglichkeit zu 
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richtlinienkonformer Auslegung bestehen kann, ist eine Abänderung des Wortlauts 

vorzugswürdig. 

5. Gegenüberstellung der geplanten und erreichten Ziele 
Das Ziel der Untersuchung ist die Beantwortung der vorgelegten Fragen (1.1.1). Da sich die 

Antworten aus der Darstellung der wesentlichen Ergebnisse (3.1) ergeben, ist die Erreichung 

des geplanten Ziels festzustellen. 
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